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Maria Theresia — Friedrich !k. — erster und 
zweiter schlesischer Krieg — das Zucht - und Ir
renhaus — erstes hundertjähriges Jubelfest der 
Friedenskirchr — dritter schlesischer, oder sieben
jähriger Krieg. — lezter Hauptbrand — Fried
rich Wilhelm II. und !H. — Gegenwärtiger Zu
stand der Stadt. — Größe — Bevölkerung!— 
Charackter der Einwohner-Justiz und Polizey- 
wefen — Cämmereyversaßung — Handlung, 
Nahrung, Gewerbe — Handwerkerinnungen — 
öffentliche Gasthäuser — Vergnügungsörter — 
andere Bemerkungen und Nachrichten — An
hang und Register.
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Zweiter Abschiüt.

1740 — 1824.

ZVa r l VI. starb Im October 1740. Mlt ihm er
losch der Habsburger Mannsstawm. Um die Thei
lung seines großen Reichs ju verhindern, entwarf 
dieser Monarch einige Jahre vorher, die merckwür- 
dige Erbfolgeverordnung, welche unter dem Tittel 
Pragmatische Sancti 0 n, erst seinen Prinzeßin- 
nen, nach Geburtörang, bann seinen Bruderstöch» 
tern, endlich seinen Schwestern, alle Länder der 
Derreichschen Monarchie unzertrennt versicherte. 
Die mächtigste» enropäschen Höfe wurden durch Auf
opferung kleiner Provinzen zur Einwilligung gewon
nen und der Kaiser verließ das zeitliche im süßesten 
Wahne, sein Haus recht wohl bestellt zu haben.

Maria Theresia,

Karls VI. älteste Tochter, eine Fürstin die von Na
tur ausgezeichnete Vorzüge des Körpers und Geistes 
besaß, übernahm die Regierung mit männlicher Ent- 

Tz Wo- 
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schloßenheit unk stüzte sich auf die sorgfältigen Vor
kehrungen ihres Vaters, der sie an Frau» Ste
phan Grvßherzog von Loskana vermählt hatt«. Doch 
sehr bald wurde Ihre glückliche Lage verändert, da 
von allen Selten her, ja sogar unter den verpflichte- 
t n Burgen der pragmatischen Sanction sich Miterben 
einfanben und ihre Ansprüche durch Stammbäume le- 
Sltimirten. Die Könige von Spanien, Frankreich, 
t^n ni^! Kurfürst Karl von Baiern verlang- 
dern .^r d-e Abtretung einzelner Staaten, son- 
fuhr b-nze Reich. Am billigsten ver-

Friedriä) n.
König von Preußen. Dieser Herr erinnerte -die juu. 
^oach ^ ^d7 zwischen dem Churfürsten

drich v»n m" ^"^'"burg 'Mb Herzog Frie, 
,-air w^ «b'-Snitz geschioßne Erbverbrüderung, 

tiegnltz, Drieg, Wohlan,-^ägcrndorf ^'"t b-n Herrschaften Leobschütz, Oderd'er? 

-"-Uthen ugd tzarnowitz zufallen müßten.

^bauptete das österreichsche Haus die 
lnguiug.ut jener Verträge; Friedrich ii. ließ sich

«r griff zum Degen und stand bereits den 2. Januar 
1/41 an der Spitze seines Heeres vor Breslau. (2)

L" SLm 7 7LN LLL' 7'«°'
""'»«<»»»P«»iiädtcn "" -^"'Smauern; die Armee blieb tn den 
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Der Monarch hatte den Prinzen Leopold von De- 
ßau mit einem Korps vor Glogau gelaßen; Iauec 
mußte daßelbe^zuerst mit Proviant versorgen und den 
5. Jan. 72 Scheffel Korn, goo Scheffel Haber, 
6oo Scheffel Hiebe, 140 Ctr. Heu und 42 Klaftern 
Holz nebst 40 Schock Stroh dahin abliefern; ein 
Aufwand von 1650 Floren.

So hart' diese Kriegssteuer unsern Bürgern an
fangs schien, so willig verstanden sie sich dazu, als 
das Gerücht von dem großmüthigen und Herablaßen
den Betragen des neuen Oberherrn zu ihren Ohren 
drang. Alle waren begierig auf seine persönliche 
Ankunft; diese erfolgte am 26. Jan. und den go. er
hielt die Stadt zwey Bataillons des Infanterieregi
ments von Görz zur Besatzung? Den 2z. Febr. 
kam er abermals und den 25. wurden hier sämtliche 
östreichische Ofsiciantcn ihrer Dienste entlaßen, auch 
den 8. März die österreichischen Adler gegen preußi
sche vertauscht, (z) War wohl je etwas rascher 
ausgeführt worden, als diese Besitznehmuug Schle
siens? Sie geschah ohne Schwerdschlag, ohne Ver- 
herung des Landes, nirgends gieng Furcht und 
Schrecken vor den Eroberer her, (4)

Noch hatte Friedrich II. keine Gelegenheit ge
funden den Muth und die Kriegskunst seiner Solda

ten
(;) An demWeu Tage aieng Glogau durch Sturm öder.
(4) Die damals so übel bestellte Vertheidigung dieser Provinz 

konnte freilich den Gröberer nicht aufhaltcn. Mancher Ort 
harte kaum »0 — ,00 Mann Besatzung, selbst in den 
Vestungen lagen höchstens nur 4 — «oo Mann. Heut 
zu Tage dürfte wohl Schlesien nicht binnen.vier Wochen 
erobert werben.
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ten gegen den Feind Im Felde zu prüfen, weil M a- 
ria Theresia zu spät einsah, daß gerade der von 
ihr am wenigsten gefürchtrte König von Preußen ihr 
tapferster Gegner seyn würde. Sie beorderte den 
General Neuperg demselben ihr Eigenthum wieder 
zu entreißen.

Neuperg rückte mit einer Armee von 2?oOo 
...ann regulärer Truppen und einem Schwärm von

^7^'ren nnd Tolpatschen durch Mähren 
m ein und lieferte dem Könige au, 10 Apr. 

Molwiy ohnweit Vneg. 
R-ulerei- focht niit unbcfchrcibli, 

ch-n Muthe, nicht minder standhaft aber auch die 

M"uf Stunben den 
d^. gekrönten Anführer
die ersten Lorbeern um die Schläfe wand.

.... ml, »1,7'7 7- 8i,.
tm / "Ute zur Räumung deö kantrcü zu beweaen

m» mi, s"-

w.m,,L,x, "°7""
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Wir wißen, baß Schutz, Toleranz, in Rücksicht 
des religiösen Glaubens und Abgaben, die Hauptge-- 
genstäude sind, welche das Volk für oder nacher den 
Regenten elnnehmen, Auch hierinne beobachtete 
Friedrich II. die weiseste Mäßigung. Er bestätig- . 
te die Rechte und Freiheilen d>rLandessta»dte und er
warb sich ihre Gunst durch Slandeüerhöhungc», Or
densbänder, Kamnierhcrrnschtüßel, Tittel und Aem
ter. Wenn das Haus Oesterreich seit 200 Jahren, 
zuweilen mit grausamer Strenge die katholische als 
herrschende Religion in Schlesien zu erhalten strebte, 
that der König das Gegentheil. Er hatte sehr leicht . 
als Protestant das ungekehrte Verhältnis einführen 
können, aber nein, seinen Grundsätzen gemäß konnte 
Und sollte kein Gewißcyszwang (6) obwalten, kei
ne Parthey vor der andern Vorzüge genießen, son
dern beide in Frieden und Eintracht nebeneinander le
ben,

Alle Verordnung des Königes enthielten davon 
einleuchtende Beweise; ja selbst Kleinigkeiten entgien- 
gen seiner Aufmerksamkeit nicht, sobald sie zu gegen- - 
seitiger Erbitterung Anlaß gaben. Hiervon nur ein 
Beispiel. Ein Rescript Karls VI. hatte 1717 der 
protestantischen Geistlichkeit den Tittel H 0 chwürdig 
abgebrochen ; Friedri ch hob diese Einschränkung auf 
und befahl den 7. F.br. 1743 dem bischöfflichen Vi- 
kariatamte zuPreslau, jene Tittulatur ihren evan
gelischen Amtöbrüderu nicht weiter zu entziehn. Schon 

vor-

(6) So lautet« cmabrnckllch, in einem Rcsecht untern rq. 
Iuny 1741 welche« den Mein andenket, ihre Kinder vor 
dem 14 Jahre zu keiner Confeßjvn zu innigen. 
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vorher (den rg., Dez. 1742) bestimmte ein Kabk- 
netsbefehl des Monarchen die loxa 8roiu: nach den 
Maasstab der altranstädter Convention Ueberhaupt 
sollten weder Katholicken noch Protestanten in Anse
hung der freien ReligiouSübung gekränkt werden. 
Der tolerante König nahm keiner Parthey die Kir
chen, um sie, wie vormals Sitte war, der andern 
einzuräumen. Die katholischen Einwohner behielten 
die ihrigen und die evangelischen durften neue errich
ten, waren sie nur vermögend es auf ihre Kosten zu 
thun. (7) Diejenigen Gemeinden aber, welche ohne 
Kirche bleiben wollten, mußten vermöge eines Man
dats vom 4. Juny 174? sich bestimmt erklären, wo 
sie ihren Gottesdienst abzuwarten gedächten. (8)

Um außerdem jeder Religionsparthey den Wahn 
irgend einesj politischen Uebergewichts zu benehmen, 
verordnete der Monarch, baß künftig die Protestan
ten eben so gut als die Katholicken, Staatsbedienun- 
gen bekleiden dürften. Jauer erhielt am iz. July 
1741 zwey evangclifche Rathsherrn (9) und den

2l.

(7) Striegau machte be» Anfang. Friedrich erlaubte der evan, 
gelischen Bürgerschaft daselbst am 4. Dez. 1741 den Auf
bau einer neuen Kirche. Mehrere Dörfer suchten auch dar
um nach und wurden erhört. Rdvn stock erhielt die Be
gnadigung am ir De>. >74'- Baumgarte» den 19. 
Der. d. I. Seich au den -9. Mär, 174-. Am ?. Mai 
d. I. wurde die evanacl. Kirche in Hertwigswalde ringe- 
weiht; i» Pensen den 19. Aug. inLeipe den 14. April 
174; und inPelerwiy am -9. Juny ,747.

(») Der Inhalt dieses Dekrets, des auch später der hiesig^ 
Creisinspector Walther empfing, würde besonders unsrer 
Friedenskirche lsehr inttäglich gewesen seyn; hätte man in 
der Folge sich ernstlicher darauf berufen.

(9) Den voct. MIS Daniel und llocr, Müller.
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21. Jan. I74Z den ersten evangelischen Stadtdi- 
rector. (io)

Nichts hatte bisher das Land härter geknickt, 
als die unbestimmten Abgaben. Friedrich hob sie 
auf und sorgte zugleich für möglichst gleiche Verlhei- 
lu»g der ordentlichen Steuern. Auch die Acciese er- 
hielt eine beßere Form und wurde hier den 2. Dez. v 
1741 auf preußischen Fuß eingerichtet. Die im 
Kriege verarmten Dörfer beschenkte der König mit 
Brod - und Saatgetreide, die Städter aber empfin
gen Geldvorschuß zum Bau der Häuser, (r i.)

Mitten unter so feledlichen Beschäftigungen, gieng 
der Krieg ununterbrochen fort. Friedrich verleg
te aber den Schauplatz nach Mahren und Böhmen, 
eroberte dort Olmütz und rückte hier bis Cjaslau 
vor. Maria Theresia hoffte Immer noch Schle
sien wieder zu erkämpfen und schickte den Prinzen 
Karl von Lothringen mit dem Kern ihres Hee
res nach Böhmen. Er griff den König am 17. Mai 
1742 bey Kotuflj an, wurde geschlagen und die 
Folge dieses Sieges war — der Breslaurr Friede. 
Unsere Stadlt begicng das Danckfest am 14. Juli) (12) 
und den zo. Sept. passirte der König hierdurch nach 
Berlin.

So

(io) Ck'hieß Brückkampf, starb den ,5 'Mai '74s und liegt 
in der Friedenskirche begraben. Sein Nachfolger war Gi«' 
He.

ln) Besonders mißfielen dein Geschmackvollen Könige die büße 
lichen Dachrinnen und Ioucr mußte auf seinen Befehl den -- 
,7. März >'41 jede um 6 Viertel «binnen.

(l-) Der Predtgum war: Psalm >47. V. rr. »4
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So war denn Schlesien einem neuen Beherrscher 
unterworfen, der indem er seine Feinde mit tapferer 
Hand überwaltigte, zugleich die Herzen der Einwoh
ner durch Gute und Liebe zu gewinnen wußte. Die 
vorige Regierungsform erhielt eine veränderte Gestalt 
lind die Landöhauptleute hörten auf. (i z) Leider dau
erte die Ewigkeit des Friedens kaum 2 Jahre! Schon 
1744 brach zwischen Oesterreich und Preußen ein neu
es Kuegsfeuer aus. Die bedrängte Lage Kaiser 
Karls VIl. dem Oesterreichs Waffenglück kaum ei
nen Wohnort in Deutschland, (deßen erwahltesOber- 
haupt er war) übrig ließ, bewog Friedrich II. 
gegen die Königin von Ungarn und ihren Bundeögeno- 
ßen August, Churfürsten von Sachsen abermals das 
Schwerd zu ziehn,

Der Felbzug began mit der Eroberung von Prag, 
nahm aber dan eine für die Preußen minder günstige 
Wendung, sie mußten Böhmen verlaßen und wurden 
von, Feinde nach Schlesien begleitet. Dieser Um
stand reizte M. Theresien diese Provinz aufs Spiel 
zu setzen ; sie erließ Manifeste und ermähnte die Ein
wohner ihre Truppen freundschaftlich zu. behandeln. 
Prinz Karl von Lothringen kam mit 80000 Oester- 
xeichern und Sachsen über Landshut anmarschirt 

, und Friedrich loÜte ihn durch verstellte Wendun
gen in die Ebne zwischen Hohrnfriedberg und 
und Striegau. Hier folgte am z. Juni) 1745

das

(>;) Der Graf Schafgotsch erlebte, als Lanbshanptmann der 
FürstentlMicr Schweidnitz und Jauer seine Abdankung nicht, 
er starb den ir. März 1742 und wurde zu Warmbrun bei- 
senil.
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das mörderische Treffen, wo ein*prcußlsches Drago

nerregiment alleine r6 feindliche Bataillons warf und 
2500 Gefangene nebst 67 Fahnen erbeutete.

Ohneracht jener Niederlage wagte es Prinz Karl 
in Verbindung mit Nadasti am zo. Sept. b. I. 
noch einmal den König bcySor anzugreifen und ver
rohr auch diese Schlacht. Izt wollte Maria The
resia in den Brandcnburgischett Staaten einfallen; 
deßwegen theilte Friedrich seine Macht. Er selbst 
rückte in die Lausitz und Le 0 p 0 ld von Deßau brach 
in Sachsen ein. Doch am 15. Dez. endete die für 
August unglückliche Schlacht bey Keßelsborf 
und darauf folgende Einnahme van Dresden, den 
zweiten schlesifchen Krieg, Friedrich behielt Schle
sien bis auf die Fürstenthümer T e sch e n, Troppau 
und Jagerndorf und gab Maria Ther esienü - 
Gemahl seine Stimme zur römischen Kaiserwürde.

Jauer hatte nebst mehrern Gebirgstabten (14) 
in diesem kurzen Kriege nicht wenig gelitten. Am 2L. 
Nov. erschien eine Schwadron feindliche Husaren, 
loderte die Auslieferung aller Gewehre und für ihren 
Rittmeister von Einzendorf 170 Dukaten nebst 
einem Schock feiner Leinwand. Die Bürgerschaft . 
Zahlte überhaupt zzo Nthlr. und freute sich als die 
ungestümen Gaste damit zufrieden schienen ; allein den 

3. ' 
(14) Hirschbera sollte -20000 kl. Landsbut tsooooffl. Schmle- 

dcbera 80202 Fl. Friedlnnd 50000 Fl. Waldenbueg 42000 
Fl. und Gottsberg riooo FI BrandschahungSgelder erle
gen. Man mißhandelte die bedrängten Einwohner barba
risch, eine Behandlung die zu Maria TheresicnS schriftli
chen Aeußerungen in den erwöhnten Manifesten durchaus 
nicht paßte. ,
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Z. Dez. kamen sie zurück, ängstigten die Einwohner 
mit Branddrohung begehrten 26000 Fl. ließen sich 
aber doch endlich mit 2000 FI. abfertigen. Der 
Barbaramarckt mußte bis zum l8. Oej. verschoben 
werden, die Stadt war mit Flüchtlingen überfüllt 
und ihr Schicksal würde zulezt traurig ausgefallen 
seyn, hatte nicht der Friedensschlus (15) wenige 
Lage darauf allen Kummer zerstreut.

Friedrichs nächste Sorge betraf die Staats 
Polizei) und Criminaljustiz. Nicht als ob bride Fä
cher unter voriger Regierung vernachläßigt gewesen 
— die vielen he.lbverfallnen Hochgerichte nur umJau- 
«r bezeugen das Gegentheil — allein man begteug, 
bey aller Aufmerksamkeit und dem besten Willen Gu
tes zu stiften, Fehler über Fehler. Man wollte daS 
Land von groben Mitthätern reinigen uud erachtete 
nicht, daß jede Staatsverwaltung, welche auch die 
ärmere Einwohnerklaße nicht ihrer Aufmerksamkeit 
würdigt, sich Verbrecher bilden kann. Armuth uud 
drückender Mangel sind die gewöhnlichsten Wegweiser 
zum Galgen.

Wer unter Oesterreichs Herrschaft, vielleicht dem 
Hungertode zu entrinnen, dle Hand an unrechtes Gut 
legte, und das Leben nicht verwirckt hakte, wurüe 
mit Gtaupenfchlag über die Grenze geschaht. Ich l 
will hier nicht untersuchen, ob es den Grundsätzen 
der Moral zustimmt, einem Nachbar den Dieb zmu- 
schicken, der unser Eigenthum anlastete; genug, der 

wei-

sir) Das FriedenSfetl wurde den ir. Jan. 1746 begangen und 
über Psalm r.r. N 
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weise Monarch erfand zweckmäßigere Mittel frkne Un, 
terthanen für Iläubern zu schützen, ohne die Nach
barn zu belästigen. Er hob die Landesverweisung 
auf, gab den Dürftigen Brod und sperrte Müßig
gänger und verdächtiges Gesinde! in Zucht und Ar
beitshäuser, wp sie, wenn nicht gebeßert, doch 
unschädlich gemacht wurden.

Solche Zucht und Arbeitshäuser erhielt Briegfür 
Oberschlesten uud für Niederschlesien Jauer. (i6) 
Das hiesigen Orts dazu eingerichtete Gebäude war 
einst herzogliche Burg und seit 1400 Pallast der 
Landshauptleute über beide Fürstenthämer. Die äu
ßere Gestalt blieb unverändert nnd behielt das Ansehn 
eines Schloßes; inwendig aber wurde alles der ge
genwärtigen Bestimmung gemäs angelegt.

Der Hauptflügel ward den obern Officlanten zur 
Wohnung angewiesen. Er enthält überdies den evan
gelischen Betsaal — vormals das fürstliche Tafelzim- 
Mer — und die alte Schloßcapelle, worinne ein Fran, 
ziskanermönch den katholischen Gottesdienst versteht. 
Im Thurmflügel ist die Canzelley samt dem Archive, 
die Anatomie und 5 Krankengemächer angebracht. 
In jener ertheilten sonst die Aerzte des Hauses jungen 
Wundärzten Unterricht in der ZergliederungSkunst und 
beiiuzten dazu Cadaver von Züchtlingen; in leztern 
werden kranke Gefangene bis zur Genesung oder bis 
zum Tode verpflegt. Im dritten Flügel, auf der

Ctadl-
Friedrichs erste Verordnung deswegen ward ausgestellt. 

Gtogau den »o. Eept. 1746. »Das Haus war am 1. Der. 
d. I. villig eingerichtet; unv das Kiniai. Organisation-« 
«dict erschien gedruckt; Berlin den Mstrr 1747.



Z02 l74v — 1804.

Stadtseite befinden sich 5 Irrstnben, 4 Arbcltstuben 
für männliche und z Arbeitsiuben für weibliche Zücht- 
llnge, — die jedoch bis izt nie ganz beftzt gewesen 
sind — ferner die Kammel und Schreibestube. Zncht- 
knechte, Kranken und Jrrwärker, Nachtwächter und 
Pförtner bewohnen zerstreute Quartiere. (17) DaS 
Erdgeschos aller drei) Flügel faßt, ausser einer Toden- 
tlause und einem Gefängnis mit der Überschrift: 
für ruchloße Züch klinge, 14 gewölbte Schlaf
behälter von ungleicher Grösse. Sie haben eln Fen- 

. ster und sind mit starken Schlössern verwahrt. Zwölf 
dienen den männlichen und zwey den weiblichen Ge- 
fangnen zur nächtlichen Lagerstätte. ( 18) Den noch 
übrigen Raum füllen, uebstderKüche, Ställe, Holz 
und Kohlenschoppen.

Des Königs erster Plan war, die Züchtlinge mit 
Strumpfwirkerei) zu beschäftigen; auch betrieb man 
anfangs dies Gewerbe sehr amsig, allein es brächte 
nicht die gehvfftm Vortheile und wurde spater einge, 
stellt. ( iy) Man wechselte dann und ließ bald,Far
bespane rajpeln, bald Holz spalten, bald andre schwe
re Arbeit verrichten, bis endlich die gegenwärtige Ein
richtung auskam, wo alle Züchtlinge, ohne Ausnah
me des Geschlechtes und Verbrechens,)für dleGvid- 
berger Tuchmaulifaetur Wolle spinnen mäßen, wel
che darum ihre Waaren auch zu weil geringern Prei
sen absetzen könnte. D>e
(17-) Die ArbeiEuben werden äußerst reinlich gehalten, ha

ben Ventilators zur Veebeßeruug der Lust und für den Win
ter Ocfen. Talqüchter lieben die Beleuchtung.

Sw werden von den Zuchtknechtcn täglich auSgefegl und 
öfterö geweißt

liy Ehe die Strumpfmlrckcrstühle austanie», mur^e Flachs 
gesponnen; dies thaten die allerersten Züchtlinge an der 
Zahl sieden.
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Dle Arbeiter sind klaßifizirt und besteh» aus Zö, 
fern, Kamm lern, Streichern, Spinnern 
und Werfern. > Der zofende Gefangne muß täglich 
4 Stück, der kämmende eben so viel, der streichende 
i L Stück, der spinnende 5 Zaspeln und der weifen
de 4 Stück fertigen. Wer sein Tagwerck nicht ab, 
liefert, wird, sobald ihn körperliche Beschaffenheit 
daran hindert, auf A oder gar deßelben «„gestellt; 
im Gegenfall ab>r angehalten, es nachzuthun. Wen 
hingegen sein Pensum ehr vollendet, darf für den Nest 
des Lageü feiern. Die Arbeit beginnt im Sommer 
um 4 und im Winter um 6 Uhr MorgenS; der Fei
erabend ist zu jeder Jahreszeit Abends 8 Uhr festge- 
sezt. Von dem Arbeitsverdienst, der i» die Zucht- 
hauskaße fließt, werden Kost, Kleidung der Gesang, 
nen, Salar der Officianten, Oel zum defekten der 
Schafwolle, Reparaturkosten der Gebäude und meh
rere Ausgaben für Licht, Holz (20) Küchengeräthe 
N. s. w. bestricken. Jndeßen muß die Königl. Kam, 
wer oft beträchtliche Summen nachschießen, weil die 
Nebenakzidenzien und Eporteln, welche Friedrich; 
Berlin den 28.Febr. 1747 den Zuchthauskaßen zu- 
sprach, (z. V. Procentgefäsie lachend«'Erben, im, 
Aleichen von jeder Kundschaft g gr. von einem Geburts, 
bricfe auf Pergament 1 Rthlr. auf Pappier 12 gr. 
Und eben so viel vou Lehrbriefen gleicher Qualität,) 
öey weiten nicht hinreichen»

Dem Zweck der Anstalt gemäß, wird den Zücht, 
Gingen zwar einfache, aber sättigende Beköstigung ge,

U reicht.

(«v) Statt dieses Ut so theuer werdenden Feucrungsmittels 
bat man seit einem Jahre Steinkohlen verordnet. 
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reicht. Sie besteht in Grünzeug oder Gegräupe und 
beides wechselt nach Verhältnis der Jahreszeit. Man 
rechnet auf jedes Subject täglich 2 Pfund Kommis- 
brod, welche zugleich das Frühstück und Abendbcod 
ausmachen, überdem: i Loth Butter; i Loth Salz; 
Z Pf. Mehl zu Klösen, oder Mäsel Hierse, oder

Mäsel Erbsen, ober Metze Kartoffeln, oder f 
Metze Mähren, oder 2 Kohlrüben. Nur an den 
drei) hohen Festen kömmt Fleisch auf den Tisch , und 
jeder erhält für beide Feiertage zusammen 1 Pfund. 
Das Kochen jener Nahrungsmittel, welche der erste 
Inspektor ankauft und vertheilt, besorgt der Reihe 
nach Woche um Woche ein Zuchtknecht in kupfernen 
verzinnten Keßeln. Die Gefangnen werden durch ein 
gegebnes Zeichen mit einer Klingel zum Eßen eingela- 
den ; sie holen es Pürtionenweise in der Küche ab, 
verzehrens auf den Arbeitstuben und löschen den Durst 
mit Waßer. (21)

Die Kleidung der Züchtlinge ist von wlllkührlicher 
Farbe, und ohne Abzeichen. Die männlichen erhall 
ten jährlich eine Arbeitsjacke von groben Landtuch, 
nebst dergleichen Brustlatz und Hosen; ferner ein Paar 
wollene Strümpfe,' ein Paar Schuh, ein Hemde und 
eine Tuchpelzmütze. Die weiblichen empfangen bin
nen gleichen Zeitraum eine Jacke, Leibchen und Rock 
von groben Mesolan; eine linnene Schürze, ein Hem
de, eine Kappe, ein Halstuch und ein Paar Schuh. 
Uebrigens können sich anch beide Geschlechter ihrer 
mitgebrachten Kleiber bedienen. Kci-
(,i) Fleisch, — außer den drey hohen Festen — Vier und

andre schmackhaftere Speisen sind allen Gefangnen, sogar 
denen verboten, die sie sich für Geld schaffen könne». Doch 
maa wohl dieses Gesetz zuweilen heimlich übertrete» wer
den!
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Keinem Züchtlinge werden Betten gestattet. Sie 
schlafen auf Stroh, wovon jeder alle 6 Wochen 2 
frische Gebunde bekommt. Diese liegen in einer höl
zernen Bettstelle/ eine härne Kutze macht das Unter
bette und eine wollne die Bedeckung aus. Auf Rein
lichkeit wird vorzüglich gesehn. Zu dem Ende müßen 
die Gefangnen sich täglich waschen, wozu man das 
Waßer aus zwey im Hofe stehenden Plumpen herbey- 
holt.

Auch in der disciplinarlschen Behandlung der Ge
fangnen in dieser Strafanstalt, welche Herr von Ar
min (22) nächst Magdeburg für die beste ln den 
Preußischen Provinzen erklärt, waltet Ordnung und 
Menschlichkeit. Obgleich die Regierung (2;) die, 
aus erheblichen Gründen wünschensiverthe Absonde
rung der Züchtlinge, nach Maasgabe ihrer Vergehun- 
grn nicht zugeben will, findet demohngeachtet eine ge- 
wiße Auszeichnung statt. Der Gefangne, den nicht 
Mord, Diebstahl oder vorsätzliche Brandstiftung ins 
Zuchthaus spedierte, wird hier sicher blos den Ver
lust seiner Freiheit für Strafe halten üiüßen, wofern 
nicht üble Aufführung Im Haufe selbst ihm härtere Be
gegnung zuzieht.

Hat ein Züchtling gegen die Zuchthausgcsctze ge
sündigt oder sonst etwas erhebliches verbrochen, so 
schließt man ihn mit Kopf und Händen an einen im

U 2 Ho-
In'« den Bruchstücken über Verbrechen und Strafen, zr. 

Abschnir.
(,;) Wahrscheinlich vermischte sie die Züchtlinge deswegen, 

nm Complotie und Einweichung zu verhüten, als wozu 
sich der bebergesinme, zumal wen» seine Befreiung Nähert, 
Mhl schwerlich dürfte verleiten laßen.
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Hofe stehenden Pfal, und der DIrector bestimmt Ihm 
durch des Zuchtknechts Hand eine Anzahl Schläge mit 
dem Ochsenziemer, die aber auf den Brustlatz, nicht 
auf das bloße Hemde gegeben werden dürfen. Bey 
weniger bedeutenden Exceßen können auch die Jnspec- 
loren 8 — io und die Zuchtknechte, welche in den 
Arbeitstuben wachen, 2—g solche Hiebe aufzahlen. 
(24) Andre Stcafarlen sind unbekannt.

Grobe Verbrechen, als: angezeddelte Complot- 
te, die herauskommen und Desertionen, wo der 
Flüchtling wieder aufgefangen wird; oder wenn sich 
unter den Gefangnen eine Schwangerungssache eräug- 
net, (25) untersucht zwar der DIrector, überlie» 
fert aber die Acten zur Entscheidung an die Köntgl. 
Kriegs - und Dvmänenkammer In Glogau. Willkom
men und Abschied verordnet die Receptions, Sentenz.

Inzwischen ist das Entlaufen nicht so leicht. Auf 
jeder Arbeitsstube sitzt ununterbrochen einHuchtknecht, 
den der Jnspector visitirt und zur Beobachtung seiner 
Pfl-chten anhält. Kein Züchtling darf wahrend der . 
A-deil aus der Stube, außer auf den Abtritte, wel
che wo sie ausfließen, gleich den Fenstern, mit star
ken Eisengittcrn verwahrt sind. Ueberhaupt ist die 
Polizey hier so zwekmäßig geordnet, daß ohne die 
unverzeihlichste Nachlaßigkcitber Unterbedienten wohl 
schwerlich Züchtlinge entlaufen können, zumal da bös
artige oder verdächtige noch überdies sogenannte 
Epringketten tragen.

Im
lr») Deck ist es weder den Inspektoren »och den ?nchtknechten 

vergönnt, Strafe« an dem Pfahle zu vollzieh«.
(ax) Soli st die vorsichtige Trennung beider Geschlechter ist 

nicht immer vermögend Vorfälle dieser Art zu verhüten.
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Im Hofe steht Schildwache, d!e, sobald um 
obenerwähnte Abendzeit sämtliche Aüchtlinge in die 
Schlafklausen versperrt-worden — wobey auch ein 
Jnspector und Unterosficier gegenwärtig seyn muß—> 
ihren Posten vor dem Thore des Zuchkhaußes ein, 
nimmt. Alle Elausenschlüffcl, nebst dem Schlüßel 
zur Pforte, werden über Nacht dem ersten Jnspec'or 
etngchändigt und dann weilen zwey Nachtwächter auf 
dem innern Hofraum. Gegen Feuersgefahr liegen 
Handspritzen, Feuereimer und andre Löschwerckzeuge 
parat.

Endlich ist eine der schönsten Verfügungen, baß 
kein Fremder, der die Anstalt besteht, von bettelnden 
Züchtlingen öffentlich angesprochen werden darf, 
und bemohngeachtet freygebigen die Gelegenheit Ga
ben zu spenden unbenommen bleibt. Am Thorwege, 
wie auch an den Thüren der Arbeitstuben hängen ble- 
cherne Sparbüchsen und was zuweilen aus der oder 
jener wohlthätigen Hand hineinschlüpft, kömmt durch 
jährliche Vertheilung desto sichrer unter die Gefang- 
nen. i

Nicht minder sorgsam hat man auf die Beförde
rung des moralischen und physischen Wohls der hier, 
her verstoßncn Delinquenten Rücksicht genommen. 
Katholicken und Protestanten genießen freye Religi- 
vnsäbung. Die Seelsorge für die Katholicken wurde 
bald anfangs einem Franziskaner aufgetragen welcher 
an bestimmten Tagen In der alten Schloßcapelle pre
digen und Meße lesen muß, (26 ) und für die Evan» 

ge-
(-6) Friedrich verwiliigte dem Kloster dafür jährlich iv suhl» 
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gellschen fetzte die Königl. Kammer 1754 eine» eig« 
nenordinirren Geistlichen. Vorher verwaltete dasMi» 
nisterium der hiesigen Friedenskirche dieses Amt; ein 
dafiger Diakon hielt jeden Donnerstag in der größten 
Spinstube Gottesdienst, auch seit den ry.Dez. 1750 
Sonntags Katechismuslehre. (27) Nachdem aber 
die Diakonen Schröter, Simon strat und 
Ebers bach, wegen gehäufter Amtsverrichtungcn 
am iz. Mai 1752 jene Dienstgeschäfle aufgaben, 
bestellte die Königl. Kammer dazu einen besondern 
Prediger und verordnete zugleich, daß das ehemalige 
fürstliche Speisezimmer in einen evangelischen Betsaal 
«»«geschaffen werden sollte. (28) Es geschah; unter 
nachfolgenden Männern bekleidete

Johann Gottfried Anders zuerst den Po, 
sten eines Zuchthauspredigerö und trat denselben am 
15. Mai 1754 an. (29) -Weil der Raum des neu, 
en Betsaals mehrere Zuhörer faßte, bat der damalige 
Garnisonchef den König, auch Soldaten den Zutritt 
zu gestatten. Sein Gesuch ward den rz.Oct. 17^5 
bewilligt, gab aber späterhin Anlaß zu manchen un
angenehmen Streitigkeiten, welche, da sich der Zucht, 
haysprediger die Parochialrechte über die Stadtgar
nison anmaßte und anmaßen konnte, leider nicht sel
ten verfielen. Anders erhielt 1757 den Ruf alS 
Pastor nach Prausnitz und

Karl

(-7) Sie empfingen für Gotte-dlenü und Katechismuslehr« 
«ährllch;o Rthlr.

(,») Der Aufwand für Vauspesen betrug in Rth. 18 gr.
(-<>) Seine Besoldung bestand jn 100 Rthlr. fixirten Gehalt, 

freier Wvbnung und Holz; hat sich aber nach nnb nach 
ansehnlich verbeßert,
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Karl Christian Hübn er, ein hiesiges Stadt
kind rückte in feine Stelle. Er hatte das sonderbare 
Schicksal vom Königl. Kammerdeparlement vocirt, 
aber vom österreichischen General Prinz Karl von 
Lothringen, der gerade sein Hauptquartier in Jauer 
aufschlug, am 9. Oct. d. I. iiistallirt zu werden. 
Man versetzte ihn 1760 als Diakon nach Löwen
berg und es folgte

JohannChristophFalck mit einer Gehalts
zulage von 60 Nthlr. Auch dieser wurde schon 1762 
in das Pastorat zuGränhartau ohnweit Nlmptsch 
befördert und seine hiesige Stelle mit

Karl David Lamprecht wieder beseht. Viel
fache Mißhelligkeiten verbitterten seine Amtsführung, 
er starb am 29. Sept. 1766 und erhielt zum Nach, 
folger

N. N. Menzel. Kaum hatte dieser den z r. 
Dez, 1772 das Oiakonat zu Raubten angenom, 
wen und um die Entlaßung von hier angetragen, so 
befiel ihn ein abzehrendes Fieber und endete sein Le
ben den 17. März 177z. Als Nachfolger kam

Gottlieb Ernst Gruß von Seelow in der 
Churmarck; verwaltete sein Amt mit Treue und Red
lichkeit, dachte nicht anf Weiterbeförderung, sondern 
beschloß seine Tage im 72 Lebens und z i Amtsjah, 
re, den 20. Nov. 1804. Nun wurde

G.
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G. G. Kroßer zum Arbeitshaus und Karnison- 
Prediger ernannt, ein Mann der mit guten Willen 
und Thätigkeit ausgerüstet, an diesem Orte sicher viel 
Gutes stiften kann und wird.

Zur Bewahrung des physischen Wohls der Ge, 
fangnen sind ebenfalls sehr gute Vorkehrungen getrof, 
fen Damit sie der frischen kuft nicht entwöhnen und 
Stubenstech werden, erlaubt man den männlichen 
von n — i2 und den weiblichen von z — 4 Uhr 
zur Erholung auf den Hof zu gehn. Wer erkrankt, 
wird alsbald in die Krankenstube gebracht und bis zur 
Wiedergeuesung oder bis zum Ableben auf daö sorg
fältigste gewartet. Der dazu beorderte Zuchthaus
arzt verschreibt den Patienten Heilmittel aus der 
Stadtapothecke, und bey äußerlichen Unfällen werde^ 
sie dem Zuchthauschirurg zur Hur übergeben,

Züchtlinge die ihre Strafzeit übersianden haben, 
werden in Frieden entlasten und muß dabey vorzüg
lich auf das, Slogan den 12. Iuny 178z gn die 
Landräthe ergangne Edict der Königl. Kammer Rück
sicht genommen werden, damit der freygcwordene 
Delinquent nicht von Noth und Mangel gedrungen, sich 
neuer Verbrechen schuldig macht,

Das beim Zuchthause angestellte Officiantenper- 
sonal besteht aus zwey Directoren, wovon aber der 
erste alles ganz alleine bearbeitet und von dem zweiten 
nur bey Abwesenheit oder Krankheit vertreten wird, 
auch darf ohne des ersten Genehmigung nichts ge
schehen und muß er alles, was exclusiv des Caßen- 

we-
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Wesens mlt der Feder expedirt wird, persönlich be
arbeiten. Ferner aus zwei) Inspektoren; der erste 
verwaltet die Oekonomie, der zweite handhabt Polis 
zeigeschäfte. Endlich aus einem Rcchnungöführenden 
Controlleur, der zugleich Canzellisten Dienste versieht, 
einem Prediger, einem Küster und Vorsänger, einem 
Arzt, einem Wundarzt, einem Kranckenwärter, sechs 
Zuchtknechten, einem Werckmeister, zwei) Nacht
wächtern und einem Pförtner, (zo)

Mit dem izt beschriebnen Zuchthause verband dep 
weise Monarch zur Erleichterung seiner Unterthanen, 
saut Ncftript; Glogau, den 7. Febr. 1749 noch eine 
Verpflegungsanstalt sür Wahnsinnige, ohne Un
terschied des Standes und der Religion. Solche Per
sonen genießen hier die Aufsicht eines für sie bestellten 
Wärters und der Zuchthausärzte. Sie bewohnen 
besonders aptirte Stuben und werden gehalten, wie 
ss ihr seelenkranker Zustand erfodert,

Was ihre Klei düng, Kost und Schlafstel
len betrift, wird erstere aus etwas feinern Luchs 
verfertigt und die männlichen erhalten, vermuthlich 
der Dauer wegen, lederne Hosen. Weißes Brod, täg
lich Fleisch, sonst aber dieselben Zugemüße wie die 
Züchtlinge bekommen, macht ihre Beköstigung aus. 
Wer selbst Betten besizt, kann sich ihrer bedienen, 
im Gegenfall ist das Lager dem der Züchtlinge gleich
förmig, nur daß das Stroh oft, ja Im Nothbedürf- 
nis täglich erneuert wird. —

An-
Der Einrichtung gemäß bewohnen alle Öffieiar.ten, au, 

Her den Viren»ren und Kuller ihre im Hause angn 
wicsenen freien Quantne, doch hat man ruch drn> Prebie 
ser erlaubt sich in der Stadt Mumien en.
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Andre mißliche Einrichtungen und Verordnungen 
des großen Königes übergehe ich darum, weil sie sich 
nicht blos über unsere Stadt erstreckten, sondern auf 
das allgemeine Beste des ganzen Landes abzielteu, des 
sien Bewohner Friedrichs Regentenverdienste im
mer genauer kenqen, immer höher schätzen lernten. 
Man versäumte auch hier und da nicht jene Empfin
dungen öffentlich an Tag zu legen, wo nur Gelegen
heit sich darbot.

Als den ry. Sept. 1755 die evangelische Frie- 
bensgemelne allhier das hundertjährige Jubelfest ih
rer 1655 erbauten Kirche begicng, wurde auf Kosten 
derselben eine Gedachtnismünze geprägt. Auf dein 
Avers standen um des Königs Brustbild die Worte:

8ufi ^uspicjis kn^crici ll. Korus/orum kegi, 
0t supromi Lllesiae Oucis. (zi)

und auf dem Revers das Clironostielron;
Oeo HlVnl IVKILa

vollVa tcsto seLV^nrl Inltlatlonl« 
rieOis saCrac: ^rata oilert 
oLLl^osla eVanAef.I(üa 

laVranci, (zs)
Friedrich nahm das ihm zugefanbte golbneCxem- 

plar davon äußerst gnädig auf und erweckte dadurch 
in den Herzen aller Bürger die lebhafteste Freude.

' Ach,
(;i) d. h. Unter der Regierung Friedrichs des zweiten, Kö

nigs von Preußen und obersten HerrvgS in Schlesien.
(M d. b- Dem dreyeinigen Gott bringt frohlockend Lob und 

Danck am hundertjährigen Jubelfeste der Einweihung ih
res Gotteshauses die evangei. Gemeinde in Jauer. (1755.) 

stz;) Die silbernen Abdrücke erwähnter Müme haben die Grö
ße eines GuldenstückeS, aber den Gehait eines schlesusche» 
Thalers und sind »och in manche» hiesigen Familien vor- 
-andim.
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Ach, die guten Menschen ahndeten das fürchter
liche Kriegsungewitter nicht, welches sich wenige Mo- 
nathe darauf zusammenzog und auch sie ins Elend 
stürzte. Schlesiens politische und ökonomische Ver- 
faßung hatte binnen r i Jahren eine so vortheilhafte 
Gestalt gewonnen, daß Maria Theresia nun erst 
den unschätzbaren Werth dieser einst vernachläßigte« 
Provinz kennen lernte und der Verlust derselben ihr 
doppelt schmerzhaft fiel. Eifersucht über Friedrichs 
augenscheinlich wachsende Macht trat dazu und ban
ges Besorgnis wegen der Zukunft bewog den Wiener 
Hof 1756 fast mit allen übrigen Regenten Europas 
ein geheimes Bündniß abzuschließen, beßen Haupt
zweck dahin gieng, den König von Preußen aus ihrer 
Mitte zu tilgen, und seine Länder als gute Beute an, 
juschn,

Allein der wachsame Friedrich entdeckte die An, 
schlage seiner übermüthigen Feinde, wartete den An
griff nicht ab, sondern kam ihnen zuvor. Die nähere 
Entwickelung der Ursachen seines raschen Verfahrens, 
so wie die ausführliche Geschichte jenes sieben Jahro 
wüthenden Krieges, kennen meine Leser aus den 
Schriften, welche ausschließlich davon handeln (74) 
ich verweise sie darauf, werde hier blos die Schicksa
le erzählen, welche der Lauf desselben überJauev 
und die umliegende Gegend verhängte, und wähle 
abermals die Form eines Tagebuchs.

1756.

(Z4) Unter der großen Menae derselben zeichnen sich vorzüglich 
aus: Friedrichs n. Geschichte meiner Zeit; von Archen-- 
Holz Geschichte des siebenjädrigen Kriegs und von Tempel« 
dofs Geschichte deßelben Krieges, leztte besonders alSCom« 
mentor in militärischer Hinsicht.
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1 7 5 6.

Loderte das Kriegsfeuer in Sachsen und Böh, 
wen. Anker häufigen Durchzöge«; der königlichen 
Truppen, wiedcrfuhr uufrer Stadt weiter kein Unge
mach. Alle Lebensmittel standen im billigsten Prei- 
ße, Handel und Wandel behielten ihren ungestörten 
Fortgang.

- 75 7.

Schon dieses Jahr gab einen Vorschmack künfti
ger Unruden; nach der unglücklichen Schlacht bey

>, Koliin rückten die Oesterreicher in Schlestcn ein und 
am i8. Sept. erhielt I au er den ersten Besuch. 
Dreißig ungarische Husaren von der Armee des Prin-^'- 
zen Karl, weiche? in Peterwitz sein Hauptquar
tier nahm, foderthn den Stadtdirecktor Ferra
ri; diesen folgten am 24. Sept. 800 Kroaten und 
-m zo. Sept. müßten alle Beamten nebst der Bür
gerschaft, Marien Thereslen den Hulbigungs- 
tid schwören.,

Den r. Oci. marschirten die Kroaten wieder ab; 
VNd an ihre Stelle kam das Esterhazpsche Husarenre- 
giment. Man stellte Tages darauf die kaiserl. Adler 
auf und kaßirte den Director Ferrari und Procon- 
sul Werd erm an n. Beide waren Protestanten und 
ein Paar Katholicken erhielten ihren Posten. Der 
alte Geist der Intoleranz mochte noch die Hertzrn die
ser Herrn bewohnen, denn sie begannen sogleich die 
Berussgrschäfte der Kürzer den Heiligenfesten unter
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zuordnen, verlegten deßhalb den Marckttag — ob
gleich Fried rich ll. schon 1754 die Marien und 
Aposteltage abschafte und ihre Feier mit dem Sonn
tage vereinte — und hatten noch mehrere Reforma» 
tionsprojecte im Sinn; als die siegreiche Schlacht 
bey Leuthen (den 5. Dez,) die Stadt von jener 
Einquartierung befreite. Den n. rückte ein« 
Schwadron preußische Küraßier ein und sezte sogleich 
alles wieder auf vorigen Fuß.

1 7 5 8.

machte der hiesige Magistrat den 1. Febr. ein Edict 
des Monarchen bekannt, baß von izt an die evange
lischen Bürger nicht mehr gehalten seyn sollten, säe 
Taufen, Trauungen und Vegräbniße, dem Erzprie
ster und Stadtpfarrer die bisher gewöhnlichen Stol- 
Lebühren zu zahlen, sondern nur ihrer Geistlichkeit. 
(b5)

Seit dem 14. März wurde das Keiectorluni 
tm Franziskanerkloster als Lazareth für verwundete 
Preußen, und die Hospitalkirche St. Ab albert zu 
einem Proviantmagazin benuzt.

De»^-5. Mai — am Fronleichnamstage — un
terblieb^ zum erstenmale die öffentliche Proceßion der 
katholischen Geistlichen und Bürger durch die Maßen 
der Stadt; das Fest wurde blos in der Pfarr-und 
Klosterkirche gefeiert, weil die Katholicken ihre Paro- 
chialrechte über die evangelische Bürgerschaft verloh, 
ren hatten. Den
(;r) Wahrscheinlich war diese Verordnung des Kinigs Repre« 

ßaiie für das Petragen der Oesterreich» im Lükstenthnms 
Oel-.
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Den z. Sept. schickte der feindliche Rittmeister 
d'Aponte ein Husarencommando, um den-Stadt- 
director Ferrari und Proconsul Werd ermann 
aufzuheben. Sie hatten sich bereits gerettet, nun 
mußten sich aber der Feuerburgemeister Ulfert und 
Steuereinnehmer Kretschmar bequemen, ihnen 
«ach Löwenberg zu folgen.

Den 22. Oct. brannte durch Verwahrloßung be- 
trunkner Soldaten, daS Nabenvorwerck bis auf 
etliche Gärtncrhäuser nieder; 20 Rinder und 120 
Schafa wurden den Flamme» zum Raube.

Den 2. Nov. lagerte sich der König zwischen 
Moisdorf und Kolbnitz. Er selbst nahm sein 
Quartier im katholischen Pfarrhofe zu Pomse.n und 
schickte iso Wagen voll bleßirte Soldaten durch 
Jauer nach Schwel dnitz. Zum Unterhalt der
selben mußte die Stadt 1200 Rationen schaffen. Kaum 
war das Heer

am Nov. früh zum Entsatz der Vestung Nei
ße aufgebrochen, kamen Nachmittags schon ungari
sche Husaren und beunruhigten den Nachtrab. (z6) 
Die Generale Laudon und Naundorf lagen in 
Kolbnitz und foderten

den 4. Nov. für ihre Kavallerie den Innere rn 
750 Scheffel Hafer ab. Heu und Stroh wurde auf

/ den
trs) Bey dieser Gelegenheit fiel auf dem hiesigen Ringe ei» 

kleiner Scharmützel vor, wobey zwey Bagagepferde und 
etliche Marquetkndeklvkiber der Preußen nesseschlept wir- 
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den Dörfern zusammengeplündert. Vielleicht das 
erstemal, versammelte sich um Mitternacht der Ma
gistrat auf dem Rathhause und rathschlagte über die 
von den Oestrcichern gefoderteContribution von 2000 
Rthlr. Der Feuerburgemeister Ulfcrt, Kämmerer 
von Rabenau und Senator Beer bcgaben sich 
Morgens darauf nach Kolbnitz, um Erlaß jener 
Foderung zu erbitten. Umsonst; Laud 0 n legte Exe, 
cutionsmilitz in die Stadt und behielt den Kämmerer 
nebst dem Senator als Geiseln im Lager. Unterde- 
ßen erpreßten die Feinde von der Kaufmannschaft an
sehnliche Portionen Zucker, Kaffee, Wein, Zeug, 
Kattun u. s. w. und nahmen den Funfzighübnern 
6 Ochsen und 4 Kühe. (97) AIs man endlich

den 5. Nov. die verlangten Looo Rthlr. abge- 
zahlthatte, kamen die Geiseln zwar zurück, aberschon 
Tages darauf mußten alle unsere Bürger i — ; 
Brode auf die Hauptwache liefern, worauf das feind
liche Kommando die Stadt verließ. Ohngleich schlim
mer haußten die Feinde in den umliegenden Dörfern. 
Hier wurde geplündert und besonders alles Linnenzeug 
weggenommen. Poischwitz zahlte -zoo uud Pe- 
terwitz 400 Rthlr. Drandschatzung und in Gre- 
gersdorf zwang der muthwillige Soldat einige le
dige Frauenspersonen im paradiesischen Zustande zu 
tanzen. Die Zurückkunft Friedrichs < .

den i Nov. machte jenen Unfug ein Ende. Durch 
Unvorsichtigkeit seiner Husaren brannte noch diesen

Abend

(rtt Es wurden für diese Naturalien nachher rooo Rthlr. sie
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Abend in Semmelwitz das Müllersche Gut ab und 
kamen dabey 7 Packpferde um. Der König marschie
re nach Sachsen.

Den 15. Nov. erhielt unser Magistrat wegen 
seiner Bereitwilligkeit die feindlichen Federungen zu 
befriedigen, vom Minister, Grafen Schlabern« 
vor feinen derben Verweis und wurde bedroht, bey 
Wiederkehrenden Fall, Ersatz an die Bürgerschaft zu 
geben. Eine epidemische Krankheit, welche in und 
Um Jauer viele Menschen wegraffte, so daß die Stadt 
alleine über ioo Todte zählte, beschloß dieses Jahr,

17-59.

genoß Jauer vollkommne Ruhe. Kein Feind ließ 
sich blicken und niemand hätte an den Krieg gedacht, 
wären nicht öftere Durchmärsche der preußischen Trup
pen , das Einbringen verwundeter ober gefangner Sol
daten und mehrere hier angelegte Proviantmagajiuü 
Beweise des Gegentheils gewesen. Desto traurigee 
gieng es

1760.

Das unglückliche Treffen bey Lanbshnt, wo 
General Fouquet den Kürzern zog, verwickelte die 
Stadt In das tiefste Elend. Das österreichische Heer 
lag um Ctrl egau/ Dorthin mußte

den 25. Juny die hiesige Bürgerschaft 10000 
Brode, rooo Scheffel Hafer und 5 Kühe liefern.

Den
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Den zo. Juny verlegte Laudon sein Korps in 
die Stadt, setzte am 4. Iuly den Magistrat ab und 
weil alle Hänßer bis unterü Dach mit Soldaten an
gefüllt waren, die allen erdenklichen Muthwillen ver
übten, kann man sich die Lage der Einwohner leicht 
vorstellen. Ein Kosackenpulk, welcher den 6. Aug. 
rinrückte, vermehrte zwar anfangs die Bestürzung un
srer Bürger, verhielt sich aber so ruhig, daß sie in 
der That von zwey Uebeln das kleinste wünschten.

Den 9. Aug. foderte General Janus 50000 
fünfpfündige Brode und am 14. abermals 96000 
Stück. V Den 9. Sept. streiften 15 Zlethensche Husa, ? 
ren durch und nahmen mitten auf dem Ringe 5 feind
liche Reuter gefangen. Janus begehrte für leztre 
i2oo Rlhlr. Entschädigung. Man brächte diese 
Summe auf und überschickte sie durch einige Raths- 
leute dem General Naun-o 0 rf. Dieser Menschen
freund gab indcßen das Geld zurück und nahm bloS 
durch vieles Bitten 6 silberne Eßlöffel an, welche ihn» 
die Abgeordneten verehrten.

Am 8. Oct. rückte der König ein und übernach
tete — zum erstenmale in diesem Kriege — im Stein» 
bachischen Haufe. Kaum war der Held fort, so er
preßten rückkehrende Feinde von der armen Bürger
schaft noch 12000 Brode.

17 6 1.

erneuerten sich die Jammerfcenen des verfloßnen Jah
res und neue traten dazu. Ein Detaschemcnt deS

W Ge-
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General Lascy foderte von der Stadt baS jährliche 
Einkommen der Acclse und Kämmerei). Der Magi
strat schickte ihm 1450 Flor, nach Landshut, wo
mit aber der Feldherr nicht zufrieden war, sondern 
erst 95000 dann 17000 Rthlr. begehrte, und da 
diese eben so wenig wie jene aufgebracht werden konn
ten, etliche Rathspersonen als Geiseln wegschleppen 
ließ.

Den 2z. Aug. kamen die Rußen unter General 
Butterlin, verwüsteten erst die umliegenden Dör
fer, mit der ihnen damals vorzüglich eignen Roheit, 
zerstörten darauf unsre Hainsche Vorstadt, brachen 
die Walkmühle ab, zertrümmerten die Wasserkunst 
und zogen den 25. Aug. nach Hohenfriedberg. 
Noch zitterten die Jaucrer vor Furcht und Schrecken 
über jene Greulaufkritte, als

den g. Sept. ein Detaschement vom General 
Lascy sie wieder mit 8000 Nthr. brandschazte, 
auch nebenbey hier und da in den Vorstädten raubte, 
was die Unglücklichen vor den Rußen übrig behalten 
hatten. Ein gleiches thaten

den ro. Sept. die Truppe» des österreichschen 
General Beck, erpreßten von der Bürgerschaft i oc>o 
Flor, und veranlaßten überdies, daß am 14. d. M» 
zu Eemmelwitz das Iungfersche Vorwerck in Flam
men aufgkeng.
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1 7 6 2.

bekam Jauer einen neuen und schlimmern Feind —> 
den Hunger. Die edle Vorsicht Friedrichs hat
te bisher stets den Abgang der Lebensbedürsniße so 
zu ersetzen gewußt, daß nie Mangel daran elnrelßen 
konnte. (z8) Allein die in beiden letzten Jahren hier 
kampirenden östreichschen und rußischcn Heere zehrten 
alle Lebensmittel auf und führten weg, was sie nicht 
verzehren konnten. Daher entstand nunTheurung, 
Noth und Kummer. Der Scheffel Roggen galt bis 
16 Rthlr. war schwer aufzutreiben und andere Ge- 
treidearten waren nicht viel wohlfeiler. Doch nicht 
lange seufzten unsre Bürger unter der Geißel deS 
Hungers; die feindlichen Machte fühlten izt mehr als 
sonst den Nachtheil eines blutigen Kriegs mit einem 
Helden, der ihnen, trotz der Uebermacht, immer daS 
Gleichgewicht hielt. Das Jagdschloß Huberts
burg, ohnweit Dresden, wurde Cougreßort derFrle- 
densvermittler.

Am g r. Oct. traf Friedrich H. nebst dem 
Kronprinzen Abends 8 Uhr in Inner ein, übernach,« 
tete hier diesmal im Haufe deS Kaufmannes Karl ....  
Thomas Roppan und fuhr den I. Nov. Mor
gens 8 Uhr wieder ab.

-76z.
den i;. Febr. stellte der längst ersehnte Friede 

dir Ruhe in Deutschland wieder her. Unser König 
der sie mit den Waffen in der Hand erkämpft, 180000

SolW 2
^Z8'> Die höchsten Geteeideprelse standen immer blos 2 —- j 

Rthlr. nur Fleisch, Butter und Zukost war etwas theuer.
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Soldaten und 125 Millionen Rthlr. dabey aufgeo
pfert hatte, zog In seinen Könlgsitz zurück und wich 
bescheiden dem Triumpfe aus. Schlesien feierte den 
20. März ein allgemeines Danckfest, woran Jauer 
um so herzlicher» Antheil nahm, weil die blutigen 

, Jahre 1761 und 1762 der Bürgerschaft eine Schul- 
! denlast von Rthlr. schweres Geld aufgebür- 

det hatten, (zy)

Des erhabnen Monarchen nächstes Bestreben gieng 
nun dahin seinen durch so viele Krlegsdrangsale aus- 
grmergelten Unterthanen wieder aufzuhelfen. Ohn- 
erachtet er, um seine politische Existenz unter Euro
pas Königen zu erhalten, sieben Jahre im Felde lag, 
war feine Krone am Friebensschluße 176z doch 
Schuldenfrei). Wen» Oesterreich, die leeren Schatz
kammern wieder zu füllen, die Unterthanen fernerhin 
mit Auflagen drücken mußte, heilte er die Wunden 
der seinigen durch milde Freigebigkeit, und ließ Ih
nen die süßen Folgen des so theuer erkämpften Frie
dens empfinden,

Schlesien erhielt außer z Millionen baares Gelb, 
noch Mehl und Getreide und die Pack - und Artille
riepferde zum Geschenck. Neue Städte und Dörfer 
stiegen aus den Schutthaufen der eingeäscherten wie
der empor; Künstler und Handwercker wurden unter- 
stüzt; der Fleis des Landmannes aufgemuntert, die 
Industrie des Handelstandeö thätig befördert und we- 

ni-

(ty) Die Wiederabzahluna dieser Summe — in leichten Gel« 
de 6,8k« Ntdlr. — ward erst den 7. Mai '7t l beendigt 
und dnuerre >8 Jahre.
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nkge Jahre nachher waren die Spuren eines Verderb» 
liehen Krieges verwischt und sein Andenken blos in 
den Wercken der Geschichtschreiber erhalten.

Jauer hatte sich noch nicht völlig von den erlitt- 
nen Bedrückungen der Rußen und Oesterreicher erholt, 
ja nicht einmal die Kriegsschuldenlast abgewälzt, alS 
die Bewohner Gelegenheit fanden FriedrichüHuld 
und Großmuth dqnckeud zu seegnen. Am 2. Aug. 
1776 gtcng Abends 7 Uhr — wahrscheinlich durch 
Verwahrloßung — auf der Klrchgaße im Salzmanni- 
schen Hause Nr. 79. Feuer auf und griff, weil die 
»nehresten Besitzer im Felde mlt der Ernde beschäftigt 
waren, bald so wüthend um sich, daß binnen etlichen 
Stunden die ganze Klrchgaße, 5 Häußer auf der 
Goldberger Gaße, die ganze Königstraße, der Roß- 
markt und die große Bastep, samt allen darlnn auf
bewahrten Buden, in Schutt und Asche zusammenstürz- 
ten. Ohne die Hinterhäuser und,St. Barbaraktrche, 
welche baßelbe Loos traf, , 37 Hauptgebäude.

Weil dieselben nur von Holz aufgeführt waren, 
enge aneinander hingen nnb noch überdies die Flam
men auf beiden Selten der Gaßen wütheten, vermoch
te kein Löschungsmittel ihre Glut zu dämpfen, und die 
Bewohner geriethen binnen 9 Stunden, durch den 
meist unersetzbaren Verlust aller Habseeligkelten in die 
betrübtrsten Umstände.

Hier nun zeigte sich der Monarch als Vater sei
nes Volck. Er selbst paßirte, auf seiner Musterung^» 
relse, durch die noch rauchende Stadt, hörte das Jam

mer- 
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mergefchrey der Verunglückten, half Ihnen und half 
königlich Ueber 106020 Rthlr. stoßen aus seinem 
Schatze zum Wiederaufbau der Brandstätten. Hier, 
zu wurden aus dem Stadlforste gegen baare Bezah, 
lung an die Kämmerei) 18020 Stämme Bauholz ge
liefert. (42) Der orbinaire Feuer. Societäts-Bei), 
trag machte 57022 Rthlr. Auswärtige Freunde 
und Wohlthäter scheuchten den Abgebrannten — ein, 
-eine kleine Geldposten, Vittualicn, Möbeln und Klei- 
Lungöstücke ungerechnet — 1H-9 Rthlr. und trock, 
ueten dadurch die Thränen der ärmern Bürgerclaße. 
Nun mpfing, hauptsächlich durch des Königs thätige 
Mitwirkung, die Stadt, unter Aufsicht des Baurathes 
Ijemer, ihre gegenwärtige reguläre Gestalt. (41)

Der balersche Erbfolge . Krieg, welcher 1778 
zwifch-n Oesterreich und Preußen ausbrach, . setzte 
Schlesiens Einwohner in nicht geringe Verlegenheit. 
Ohnerachtet diesmal Nußland und Sachsen mit Preu
ßen im Bunde standen, ahndeten sie dennoch die Wic<- 
derkehr abermaliger Verheerungen. Allein Fried, 
richs drohender Ernst und vorsichtige Nachgiebigkeit 
bewog den Feind, das schon gezückte, ja bereits von 
beiden Seiten mit Blut gefärbte Schwerd in die

Schei-
^ne?e7o?dÄ  ̂ '""um derselbe i« so düm

?e t, witt w r-i!? M d ""c» so geeattwee
L» vcr Mit Stillschweigen über--
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Scheide zu stechen und der Teschner Friede stellte 
am ig. Märtz 1779 die nur knrtze Zeit gestörte Ruhe 
wieder her, wofür den zo. Mai auch Jauer dem 
Allerhöchsten ein Oanckopfer zollte.

Friedrich N, dieser in der That einzig« 
Mann , der Königen Herrscherkunst lehrte und 46 
Jahre das Diadem trug; der furchtlos jeder Gefahr 
entgegen gie'ng und selbst des Hochverraths Drachen- 
blick verachtete. Der Europas Waagschale nie beiseit« 
legte, die tiefsten Geheimniße der schlausten Staats- 
kunst durchschaute und den, als Stifter des Färsten- 
bundes, Deutschlands Kreise Beschützer ihrer 
grauen Rechte nannten; beschloßem thaten- 
reiches Leben am 17. Aug. 1786 und hörte nur ei
nen Tag früher zu regieren auf.

Friedrich Wilhelm n.

fein Neffe und glorwürdlger Thronfolger behandelte 
Schlesien — seiner Krone edelsten Diamant — mit 
gleicher Huld. Der menschenfreundliche Geist seines' 
verklärten Oheims beseelte ihn, Güte und Wohlwol
len athmete aus allen seinen Unternehmungen und 
zeigte, daß baS Ziel seiner Wünsche stets dahin gieng 
sein Volck zu beglücken. Er trachtete durch Verbe- 
sttrung der öffentlichen Schulanstalten sich treue Un
terthanen zu verschaffen und gab seinen Staaten daü 
treffliche Landrecht, deßen Inhalt die' reinste Gerech- 
tigkeitsliebe verräth. Er hob die gewaltsamen Sol- 
datcnwerbungen auf und sicherte durch bestimmte Ca- 
Pitulation, welche unverbrüchlich gehalten wird, dir

Treu-
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Treue der ihm dienenden Ausländer. Sanft und 
friedlich gesinnt, war er demohngeachtet Neidern 
furchtbar und jeder Kenner der Saatspolitik, wird 
an ihm die große Kunst bewundern, ein'Reich auch 
ohne beträchtliches Blutvergießen zu vergrößern. Die 
Allmacht rief ihn von seinem erhabnen Berufe ab, 
den iü. Nov. 1797. Sein Sohn,

Friedrich Wilhelm III.

unser verehrungswürdkger Monarch und edler Spröß
ling des Zollerschen Heldenstammcs, frägt seitdem 
der Brennen Scepter. Von Friedrichs Schutz- 
geiste umschwebt, von deßelbe» Standhaftigkeit be
seelt, zieht der gütige Herr den Oelzweig der Palme 
vor, tritt in die Fußtapfen feiner erlauchten Vorfah
ren, gewinnt der Unterthanen Hertzen täglich mehr 
und fodert sie dadurch zum Danck gegen die Vorse
hung auf, welche ihnen das günstige Geschick verlieh, 
unter den Flügeln des Preußischen Ad
le r s z u wohnen.

So wäre denn ein Zeitraum von yoo Jahren 
durchlaufen; wir hätten die Begebenheiten von Iall
er, seit ihrer Entstehung bis izt, überblickt und stän
den nun am Ziele. Obgleich der Uranfang dieser 
Stadt, der Nahme ihres Erbauers und der wahre 
Zcitpunckt, wenn sie eigentlich gegründet worden, 
nicht mit Gewisheit angegeben werden konnte; ob
gleich in den ersten Perioden ihrer Geschichte oft Dun
kelheit und Verwirrung herrscht; so muß doch die 
Reihe aller der merckwürdigen Vorfälle und Verän-

de-
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berungen, welche sie und ihre Bürger von I. Chr. 
yoo — 1804 betrafen, jedem Freunde der vgtcc, 
ländischen Geschichte, besonders aber dem Unterhalt- 
1u»g gewähren, den das Schicksal an sie, als feinet» 
Geburts-oder Wohnort seßelt,

Aus einzelnen kleinen Hütten, welche vielleicht 
Jäger oder Hirten, am Ufer der Neiße anlegten, 
um darinne gegen Wetter und Wild Schutz zu finden, 
und später Ackerleute bezogen, bildete sich wie wie 
schon wißen, nach und nach eine Stadt, die binnen 
drey Jahrhunderten nicht allein verschiednen Herzögen 
zur Residenz diente, sondern auch als Hauptstadt ei« 
neö nach ihr benannten schlcßischen Fürsienthums in 
den Annalen dieser Provinz keinen geringen Platz ein- 
nimmt. Jndeßen bezog sich alles, was meine Leser 
aus der bisher erzählten Geschichte erfahren haben, 
blos auf den ältern Instand der Stadt. Auch der 
gegenwärtige verdient nicht oberflächlich dargestell.t 
zn werden.

Ja »er liegt in einem öffnen, angenehmen Tba-. 
le (42) welches in mäßiger Entfernung von einer 
Reihe nicht allzuhoher Berge beinahe umgeben ist. 
Die zur Stadt gehörenden Felder grenzen bald mit« 
tcl-bald unmittelbar an die Fluren der Dorfschaften: 
bemmelwitz, Altjauer, Peterwltz, Kolm- 
"itz, Jakobsdorf, Moiüdorf, Klonitz, 
Poischwitz, Seckerwitz, Hertwigswalde 
und Reppersdorf, Noch im 15. Jahrhundert 
besaß die Stadt über diese und mehrere Oerter in»

Welch»
(4r) S. lk. Theil S. n.
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Welchbilbe die Obergerichte; (4z ) fle haben sich aber 
loßzumachen gewußt, nur alleine Po «schwitz steht 
noch Ijt samt den Eiebenhubuer Hausiern unter der 
Gerichtsbarkeit des Magistrats.

Poischwitz, welches in Ober» und Nieder, 
poischwitz zerfällt, und eine Meile lang ist, war be, 
reits 1288 vorhanden (44) und gehört schon über 
200 Jahre der Stadt. (45) Die Gemeinde besteht 
aus 2 Frcyscholzeu, r Freybauer, 61 contribuablen 
Dauern, 9 Gärtner«» und iza Häusler». Diese 
besitzen 56 Huben und 2 Ruthen Feldbau, wovon 
den Freyscholzen z Huben, den Bauern 51 Huben 
ic> Ruthen, und den Hospitalgärtnern, oder Burg- 
gaßnern i Hübe 4 Ruthen eigenthümlich angehören. 
(46) Der Wicsenwachs ist geringe, (47) daher 
die Besitzer ihre Brachfelder zur Viehweide benutzen 
müßen. Gemeinholj ist nicht da, nur etliche Bau
ern haben Waldflecke im Eiebenhubner Forste, die 
übrigen sind genöthigt ihr Brennholz baar einzukau- 
fen. (48) Al-
<4;) S. »r. Tbell S. 90 u. 191.
(44) E. ir. Theil S. 77 u. -08.
(45) Sie kaufte es besage der .Taufbücher von ,770. 157c; und 

1789 bis 1796 «nach und nach au sich und im Kaufbuche 
von 1576 stedtoald Anfangs der HuldigungSeid aufgezeiche 
net, den a« dasigc Bauern auf einmal im jauerscheu Rathe 
Hause dem Magistrat abgelegt haben.

(46) Dep Acker «st fruchtbar uud trägt meist das 4te Korn, 
auch mannichmal mehr. Man hält auf die Hübe gewibn- 
iich - Pferde, 4 Küke, etliche Stücke jung Vich und ein 
halbes Viertel Schafe. Der dritte Theil des Feldes bleibt 
brache liegen.

(47) Mancher Bauer gewinnt kaum r — z Myspännige Fm 
der Heu.

(48) Aus der Nicderpoischwchcr Gemeinde, welche andern 
Herrn zugedkrt, tadle» jährlich 7 Wirthe, wegen gewißer 
Stücke Landes im Stadiwalde r Flor. 57 Kr. in die 
merey und bey Veräußerung derselben 5 von« Hundert Laue 
temiengeiber.
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Alle Einwohner besitzen ihre Höfe und Grundstü
cke erblich Die Scholtisiym sind fürstliche Lehne, 
wie nachstehende Lehnbriefe von iz6; und IZ74 
auöweisen;

„ In Gottes Nahmen Amen. Wir Bvlcko 
von G. G- Herzog in Schlesien, Herr von Für- 
stcnbcrg und znr Schweidnih thun kund ewiglich 
Mit diesem Briefe allen den, die ihn sehen, hö
ren oder lesen, daß wir mit wohlbedachtem Mu
the und mit Rathe unsrer getreuen Mannen, dem 
Ehrbaren Manne Nickel Körber von unsrer 
fürstlichen Gewalt liehen und gelegen haben, an- 
derlhalbe Hubs Ackers zu Poischwitz in unserm 
Weichbildc zum Jauer,.so in das Gerichte da
selbst gehört haben, >die der vorgenannte Nickel 
und sech Vetter Heinrich Körber recht und redlich 
wieder Herrn Petzolden von Perschow gekauft hat
ten , frey ohne Dienst, also bescheidentlich, daß 
derselbe Nickel Körber dieselbe anderthalbe Hübe 
Acker, seine Erben, ihre Nachkömmlinge, auch 
freu ohne Dienst, ohne Beschwernuß und in al
ler Maße, als sie begon haben, und besitzen sol- 
lm, ohne als viel, baß der obgenannle Nickel 
Körber, seine Erben und Nachkömmlinge uns, 
unsern Erben und Nachkömmlingen einen Pferde
dienst von einer Marck alle Jahre schuldig sollen 
seyn, eine halbe Marck auf St. Martinstag dar
nach zu leisten und zu bezahlen. Sunderlicb ge
loben wir und wollen den vbgenannten NickelKör
ber , seine Erben und Nachkömmlinge von unsrer 
Herrschaft nicht wißen, sondern sie bey uns, nn-
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fern Erben und Nachkömmlingen ewiglich mit dem 
Lehn deßelben Gutes genüdiqlich behalten, mit 
llrkund dieses Briefes, den wir versiegelt haben 
laßen werden mit unsern großen Jngesiegel. Ge
ben zu Wilschkowitz am Freylage vor aller Man
nen Vastuacht nach Gottes Geburth dreyzehnhun- 
dert Jahr in dem fünf und sechzigsten Jahre. Des 
sind Gezengen unsre lieben Getreuen Herr Pcl- 
zold von Petschow, Herr Franzke von Seidlitz, 
Herr Heinrich von Czirnen, Rüdiger von Wild- 
berg, Hans von Nebelschütz, Seyfried von Ne- 
zencke, Peter von Zedlitz unser Landschreiber und 
andre treuwürdige unsre Mannen viel, die da ge
genwärtig waren. (49) "

„Wir Agnes von G, G. Herzoginne in 
Schlesien Frawe zu den Fürstenberg zu der 
Schweidnitz und zu dem Jawer, bekennen öffent
lich mit diesem Briefe, daß vor uns kommen sind 
Thomas Weigmann von Jawor und Cläre seine 
eheliche Hauffrawe bey guter Vernunft und ge
funden Leibe und haben mit wohlvorbedachten Mu
the und mit Rathe ihrer Freunde recht und redlich 
verkauft unfern Getreuen Tihen Hopsen von Jau- 
cr eine Hufe Ackers unter dem Pfluge in dem Dor
fe Poischwitz unsres Weichbildes zum Jawer, die 
von Alters in das Gerichte zu Poischwitz gehört 
hat und noch gehöret mit dem sechsten Theile des
selben Gerichts und auch mit dem sechsten Theile 
aller andrer ihrer Zugehörungen als hernach ge
schrieben steht, keines ausgenommen, als das al
les in allen seinen Rainen und Grenzen gelegen ist 

und
(4?) 2- «och nte gedruckt worden.



»740 — 1804. 33»

und lelth und baden ihm auch dieselbe Hübe mlk 
allen ihren Zugehörigen, mit allem zugethancn 
Rechte, Nutze, Genuße, Fruchtbarkeit, Herr
schaft in aller Matze und zu solchem Dienste als 
sie dieselbe gehabt und besetzen haben in unsre Hän
de williglich ufgclatzen; zu demselben Kaufe haben 
wir unsern fürstlichen Willen und Gunst gegeben 
und haben dem vbgemeldeten Tihe Hopsen, Mar
garethen feiner ehelichen Hausfrawen und allen ih
ren Erben und Kindern, Töchtern und Söhnen, 

) die ehgenannte Hufe des Gerichts zu Poischwltz 
und dazu auch die zwey Hufen, die der vorge
nannte Tihe Hopse und Margarethe seine Haus- 
srawe daselbst zu Poischwitz bis Häher gehabt und 
besetzen haben und die auch in die Gerichte daselbst 
vor Alters gehört haben und gehören mit der Pla- 
dermühle halb die auch dazu gehört und mit allen 
andern ihren Zugehörigen halb mit Aeckern, Holz 
und Püschen, Wiesewachs, Weidenwaßer und 
Waßexlaufen, keines ausgenommen, mit dem 
halben Theil des Gerichts und des dritte« Pfen
nigs daselbst und sonderlich auch mit allen zuge- 
tbanen Rechte, Nutz, Genuß, Fruchtbarkeit, 
Herrschaft und in aller der Maße als die ehege- 
nannlen drey Hufen mit allen ihren Zugehörigen 
von Alters gelegen haben und liegen, geliehen und 
gelanget ewiglich gemachsam und ungehindert zu 
baden, zu besitzen, zu verkaufen, zu versehen, zu 
verwechseln, zu vermielhen und an ihren Nutz und 
Frommen, als ihnen das allerfüglichst wird seyn 
-u verwenden. Also beschetdentlich auch daß der 
vbgenannte Titze Hopse, Margarethe seine Haus- 

fra-
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frawe, oder ihre Erben, Kinder und Nachkom- 
men uns oder unsern Nachkommen von denselben 
dreyen Hufen eine halbe MarckGroschin alle Jah
re geben sollen und NicklaS und Malhes Grelnert 
Gebrüder und' ihre Erben und Nachkommen von 
den andern dreyenHufen die sie haben und die auch 
in das Gerichte daselbst gehören, auch eine halbe 
Marck Groschin alle Jahre uns oder unsern Nach
kommen geben sollen und daß denen die ehgenannte 
sechs Hufen mit einander zu allen solchin Dienste 
unter aller andrer Maße sollen bleiben liegen als 
sie von Alters gelegen haben und daß die Besitzer 
derselben sechs Hufen miteinander davon,eine freie 
Schoftrift oberall gemeiniglich uff dem Gute zu 
Poischwitz haben füllen ungehindert, und daß sie 
auch damit alles Geschoßes, alles andern Dien
stes und allet Beschwerunge, wie man die genen- 
nen kann, sollen frey soß und ledig seyn ewiglich 
ungehindert. Als wir auch das alles in den alten 
Briefen, die vormals darüber gegeben sind, gesehn 
und gehört haben. Mit Urkund dieses Briefs 
versiegelt mit unsern anhangenden Jngesiegel. Ge
ben zu der Schweidnitz nach Christi Geburch drey, 
zehnhundert Jahr darnach in dem vier und sieben- 
ziegsten Jahre an dem nächsten Lage nach St. 
Johannes Tag, als er enthauptet ward. Des 
sind Bezeugen unsre lieben Getreuen Nickel Bolz 
unser Hofemeister, Herr Nickel von Geisberg, 
Herr Günzel von Hasan, Kunemann von Scyd- 
lih, Heinrich von Prosen, Ulrich Seivb Thom- 
me von Hasan und Herr Peter von NebelschüH 
unser Landschreiber. (50 ) " Laut

Ist rbeiMS bisher noch »»gedruckt gewesen.
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Laut eben angeführter Lehrbriefe, welche ab
schriftlich im hiesigen Rathöarchive aufbewahret wer
den und wobei) auch noch ein dritter liegt darinne, 
ein gewißer Matern Wiesner am St. Bartholo- 
mäusabend 1545 vom jauerschcn Magistrat mit einev 
Poischwiher Scholtisey belehnt wirb, sind die Frey« 
fcholzen aller obrigkeitlichen Robothen und des Vor
spannes überhoben. ) Sie führen ihr Scholzenamt 
Wechselswelse. Am Gcrichtstische sitzen nächst ihnen 
6 geschworne Schöppen und ein Schreiber. Die Ein
nahme der Gerichtsgefälle wird nach der vom Magi
strat am 16 Febr. 1667 vorgeschriebnen Sport,lta- 
xe gehoben. (51)

Nach der neuen Jndlvibual, Steueranlage ent
richten die Gemcindewirthe jährlich 129z Rthlr. 1; 
Ggr. in die Königl. Steucrcaße. (^2) Was von 
denselben an beständigen Silber und Getreibezinsest 
jährlich In die städtische Kämmerei) abgeführt werden 
muß, gründet sich auf ihre Käufe. (;z) Ueberdie- 
sies zahlt die Gemeinde, außer roo Zinshühnern, 
welche aber auf eine Geldsumme von r o Rthlr. fixirt 
worden sind, jährlich zur Kämmerei) z 2 Rthlr. Drey- 
dingsgeld. (54) Das Oreyding wird alle zwey Jah
re gehalteu; man untersucht dabey die Statuten de- 
Dorfes, befezt den Gerichtstisch und steht die Rech
nungen durch. (55) Al-
(50 0b diese Sporteltaxe seitdem verändert morden ist, kann 

ich nicht an,eigen. -
(?-) Beträgt mvnatlich von der Hübe i Rthlr. 1» Sgr. und 

Überhaupt 107 Rthlr. 19 Ggr. > pf.
(er) Auch das janersche Hospital muß, wegen einiger, auf 

Pvischwitzer Flur gelegnen Accker, jährlich 1; Flor. ;6Kr. 
in die Kämmerey zahlen.

(54) Dieses Geld war vormals ein Accidenz des Rathes, 
wurde aber 1745 zur Kämmercycasie gezogen.

(55) Den DktpdinsöschmguS giebt die Gemeinde auf ihre Kosten.
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Me Bauern sind zu ungemeßnen Frohndlensten 
verbunden und nicht berechtiget Lohn oder Kost dafür 

, zu fodern. Sie müßen bey Kammcreybauten die 
Baumaterialien; bey Straßenpflastern und Wegebe- 
ßerung Sand und Steine; bey Mühlenreparaturen, 
Mühlensteine und Wellen hcrbeyfchaffen, auch noch 
überdies den Magistratspersonen und ihren Unterbe
dienten das Dcputatholz aus dem Busche anführen.

Sämtliche Gärtner und Angerhäusler sind von 
Hanbdieusten frey und haben weiter nichts zu verrich, 
ten, als daß jeder im Winter gewiße Lage ohnent» 
geldlich Holz fallen muß. Außer der den Kolmnitzern 
zugehörenden Mühle, (welche jährlich r Flor. 4 Kr< 
in die Kämmerey erlegt,) ist keine weiter vorhanden. 
Stadtunterthanen haben den Mühlenzwang nachIau- 
er, gegen Abtrag der gewöhnlichen Mctze.

Das Dorf wlrd von der Stadt mlt Bier ver, 
sorgt, und darf kein fremdes auögeschenckt werden. 
Auch den Scholzen ist die Schenckfreiheit vergönnt. 
Dabey ertheilte einst der Magistrat — doch ohne der 
Stadt ihre Gerechtsame zu vergeben — zwey Kretfch- 
marn und drey Brandwelnschencken Im Gtadtantheile 
die Erlaubnis, Brandwein und Flaschenbier zum 
Echanck einzulegen. Die Kretschmer entrichten zwar 
keinen Aapfenzins, nach der Achtelzahl, bekommen 
aber auch keine Schancktonne. Hingegen sind die 
Brandwelnschencken angewiesen für ihre Nahrung 
jährlich zur Kämmerey eine bestimmte Summe zu zah« 
len. Das Backen ist eine Begünstigung, welche nach

Be-
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Befinden der Unistande wieder zurückgenommen wer- i 
den kann und der Kämmerei) jährlich eine unbeträcht
liche Summe einträgt. Vermöge des MeilenrechtS 
dnltet man hier, wie in andern Dörfern, keine Hand, 
werckcr. Jndesten erlaubt der, zwischen Land und 
Städten 1545 abgeschlossene Vertrag, den Huf und 
Waffenschmidten ansässig zu seyn. Doch muffen sie 
sich der städtischen Innung incorporircn, erhalten kein 
Schurfkorn, sondern wie jene, Bezahlung nach den 
Stück. (56)

Die katholische Kirche ist gegenwärtig Filial von 
St. Martin und unser Rath besizt darüber ohne Eins 
schränckuNg das Patronat. Noch im i/ten Jahr
hundert war ein eigner Pfarrer dabey angestestt. Er 
benutzte die dazu gefchlagne Widmuth, (57) die Ge
meinde hielt seine Amtswohnung baustandig und gab 
ihm überdicßes, vier Opfergänge und die Accidenzien 
Ungerechnet, von jeder Hübe r Scheffel Korn und 2 
'Scheffel Hafer Decent. Der Schulhalter empfing 
von jeder Hübe 2 Brode und 2 Wettergarben, auch 
iu Ostern und Michael einen Umgang.

Nach der Reformation bekannten sich die Pfarrer 
Martin Köhler, Johann Janowitz und 

hrjst 0 ph an Ende zur Lehre Luthers, ( 5 8 ) dcs- 
^gen zog die Cyurschwantische Comniistion 1649 die 

X Etel.

^6) Sonderbar. daß von dreyen Nur einer jährlich der Käme 
. merey , RtNIr. zuiset, und die andern frey auSgebn!
<57) Eine Hübe Ackerland und WiesenwachS, welche el» be« 
,^ltimmrer Bauer znrlchlcn muß.
<58^ Lsdler starb den <s. Dez. 1574 JLnviviY den 14. Mai 

"iü und an Lude mußte rüz? exuliren.



,74» — 'Loch,AIS

Stelle rkn und vereinte sie mit der jauerschen Parss 
chie. Die protestantischen Gemeindeglieber hielten 
sich sodann zur hiesigen FrledenSkirche. Doch 178; 
veranlaßten gewiße Zwistigkeiten mit der Geistlichkeit 
den Entschlus, selbst ein Bethaus ju errichten. Frie
drich gab den Vorstellungen der Gemeinde nicht 
augenblicklich Gehör, erst nach wiederholten Bitten 
erschien am i. Jan. 1784 sein Erlaubnis-Decret« 
Der evangelische Prediger wird von der Gemeinde 
gewählt und besoldet; (59) ein gleiches geschieht in 
Ansehung der Schullehrer dieser Confeßion, welche 
jedoch schon 40 Jahre früher eMrten.

Da einmal von Stadtbörfern gehandelt wirb, 
erwähne ich noch die sogenannten Siebenhübner 
Häusler. Sie bestehn aus einem Mcholzen, der zu
gleich Kretschmar ist, einem GcrichtSmanne und acht 
Freyhäuslern, zusammen aus 10 Wirthen und ha
ben sich, vor ohngefehr 70 Jahren mit Bewilligung 
des jauerschen Magistrats dort angestebelt. Alle 
sind.freye Leute und mit Kaufbriefen versehn. Jeder 
hält eine Kuh und hat neben dem Hause einen Garten 
Rodeland von 6 Wetzen Aussaat. (60) Ihre Abga
ben sind geringe, betragen von der Stelle jährlich z 
Flor. .ErbziuS und 12 Kr..Spinnegeld. Für Z4 Fl, 
2 Kr. genießen sie übrigens die Freiheit im Stadtbu
sche Holz zu lesen und sind) der Kämmerey zu keinen 
Frondiensten weiter verpflichtet, auch nirgends als 
Kirchkinder eingepsarrt. —

Es
(5-) Wo ich nicht irre, erhält derselbe auch eine Geldlulage 

aus der Kvnigl. Domäneucasie. ...
LLo) Ihre Steuer jur Kreiscabe beträgt monathlich i Rthir- 

11 gr. »s pf.
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Es dürften übrigens große Streitigkeiten, ja 
vielleicht Processe entstehen, wofern wegen genauerer 
Bestimmung der Grenzen des Stadtgebiets und wo 
dieselben mit dem Gefilde jener Dorfschaften eigentlich 
zusammenstvssen, Nachfrage geschähe. Weber litt 
Nathsarchive, noch auf dem Steneramte sind Docu- 
mente darüber vorhanden. Auch weis man nicht, 
weniger lczte Flurzug angestellt worden ist: blos die 
Grenzen des Stadtwaldcs sind am 20. und Li.De- 
zember 17t/umzogen worden. (6r)

Unter den Niederschlessischen Landstädten istIall
er nicht die kleinste. Mit einer hohen und starcken 
Mauer umgeben, zählt sie innerhalb derselben^ 284 
und in den Vorstädten^ 28; Häuser. Vier Thore, 
nähmlich das Goldbcrger, Liegnitzer, Strie- 
g auek und Bolcken hainer, (auch Kätner Thor 
genannt,) sperren den Eingang und geben eben so 
viel Vorstädten Ihre Benennung. Sechs Hauptstra
ßen: Die Goldberger, Liegnitzer, Neu-Striegauer, 
oder Känigststraße, ferner die Altstriegauer, Bolken- 
hainer und Wcberstrasse, theilen die Stadt in verschie
dene Viertel, sind ziemlich breit und meist regulär an- 
gelegt; besonders zeichnet sich die Liegnitzer in dieser 
Rücksicht aus. Andre, z. B. der Rosimarckt, die 
große und kleine Kirchgaße, die Schloßgasse, die Al» 
örcchlsgaße, wie auch/inige, die keinen Eigennahmen 
fuhren, sind zwar schmäler, aber doch so beschaffen, 
daß man fle ohne Eckel und Widerwillen durchwan
dern kann. Alle Hauptstraßen werden seit i8oz bey

L 2 mon-
(61) Da, darüber gefertigte Protokoll steht im Urbarienbuche 

Sene 71,



ZZ8 1740 — 1804;

mondenloßen Abenden bis n Uhr Vormitternachks 
durch Reverberen erleuchtet. (62)

Der Ring, auf beßen Mitte das Rathhans, 
nebst der daran gebauten Hauptwache, Apothecke, 
Kaufladen und Haringsbauten, aufgeführt steht, bil
det ein Viereck von beträchtlicher Größe und die um 
denselben herumlanfcnden Lauben gewahren, ohner- 
achtet sie den Unterstock der Häuser verdunckeln, doch 
bey naßer Witterung Fußgängern viele Bequemlich
keit. Das Steinpflaster ist gut und wird fleißig aus- 
gebeßert; auch fängt man izt hier und da an, die 
häßlichen Dachrinnen abzuschaffen, welche den Air- 
blick der schönsten Häuser entstellen. Obgleich die i 

/ meisten Wohngebäude noch Schindeldächer tragen,! 
hat man doch seit 1771, besonders aber nach denlez- 
ten Hauptbrande, den Anfang gemacht, dieselben mit 
Flachwerck zu belegen. »

Zu den öffentlichen geistlichen und weltlichen Ge
bäuden in und bey der Stadt gehören:

i. Die Pfarrkirche zu St. Martin und katholi
sche Lrivialschule. (6g)

2. Das FranManerkloster, Maria Himmelfahrt 
und St. Andreas. (64)

z. Das geistliche Iungfernstift, Marlä Empfang 
nis. (65)

4«
(L-) VorUt ist der Fonds noch zn schwach, diese Beleuchtung 

auch über den Ring zu verbreiten. i
(6?) S-, >r Tdeil Seite: 66 — 7z, m,d 201.
(64 ) S. »r Theil Seite: >57 — 160.
t.«5) S. -r Lhl. Seite: 2,4 — ,27.
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4. Die St. Barbarakirche. (66)

5. Das Hospital zu St. Adalbert, nebst dazu ge, 
hörender Kirche, (67)

6. Das evangelische Schulhaus. (68)

7. Die evangelische Friedenskirche und lateinische 
Schule vor dem Goldberger Thore. (69)

8. Das RathHaus. (70)

y. Das herzogliche Schloß, izt Zucht-und Irren
haus. (71)

io. Das Landhaus am Liegnitzer Thore;einst . 
Pallast der Herzogin Agnes, wenn sie Iauer besuch
te, Izt aber zu den Zusammenkünften der Landstände 
bestimmt.

n. Der Schleus Hof; er gehörte ehedem zum 
Burglehn und ward am 10. Mai 1677 unter dem 
kandshauptmanne Freiherr» von Nimptsch der ge
meinen Stadt mit aller Zubehör für rosa Thlr schl. 
käuflich sjberlaßen. Der Königliche Lehnbrlef Ist aus- 
Lefertigt: Schweidnitz den iz.Mai 1677. (72)

12. Das ehemalige Sackkirchsche Haus, ne
ben dem vorigen; es wurde Mondtags nach Nicolai

1541
(6«) S. rr Tbeil Seite: 6;.
<67) S. >r TI>l. S. 9? — ico.
(^8) S. -r ?bl. S. -14.
<69) S. ar TIU. S. 16? — 174.
(70) S- >r Tkl. S. >s8 — 176.
(71) S, ar Tdl. S 141 — 14;.
<7-) Fuhrt iu die Nr. -8-. Es ivurde nachher das daneben 

stehende Baron Haßlingschc Haus Nr. ,8) dam «'schlafen, 
beide in eins vereint und,i8->, vom leiten BestNer, dem 
^usthrath Gärtner, an die Frau von Stange verkauft.
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1541 vorn Besitzer für 180 Ungar. Flor, dein Ma- 
gistrate verkauft und weil es gleichfalls zum Burglehn 
geydrte, besagter Kauf durch den Landöhanptmann 
Grafen Ulliuch Schafgotsch, Ianer, am Mondtage 
nach Pault Bekehrung 1542 .rechtskräftig gemacht. 
(7Z)

iz. Das Eeelenhaus: man benuzte es von 
Seiten des Rathes in den vorigen Jahrhunderten zur 
Wohnung armer Leute. Am 18. März 1689 kaufte 
es der Bürger Christoph Mänhardt und verpfändete 
es für ein Oarlehn von 25 Thlr. fehlest, aus der See- 
lenbadkaße, an den Räch. Dieser überließ es den 
z r. Oct. 1771 dem Tischlermeister Hausknecht und 
weil es späterhin etnstürzte, wurde die Baustelle der 
Gattin des katholischen Echulrectvr Bejer gefchenckt. 
(74)

14 Die Haupt und Thorwachthäufer: Sie wur
den 1747 auf Königliche Kosten, unter Aufsicht des 
Oberbaurathes Hedemann und des Kämmerer Treitsch- 
ke neu aufgeführt,

15. Das große Spritzenhaus, hinter dem Roß
markt.

16. Die Wohnungen des Kunstpfeiffers', bev 
Mathsdiener und,das Stockhaus.

17- Der Marstall und die Wasterknnst. (7z)

(7;) Im Hypotheckenbuche Nr. »84 steht auf der Schlvßgaß« 
und der geaenwäruge Bescher heißt Ernst Gvttlieb Schiller.

(74) Sie hat es stattlich wieder aufgebaut und dem Steuere 
einnehmer Barn ve,miethet

l75) Ich habe nicht erfahren kSnncn, wo dieser Statt lag. M 
dtt die Waßerkunst S- «r Lhl. S. rr.
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i8. Die Ziegelscheune nebst dazu gehörenden Ofen 
Und Wohnhause des Streichers.

19. Die Sieche. (76)

20. Das Försterhaus zu Oberpolschwltz.

s r. Ein altes MalzhauS.

Die Vorstadt vor dem Goldberger Thore ist die 
ansehnlichste und was Form und Bauart bctrift, ge, 
wlßermaßen selbst eine kleine Stadt. (77) Ä» der 
Liegnttzer Vorstadt wohnen die mehresten Funszig- 
hübner; die Striegauer Ist die kleinste und die 
Hainer öftrer Überschwemmungen ausgesezt, well 
durch sie die wüthende NeißF ihren Lauf nimmt. 

»Jede hat einen Kretscham, und noch verschiedene 
Brandweinhäußer.

Ueber die Bevölckerung der Stadt in ältern Zeiten 
haben wir nur unzuverläßlge Nachrichten. Seelenre- 
glster waren damals ungewöhnlich und aus den Steu
erkatastern läßt sich nichts bestimmtes herleiten. So 
viel ist gewiß, daß I au er im 16 und 17 Jahrhun
dert weit mehr Einwohner besaß als izt. Jndeßen 
verminderte die Pest, noch mehr aber der dreyßigjäh- 
rige Krieg ihre Anzahl so sehr, daß nach Czep kos 
Chronick 1650 von 1800 Bürgerfamillen kaum 60 
Übrig geblieben waren. Nachdem aber der Ausban 
unsrer Friedenskirche, eine Menge in Schlesien zer

streu-

(7S) S. ir Lbl. S. 99.
(77) Wäre der svacnannte Tipserplan, sammt den davon aus- 

lausenden Gasten gepflastert, so dürfte die Täuschung noch 
auffallender seyn.
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streutet Protestanten herbeplvckte, welche durch Rell- 
gionsverfolgung einst van Haus und Hof gejagt wor
den waren; wuchs die Bevölkerung von Jahre zu 
Jahre und von ihren Verhältnißen unter Preußens 
Scepter, können sich nieine Leser aus den seit 1748 
aufg> kommenen Seclenlisten api deutlichsten überzeu
gen. (78)

Jahre- kimvobner. Jahre- CUnvvhncr.

1748. O 1767, 9208.
1749. 9420. 1768. 8877.
1750. 9442. 1769. 88 58.
1751. 9295. 1770. 8842. V ...

1752. 9 591. 1771- 5269.
1758- 8575- 1772. 8872.
1754^ 8 596. 177z. 8486.
1755, 8909. 1774- 8425.
1756. . 8714. 1775- 8500.
1757» z6üz 177Ü. 8546-
1758- 8098. 1777. 8 58'5-
1759« 8798- 1778. 8'5°8.
1760.- 8841. 1779. 8509-
1761. 8157« 1780. 8 8 88-
1762 2521, 1781. 8 848.
176z 2609. 1782. Z28K.
1764. 8282. 1788- 8456.
1765- 8815. 1784. 85'8.
1766. 8276. 1785. 8599-

, x Iahe

c?8)-Die Gl tnison ist nicht mit tingttechnet.
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Jahre. Einwohner. Jahre- Einwohner.

1786'.
1787.*

8646.
3632.

1^95.
1796.

3830.
Z881.

I7S8. 3-!35-' 1797- 4004.
1789- 3788- 1798. 4057.
1790. 3885» 1799. 4104.
17^1. 3844- r8oo. 4086.
1792. 3814- 1801. 43 30.
-793. 3777- 1802. 4096.

I 1794. 3772. 1803. 4284-

und 1804. 4289 Einwphneh.

< Der Charakter der Jaucrer ist ein Miniaturbild 
vom Eharaktergemalde der ganzen Nation. Mau 
darf nur das Original kennen, um in der Kopie die 
kleinsten Züge wieherzufinden. Ich schmeichle nicht, 
wenn ich behaupte, daß das öffne, ungemein freund» 
liehe, eben darum aber so einnehmende Wesen, wcl- 
ches jeder Fremdling an den Schlcsiern bemerkt, auch 
dem gebildeter« Theil unsrer Stadtbewohner angebo» 
n« ist. Niemand wird ihnen einen hohen Grad von 
Gefälligkeit und Oienstbeflißenheit absprechen. Gast
frei/, ohne Eigennutz ; mildthätig ohne Prahlerei); 
Zuvorkommend, ohne fade Complimente — »erschließ 
ken sie keinem Hilfsbedürftigen ihre Hertzen und Häu
ser.

Dabey beseelt, vorzüglich die Alten, jener Bie- 
derstn, jeu A/richtigkeit und Ehrlichkeit, welche man 
altde il t sch^ zu benennen pflegt. Sie lieben, wie 
alle Schlesier, ihr Vaterland mit einer Anhänglich

keit, 



I44 1-4« — 1824.

seit, die nlcht selten in Partheylichkeit gegen Grenz« 
nachbarn ausartet. Allein es wäre ungerecht, ihnen 
diese Vaterlandsliebe als Nativnalstolj anzurechnen; 
sie ist vielmehr die Quelle, woraus der Schlcsiev, 
überhaupt der preußische Unterthan, den Patriotls- 
mus schöpft, der ihn zu Thaten anfeucrt, welche die 
Zcitgenoßen bewunderten und vielleicht die Nachwelt 
für Mährchen halten wird. Doch wir wollen die 
verschlednen Einwohnerklaßen unsrer Stadt eines nä
hern Ueberbltckö würdigen.

Der Adel besteht auS Staabsofficieren der Kö- 
nigl. Besatzung, (79) einigen Edelleuten in Civiläm- 
tern und etlichen, die von ihren Renten leben. Was 
diesen Herrn an großen Reichthums abgeht, ersezt ih
re Humanität. Ich habe Irgendwo gelesen, daß der 
Adel nur da gegen den Bürgerstand herablaßend seyn 
soll, wo sein Personal zu schwach ist, selbst einen 
Gesellschaftszirckel zu fyrmiren. Nicht so der hiesige. 
Er macht in diesem Punckte eine ehrenvolle Ausnah
me, und benimmt sich mit jener wohlwollenden Her« 
ablaßung, welche insgemein den schleßischen Ades 
ziert und ihn vor dem, andrer deutschen Provinzen 
auszeichnet.

Besonders löblich ist das Betragen der Officiere. 
Wenn unter Oesterreichs Oberherrschaft die Garnison 
oft Pflichtwidrig handelte, gegen die Bürgerschaft 
brutalistrte und statt Ruhestifter zu seyn, zu Ruhe
störern sich gesellte — so verfährt die heutige Garni

son

(7>) Ein Bataillon der Nlederschleßischen Melierbrigabe, 
unter Befehl des Herrn Obristen Vordeck mr Rabcnau. 
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son den Wünschen des Monarchen gemäß, der st? 
zum Schlitz und nicht zum Druck der Bürger einquar- 
tierte. Das Beispiel der Vorgesetzten wirckt auf di? 
Gemeinen und die strenge Mannszucht ihres edlen 
Chefs verhütet Ausschweifungen jeder Art, oder be
straft dieselben auf das strengste.

Die Geistlichen beider Confcßionen find Ach
tungswerthe Männer, die jedes Verhältnis kenneq 
und beobachten, worinne sie hier als Neligionslehrer 
und Bürger stehn. In ihren Kanzelvortragen herrscht 
Licht und Deutlichkeit. Sie wißen jeden Schein der 
Selbstsucht von sich zu entfernen; suchen reine Auf
klärung zu verbreiten; eifern nicht bonzenartlg gegen 
erlaubte Freuden des geselligen Lebens, sondern nch- 

. wen zuweilen persöhnlich daran Theil, ohne ihr? 
Würde zu vergeßen, und sind darum auch überall 
Willkommen.

Eben si> ist der Magistrat, die Justiz, dix 
Htadtpolizey, das Steuer- und Acc lese am? 
gegenwärtig mit Officianten beftzt, welche in Anse
hung ihres Charakters und ihrer Geschicklichkeit durch
aus keinen Tadel verdienen. Obgleich die meisten 
Unter denselben Bedienungen verwalten, wobei) meh- 
rcntheiis — zumal in Fällen wo das Recht der Bil
ligkeit vortreten muß und nur der Buchstabe des Ge- 
sitzeS entscheidet — weder die Liebe noch daö Ver
trauen der Untergebnen zu gewinnen ist; streben si? 
dennoch immer so zu handeln, baß selbst die sich ge- 
kränckt wähnende Parthey ihrer Berufetreue ein glim- 
psiicheü Urtheil nicht vorenthalren kann.

Ohn,
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Ohnerachtet die hiesige Kau fm ann sch a ft nichts 
weniger als unbedeutend ist, und einige darunter 
schon ansehnliche.Geschäfte machen; findet man doch 
bei) ihnen keine «VertriebneVerschwendungssucht. Un
ter den Künstlern und Handwerckern herrscht 
Industrie; die mehresten nähren sich gut, liefern tüch
tige Arbeit für billige Preiße, daher ihnen auch nie 
Kunden mangeln. Weil sie außerdem ihren Hanse, 
tat den Vermögensumständen gemäß einrichten, ihre 
Zeit wahrnehmen und den sauer erworbncn Wochen- 
verdienst nicht in Vier und Drandeweinhäusern ver- 

- schleudern, so trift man auch unter ihnen nur selten 
Subjecte an, die zur Schande der Innung im Bett- 
leraufzuge einhergehn.

Das weibliche Geschlecht — denn auch die
ses kann ich nicht stillschweigend übergehn — ver, 
dient größtenthcils das Lob rechtschaffner Mütter und 
Töchter. Es giebt von beiden sehr viele. Viele Mütter, 
welche Ihrer Wirthschaft und der Eichung ihrer Kin
der wohl vorstehen, sie zur Ordnung und Zucht an, 
halten und sie von dem so schädlichen, unaufhörlichen 
Desuchemachen, von zwepdeutigen Gesellschaften und 
allen ihre Sittlichkeit und Gesundheit tödtendenVergnn- 
gungen entfernen. Viele Mütter, welche als Wirth-" 
liehe. Ehefrauen und ehrbare menschenfreundliche Ge
sellschaftrinnen das edelste Beispiel geben.

Nicht minder klein ist die Zahl braver Töchter, 
welche ihre weibliche Würde nicht In steifer Ziererei) 
und lächerlicher Sprödigkeit suchen — ihre Unschuld 
auch ohne Ehrenhüterinnen bewahren und dieses Klei

nod 
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nod nicht für Millionen hingeben wurden — Klei- 
derputz nicht als Aushängeschild ihrer persöhnlichen 
Reltze betrachten — sich keiner häuslichen Arbeit schä« 
wen, sondern ihren Müttern dabey gern hilfreiche 
Hand leisten — kurz sittsame und fleißige Mädchen 
sind, welche die vergnügtesten und glücklichsten Ehe
gattinnen werden können, sobald es auf sie ankömmt 
und ihre künftigen Männer mit ihnen gleiche Seelen- 
siimmung besitzen.

Ueberhaupt genommen ist^Jauer eine wohlha
bende, betriebsame und gute Stadt, wo mehr gesun
der Menschenverstand, als große Gelehrsamkeit wohnt, 
mehr wackre und biedre, als berühmte Leute; mehr 
rechtschaffne Mütter und holde Mädchen, als glän
zende Schönheiten anzutrcffen sind. Der hiesige Lu
xus äußert sich nicht sowohl in prächtigen Klelder- 
staat, reichen Equipagen, oder kostbaren Hausgera- 
the — sondern mehr in Vergnügungen der Tafel. 
Doch muß ich zur Ehre meiner theuern Mitbürger an- 
Merken! daß sie auch hierinne die Schrancken der Mä
ßigkeit nicht überschreiten, baß ihre, Gastmähler nie 
üppige Schwelgerey verrathen und man dabey fast 
durchgehenbs Leßings Gebot strenge beobachtet! 
Trincken kannst Dn, Du kannst trincken, bochbe- 
trinckc Dich nur nicht! ! »

Daß in Mittelstädten die Früchte des geselligen 
Umgangs bester gedeihen, als in großen, bezeugt der 
Gefellschaftston in Z auer. Ohnerachtet theils Be
ruf, theils freier Wille hier so verschiedene Stände 
jusammendrängte, so ist doch unter ihnen Duldung

und 
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und brüderliche Verträglichkeit allgemein ekngeführt. 
Selbst die Rcligionsgrundsätze machen hierinne keinen 
Unterschied. Statt daß ehemals Toleranz dem Neli- 
gionshaße weichen mußte; die unkatholischen Bürger 
immerwährenden Plackercyen ausgefetzt blieben, in 
solchen Angelegenheiten vor keinem Richterstuhle Ge
hör fanden, und unter diesen Umstanden nie ein fe
stes Band der Eintracht geknüpft werden konnte —> 
waltet izt zwischen beiden ConfcßionSverwandten Ei
nigkeit und Friede. Die hämische Verfolgungssucht 
hat ausgetobt; Katholicken und Protestanten genie
ßen gleiche Rechte und wer ja noch undultsame Ge
sinnungen hegt, darf sie nicht öffentlich an Tag legen.

Nur der gemeine Pöbel behauptet seine alten Sit
ten und bleibt, wie überall — Pöbel! So arm 
er auch ist, so wenig fällt es ihm ein sparsam zu seyn. 
Sollte auch das lezte Stück Bette oder Hausgeräthe 
vertrödelt werben, die Frau muß ihren Kaffee, der 
Mann seinen Brandwein haben. Daher die vielen 
Betrügereien, Hans - und Feld - Diebstähle, daher 
die unzüchtige Lebensart der mehresten Weiber und 
Töchter dieser Menschenclaße. Die Polizey hat vol
lauf zu thun sie im Zaume zu halten und muß, die
sen Zweck zu erreichen, Pranger, Ftoel und Stock- 
haus zu Hilfe nehmen.

Die Civil - und Criminal- Justiz über Jauer, 
ihre Vorstädte und Ob erpoi schwitz gehörte Ms 
1740 uneingeschränckt dem Magistrat. Er kaufte je
ne iZ7- von Konrab Skal (80) und erhielt 

die-

S. ir Thl. Seite -4S 
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diese i;84 durch ein Privilegium des Königs Wen« 
zel von Böhmen. ( 8r) Jndeßen wurde unter preu
ßischer Regierung, bey Errichtung der Justiz, Eom- 
mißion hierinne vieles abgeändert.

Dieser Fall eräugttete sich unter andern, in An
sehung der evangelischen Kirchen und EchulenbeaM- 
ten, welche anfangs unter der Gerichtsbarkeit deS 
Magistrats sich befanden. Der Play worauf die Frie
denskirche steht, der Kirchhof, sammt allen dortlie
genden Gebäuden war eigentlich Stadtgebiet und 
wurde der protestantischen Gemeinde 1652 mit Vor
behalt städtischer Gerichtsbarkeit käuflich überlasten. 
AIs das Kirchen-Collegium gegen das Ende des 17. 
und noch einmal zu Anfänge des 18. Jahrhundert- 
den Rath nicht für seinen Richter erkennen wollte, er
hob sich ein Proceß, den Kaiser Leopold I. zunr 
Vortheil des leztern entschied. (82) Allein spätere 
Zwistigkeitcn verursachten, daß Friedrich II. die 
Sache näher untersuchen ließ und dann das schon oben 
(S. 199. — 207) angeführte Endurtheil fällte.

Auch die geistlichen Jungfrauen tertii oröink 8t» 
^rancisci gehören in Civilangclegenheiten vor den 
Richterstuhl des Magistrats; weil ihr Kloster auf bür- 

ger-
(81) Wurde ausgestellt, Prag, Freitags vor Pfingsten 1-84 

und ertheilte den Städte»: S»weidniy, Jauer, Strlegau, 
Liwenberg, Bunzlan, Hirschberg, Bvlkcnhain, Lands« 
but, Reichenbach und Nimptsch die Macht, alle schädliche 
Leute ,u suchen, zu nehmen und über sie »u richten. Das

, Original liegt in Schweidnitz.
l»-) Zwey kaiserliche Reicripte vorn 4. Jan. und vorn»;.

-Ml. 1701 ertdcilten dem Magistrat das jus primae insr^in- 
über die Geistlichkeit der angSbittgische» 

u.vnfeßign.
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geglichen Grupb und Doden errichtet ist, und nicht 
nur alle darauf haftenden Gefälle erlegen muß, An
dern auch laut der Königl. Eonceßion keinen andern 
als Privatleuten verkauft werden darf. Hingegen 
rlbt der Magistrat die Gerichtöpstege über die tatholi- 
schen Kirchen und Schulbedienten gemeinschaftlich mit 
dem i^tadlpfarrer, weswegen am 2z. März 1689 
ein besonderes schriftliches Abkommen getroffen wur
de, das bei) den rathhäußlichcn Acten aufbewahret 
liegt.

Bon der Raths-Jurisdiction ln Perfonalfachen 
find ausgenommen: alle Edelleute, Königl. Olficians 
ten, ferner die evangelischen Geistlichen und Schnl- 
leute, dann die Franciskaner, der Erzpriester nebst 
seinen Capellänen, und die geistlichen Jnngfrauen; 
welche insgesa^nt theils die Königliche Kammer, theils 
das Oberamt, theils das Vifchöffliche Vikariatsamt 
für ihre erste Instanz erkennen. 58z) Endlich stehen 
auch folgende Gebäude unmittelbar unter der Ge
richtsbarkeit der Königl. Domänen-Kammer:

1. Das ehemalige gräfl. Nostitzische, izt das Land
haus.

2, Der SchleuShof.

z. Das Sackkirchische Haus, und
4'

(8 Z) Laut der Ediete von Karl vi. Larenbnrg den e. Mal 
17)2 und Friedrich 11. DreSlau den r. Dez. -74« """ 
-4. Fedr- -74-.
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4. Das nahe dem Schloßvorwerckgelegene Schnel- 

dersche Haus und Ackerstücke. (84) Der Graf 
Nostitz kaufte dieses kleine Gilt 16;i den rz.July, 
von einem hiesigen Bürget, Ambrostus Profe. Es 
bestand aus zwey Gärten, einigen Flecken Wiese und 
einer Bleiche, g hörte aber bis i6gy Unter städtische 
Gerichtspflege, welche seitdem au den Landshaupt
mann verschenckt wurde und so an die Kvnigl» Do- 
maineN--Kammer gekommen ist»

Meine Leser zU befriedigen, säge ich hier den Zu
satz bey, daß der Nahme Burg lehn von der Ur- 
vcrfaßung der hiesigen Burg herstamt, welche einst 

/das abwechselnd bewohnte Residenzschloß der Herzöge 
von Jauer und Schweidnitzwar. Als beide Für- 
sienthümer an Böhmen fielen, wurde sie den Lands
hauptleuten zu demselben Behuf eingeräumt Und end- 
tich 1602 vom Könige Rud 0 lph, samt aller darauf 
haftenden Gerichtsbarkeit und andern Freiheiten, den 
Ständen für 20000 Thlr. schl. erb. und eigenthüm
lich verkanft. Die Confirmation des Kaufs erfolgts 
i6o8» Doch schon 1612 traten die Ständte deN 
Niesbrauch davon dem LandshauptmanN von Wah
nend okf und deßen Nachfolgern ab»

Außer den oben Nr. i —4 ängstigten Häuserii 
Erstreckte stch damals bieJurisdiction des sogenannten 
Durglehns auch,über die drey zu Alt-Jauer.woyn- 
haften Burgbelehnten, welche bey vormaliger Ein- 
tichtung als Unterlehne des im Besitz des Landshaupt« 
Mannes stehenden Burglehns angesehen wurden und

V deß.
>»4) Ein Theil der Steuern davon wurde den >4. Lebt; »Lü« 

»ur Herrschaft Seckmviy Sachlagen. 
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deßhalb bey etwa vorfallender Veräußerung der Lehne, 
bey jenem nicht allein neue Delehnung gesucht, son
dern auch die Käufer ro von Hundert Laudemien in 
des Landshauptmanns Caße entrichten mußten. Fer
ner befanden sich auch^bie langen Häußer dißeltS und 
jenseits der Neiße unmittelbar unter der Gerichtsbar
keit des Burglehns.

Alle Gerechtsame d,S Magistrats allhirr gründen 
sich auf sichere Landesherrliche Privilegien, die abev 
izt zum Theil gar sehr geschmälert worden sind. Er 
besizt:

I. Das Meklenrecht (85) die Ausübung 
deßelben verwickelte die Stadt mit dem Lande inzwey- 
hundertjahrigen Proceß, zu welchen höchstwahrschein
lich eine zweydeutige Clausel in dem von Bolko II. 
ertheilten Privilegium Gelegenheit gab. (86) Bey 
Abschlirßung des bekannten Vertrags von 1546 wur
de den streitenden Partheyen eine Cvmmißlon verspro
chen, welche 1548 j» Schweidnttz unter bei» 
Vorsitz des Baron vonkobkowttz, jene Mißhellig- 
keiten beyzulegen suchte. Die Ständte im Weichbil
de Übergaben auch ihre Urbarienbeweise, allein man 
konnte sich doch nicht vereinigen, bisFerdinanbII. 
1629 ein Endurtheil publicirte, (87) dem, von 
Leopolds l. ln derselben Sache erlaßnen Decre- 

ten

(M S-ir Lbl. S. 87.'°L.
Daß nehmlich diese-, Jauer auf- neue bestätigte Wellen- 

recht, bciijenlgen Stänkten welche vorher mit NrbaeteMk"' 
heilen belehnt gewesen, unschädlich fern solle.

S. Anhan» Nr- r?.
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ten, (88) eben so wenig widersi-rocheu wird, alS 
von der Verordnung, welche Friedrich II. ant io. 
Dez. 1748 in Ansehung der Handwercker auf dem 
Lande erließ.

II. Das Patronatrecht über die Pfarrkirche 
Und Ftlial-Kirche zu Oberpoischwitz. (89)

III. Das freye Wahlrecht, (90) Dießes 
«xercirt seit den 28. Junp 1741 die Königl. Kriegs- 
und Domainenkammer. Das damit verbundne Be
fugnis mit rothen Wachse zu siegeln, hat die Regie, 
rung nicht abgeschaft; auch besitzt der Rath noch baS 
<m jenem Privilegium mitbegriffne Recht, Polljty» 
Etatuten zu entwerfen.

iv. DasRrchtdesfreyenSalhmarcktes: 
(yi) Es wurde bis 174; vom Magistrate ausge
übt. Friedrich II. machte den Saltzschanck zum 
Regal und verordnete am 9. Sept. 1746. daß die 
Dörfer: Moisdorf, Poischwitz, Semmel- 
witz, Seckerwih, Prosen, HertwigSwal« 
de,Brechelwitz, Bremberg, Peter witz, Alt-

V 2 Jau-

(»») Wien den -0. huty ,«67. Wien den 4. April 1678. de, 
denbura den >4,1. Schweidniyden-o.Febr. ,6,7. 
Wien den ,4 Nvv. Eber-dorf den 17. Sept. i«sr. 
Lapenbuka den >6. Mai »694 Wien den rx. Iuny 1694. 
Eber«dvrf den »s. Sept. und4« Oct 1694. G. Urdaeten»

. buch S'ite iii7 —
(ts) S. >r Thl. Seit» >90. s6s uNd -L7.
(s°) G. ,r Ldl >91 — -F,. — Friedrich ll. versprach, alt 

ee die »rnen eoanacl. RathSherrn berief, da« Wadlprivile/ 
alum mchr umtustoßen.

(s>) T. ir ilbl. S. so und ,r. Beide Urkunden sind ver- 
»Phren.
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Jauer und Reppersborf, welche vormals ihr 
Saltz in der Stadt kaufen mußten, dafür von nun 
an der Kämmerei) jährlich 76 Nthlr. 21 gr. in Gil
de Zinsen sollten.

V. Das Recht Jahr und Wochenmärckte 
ju halten. (92)

Vl, Das Recht Geschoß und Zinsen zu ma
chen. (9z)

vn. Das Brauurbar und Schrotamt 
(94) das Privilegium über jenes haben alle Könige 
von Böhmen der Stadt noch einmal bestätiget und ob
gleich die am iz.Febr. 1694 unternommene Mei- 
lenvermeßung ihr manches Dorf entzog, (95) konn
te dadurch der Braugerechtigkeit kein Eintrag ge
schehn, weil dieselbe nicht auf die Meile, sondern 
auf das ganze Weichbild sich erstreckte; auch müßen: 
Altsauer, Semmelwitz, Seckerwttz,Poisch
witz, Hertwigswalde, Neppersdorf und 
Moisdorf noch izt ihr Bier aus Jauer nehmen. 
Vom Brauwesen selbst, werde ich weiter unten spre
chen.

Die Einnahme der hiesigen Kämmerei) flleßk 
aus verschiedene Quellen zusammen und ist theils 
festgesezt, theils Zufällig. Zu jener gehören:

i.
(?r) S. It Thl S. 107. »rö. 25z. ar Thl. S. und 

i»o.
ly? S. ir Tdl. E. 107 und 2-r,
(94 > C>. >e TDl. S. ic>- und -19.
(95) 1. B> Bartich Hasel, Hcrzo««walde, Herrmansdorf, 

Iakobsdorf, JägeNdorf, Klomniy, Kvlmnitz, Keulenvorf, 
LvbriS, Lasniq, MerNdorf, Ma^tsch, Neudorf, ProftN, 
Riemberg, Skvl, Si«upe und Ltiedeilvtij.
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I. Geschoß: (z6i R. 7 gr. 4 pf.) Dieser 

kann vom Magistrate nicht ohne Wißen und Willen 
der ganzen Communität erhöht werden, und das 
deßhalb von Bolko ll. 1^49 erlaßne Privilegium 
bezieht sich blos auf neu hinzutretende Realitäten.

2. Gerstenzins; (276Rt. 16 gr.)»Er liegt 
auf den Funfjighuben, gehörte ehedem dein fürstli
chen Burglehn, kam seit 1550 nach und nach an 
Mehrere Besitzer, bis ihn endlich den 20. July 1660 
der Rath von den Neukirchischm Erben käuflich er
langte. (96) Anfangs wurde derselbe in Natur ab- 
geliefert; weil aber hie Gerste in zu niedrigen Preiße 
stand, später für den Scheffel 15 Sgr. angenommen. 
(97) Endlich kam wanden 12. Sept. 1727 über- 
ein, baß künftig von jeder Ruthe 25 Sgr. entrichtet 
Werden sollten, und dabey ist es auch geblieben.

8. Banckzins: (50 Nt. n gr. 8 f pf.) 
Dieser wurde einst von den Schuhmachern, Fleischern 
und Bäckern nach Kloster Liebenthal gezahlt (98) 
und vom dasigen Nonnenconvent 1502 wieder an 
den hiesigen Rath verkauft. (99) H">t zu Lage 
Müßen auch die beide» Schwartzfärbereyen dazu ge
ben, doch ist derselbe nicht als Canon für die R^ali, 
täten anznschn, sondern zur Unterhaltung der Platze^ 
wo jene Gewercke feil haben bestimmt. .

4»
(Y6) G. das orlginalurbanenbuch S. «0'
(,7) Wie schön würde uns«

wenn irncr Lausch nie versefaUcn nuM
offenbar, welcher Nachtheil aus dergleichen 2jcrw«>^' 
gen entsteht.

(98) S. ,ir Lbl S. »«».
(SS) S. »r Thl. S. »8«.
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4- Almosenzins: (14 Rt. 14 gr. roZpf.) 
1v<nd ursprünglich nicht als Beitrag der Kämmerei)- 
tinkünfle niedergelegt, sondern kämmt von Kapitali
en, welche vermuthlich zur Unterstützung armer Stu
denten vermacht und nachher zum Kämmeren, Fond- 
gezogen worden sind, (roo)

5- BleichzinS: (r Rt. ,4 gr. 4 4pf.)DIe, 
stn entrichteten die Inhaber sonst hier vorhandner 
Bleichen und izt die Besitzer der Häuser, oder Mär
ten, welche man auf denselben Plätzen angelegt hat.

6. Apvthekerrins: (20 Rthlr.) Ist ehe^ 
den, steigend und fallend gewesen, endlich fiM wor, vtlfch

AsteS zusammen genommen, beträgt die jährlich» 
E ""ahnit der hiesigen Kämmerei) an beständigen 

b.°d.- 7-4 Sitblr. Is gr. 
^^"poischwitz: 258Rthl.,g gx. 10/^pf. 
von N ederpvischwitz: i R-Hl. 22 ar 2 vf 
»<E°b-„b«b^ --R,bir.,,/r.°-Vps.^

Summa: Rthlr. r6 gr. z 4^ pf.

ße empfängt: ^»bricken erhoben. Die ssa-

r.

und nach Kausbuck >"it 4 Tnl '4 s»r-
St«»,ndium jidrlich mit > "8. da« Konradsche

' Thl. .4 sgr. schi. «mttahlcn.
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, Brau-Pfannengeld. Dir Stadt be- 

skjt zwey Brauhäuser; eins gehört der gesammten 
Bürgerschaft, vaS andere war vormals Eigenthum 
des Herrn von Prlnjendorf. Da nun die Unter
haltung der Pfannen, so auch der Maltzdarren der 
Kämmerei) zusieht, wird dafür von jedem Gedräute 
20 Sgr. Pfannengeld und von jedem Maltz i8 Sgr. 
entrichtet. Bevor aber die Draucignrr sich nicht durch 
Quittung über richtigen Abtrag jener Gefälle ausge
wiesen haben, darf der Brauer kein Pier kochen.

2. Schloß-Wacht. Groschen. Diese 
Abgabe mußte ln vorigen Zelten zur Bewachung der 
Burgpforte gegeben werden. Die Städte in beiden 
Fürstenthümern trugen ein Oritthell und zwey Drit- 
theile das Land. Als nachher das Königl. Amt mit 
dem Breslauer Oberamte vereinigt wurde, hörte die 
Echloßwache auf; indeßen behielt man hiesigen Orts 
den Wachgroschen bey und muß in dieser Rücksicht je
der Angeseßene von der «hm eigenthümlichen Realität 
i ? Sgr. abfähren.

3. SchUhyeld. Personen, welche nicht baS 
Bürgerrecht erlangt haben, sondern sich hier blos von 
Handarbeit nähren, auch keine Unterthanen sind, ge
ben jährlich 20 Sgr. und sind gehalten 8 Tage gegen 
4 Kr. bey der Kämmerey Handbiensie zu verrichten« 
(toi)

4. Faß-oder BierschanckzinS. Er
führ.

liOi) Eigentlich sallien auch den Polüeystatuten gemäß, all, 
Kammerjungfern und Mägde, die außer Diensten leben und 
hier wohnen, jene, Schutzgelb abführen.
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fährte sonst den Tittel Schrotlohn ( rar) und wird 
von allen vorstädtischen Kretschmarn abgetragen, 
welche von jedem Achtel 7 Kr, 4 H. zu zahlen ver. 
Hunden such,

Neben,Weinschanck, oderBoden. 
Aelv Dieses gründet sich ebenfalls auf das von 
Bolko ll. ertheilte Privilegium der Schrotgerechtig
keit. Bis 1750 entrichtete der Weinkeller statt des 
Dodengelbes nur das jährliche Pachtquantum von 
IL,O Rthlr, 16 gr. Seitdem aber ist Hähern Orts 
veror dnet, daß blos dieKellerwyhgung verpachtet und 
vom Wetuconsum das Bpdengeld genpmmen werden 

Die Kämmerey zieht qlsy vom Ein,er Ungar- 
w in: 1 Rthlr. von, Österreicher - Rhein - und Franz- 
Weiu. 16 gr. vom Grünberger endlich 12 gr. »n- 
beßen ist jedesmal der siebente Eimer vom Dodengel- 
he frey und wird als Mwein betrachtet.

^5' ^°back,ZinS, As sich zum Nachtheil 
Häringsbäutner und privilegirten 

51" lbr allhier r-4; auch bürgerliche Profe'  ̂
st u fanden, mit Toback handelten und dieses Gewer- 
he gegen e ne Mgabe in hie Kä.n.uerey ungehindert

- 55: 5?^) 8 ^thlr. in die Kämmerey zu zinsen. Ihr
Ge-
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Gesuch wurde bewilligt und jener Extra - TobackS- 
Hanbel untersagt. (ioz)

7' Hochzelt, Kirchengeld; wird von den 
bretternen Küchen erlegt, welche man bey solchen 
Feierlichkeiten auf freier Gaße errichtet und die Kam
merey bauständig erhält. Von der gautzen erhält sie 
dann i Hthlr. Sgr, lyrd yon der halben 29 Sgr. 
haar.

ß. Quartal, Bler. Man vertranck es ehe, 
dem bey dem Mannschießen. Mit Bewilligung der 
Brayberechtigten Bürgerschaft, durfte der Htadtdi, 
rector zwey solche Biere brauen, welche ihm aber als 
Theil seines Gehalts angerechnet wurden. Als nach« 
her die Mannschicßen einige Zeit unterblieben, zog 
Man diese Biere in Quartalmäßigen Anschlag zur 
Kämmerey und der Director erhielt eine Geldenlschä« 
digung. Uebrigens bindet sich die Kämmerey in Rück
sicht des Brägens an keine Reihe, sondern braut nach 
Pflleben,

9. Stätte* Geld. Weil die Kämmerey die 
Jahrmarkts-Bauten unterhalten muß, so erlegen die 
Kaufleute und Krämer, welche ihrer bedürftig sind, 
davon 5. 6. 8 Sgr. auch wohl weniger,

10. Vieh-T rift-Geld, solches zahlen alle, 
welche ihre Kühe auf die Viehweide zur Hut treiben, 
Und zwar 6 Sgr. für jedes Stück. i r.
(>o;) Friedrichs n. darum erlaßnes Edlckt, ist nicht alleiq 

wegen dieser, sondern auch andrer das Kämincreywesen be» 
»reffenden Eilige so wichtig, daß ich tS Anbailg Nr, 
habe abdrucken laßen.
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n. Thorfperre - Geld: Dle Thorsperre 
Wal- hier schon im 16. Jahrhundert gewöhnlich, wur
de aber mit Zustimmung desKönigl. Amts 1709 vom 
Magistrate in eine beßre Ordnung gebracht und die 
Einkünfte davon eine Kämmerei) - Revenue. Der Ein
laß geschieht blos durch das Golbberger und Strle- 
gauer Thor, die beiden andern werden mit Einbruch 
der Nacht verschloßen. DaS Sperrgeld ist gegenwär
tig verpaa-ttt. (104)

12. Salh-Schanck-Geld. Nach der neu
en Einrichtung geben die städtischen Saltzschencken von 
jeder Tonne 14 j Hgr. alö Pachtguantum tn die 
Kämmere^.

Von andern Realitäten, welche dle Kämmerey- 
Elnkünfte vermehren, find zu merken:

r. Oer Weinkeller. Für dl« Wohnung und 
damit verbundne Freiheit, Wein und Drandwein zu 
schencken, zahlt der Pachter jährlich rü6 Nthlr. r6 
gr. (roz)

2.
(104 ) Vormals besaßen die Tdorschreiber die Sperrelnnabm« 

auf Rechnung der Kämmerei), lieferten das Svrrrgeld um- 
natdllch ab und empfingen außer « Rtdlr. jährliche« Ät- 
schenck, noch jeden Monat ,0 Kr. zu Lichten. Der Sperr- 
alvckcnläntcr erhält alljährlich , Rthlr Freyen Ausbund 
Einlaß haben: Der Magistrat und deßen untergebene lln- 
terbedienten; Die katkol. und evangel. Geistlichkeit samt 
ihren Kitchenbedienten ; Die r. k. rumciscani; Die bis» 
wohnenden Treuer > Acciese und Post-Vffiemnten nebst ih
ren Domestiken; Die Kinial. Post und darauf sitzende Pa- 
ßaglere; Die Amte, Barbiers und Hebammen; endlich 
alle, den nächtlichen Gottesdienst in den hiesigen KiraM 
besuchende Personen, .

(ivs) i>i> tiest' Pacht i;t höher steht, kann ich eben so wenig 
angeden, als bey den folgenden Rndricken.
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2. Der Bierkeller. Der Pachtlnhaber giebt / 
dafür, daß er das Recht besizt, von jedem Flaschen- 
bierschenken 2 Rthlr. und von jedem Brandweintopf 
8 Rthlr. einzufodern, jährlich 276 Rthlr. rL gr.

?. Dle Stadt-Waage; das Markt und 
Viertel-Geld. ES trug vor Zo— 40 Jahren 
56 Rthlr. Pacht. Der Waagemeister hat seine be
stimmte Anweisung und ist nach derselben befugt, al, 
lcü Jnselt das unsere Fleischer verkaufen, oder zum 
Verkauf in die Stadt gebracht wird, Ungleichen Wol
le, Pech, Kupfer, Steinsaltz und Eisen zu wiegen, 
s 106) Die Fremden erhalten einen Waagrzrddrl, die 
Einwohner werden nur ins Register eingetragen. —. 
Das Marktgeld war sonst für 20 Rthlr. dem 
Marktmeister verpachtet, wurde aber zur Erleichte
rung der Zufuhr am 8. Sept. 1749 aufgehoben. 
Das Viertelgeld mäßen diejenigen Kornhändler 
entrichten, welche sich gestempelter Stadtviertel und 
Mctzen bedienen; ste geben vom Viertel i Egr. und 
9 dr. von der Metze«

4. Die Garküche: Schon seit undencklichen 
Jahren bestzt Jauer das Recht einer Karküche, mit 
welcher zugleich eine Schlachtgerechtigkeit verbunden 
ist; Alle Gpeisewirthe mäßen ihr Fleisch in den Bän- 
rken kaufen, der Garkoch hingegen ist ausgenommen 
und sein« Freiheit wahrscheinlich rln Ueberdlelbsel des, 

laut

fio«) Der Bürg» giebt vom Steine In feit. ? tr. der 
Fremde « dr. Waagegeld. Vom Steine W vl le y dr. Dom 
Steine Kupsc c y dr. Vom Ltr. Steinsaltz a Ät. «Nh 
»vm Ctr. Eisen « dr. 
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laut alter Privilegien, bey der Stadt gewesenen Ant« 
telhofs. Erwähnte Garküche hat das Fleischhauer- 
mittel im Pachte und zahlte jährlich dafür 20 Rthlr. 
zur Kämmerey,

5. Der Pechfchanck/ oder Handel mit Wa- 
genlheer. Wurde als Kämmereyregal cinstvomStadt- 
paagemeister besorgt und war jedem andern Privat
manns untersagt. Seit dem 12. Martz 1745 hat 
der Magistrat denselben gegen Erlegung eines jährli
chen Canons von z Rthlr, an das Seilermittel abge- 
treten,

6. Die Marffall-Aecker. Sie waren biß 
1718 ein wüster Anger und wurden vom Kämmerer 
Lreiske zu einen Ackerstück von 4 Scheffel Aussaat 
gemacht. Der Ertrag dient- zum Unterhalt der Mar- 
fiallpferde und da diese seit 1742 abgeschaft sind, 
Hat man das Feld hem Fleischernkittel verpachtet,

7« Die Stabewiesen, (aus vorigen Grün
den einst Marstallwiesen benahckt) gaben ohngefehr 
a 8 Fuder Heu, und liegen stm Stadtwalde. Dazu 
gehört auch die kleine Wiese am Schüßwerder, wel
che sonst 4 Rthlr. Pacht eintrug, ferner sieben Stadt- 
zwinger (107) zusammen für 84 Rthlr. verpach
tet (108) und der Och senke ich, Leztrer ist eine

gro-
(107) In dem Zwinger, zum Llcgttiyer Thore hinaus, lincks 

wurden sonst Mann und Scheibenschießen gehalten. Er ge
hörte der Schühenbrüderschaft und diese besaß das Gras 
als freiwilliges Geschenck des Magistrats,

(ic>r) Sämtliche Zwinger waren bis >745 ein GehallSthfil 
des Rache« und wurden erst von da an dem Äämmeceyetat 
beygefüzt.
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große Wiest, die aus dem im 15 Jahrhundert vorn 
Consul Rabe gcgrabnen Fischteiche (109) ent
standen und schon über 150 Jahre vom Fleischhauer- 
mittel, welches keine Gräsern) weiter besijt, in Pacht 
genommen wotden»

8- Die Fiscsicrty. Ist äußerst unbeträchtlich. 
Zwar besijt die Kämmerei) den sogenannten Herrn- 
Teich bey der Walctmühle, er wird aber niebesaamtt 
Die beiden am Halner Thore gelegnen Weiher (n o)- 
sind höchstens zu Haltern brauchbar und das kleine 
Forcllenteichlein im Stadtbusche hat der Stadtforster, 
gegen ein gewißeö Quantum Im Pachter

y. Die Jagd. Unserer Stadt gehört deß Sie, 
benhübner Forst und weil derselbe thells^aus ihren, 
theils aus den Hospitaleinkünften erkauft worden, ver
ordnete Karl VI. (Wien, 26. Apr. 172L) daß 
das Hospital in diesem Walde gemeinschaftlich mit 
dem Rathe das Holjungsrccht auüübcn und genießen 
sollte, (iit) Nur die hohe Und niedre Jagd blieb 
ulleine dem Magistrat hier sowohl als auf den Poisch- 
tvitzer Feldern. Inzwischen trift man izt, Rehe 
ausgenommen, weder Schwarh nochNoth-Wild 
^u> gedachtem Forste an. Füchse und Haäsen 
dürfte die Unersättlichkeit der Pachtjäger auch bald 
ünsgeroltet haben Und die Lerchen, — welche au/

Poisch,

("-9) S. ir Lbl. S. n«.
U,c>) Sie wurden den 7. Mai >7»i aus» neue eingefaßt
t.ni) DieDürgcrschaf« hatkcin Eiacnlbnmsanchtil amCtadW 

walde, sie darf weder darinnc holten noch Viel» hüten. 
Wer etwas bedarf muß es, gleich den auswärtigen, tau> 
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Poischwlher Flur, an Geschmack den Leipziger Lerchen 
gleichkommen sollen, — sind in der That kein Ge
genstand worüber Jagdproceße entstehen, oder die 
städtische Iagdgerechtigkeit angefochten werden könnte.

ro. Die Zkegelley. Sie bringt wenig ein, 
weil die Erde nicht sonderlich gut ist und bann wegen 
Holtztheuerung die Ziegeln weit schlechter gebrannt 
werden als daß man sie — ohne im höchsten Nothfall 
— gerne zum bauen benuzte.

n. Äle Mühlen. Don der Hausmähle ist 
bereits gehandelt worden, (nn) Die Tiefel-und 
Angermähle, fast eben so alt wie jene, gehörtest 
vormals der Peterwitzer Grundherrschaft und wur
den 1662 der Stadt gegen das Brauurbar abgetre
ten. (uz) Die Stadt ist befugt zu Tschirnitz, 
ferner ohnweit der Sieche und dem sogenannten Fäll- 
garten ein Wehr zu unterhalten, (114) weshalb 
aber schon manches Ries Pappier zu Proceßacten ver
schrieben worden ist. (uz) Die kleine Mühle, 

wel,

(111) G. ir Lhl. G. ri- — »1 Wobey ich aber noch tt- 
innern muß, daß die Verkaufung derselben an Eigenthü
mer — wovon der erste -an« Christoph Mäler hieß 
am 7. Fcbr. 17-« geschah.

Irr;) Der Kaufbrief ist au«gefertlgt: Iauer den »r. Scptbr. 
,ü«r. bestätigt vorn KiM. «inte, den Oc». -665« 
und vidimirt von der K. Pr. Oberamt-regierung: Bre-lau 
den ». Jan. >74?- »

(>14) Vermöge eine- twlschen dem Land-Hauptmann Cbristop- 
Scydliy von Schinfeld ustd dem hiesigen Rathe am Taste 
Martini is4v abgeschloßnen Vertrags; den Heriog FrN' 
drich il. ,u Liegnitz Mittewvche» nach Allerheil. -547 v>- 

. dimirte.
(»5) Der erste Streit begann zwischen dem kand-hauptmam» 
' »on Logan n»h dem Magistrate bereit- den av. Mai >54»' 
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Welche der Pl ab erb ach treibt, imaleichen die heu
tige Walckmühle (n6) hat die Stadt ^Känimes 
re>) 1512 aus eignem Vermögen aufgefuhrl, und 
beide den 7. Ju!y 159^ dem Tuchmachermittrl für 
700 Marck (die Marck zu Z2 wgr.) käuflich aufge- 
laßen. (117) Dafür muß leztres aber der Kämme
rei) jährlich »6 Rthlr. 16 gr. 4 ps. an Zinsen abtra
gen. Als die Rußen im Jahre 176, die Walcke zer
trümmert hatten, und das Tuchmnchrrmittei weder 
begütert noch zahlreich genug war, sie wieder hcrzn- 
siellen, so kaufre der Müllermeisier Süßmann ih
nen dieselbe samt der kleinen Mühle ab sezte alle- 
wieder in Stand und überließ dann am r.Julp 1791 
die Walckmühle aufs neue dem Tuchmachermittel für 
900 Rthlr. Die kleine Mühle aber behielt er vor 
sich. Jünger als alle übrigen ist die W in d m ü h l e 
und erst Anfangs des 18. Jahrhunderts von der 
Stadt erbaut, 1728 aber einem Privatmüllrr ver
äußert worden.

An jährlich zahlbaren Zinsen giebt die HauSmäh- 
le fiM iüo Rthlr. Die Lleselmühle 144 Rthlr. 
Die Angermühle 184 Rthlr. und so oft sie in andre 
Hände kommen ro vom Hundert Laudemeingelder. 
Dagegen hat die Kämmerei) bey allen dreyen die Un
terhaltung der Wehre, Wasserbetten und Wellen, 
tvie auch das Ausschlämmen der Graben und bieHer- 
^hschaffung der Mahlsteine für immer übernommen.

End-.
(nü) S. »r Tbl. S. Der dort angeführte Grundbau von 

>s<o war eigentlich der zweite und die Walcke zugleich 
Mit Mahlgängen verbunden

vli7) Im Kaufbrief» wird den Tuchmachern ausdrücklich an- 
> befohlen die MLhiaLnqk abznbreche», ihnen dagegen eiiaubr 

die klein» Mühle in dieser Qualität fvttpin zu beiumeu,
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Endlich sind noch zu den Accldental-Einkünfte» 
unsrer Kämwerey zu rechnen:

I. Die Bürgekrechlsgelder > nach alter 
Gewohnheit 4 Flor, obgleich Honoratioren zuweilen 
2 — z Dukaten gezahlt haben»

2. VerdöichüllgSHebühren: Der Bär- 
ger erlegte vpm roo Thlr. schl. 12 sgr. und der 
Bauer 24 Sgr. Ehedem floß die Hälfte davon nur 
in die Kämmereycaße, die andre Hälfte erhielt der 
Magistrat; allein man hat ste dem leztern seit 1745 
entzogen und der Kämmerei) das gantze jugetheilt.

4. Loßlaßltnasgelder. Zeder Unterthan 
mußte fönst dafür i Dncaten zählen. Die Preuß. Re
gierung hat indeßen bestimmt, daß ein Mann 2 Du- 
caten, eine Frau r Oucaten, ein SöhN i Ducateii, 
Und eine Tochter L Flor, entrichte» soll.

4. Laudemlen! Ätese Ware», kaut Kaisers 
Rescript vom 16. April 1725 ein Accidenz des Ma
gistrats, wurden aber 1745 ebenfalls zum Kämme, 
tepfonds geschlagen»

5. AbschoßHeldert werben von Capitalen bl^ 
lns Ausland gehn mit 10 von Hundert erlegt und 
waren sonst die, welche nach Frankfurt an der Ober/ 
wie auch nach der Lausitz giengen vom gegenseitige«* 
Abschoße frey. Ein gleiches geschah bey Summen/ 
Welche in die Kaiser!» Erbländer gezählt wurden»

6»
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6. Strafgelder; Dlefe werben nach vor-
kommenden Umständen berechnet.

7. Cuodiegebühren. Die Scharfrichterey 
und Stockineisterey asthier warb den 7. Febr. 1728 
von der Stadt verkauft, folglich auch die fallenden 
Custodiegebühren. ( n8 ) Wenn aber fremde Inqui- 
siten eingebracht werben, erhält die Kämmerey täg
lich 4 Sgr. und eben so viel der Stockmeister. (ny)

Ob nun gleich die bis hierher rubrijirten festge
setzten und zufälligen Einkünfte der hiesigen 
Etadtkämmerey sich überhaupt gegen 5000 Rthlr. 
belaufen; (welche Summe natürlich steigend und fal
lend angenommen werden muß, indem das Fixum 
wit den Accidenzien in keinem Verhältnis steht;) sind 
im Gegentheil ihre Ausgaben so beträchtlich, daß man 
stch nicht wundern darf, wenn besonders in vorigen 
Zelten, nicht nur kein Neberschnß in dcr Caße blieb, 
sondern auch »och Summen erborgt werden mußten, 
l"n den nöthigen Iahraufwand zu bestreiten. Ich 
kenne die Vesolbungsgelder zuerst.

Es erhält! Der Skadtbirectok zz; Rthlr.' 
tö Sgr. Der Proconsul: 202 Nthlr. (reo)

JoUzepbnrgemeistert ioa Nthlr. (121) 
z " Z Der
U>8) Der Scharfrichter, welcher sie daNialS kaufte hieß Helm 

"ch Küka. E. Urbaricnbuch S. 4»r.
>"9) In Ansehung der Untersuchungen und Spötteln, ward 

"m den Landstandten ani 10. Ocr. 17;- eln schriftlicher 
, Dergletch getroffen. S. Urbarienkuch S. Ü49.

Beniefil auch al- Hospitalinspectvr 50 Rthlr. und 4 
. Schocke Hvlj.

H^"^alinspcetor Nnd RenbM »00 Rthlr. nebst 
0 Ech-cken Hoft.
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Der erste Senator: 150 Nchlr. Der Syndlcusr 
- 20s Rthlr. Der Kämmerer: 200 Rthlr. Der 

zweite, dritte und vierte Senator, jeder 100 Rthlr. 
(122)

Summa: 1483 Rthlr. ia Sgr.

Von den Unterofficiante» des Magistrats em
pfangen jährlich an fixen Gehalt: Der Canzellist, 
außer Copiallen 50 Rthlr. DerSchöppenmeister 
nebst 6 Schoppen: 2 Rthlr. 2g sgr. n dr. (12z) 
Die ü Ban ckältesten: 2 Rthl. n sgr. ro dr. 
Der Kunstpfeifcr: 53 Rthlr. 10 Sgr. (124) 
Der Uhrsteller: si Rthl. 12 sgr. 7 dr. (125) 
Der Thurm bläser: 40 Rt. (126) Der Städte 
wacht - und Marcktmeister: 33 Rthl. ro sgr. 
(127) Der Rath 6 dlener (das Kle.'dergeld ein- 
geschloßen) 50 Rthlr, (128) Der Kämmerei-- 

die.

si») Als Serviescimiehmer bel-mnit der dritte Senator 96 
Rthlr. und -4 Rthlr. als Feuercaßenrendant. Der vierte 
Senator erhält als BiLetier und wegen Ausgabe deSBZacht- 
holjes 9» Rthlr.

tia;) Jii eigentlich ein Geschenck. S. ir Lhl. S. i-r.
(l-4) Für die Musik in der Pfarrkirche, von der Friedenskir- 

che wird er besonders salarirt.
(1-5) Muß dafür die Stabtuhr stellen und schmieren. Bey 

Hauvtreparaturen daran, trägt die Kämmerey die Kosten-
(i-L) Hat die Tagewache aus dem RathStpurme, bläßt die 

Stunden aus, läßt die Uhr rcprtiren und macht Feuer
lärm. ,

(1-7) Er befehligt in Abwesenheit der Besatzung dle Trans
port und Bürger-nächten, verschließt die Thore und bco- 
dachte, die Marcklgeschäfte.

(ii8) Ruft dir Parthe-en zusammen; bestellt die Eppeditt»- 
neu; saat beu Mag-stratualen dirSrßwnen an und laver 
Honoraiioren dazu ein- 
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dienet! (l'as Kleidergelb einbegriffen) 5s Rthlr« 
( r 29) Die beiden Merichtsdiener, jeder z 5 Rt. 
( i;o) Der Stockineisterr zoRt. Der Thurm- 
wächter: 2z Rthl. iz sgr. n dr. (izi) Dek 
Röhrmelster: 50 Rthlr. (192) Die beiden Heb
ammen, jede n Rthl. ro sgr. DerMaltzschrs- 
ter: 2 Rthlr. 20 sgr. (rgz) Die beiden Nacht
wächter: jeder 14 Rthl. 8 sgr. 9 dr. Der Bet
te lvogt: i Rthlr.

Summa: 482 Rthlr. 19 Sg. 9 dr«

Nächst der fixen Besoldung, genießen dle Magi- 
stratspersonen auch die höher« Orts ausgemeßnen 
Spötteln, sind von Personaleinquartierung befreit 
und wird ihnen, nach alten Herkommen, von jedem 
ueuen Bäckermeister ei« sogenannter Probeschug ge
reicht. DaS Mittel selbst verehrt zum Neujahre ei- 
»en Semmelstn'etzel und Pfefferkuchen und die Flei- 
sch'rzunft allemal auf Fastnacht ein Kalb, worein 

aber das ganze Raths - Collegium theilt. Zur 
Derbeßerung des Salars haben einige Ünlerbedienlen 

3 2 j.

Hat die Anfivartung bey be» Kämmerev - Caßen - Se< 
mvncn; bestellt die Tageardeiter und Dauern zu Kämme- 
teydiensten und führt nährend der Arbeit die Speeiataof- 

, Ncht.
Sie fvdcr» die gemeinen Bürger aus das Ratbhaus, 

e. """fuhren Ungehorsame, oder Miiethäter ins Gefängnis, 
cl l-ßt den Lburmbiäser Abends >, Uhr vom Posten ab 
und macht den nächtlichen Feuerlärm, darf aber dicStun- 

, ' nicht signalisiren.
G. -r Lhl. S. '

u;r) Ha» die Aufsicht über »rdentliche Dehanblun, der M«l<
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1. B. »er Kunstpfeiffer, Thurmbläser und Thurm» 
Wächter, der Marcktmeister und bte ehrbaren Diener 
Erlaubnis, «inen Neujahrsumgang anzustellen.

V '- /

Durch den 1641 zwischen dem Magistrat und 
Stadtpfarrer ^l. Tiiemann Blancken errichteten Ver- 
trqg wegen der I'sxa slol«, ward ersterer gehalten 
die kathol. Kirchen-und Schulbedienten — doch nur 
auf die Jahre 1641 — 4g. — aus der Kämmerey 
zu salariren; wogegen leztrer dem Magistrat Decem 
und geistliche Zinsen einheben ließ. Im Jahre 1688 
wollte der Erjpriestcr Scribanus jenen Tilemannischcn 
Vergleich nicht länger halten und weil der Rath nun 
ebenfalls behauptete, daß seine Verbindlichkeit, die be
wußten Salaricugelder auszuzahlen aufhöre, so kam 

.es zum Streit, der zwar vom Bischöflichen Vtcariat- 
Amte in Breslau geschlichtet wurde, indeßen dem 
Rathe fernerhin die Absoldung der kathol. Kirchen 
und Schuldicnrr ausbürdete, (rz4) Also erhalten 
jährlich:

Der Rector: 64 Nt. Der Organist: 64 Rt. 
DerCantor: 46Rt. 2osgr. DcrGlöckner: sRt« 
20 sgr. und der Krankenwärter, im Stechen« 
Hause: 2 Rthlr. 20 Sgr.

Summa: i8o Rthlr.

Außer den stritten Salariengcldern, entrichtet die 
Kämmerei) jährlich 452 Rthlr. 18 gr. regulirte

/ Steu-

Da« ViWst. Dceeet ist anSgcftrtlgt: Bre-lau, den 
»I. Märtz lL«S.
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Steuern; ferner: n6 Rthlr. 2 gr. und 52 Schef
fel Gerste an das Schloßamt zu Slogan. Das Geld 
ward sonst unter der Rubrik Landshanptmannschaft- 
liche Gefällt aufgeführt; die Gerste aber haftete auf 
der Haus mühle und blieb, als diese 1728 Pri, 
vateignern verkauft wurde, eine fortdauernde Abga
be der Kümmere,). Ferner: zu Milttärsachen, nach 
den Etat von 1752 und Königl. Kammerverordnung: 
80 Rthlr. Ferner find 250 Rthlr. Baukosten 
vusgeworfen, wovon die öffentliche Gebäude, Wa- 
fierhälter, Brunnen, Straßcnpflaster, Wege und 
Landstraßen, das Tschirnttzer und Siechenwehr, die 
Mühlen und Mühlgraben, die Gefängnlße und die 
Waßerkunst unterhalten werden. Ferner: soge
nannte Nemißlon, 20 Rthlr. wovon die Feuer-So- 
cietäts-Beiträge bestritten werben. Ferner: 80 
Rthlr. Gerichts und Proceßkosten; 70 Rthlr. zuRath- 
haußlichen und Canjelleybedärfnißen und 50 Rthlr. 
tu Diäten. Endlich: an Prämien zo Rthlr. Die
se Summe erhalten die Schützenbrüdsr von der ersten 
Stiftung an, zur Bestreitung ihres Aufwands bei) den 
jährlichen Vogelschießen.

Da auch unsre Pfarrkirche aus der Kümmere,), 
baße verschiedene Revenüen erhebt und ihre Kirchen 
Und Schuldiener daraus besoldet werden, muß ich 
hier, s» weit es möglich ist, über die Oeconomie- 
Derfaßung derselben einige Nachrichten geben. Ich 
sage: ,,so weit es möglich ist" denn die Schick
sale dieser Kirche, welche bekanntlich im 16. und 17. 
Jahrhundert bald der katholischen, bald der evange
lischen Religio»sparthey elngeräumt war, machen 

es
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«S fast ohnmöglich, in Ansehung ihrer Einkünfte 
etwas bestimmtes anzuzeben.

Sie besaß in den 14. Jahrhundert Feldgüter, 
welche, laut nachstehender Originalbriefe, ein dama
liger Pfarrer dazu kaufte,

„Wir Agnes von G. G. Hertzogin von Slez Fra« 
we von Fürstenberg zur Swidnltz und zum Jawor, 
bekennen öffentlich mit diesem Briefe, dar vor uns 
kommen ist unser getreuer Peter Spllner bei) guter 
Vernunft und gesunden Leibe und hat mit wohlvor- 
bedachtem Muthe recht und redlich verkauft, und in 
Unsre Hände williglich ufgelaßen dem andächtigen 
Probst» Herrn Conrade Pfarrer zum Jawor sechzehn 
Ruthen Erbes und Ackers unter dem Pfluge zum al
ten Jawor vor der Stadt zum Jawor gelegen, alz 
die in allen ihren Rainen und Grenzen gelegen sind 
Mit allen ihren Zugehörungen nichts uSgenommen, 
mit allen solchen Genutzt, Fruchtbarkeit, Herrschaft, 
Freiheit und in alle der Mazze als dieselben sechzehn 
Ruthen Ackers der vorgenannte Peter Sptlner selber 
gehabt hat und befeßen und sonderlich auch GeschoßeS 
frei- ein Pfennings und ein Getreides wegen, Müntz- 
gelbes frey Forstkornes und ForstgetreideS frey, Be
the frey und aller andern Beschwerungen frey, wie 
man baz mag genehmen. Au denselben Kaufe und 
Usflaßunge haben wir auch unsern fürstl. Willen und 
Gunst gegeben und haben die obgenannten sechzehn 
Ruthen Ackers unter dem Pfluge zum Alten Jawor 
dem ehgenannten Herrn Conrade Pfarrer zu dem Ja
wor , Peter und Matheson seinen Brüdern und der, 

fel»
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selben Peter und Mathesens Kindern und Erben, 
Töchtern alj Söhnen gesammet, mit allen iren Zuge, 
hörungen, mit allen sulchen Rechten und mit Nah» 
wen Gefchoßes ein Pfenlges und ein Getreides we- 
zenfrey, Münzgeldrs frei), Forstkornes und Forst« 
getreides frey, Bethe frey und aller andern Deschwe- 
runge frey, wie man daz mag genennen al, daz voll- 
kommiglich in alter Briefen und Handvesten die vor
mals darüber sind gSgebrn, ist begriffen und sunder- 

, lich in aller der Mazze und Meynung« alj geschrieben 
steht geltgen und gelanget ewiglich gemachsam und 
ungehindert zu haben, tu besitzen, zu verkaufen, zu 
versetzen, zu verwechseln und an Ihren Nutz und 
Frommen alj ihnen daz allerfügligst wird seyn zu 
wenden, doch soll und will der obgenante Conrad 
dcßclben Erben und Gutes gewaltig seyn dieweil er 
lebet, barmitte zu thun und zu lazzen nach seiner 
freien Willkür und der vorgenannten seinen Brüdern 
Und allen ihren Kindern und Erben, Töchtern alj 
Söhnen aller Sachen ungehindert. Mit Uhrkundt 
des Briefes versiegelt mit unsern anhängenden Jnge- 
f-gel, gegeben zurSwidnltz nach Christi Geburth drel- 
rehnhundert Jahr darnach in den ein und newnzigsten 
Jahre, an der nächsten Mitwochen vor Gant Agne, 
lentag, Des sind Gezeugen: unser Getreuer Herr 
Kickst Czeisbergck, Herr Heidenreich von Tschaltitz, 
Herr Heunemann von Schönefrld, Burchard Wibui g 
Und Herr Johannes Colmas unser Lantschrelber den 
dieser Brief war bevolen. (f.. 8. )(iZ5)

„Wir

, <Nk) Dieter und das sollende Dipl«n erschetum tu» eriien- 
male gedruckt. Die Originale aus Pergament, liegen im 
RathSarchive aUhier.
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//Wir Agnes von G. G. Herzogimre lu Steile 
Frowe von Fürstenberg zur Swibnitz und zum Jau- 
wor bekennen öffentlich mit diesem Briefe dar für uns 
kommen sind Peter Kraft und Nicktas Großil bey gu
ter Vernunft und gesunden Leibe und haben mit wol- 
vorbedachtem Mute recht und redlich verkauft und in 
unsere Hände wiüiglich ufgelaßen dem andächtigen 
Herrn Conrade Pfarrer zum Iawor Peter und Ma, 
thefen seinen» Bruder, mit Namen Peter Kraft acht . 
Ruthen Acker und Nikol Großil vier Ruthen Acker in 
dem Dorfe zum Alten Iauwvr des Weichbildes zum 
Jamvor mit zweien Gärten daselbst, mit Wiest» mit 
Wesenwachs und mit allen andern Zugehönmgeu nicht 
Vsgenommen als die in allen ihren Rainen und Gren
zen gelegen ist mit allen sulchen Rechten Nnzze Genie
ße Fruchtbarkeit und Herrschaft und vornemlich Ge- 
schoßes en Pfennig weis vnd ein Getreides wegen frey 
MunzgeldeS frey ForstgetreibeS vnd aller andern Be
the frey wie die zu nennen sind die wir gehaben möch
ten uff derselben Hufen Acker und in oller der Mazze 
als sie vor Alters gelegen ist und in aller der Mazze 
alz sie dieselben selber gehabt haben und besitzen; zu 
denselben Kaufe und Nfflazzunge haben wir auch un
sern fürstlichen Willen und Gunst gegeben und haben

, den obgeuannten Herrn Conraden Pfarrer zum Jau- 
rror Peter und Mathesen seinen Brüdern ihren Erben 
vnd Kindern Töchtern alz Söhnen die vorgenannte 
Hufe Acker zum Alter Jauwor mit allen ihre» Zuge- 
hörungcn nicht vzgenommen mit zweien Gärten mit 
Wiesen und sunderlich Geschoßes frey ein PfennigS und 
«in Getreides Münzgeldes frey ForstgetreibeS frey 
vnd aller andern Bethe vnd unsrer Rechten frey, die

wir
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wir uff derselben Hufe gehaben möchten und in aller 
der Mazze und Meinung« alz obgeschrieben sieht mit 
einander gesammet vnd begesonders gelicgen und ge
langet ewiglich erblich gemachsam vnd ungehindert zu 
haben zu besizen zu verkaufe» zu versehen zu verwech
seln vnd an ihren Nutz und Frommen alz ihnen alz 
allerfüglichst wirb seyn zu verwenden. Mit Uhrkunbt 
dieses Briefs besiegelt mit unsern anhängenden Jn- 
siegel gegeben zur Swidnitz nach Christi Geburt brcy- 
zchnhundert vnd darnach in dein ein und newnzlgstm 
Jahre am Eontage vor Sank Margarethentage. Des 
sind Erzeugen Herr Nikol von Czedlitz, Herr Heidrich 
Tscharnz, Bernhard Wielitz, Sander von Gronov 
Und Hcrr Joh. Colmas unser Landschreiber. (s.. 8.)

Wie lange inzwischen diese Grundstücke als Pfarr- 
wiedmut bey den Kirchengülern geblieben und an 
wen sie dann verausert worden sind, finde ich nir
gends angezeigt. Schon im 15. Jahrhundert entstand, 
sowohl wegen der Medmut, als auch verschiedner 
Zinsen halber, zwischen dem Rathe und dem Pfarrer 
Pnotha Reibnitz ein heftiger Streit, der aber 
durch bischöffl. Vermittelung, Dtensttags nach Ma- 
riä Himmelfahrt, 1448 bcigelegt ward. (ig6)

Sollte wohl die, auf den fünfzig Huben belegn« 
Psarrwiedmut, welche der Magistrat unter dem Erz- 
priester Martin Litze, mit Bewilligung des Bi- 
schoffs, 1,559 einem Bauer in Hertwigswalde, Nah
mens Christoph Scholzfür Z5c>Marck (zu Z2Wgr.) 

c zz , _ ver-

/ (>;e>) Die Concordawacte liegt im Original auf unH» Rath- 
hause.
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verkaufte, ein lleberrest davon gewesen seyn? Die 
Kaufsumme überstieg, laut des bifchöst. Erlaubnis- 
becrets (iZ7) dem Werth des GutS und wurde als 
Kapital zur Verbesterung des Pfarreinkommens hic- 

^sigen Bürgern ansgeliehen r woher rS den kömmt, 
-aß noch izt so viele städtische Bürgerhäuser berPfarr- 
kirche zinsbar und die Belege davon nicht aufzufinden 
find. Nur einige fundiren auf alten Doeumenten.

So erlegt die Kämmerey alljährlich in die Pfarr
kirche ig Flor, zu Kirchenwein bey dem Hochamte 
und 4 Rthlr. zu Bildern, welche der kathol. Schul
jugend unter der Kinderlehre vertheilt werden. Ohn- 
streitig gründet fich diese Abgabe auf ein noch im Ar
chive aufbewahrtes Orlgknalbiplom, ausgestellt Don
nerstags nach Johannes Baptista izzy worinne der 
Magistrat sich verpflichtet besagter Kir che, außer den, 
Lereits auf b>.m Rarhhaus« haftenden i; Marck Jahr- 
zinsen, /ayrlich zu Michael noch eine Marck Präger 
Groschen polnischer Zahl abzutragen, welche Marck 
Nickel Repprechtedorf, weiland Bürger zu Schweid- 
nitz der Kirche zu Eeelengeräthr vermacht und auf 
dem Rathhanfe funbirt habe.

Ferner vergab der Burgemrister Bonaventura 
kauterbach im Nahmen seiner Collegen und ge- 
sammter Comniunität, Freitags nach St. Margare
then 1461 zwey Schock Heller Zinse, jährlich am 
Tage Iacobi in die Pfarrkirche zahlbar von der 
Schmiede am Striegauer Thore. (iz8)

Nach 
(r»7) S. Ändang Nr. iy. , ,
ti;8) «egnirM'ki., Nshnhnu- des Herr« Rathtsyndicus

Luvenun- Der Zinobrief liegt tm Archive.
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Nach dem Zeugnis des hiesigen Erzpriesters Jo
hann Punicz (Neiße den eo, Jan. l -1;) schenk, 
ten die Bürger Andreas Hancke der Tuchmacher und 
Philip Nertg der Walcker im Nahmen und mit Gunst 
ihrer Zechen ein Capital zur Erbauung einer Capelle 
aufdem Liegnitzer Gottesacker, (rZ9) Sie behielten sich 
das Patronat darüber vor und bestimmten zugleich 
12 Marck jährliche Zinsen, wofür der Stadtpfarrer 
auf dem Altare Et. Maria in derselben Capelle wö
chentlich eine Meße lesen sollte. Späterhin aber ver
ordnete der Rath, mit Zustimmung beö Dlschoffs 
(140) daß von jenen Zinsen nur 8 Marck dem Pfar
rer zufallen, 4 Marck hingegen zur Gehaltserhöhung 
der Lodengräder festgesezl bleiben sollten.

Auf welchen Vürgerwohnungen aber die io Marck 
Zinsen »ertheilt sind, welche laut eines Vischöffl. Be- 
glaubigungsscheins, Breslau den 2z. Jan. 1426 
jährlich zum Altare über der Halle in St. Martin ge
geben werden mußten, kann ich eben so wenig auS- 
sindig machen, als die, weiche nach Absterben der 
sogenannten Brüderschaft Lorpor» Cluleti von dem 
Altare viiuiei« One» zu Et. Martin, wie auch 
Von den Altären 8tm DurvtliL vu^inl8 und 8. 8. X 
millia l<4ilicum zu St. Adalbert, durch den Bi- 
schoff Balthasar, dliriw ier. III. p. Alliier. Dni 

dem Magistrate allhier verliehen worden sind. 
(141) So
<>rv) S. ir THI. G. 7t- Diese Cavclle Mrte den Nahme» -

Gr. Fabian Sebastian. ^Der Fnndationsbricf liegt im Ai'4 
evise. '

(140) Da- vriglnaldecret Neise den >s. Iau- >5?« wird im
Archive aosbewabrl

(1-1) Da- Oii«i«a> von diesem und jenem Diplom lies« im 
Hechts-
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So viel und mehr nicht kann ich von dem Ein- 

kommen unsrer Pfarrkirche nachrichtlich aufzeichnen. 
Freilich stand dieses einst, wo noch die evangelischen 
Bürger doppelte Stolgebühren erlegen mußten, auf 
weit bessern Fuß; indessen hat daS Aerar, dadurch 
weniger eingebüßt, als durch die unordentliche Ver, 
waltung vor und nach dem dreißigjährigen Kriege. 
Wahrend dem Laufe desselben giengen mehrere Capi
talien, und was noch wichtiger, auch die Documen- 
te darüber verkehren und nach dem Westfälischen 
Friedensschluß« hatten die ganz verarmten Stadtbe
wohner keine Mittel in Händen ihre Schulden abzu- 
tragen; wie denn ln der Rechnung von 1687 gegen 
4500 Flor, rückständige Zinsen calculirt sind, welche 
vielleicht nie bezahlt worden.

Endlich gehören auch zu den etatsmäßkgen Aus
gaben der jauerschen Kämmerei) die geistlichen Zinsen 
und Stipendien. Sie entrichtet

i. Dem Cistereienser-Stifte LeubuS: z 5 Rthl. 
iz gr. 4 pf. Gersten - Maltz-Zins, Er würde sich 
ungleich höher belaufen, wenn genanntes Kloster die 
in Heinrich l. Urkunden (142) vermerkten 14 
Malter Gerste noch in Natur einsobern könnte. Al
lein zum Heil der Kämmerei) schloß man den-i.Oct. 
7564 einen Vergleich, (14z) der damalige Abt 
schenckte der Stadt die Viehweide und leztre machte 
sich dagegen zur jährlichen Abzahlung obenbenannler 
Geldsumme verbindlich.

2.
G. Ik Tbl. G. 8,. L'v. LII.
Die Lcigieicheacle lieht im Urbaiiciiduche S. 4)»-
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2. In das Kloster Grüßaur 6 Rthlr. Wur

den unter dem LandShauptmann George v. Stein 
von dem ersten Genußhaber Arnest v. ^edlitz zur 
Leipe, Diensttags nach Martä Geburt 1482 unter 
der Bedingung vermacht, baß der Probst und die 
Versammlung In Warmbrun dafür täglich nach der 
Frühmeße das ke^ina Lueli rc. und 6anr!e Del ge- 
»itrix rc. absingen sollte. (144)

z. Dein Jungfrauen Stift Orc!. 8t. stenscUctr zu 
Liegnitz: i Rthlr. 5 gr. io 7 pf. Ist ein Ge- 
schenck des hiesigen Rathes zur Unterhaltung der Al- 
taristen beym Altare St. Niklas in der Kirche aä 8t. 
^rucem. Die Original-Urkunde: Iauer, Freitags 
nach St. Dorothea izz8 bestzt das Stift und wir 
eine, Liegnitz den 27. July 1718 vidimirte Abschrift.

4. Den Altaristcn bey dem Stifte St. Johannes 
iu BreSlau: 12 Rthlr. 19 gr. 2 ? pf. Auch ein 
Vermächtnis unsres Magistrats, laut der Urkunde, 
Freitags vor Kalmar 1428: „zu Handen des alta. 
,,N8 rertii fVIi,>l8torü und in der Ehre Gottes des 
Allmächtigen und seiner Mutter Maria und der 14 
Vokhhelfer und des heil. Martyrs St. Pancraz und 
b" heil. Jungfrauen Barbara und Maria Mazda- 
lena rc. " (145)

Den Altaristen in St. Maria Magdalena zu 
Vreslau: 8 Rthlr. Ebenfalls vom Magistrate all. 
bier funbirr: Mittewvchen vor Thomas Aauino 1509 
(146) 6. '
r!"? Der Stistungsbrief steht im Urbluienbuche S. 4^7«

S. Urdariciibuch G. 4;«.
(>4ü) S. Urbarienbuch S.
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6, Den Marjsten zn St. Niklas in kiegnitz: 2 
Rthlr. 2 gr. 2 4 pf. Ueber diese Stiftung und ih- 
ren Urheber ist nichts schriftliches mehr vorhanden.

7. Den Manstonarien bey St. Johannes zu 
Breslau: 7 Rthlr. 2 gr. 8 pf. Vom hiesigen Ma
gistrate in die Capelle U. L. F. jener Kirche vermacht, 
Mondtags nach Lätare 1510. (147)

8. Der Rent-Kammer in Bros lau für den 
Schulmeister zu St. Elisabeth: 4 Rthlr. 19 gr« 
2 4 pf. Lau rentius Rabe Rector der Eli- 
sabet-Schule, lieh dem Rathe allhier 140 uNgar. 
Flor, wofür ihitt und seinen Nachfolgern jährlich 7 
Marck Zinsen zur Unterstützung armer Schüler in ei
nem Document zugesichert wurden, das zwar im Ar
chive abschriftlich aufbcwahrt, aber ohne Jahrzahl 
und Datum ist. Aus dem Shl zu schließen, ge
schah diese Verhandlung gegen das Ende deS 15« 
Jahrhunderts. (148)

y. Dem Stadtpfarrer allhier zu den Altar 8. 
Hpo-tolorum inP 0 ischwitz: ü Rthlr. 9 gr. 7 4 pf» 
haftete sonst auf dem Ritterguthe Bartsch, (149) 
deßen Besitzer I. v. Reibnitz und sein Bruder Herr 
auf Gerlachsdorf mit dem Erzpriester Titze 
und unsern Rathe darüber in Proceß gerieth. Bischofs

Bal-
' ti47^ S- Urbarienbuch 46s-

ti48') S. Urdarieubuch 4«e.
(149) Det Origiualjinsbtief ist veklohren. D«« vischifst. Tndt 

nribel samt der «2uiltun» des Raths über Empfang des 
Capitals »ein Hrn vvn Aeidnitz S. Urbarirnbuch S. »75«
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Balthasar fallt« am 7. Iuly 15^4 das Endur- 
theil, der Magistrat empfing den 12. Mai 1562 
das Capital und erlegt seitdem die Zinsen,

ro. Dem Hospital zu St. Adalbert, wegen 
desMoisdorfer Geschoßes: 8 Rchlr. 12 gr. 9 
pf. Wurde vormals wegen der Hausmühle gegeben 
und als diese 1728 an Privatleute kam, die fernere 
Verzinßung von der Kämmerey übernommen.

n. Glechenzinsen, von den zum Siechhause 
beym Hospital funbirten Capitalien, welche die Stadt 
vermuthlich in vorigen Zeiten an sich gezogen hat und 
folglich noch bis izt dle Jntrreßen dem Hospital ab
tragen muß, obgleich keine Documente darüber mehr 
vorhanden, wenigstens nicht aufgefuuden sind.

i2, Zur Kirchenmusik 6 Rthlr. Ferner nach 
St. Barbara 8 Rthlr. schl. für die Litaney de 8. 
8. nomine )ciu. Die Stifter der leztern war ein 
«ewiger Eiegmund Müller und soll dieser Abgabe zue 
Vergütung alter, zur Barbara-Kirche gehörigen, 
aber rrloschnen Zinsen, auf die Kämmerey aßignirt 
worden seyn.

i;. Pfarrzins in die Kirche zu Grübelt 
r i Rthlr. y gr. Z pf. Ueber das Kapital hat man 
bisher keine Nachrichten In dem Archive finden kön
nen. Soviel ist gewls, baß die Stadt bey fenet 
Kirche schon vor Jahrhunderten Geld aufgenommen 
und — leider kein seltner Fall — die Kinder izt noch 
die Sünden der Väter büßen müßen.

»4-
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i4< Zur Seelenbaad-Caße die Jntereßen 
eines Kapitals von 25 Nthlr. i Rthlr. 4 gr. y 4 pf. 
Stand, wie wir oben gehört haben, auf dem zur 
Stadt erkauften Seelenhauße.

15. Schulz ins vom Seelen - Haufe und dem 
1710 zur Erweiterung der Stockmeisterey erkauften 
damaligen Tausendschett Hause: l Nthlr. 8 gr.

16. Den ?. k. ^rancircanis zum heiligen Gra
be, zum Jahrmarckte und zu einem Schöps: 5 Rthi. 
14 gr. 44 pf. War ursi-rnnglich ein jährliches Al
mosen , bis es die Preuß. Regierung zur rtatsmäßi, 
genCämmereyauSgabe machte. (150)

17. Das Kämmereystipenbium für arme 
fiudirende Stadtkinder, jährlich: Z4 Rthlr. 
2; gr. 8 4 pk- Die ursprüngliche Entstehung dcßel- 
ben gründet sich auf folgende milde Stiftungen.

H. Frau Sabina Högelin geb. Schmidt!», 
evangelischer Confeßion, machte 162g dem hiesige» 
Rathe ein Darlehn von 1200 Thlr. (zu Wgr.) 
mit Bedingung, daß ihr dieses Capital jährlich mit 
6 p. 6. verzinstet, aber nach ihren Ableben diese Zi»» 
sen aei yian cania« verwendet werden sollten. Als 
nachher der Münzfuß abgeändert wurde, reductrtt 
man jenes Capital in einem den sr. April l6zo mit 
den Högelschen Erben getroffnen Vergleiche auf 60S 
Thlr. fehl. zahlte die Jntereßen bis 16^4 den Erbes 

zu-

<>!») S. ttrbari'enbuch S, 654.
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zurück und versrdnete zugleich, baß von da an auf 
ewige Zeiten, einem armen studirenden jährlich auS 
der Kämmereycaße 26 Thlr. schl. dann 4 Lhlr. dein 
gemeinen Almosen, endlich 6 Thlr. schl. zu einem 
Daad für städtische Hansarme an, Lage 8abin» aus- 
gezahlt werden und die Vertheilung davon der Will- 
kühr des Magistrats anheim gestellt seyn sollte. In
dessen entwandten die Unruhen deS dreyssizjährigen 
Kriegs einen Theil jenes Kapitals, welches izt wei
ter nichls als 24 Rthlr. Untversitätsstipendlum «b, 
wirft.

8. Drey Schwestern, Nahmentlich Heb ewig, 
Margarethe und Rebecka Falkenhain, fnn» 
dirten in den Jahren 1595 — 1607, 250 Thlr. 
schl. Capital, dessen Jnrereßen, (12 Thlr. schl. jähr
lich) für dürftige Schüler verwendet werden möch
ten. Besagtes Kapital stand auf drin Schleuß* 
bvfe, kam mit demselben an die Stadt und wurden 
Mn y, Jan. 1624 die Interessen desselben vom Na» 
li)e zu einem UnivrrsttätS-Stipendium bestimmt. Die 
Cutterinnen bekannten sich zur evaugcl. Lehre. Lei
ber hat sich auch dießs Capital im Laufe des brey- 
^igjahrigen Krieges so sehr vermindert, daß es mue 
Noch rthir, iz ggr. Jahrzinsen-abwirst,

0. Das Konrabsche Stipendluln, funbirt 
, trägt jährlich 2 rrhir. 5 ggr. 7^ pf. Jntcrr- 

k'Nt,

D. Das Rudolphsche: 2 rthlr. r i ggr, 8^ 
pf. und

A a
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L. Das Wethman nische nur 17 ggr. pf. 
(r?r)

Außer izt angeführten Stipendien, geben die 
Etadtbücher noch verschiedene andre zu diesen Zweck 
vermachte Capitalien an, welche aber theils durch 
UnglückSfälle verlohren gegangen, theils auswärts 
zum Unterhalt studireuder Stadtkinder sundirt sind. 
Nehmlich:

N. Das Hertelfche Stipendium. Es ist das 
älteste und liegt auf dem Sälz er scheu Hause in 
Leipzig. Der Stifter, Kl. Thomas Hertel, 
(152) vermachte 150z y Marck Liegnitzifch, welche 
nach heutigen Münzfuß 8 rthlr 22 ggr. Zinsen drin/ 
gen.

Unser Magistrat bestzt die Collatur auf drey Jah
re, obgleich bis izt nichts schriftliches darüber sich 
vorgefunden hat. Nach Anzeige des Stadtbuches 
von 1541 S. 254 genoß ein hiesiger Eingebohrncr, 
Johann Girl ach erwähntes Benefiz zum ersten« 
male und in neuern Zelten ist es noch oft vergebe» 
worden. Die Präsentation des zum' Genuß gelan
genden Compktenten geschieht beym Frauen - Collegi- 
um zu Leipzig, mittelst schriftlicher Empfehlung des 
hiesigen Magistrats,

b.

Alle sänfe zusammen brlngen die Summe, welche unter 
der Rubrick Kämmere»ilipendsum im Etat verrechnet mm 
laut der StiftuugSaclcn nur gedvrncu Iauerern zugetm" 
werden darf, obaleich zuweilen AuSuahiuen vvrfalle», 
deren Rechlmäsucskeit ich nicht MtelN will.

(>5») S.; r Lhlr. S -or.
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b, Das Girlachische Stipendium, von 200 

Mark Ltegnißisch, oder 142 rthlr. welche 1580 der 
hiesige Stadtphpsikus evangl. Religion, D. Girlach 
der studirenden Jugend hinterließ, (izz) ist ijt ver
loschen.

c. Das Ruin bau Nische Stipendium, gestiftet 
don einemDoctor l'hooloAi»: gleiches Nahmens, (den 
rg. Mai r 8 79) welcher als Pastor in Groß-Msi
cheln starb, betrüg 900 Thlr. schieß. (154) und 
wurde zur Unterstützung geborner Jauerer, der Ver
waltung des Frauen - Kollegiums zu Leipzig über- 
geben, wo die Fundation ohne Zweifel aufbewahrt ist 
ünd das Benefiz auf erfolgte Anmeldung, ünsertt 
Stadtkindern zu Theil werden kan.

ä. Das Profensche StipendiuniZ es stamtntt 
don einem protestantischen Rathmanne allhier, der 
laut Nachricht (155) 62 Marck fuudlrte, ist abeö 
ljt verlohren»

d. Das Nichtersche Stipendium j von eine»! 
rbangelischen Durgersfrau Margaretha Richtet 
^607 angeordnet, (156) betrüg 50 Marck Liegnit- 
l>lch ünd hatte mit jenem gleiches Schicksal.

§ Das Stipendium, welches Dorothea von 
Pförtner geb. PolaN, hiesige Bürgerin, für in Bres-

A a 2^ lau

S Kausbuch von >570 — 1576.
"54) S. Kaufbuch von >;üz. p. 104 und von 1576 —» «57t< 
, p- >is.
"5s) S. Kausbiich von ,syi. p. Y8.
^-'56) S. Kaufduch von »So? — i6ri. p. 2;.



zS6 1740 — >804.

lau studlrende Schüler aus Iaucr den 17.JUNY 1607 
vermachte, (157) ist auch nicht mehr zu haben.

Z. Das Herman Nische Stipendium, i;o 
Marck zu demselben Behuf am 22. Dez. 1609 (158) 
wird gleichfalls vermißt.

Ir. Das Steinbachische Stipendium roo Mck. 
für jauersche Ekudenten, (159) desgleichen. DaS 
Vermächtnis geschah 1617.

i. Das Ulrichsche Stipendium, von Ulrich 
Nimptsch, welcher um dieselbe Zeit 100 Thlr. schl. 
aussezte, junge Sludirende zu unterstützen, gehört 
ebenfalls unter die verlohrnen. (160)

k. Des Valentin Profe Stipendium zum 
Unterhalt janerscher Hausarmen. Es betrug 50 
Marck und wurde 1590 legirt. Endlich

I. Ein Stipendium von iooo Tblr. schl. welches 
M. Titzman für einen aus Neiße gebürtigen jun
gen Rechtsgclehrten fundirte und den Jesuiten daselbst 
zur Verwaltung übergab. Dieses gehört aber nur 
in so fern unter die unsrigen, als der hiesige Rath 
welcher 1646 das Capital erborgte, die Jntereßen 
davon an den Theilhaber abführen mußte, und hat 
mit Zurückbezahlung deßelben 1662 ausgehört.

Wo
(>57^ S. Kanfbucb von iüo, — 1L07.
(>58) S. Koufbucb ven i6ir — r«i; p. 110. ' 
lr>s) S. Cvncerebucb von »690.
(>6o) Lrnceplbnch von >Lir.
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Wo übrigens jene Fundationen hingekommen, ob sie 
ganz verlohreu gegangen, oder vielleicht schon über 
150 Jahre, doch unter andrer Benennung verwendet 
werden, möchte eine unnütze und vergebliche Untersu
chung seyn. Genug , die Acten befugen daß sie da 
gewesen, aber sie sind es nicht mehr. Unsere armen 
Stadtkinder, welch- den Genuß derselben jur Erleich' 
terung IhreS Studirrnä nun entbehren müßen, sind 
am meisten zu bedauern, obgleich, außer dem o'en 
genannten Cammerenstipendium, erst unter preußi
scher Regierung, noch etnS von 66 rthlr. i6 ggr. auS 
der HoSpital > Caße auSgeworfen worden ist. (i6i)

Wir kommen nun zu den Nahrungsquellen 
unsrer Stadt. Sie bestehen nahmentlich in A ck e r» 
bau und Viehzucht, Brauurbar, Brand- 
weinbrennerey, Handel u. Handwercken.

Der Ackerbau machte den ersten und ältesten 
NahrungSzweig der Iauerer aus; ja er war die 
Hauptbeschäftigung ihrer Erbauer. (162) Aber auch 
beut zu Tage findet ein großer Theil der Bürger sei
nen reichlichen Unterhalt. Der kleinern Ackerstücke, 
Garten und Wiesen nicht jü gedenken, berücksichtige 
Man die ansehnlichen Feldgüker der sogenannten 
Funfzighübner, und die Wohlhabenheit dieser 
Leute. Sie können vom Ertrage derselben nicht nur 
bie Stadt, sondern auch Fremde mit Drodgetreide 
versorgen. Doch ist zu wünschen, daß die Sucht 

> kän-
('«>) Diese« Stiveudlnm führt den Namen rri«a-lici»num 

und soll cdenfall« nur eingebohrnen Iauerern zu Theil wer/ 
den.

<'6r) S, I r Thl. S. w vvd -07.

t.
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känderelen zu kaufen, (welche selt etlichen Jahren 
schon manchen in Armut und Schulden versenkte, dex 
auf Gewinnst speculirend, erhandelte Güter über den 
innern Werth bezahlte,) nicht auch sie befallen und 
ihren hlühenden Wohlstand zerrütten mag,

Die des Düngers wegen zum Ackerbau so nöthige 
Viehzucht ist hier ebenfalls sehr beträchtlich und 
könnte es weit mehr seyn, wäre die Trift minder ein- 
geschränckt. Demohngeachtct füllt sie eine eigne Nu- 
brtck in den Wirthschaftsbüchern. Wie viel lösen 
Nicht unsre Funszlghübner jährlich aus Milch und 
Sahne; obgleich das Einkommen dafür an sich Klei
nigkeit zu seyn scheint; auch dürften die gegenwärtig 

/ gen Wostepreiße wohl keinem Feldwirthe den Entschluß 
abdringen, seine Echaafheerde wegzuthun,

Nächst der Felbwirthschaft gehört das Brauur- 
kar zu den ergiebigsten Erwerbsquellen unsrer Dür« 
gerschaft und war eS noch mehr im i6 und ,7. Jahr
hundert, wo das Sladtbier in 25. benachbarte Dör
fer verschrotet wurde, deren Izt 18 eigne Dranereyen 
belltzen. Laut einer Eidformel am St. Katharinen- 
tage 156? hielt man damals vier Braumeister und 
die Polizei) wachte sehr strenge über das Freitags nach 
St. Veit 154? erlaßue Rakhsverbot, kein fremdes 
Bier oder sogenannten Sch-Ps einzusühren. Ja es 
durfte sogar,in beiden Brauhäusern keinem Bürger 
Kofent verabfolgt werden, es geschah denn zum Be
huf eines Handwercks und In diesem Fall mußten die 
Gefäße des abholenden, alt und unreinlich beschafft« 
sepn.

Heut
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Heut zu Tage Ist das Reihebrauen cingeführt und 

die Gerechtigkeit, in der Ordnung des Looses einmal 
zu brauen, heißt ein Bier. Wie viel aber die Stadt 
brauberechtigtc Häuser zählt, läßt sich nie bestimmen, 
indem die Biere von den Inhabern verkauft werden 
dürfen , eine Freiheit die In vorigen Zelten nicht Statt 
hatte, (rüg) In dieser Rücksicht haften izt von 609 
wirklich vorhanbnen Pieren auf manchem Hause g 4 
ja 8 und y und damit Friede und Ordnung obwal
tet, so entscheidet die Communltät die Reihe deS 

. Prauens durch das Loos.

In den ältern Zeiten braute man nur Wekzenbker 
und rechnete auf das Gebräue von 16 Scheffeln ?2 
Achtel. Seit Friedlich II. werden aber auch Gers 
stenbiere gebraut und giebt das Gebräue zu 20 Schef
feln zo Achtel. (164) Die Franziskanermönche, 
Welche ebenfalls ihr Bier bey der Stadt nehmen muß
ten, wirkten sich, nicht ohne Widerspruch der Bür
gerschaft, am ro. Jan. 1787 die Erlaubnis aus, el- 

" Ne eigne Brauerey anjulegen. Inzwischen ist dieselbe 
nicht über ihren Hausbedarf ausgedehnt, sie können 
iwar brauen, aber durchaus kein Vier außerhalb deS 
Klosters vertreiben,

Als die Stadt Anfangs des verstoßenen Jahrhun
derts nirgends Mittel und Wege sah, ihre alten Kriegs
schulden zu tilgen; so machte der Landshauptman 
^raf Anton Schafgotsch 1717 beim Wiener Hofe den 

An-
<>6;> So verordnete der Rath Montags nach Mare rs4o, 

daß kein Bier auf andre Häuser gezogen werden sollte.
(164) Die erste Branordnuna unter preusi. Regierung wur

de hier errichtet den -. Märt '74-. Nie andre: den 4. 
2nl» >7k» —



174° — 1804S9»

Antrag, daS Drauurbar in Sequestration zu fetzen. 
Er wurde gebilligt und ausgesührt, ohnerachket die 
Durgerschaft, übel damit zufrieden, mehrmals Abi 
geordnete an den Kaiser schickte und sich dieses Ver» 
fahren demüthigst verbat. Man taxiere nun jedes 
Dier loo Lhlr. schief, und zahlte dem Besser dafür 
jährlich Lhlr. schl.s, Jnteresten, welche Ergötzlich« 
s '! be::amt und theils baar gereicht, theils von seinen 
Sr uern abgerechnet wurden Das Bier selbst war 
von allen Weilern Austagen befreit.

Jene Brau - Sequestration dauerte bis 174c» 
und wurden, nach Inhalt eines im RathSarchive be
findlichen Katasters binnen 2z Jahren, für 1454 
angelegte Gange von der Braucaße 44274 Fl. L'sgl. 
faiseri. Steuern entrichtet. Dagegen empfing die 
drauberechtigte Bürgerschaft wahrend dem an Ergötz- 
lichkelten, wegen ihres sequestrirlcn PrauurbarS 
rzo4« Flor.

Uebrigens hat daS jauersche braune und weiß» 
Vier, wofern nicht etwa bei der Zubereitung Fehler 
Vorgehen, yder zur llngebühr Master hineingegvßen 
Wird, einen ganz angenehmen Geschmack.

Da der Brand wein in Schlesien das Gewächs 
des Weinstocks ersehen muß, findet er auch hiesigen 
Orts starken Abgang. Die erste Magistratsverord
nung wegen Consum bestelbcn, ergieng Mondtags 
nach Ouasimodogeniti 154? und in einer spätern voin 
,2. Oct. 1560 wurde, auster an der Kirmis und an 
den Jahrmärkten/ nur dem Pachter des Weinkellers

rm-
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untern Rathhause Einlagcr und Ausschank davon 
vergünstigt. ('65) Gegenwärtig leben hier, ohne 
die Destilleurö, 22 conceßionirte Drandweinbrenner. 
(-66)

Der städtische Handelist gemischt und ausschlüß« 
lieh auf kein Produkt eingeschränkt; auch haben wir — 
die Wollespinnerey der Auchtharsgefangnen und etli- 
cher Privatleute ausgenommen — keine Manufaktu
ren und Fabricken. Desto stärker ist der Verkehr 
an den wöchentlichen ^Getreidemärkten, die jeden 
Sonnabend anberaumt sind. Um davon einen Be
weis zu geben, rücke ich hier die in einem Durchschnit 
von 9 Jahren, nehmlich von 1796 — 1804 zum 
Verkauf eingebrachten Getreidesortenein, wovon frei
lich der größte Theil aufgekanft und vorzüglich in das 
Gebirge verführt wird, g ES kamen auf den Marckt 
540411 Scheffel Weitzen; 949576 Scheffel 
Roggen; 25065; Scheffel Gerste und 26994. 
Scheffel Hafer.

Weil dieser Getreidehandel noch außerdem eine 
Stoße Menschenmenge hier versammelt, so gebricht es. 
auch den Handwerkern, besonders den Speisewirthen, 
Wein - Bier - und Brandweinschcnken nicht an guter 
Rahrung. Am 16. Mai 1792 erlangte die Stadt 
von der Königl. Kammer auch die Erlaubnis, einen 
Garn marckt anzustellen; allein es scheint als ob 
derselbe nie empor kommen würde.

Der 
k'«s) Daher schreibt sich die Abgabe der übrigen Vrandwcim 

brenner, von jedem Topfe 10 Thlr. schles.
('L'O Nemlich r m der Grabt, >v in den Vorstädten «nh ei« 

«er der in der limde seßhaft >st.
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Den Schnitt - Material - Specerey« 

kein wand - und Galantcriewaaren - Han- 
d e l wird vvn den Kaufleuten und ihren Privilegien 
<N folgende Claßen eingctheitt sind;

I. Rechts oder Reich-Krämer. Von ihrer 
' Entstehung unter der Herzogin Agnes und ihren Nr- 

7 Privilegium habe ich bereits im ersten Theile gehandelt. 
Wie viele sich damals hier etablirten, ist unbekannt, 
das Privilegium enthält davon nichts und erst in dem 

) Transackt vom 7. März 1612 werden ausdrücklich 
fünf solcher Rechtskrämer aufgeführt, welche Zahl 
deNn auch noch izt besteht. Inzwischen kam durch 
ein sonderes Obngefehr, die anfangs auf en Zro8 an
gelegte Jtaliqner« Handlung in das neue, Potsdam 
den g. Mai 1789 eonfirmlrce Reichkrämer - Privile
gium; es waren ihrer folglich sechs, nur mit dem Un
terschiede, daß den ältern alleine das Recht zu- 
steht, neben dem Material und Specerey, auch Schutts 
Handel zu treiben. (167)

r. Die sogenannten Häringsbätttner. Sie ent
standen mit jenen zu gleicher Zeit, erhielten aber 
erst 1612 ein eignes Privilegium. (168) Ihre An
zahl heläuft sich auf sechs. (169)

z. Die Zuckerbeckee. (170) Sie wurden mit 
Bewilligung des Magistrats und vermöge eines den

2S.
(1S7- Die gegenwärtigen fünf Nechtskrämer sind: Herr Gäm 

cks, Hr. R-uisch, Hr. Dorn, Hr. Arndt, Hr. Jungfer- 
Besitzer der.Jlaiiäiierhaildinng ist: Herr Stumpc.

(1^8) S. »ler' Lheil 8. --8. und Anhang Nr 6.
Gegcnwtnlig: die Herrn Gampert, Zahn, Bohne, 

Kehr (Mit r Posetzionen) und die »erwitmcte Fr. R«nva>»'
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20, Aug, 1726 mit den Nechtskrämern geschloßnen 
Vertrags, der Materialisten - Innung incorporirt und 
ihre Anzahl festgesezt.

Als noch die hiesigen Leinwand und Baumwollen« 
Zeugmannfactnrcn blühten, beschäftigte auch der 
Handel damit die Manufactur < Besitzer. Inzwi
schen durch Krieg und hluglücksfälle herabgekommen, 
gicng derselbe im verfloßuen Jahrhundert so weit ein, 
daß nur einige Familien sich damit noch befaßten. 
Mit diesen geriethen man sagt als angegriffener 
Theil — die Rechtskrämer in einen starken Proceß, 
der so endete, baß beide Partheyen nun friedlich über« 
einsamen, jenen Familien und ihren geraden Leibes- 
Descendenten sollte die Freiheit gestattet seyn, auf 
Lebenszeit dergleichen Artikel im Laden öffentlich aus« 
tuschneiden.

Neben den zünftigen Kaufleuten In unsrer Stabs, 
sind noch mehrere ansaßig, welche im conceßionirten 
bepargthandel, nach alter kaufmännischer Sprache, zu 
Krame stehn; Hierher gehören; Zwey Großisten. 
Drey Händler mit allerley Galanterie . Kunstwaaren 
Und sogenannten Nürnberger Tand, (171) ein Eisen- 
händler und noch viele kleinere Krämer, die kein Ge
wölk- besitzen, sondern nur in Bauten feil halten.

Ueber dle Entstehung unsrer Handwercker sind 
sehr alte fürstliche Privilegien vorhanden, nur bitte 
ich zu beherzigen, daß vor dem 14. Jahrhundert kei,

ncr

Einer davon Met zualelch Kupferstich» und Landchattest 
macht auch beiher den Buchhändler.
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ner Zeche wirckliche Jnnungübriefe ausgefertigt wor, 
den sind. Dieß gilt vorzüglich in Ansehung der Dä« 
cher, Fleischer und Schuhmacher, deren be, 
reits iza6 in einer Urkunde gedacht wird, (172) ob 
sie gleich ihre HandwerckSgesezze weit spater erlangt 
haben. Alle Zünfte sind entweder geschloßen oder 
Ung«schl 0 ßen. Jene werde ich zuerst aufführen, 
da sich von de selben nur eine bestimmte Anzahl etab, 
liren darf. Die ungeschloßnen möge» dan in chrvno» 
logischer Ordnung folgen, Von den geschloßnen ha, 
den die

VaMr In Rücksicht des von Dolcko II. schon 
izzo erlangten Privilegiums den Vorrang. (17z) 
Der Herzog vergünstigte der Stadt eine Baadstube, 
welche im 16. Jahrhundert Prloateigner an sich kausi 
ten. Jeder Bader stand unter strenger Aufsicht der 
Pollzey und hielt sich zu dem Schweidnitz-r Mittel. 
Gegen das Ende des jüngst abgelaufnen Jahrhunderts 
wurde die Baadstube an die

Barbierer oder Wundärzte veräußert. Diese 
entstanden aus dem, unter Rudolph ll. (den 11. 
Oct. 1586. S. oben Seite 87.) bestellten Gtablchi- 
rurg, besaßen anfänglich 5 Barblerstuben und erhiel
ten ihren ersten Jnnungsbrief am 21. Obt. i66r 
durch ven Landshauptman, Baron von Nostitz. Da 
die Nachwehen des dreyßigjährigen Krieges wie bc- 
konnt sehr lange dauerten,'trat unsre Barbierzunft 
mit der Schweidnitzer auf unbestimmte Zeit in Ver

bitte

(«7») G. ir S rir.
(17;) V- lt. -l)l. S. 107 UNd 219.
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binduug, machte sich endlich am 12. Aug» 168z wie
der lost und formirt seitdem mit 6 Stuben, ba- 
-Hauptmittel im Fürsteuthum Jauer.

Die Tuchmacherzunst erhielt l?7Z ihren aller
ersten Innungsbrief, (174) welcher schon Mitte- 
Wochen nach Iohanuis d. T. 1493. erneuert wurde. 
Ein gleiches geschah den 27. Mai iz6; und den i>). 
Apr. 1570. I. I. 1552 erhöhte man das Meister- 
recht und gab am St. Annentage 16^6 dem Mittel 
eine besondere Geselleuordnung. (»75) In den ältern 
Zeiten genoßen die Tuchmacher alleine die Freiheit in 
und auster den Jahrmärckten feil zu haben und jedem 
fremden ihrer Zeche war dieses untersagt.^ Doch fan
den sich nachher die sogenannten Kammerherrn oder 
Gewandschneider, mit ausländischen Tüchern ein, 
KLeil diese oft geringhaltiger waren alS die hiesigen, 
so erhob das Mittel Klage und es kam am Dienstage 
Nach Maria Geburt 1549 folgender Vertrag zn 
Etandte, der am 18. Mai 1674 erneuert wurde: 
"Die Gewandschneider sollen fortan schwartze, rothe 

/ böhmische und hain/che Tücher mit dem kleinen Lothe 
uicht mehr einführen und in der Stadt verschneiden« 
Dagegen wird ihnen erlaubt,/Meißner, Oschatzer, 
Lhemnitzer und Zwickauer gutes Tuch, ingleichen/nön- 
"ichgraues böhmisches Tuch, besten Farbe man hiev 

Jauer nicht macht und seiner Würde nicht geringer 
ist als 10 wgr. die Elle ( in der That sehr wohlfeil l!) 
auf den Markt ju bringen.,, So blieb es bis 1742 
Wo eine Königl. Kammerverordnung den Goldberger» 
, g«r
M S. ,r Thl. S. iis, utiv 
" ""'st den sämNichen JnnUUgSbriesi«, ah,

schriftlich auf dem hiesigen Rathhause.
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ger Tuchmachern das Recht ertheilte, mit ihrem Tuch- 
verlage auf den Jahrmärkten allhier sich einzusinden. 
Gegenwärtig besteht unsre Tuchmacherzeche aus 8 
Meistern, die zwar kein superfeines aber doch haltba
res,Landtuch bereiten»

Der TuM-ttttrtisch war vormals eine Stadt- 
Realität und wurde am i2. Juli) 1560 dem Luch- 
schcerer Martin Krüger gegen Erlegung von 2 
Marck jährl. Zinses in die Kämmerei) zuerst aufgela- 
ßen, auch demselben zugleich eine Matrikul gegeben. 
(176) Seit 1748 hat die Königl« Kammer hier noch 
einen Tuchscheerer angesetzt»

Das Mittel der Flelschhäuet bestand schon IZ26 
Und erhielt vom Könige Wenzel in Böhmen, dem 
Gemahl der Anna von Jauek rgyq. das erste schrift, 
liehe Privilegium. (177) Es ist lateinisch und be- 
zieht sich blos auf die Banckgerechtigkeit an den wö
chentlichen Marckltagen. Jndeßen ist keine bestimmte 
Anzahl von Fleischbäncken allhier darinne erwähnt» 
Matthias Corvin gabeln gleiches, das aber ver- 
lohren gegangen ist. Besondere Jnnungsartickcl er
hielt die Banckzeche erst unter UladIslav König von 
Ungarn und Böhmen, vom Magistrate allhier, Mit- 
tewochs nach St. Peters Kettenfeler 1502. Anch 
diese betreffen größtentheils die Schlächterei) und sinkt 
tn 14 Punckte abgetheilt/ die ich wörtlich hersetzel

<>76) S. Urbarienbuch S. .
(177) S. Anhang Nr. -0. ES ist das elttsige auf Peraaiiieiit 

«eschriedene Handumckerpmiieüium und liegt i»i hiesigen. 
Archive.
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„I. Wie vor Alters, solider Freymarckt aiu 

Souabend^in den Lauben gehalten werden, doch ohne 
Bekümmernis und Beschwernis der Wirthe, vor de
ren Thüren die Fleischer feil haben. Die Fleischer 
sollen daö Fleisch Sommers und Winters zu einer 
Stunde, nehmlich des Geigers 17 auswiegen und 
bis zu des Seigers 22 feil haben, und sollen alle ihr 
Fleisch, das sie auf den Marcktgeschlachtet, auSpfän- 
den und kcins einander vor der Marcktzeit in Häuser 
verkaufen, und jeder der ein Fleischer ist, soll an» 
Sonnabend, feil halten. II, sollen sie alle Kalbes
häupter ungebrüht ganz bis zum Ohren und nybe« 
schnitten laßen und samt den Füßen reine putzen. III, 
Es sollen allemal vier Fleischer, die zusammen ver
ordnet sind, so viel Fleisch und was ihnen behaget 
auf den Markt schaffen. lV, sollen sie das Fleisch aus
tragen unter die Banck wenn man klingelt, Sommers 
und Winters, drei) Stunden Nach einander feil haben, 
und Nachmittags um des Seigers 17 Uhr wieder aus 
tragen und feil haben, bis zu Seigers 21 Und den 
Wochenmarkt gehörig mit Fleisch Vorsorgen, daß es 
nicht gebricht. V., sollen sie vorsorgen, baß Schläch- 
tiger In der Stadt genugsam gehalten werden, auf 
daß kein Gebrechen sey, sondern ein jeder Unterthan 
und Einwohner durch sie gefördert werde und, so oft 
einer ein Kalb, Schöps, ober Schwein zu sein und 
seines Hauses Nothdurst braucht, soll ihm geschlach
tet werden, doch soll er es vor sich alleine haben und 
weder Nachbar noch Hausgenvßen damit Vorsorgen. 
Vl Mögen zwey und mehr Mitbürger ein Rind oder 
Gpeckscheiu zusammen kaufen und schlachten, so oft 
sie es bedürftig sind und unter sich theilen, doch keinep 

sein
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sein Theil einem andern verkaufen; auch können sie 
es an derKirms schlachten und unter sich theilen. VIl. 
So ein Fleischer ausgelernt hat und nicht wandern 
will, soll er drey Jahr hintereinander in der Stadt 
zu schlachten verbunden sehn, eh er das Meisterrecht 
erhält. Vlll. So ein fremder Fleischer herkommt und 
will Zech-und Innunge gewinnen, soll er redliche 
Kundschaft seines Verhaltens bringen von der Stadt 
wo er wohnhaft gewest. Auch so einer das Hand« 
wcrck hier von Bankmcisiern lernen will, soll er ehe 
er aufgenounneu wird, Kundschaft seiner ehrlichen 
Geburt in die Zeche bringen durch Briefe und Eiegel, 
und soll so er ausgelecnt hat ganze Innung gewinnen, 
wie ein fremder der hergezogen thut und soll geben 
26. Gr. 2 Pf. Wachs und 6 Gr. dem Erbvoit und 
soll Bärgen setzen Jahr und Tag auf dem Hanbwerck 
zu bleiben und Rath und/Wehr thun,X.als ein andrer 
Bankmeister. IX. Ein Fleischerssohn oder Eidam 
giebt halbe Innung. X. So ein Fleischer einen Lehr- 
knecht ausnehmen will, der an seinem Brode ißet, 
und trinket, soll derselbe Lehrknecht seinem Lehrmeister 
geben 5 Marck und in das Hanbwerck nicberlegen eins 
Marck und 2 Pf. Wachs und den Geburtsbricf auf 
heil. Leichnams Tag, und derselbe Lehrknecht soll ln 
der Stadt wohnen und so er ausgelernt auch hier sei
nen Aufenthalt haben. So aber ein Lehrknecht mit 
seinen Meister nicht ißet sondern sich selber beköstigen 
will, soll geben seinem Meister 2. Schock dem Hand- 
werck eine Marck und 2 Pf. Wachs. Und so ein 
Meister diesen Artikel nicht hielte und sich übergrelfen 
wollte, soll derselbe dem Handwercke geben 6 Pf« 
Wachs und des Handwercks einen Monden entbehren.
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Xl. So ein Meister jemand vop Vieh schuldig wäre 
verklagt würde, soll er binnen 14 Tagen sich mit sel- 
nemSchuldmanne vertragen, geschähe das nicht, und 
rk darüber schlachten würde, soll er so oft man Ihn 
begreift dem Handwercke i Pf. Wachs verfallen 
seyn, und des Handwercks nicht mehr gebrauchen, 
bis er bezahlet. XII. die Fleischer mögen in künftigen 
Zeiten Satzungen machen mit Wißen der Herdn daS 
dem Handwcrck nutzet und frommet von Jahr zu Jahr. 
XIII. sollen die Fleischer keinem neuen Meister die Ze
che vergönnen ehe er Bürger geworden. Anch sollen 
sie nicht zusammen gehn zur Morgensprache, ohne 
Urlaub des Burgemeisters, auch nicht gegen die Hand- 
wercksgewohnheilen sich setzen und ungehorsam seyn 
Und so oft einer es überwunden wird, geben 4 Pf. 
Wachs zur Wandclbuße. Auch haben wir Rathmän- 
Ner unsern Fleischern zu einen erblichen Kaufe recht 
und redlich aufgelassen und verreichet 28 Fleisch- 
bäncke für ihre Erben und rechten Nachkomme», 
dieselben Bäncke können sie ein jeder Fleischer genie
ßen und gebrauchen ewiglich und verkaufen und ver- 
setzen wie sie können auch an andre Leuthe, doch den 
Erbzinsen unschädlich. XIV. Und ob sichs zutrüge, 
dass ein Fleischer Todeshalbcr abginge, und eine Witt
we hinter sich ließ, sie hatte Kinder oder nicht, soll 
das Gewcrckc derselben Wittwe Zeche neben sich ver
gönnen und sie mit einem Knechte versorgen. Anch 
soll aller Zins der Bäneke zu gleichen Theilen gesezt 
Und gerechnet weiden, so daß eine Danck jährlich so
viel als die ander Zinsen soll. Gegeben u, s. «.

. - Da
B b
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Da die Lade der Fleischhauerzeche, welche inJau, 
«r steht, den Flammen zum Raube ward gab der Ma
gistrat am 28. Mai 1651 einen neuen Jnnungsbrief, 
der noch von dem Mittel aufbewahret wird. Bey Er
weiterung der Stadt und sich vergrößernder Volks
menge, stieg die Anzahl der Fleifchbäncke bis g2 wel
che izt in den Händen von nicht mehr alö 18 Meistern 
sich befinden.

Mit dem Bäckermittel hat es das vorige Be» 
wandnis. Schon jenes Diplom von IZ26 bezeugt 
desselben Daseyn, aber eS wurden erst r;;; die noch 
bestehenden 24 Bäncke auf einmal an Privateigner ver
kauft ( 178 ) und izgy. Sonnabends am Tage St. 
Johannis des Evangelisten gab der Rath den Mei
stern einen Jnnungsbrief folgenden Inhalts»

Wir Bürgermeister und Aathmanne der Stab 
Jauer u. s. w. l. Sollen die Bäcker Macht haben ihre 
Brodbäncke, welche sie von uns erblich und eigen ge
kauft, ohne jedermanns Eingriffe zu gcniessen, zu ge
brauchen, zu verkaufen, zu versetzen ungehindert. II. 
Sollen die Bäcker ihre Erben und Erbnehmer, itzige 
und künftige Inhaber der Brodbäncke, alle Jahr auf 
St. Martins Tag oder 14 Tage darauf aufs längste, 
12 Mark zu 48 wgr. auf unsern Rathhause auf ein
mal als Erbzins geben und aufzählen und sollen auch 
nicht höher über solchen Zinns von uns und unsern 
Nachkommen beschweret werden: lll. Sollen sie durchs 
gantze Jahr über Roggenbrot» und Semmeln feil ha
ben und wenn ein Schuß, es sey roggnes oder weiz- 

neü
(17») » Kaufbuch »vn 1515 — 154». » I»7- 
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nes auSgetragen wird, soll er von den Stellest"! und 
Geschwornen besichtiat, und wo es nicht den Dän, 
cken gemäß, an einer besondern Stelle feil gehalten 
werben, I V. Soll auch niemand Roggen oder Weizen- 
brod oder Teig, auch weder GrieS noch weis Mehl 
zu verkaufen Macht haben, er thue es denn mit Rath 
und Wißen unsrer Bäckerzeche. V. Wer auf dem 
Handwercke Stelle und Innung gewinnen will, soll 
es thun nur auf allen Quartalen, eine eigne Brod« 
banck haben, und keine gemiethete Und soll Probschi!- 
ße backen und seine Innung läsen. VI. Meisters Söh» 
ne oder Eidams geben halbe Innung, Vll. Welcher 
Meister in der Wache sizt soll und mag fürder kein 
Gewerck und Banckmeister mehr seyn, VIII. Welcher 
Meister ohne eigne Danck die JnNung halten will, soll 
alljährlich 4 wrg. in die Zeche geben. IX, Kein Lehr- 
knecht soll beweibter seyn auch Kundschaft ehrlicher Ge
burt bringen und ein Jahr lernen und soll dem Hand« 
werck niederlegett eine halbe Marck und 6 Marck dem 
Lehrmeister. X. Soll derselbe Lehrkaecht vor dem 
Hanbwerck ausgenommen werden und dem Meister 
um das Lehrgeld zwey Bärgen setzen, welche, so er 
davonlauft die 6 Marck bezahlen müßen, wovon der 
halbe Theil dem Lehrmeister und die ander Hälfte dem 
Mittel zufällt. XI. wo ein Meisters Kind das Hand» 
werck lernet, soll es des Lehrgeldes ledig seyn, be- 
gäbe es sich aber baß das Kind sich eine andre Nah
rung wählte und wollte Nachher wieder das Hand, 
werck lernen, so soll es dieselbe Marck Lehrgeld erle
gen. XU, Jeder ausgelerate Lehrknecht soll r Jahr 
Wandern, auch der Meister darf unter einem Jahre 
keinen netttn LehrkNrcht aufnehmen» XUI. Keine

Dbs Freund»
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Freundschaft und Verwandschaft soll kn einem Back
hause zusammen backen, es geschähe denn mit Zulas
sung des Handweicks, auch soll keiner eine» größern 
Lfen haben als der andre bei) Strafe einer Marck. 

) XlV. Kein Meister soll Mehl oder Getreide aufbor- 
gen rc. XV.^-Die Wittwe eines Danckmeisters treibt die 
Wahrung fort und bleibt in der Zeche, sie habe Kin
der oder nicht; doch darf sie zu Weynachten neben 
den andern keine Striezel backen uud feilhaben. XVI. 
Welcher Meister oder Meisterin es laßt ledig stehn auf 
den VäncksN oder,unter den Lauben, soll einen gr. 
geben, wars aber, daß er muthwillig zu langsam 
hieße backen und auötragen, der soll noch schärfer 
bestraft werden, wo aber das Mehl noch in der Müh
le gelegen, 4 gr. Wer mit schwarzen Semmeln oder 
Prezeln begriffen wird, giebt 4 Heller, XVll, Al
les zancken und schimpfen bey der Morgcnsprache ist 
bey Strafe z gr. verboten. Wer ohne Ursache wcgbleibt, 
giebt 6 gr. wer zu spat sich einsindet i gr. XVIll. 
Kein Mittelmeister soll ohne Vergünstigung desHand- 
wercks auswendig seiner Zeche Wonnen, es sey den« 
daß er ein Mirthhaus nur hatte. XIV. Wer von der 
Arche abtrünnig wird, soll aufs neue Innung gewin
nen und wieder Jüngster werden; geschiehts dreimal; 
darf er nicht mehr Banckmetster seyn. XX. Welcher 
Meister unehrlich handelt und des eidlich überwiesen 
wird, der soll ansqrstoßen seyn. XXI,^ betrift der 
Soldakendlenst zur Vertbeidigung der Stadt. XXIl. 
Die Müller können mit Wißen der Zeche einen Dack- 
knechc aufmhmen. XXill. Wer aus dem Handwerke 
Lobes verfahrt sollen Aeltrste und Jüngste zum Grabe 
ihn begleiten und 4 Jüngste die Leiche tragen beiStrae 
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fe i gr. außer bey Pestilenz oder Fährlichkeit, soll 
keiner gezwungen seyn. XXIV, Auch darf die Zeche 
mit Wißen des Raths Satzungen zu Nutz des Mittels 
machen doch der Stadt und löbl. Obrigkeit ohne Scha
den und Nachtheil; (179)

Man hielt sehr streng über die Beobachtung dieser 
Anickel, und es kostete dem Rathe viele Mühe, ja 
sogar einen Revers, als er auf Bitte des Landshaupt- 
Manns, Freitags vor Pfingsten l?49 des Däckermit- 
tei bewog, einem Gesellen vor abgelaufner Wander- 
zeit das Meisterrecht zu gestatten. Uebrigens wurden 
die Urprivilegien und Gesetze der Zunft 1648 nebst 
der kade von den Flammen verzehrt und den l6. Ju- 
ly 1652 von neuen ausgefertigt. Um die Anzahl 
überstüßiger Meister zu vermindern, hat das Mittel 
unter Preußischer Regierung 6 Böncke an sich gekauft, 
so daß hier gegenwärtig nur 18 Meister backen.

Die Mehlbäncke stehen mit dem Däckermittel in 
keiner Verbindung und haben spätern Ursprung. ES 
hatten einst mehrere Bürger, ohne bestimmte Anzahl 
vom hiesigen Magistrat das Recht erkauft mit Mehl 
ju handeln. AIs aber der Prälat zu Grüßau der 
G^abt ein vorgeliehnes Kapital von iooc> Fl. auf- 
kündigte, dieses nebst ^00 Fl. anfgelaufner Jntere- 
ßcn zurächgezahlt werden sollte und kein Fonds ausge
wittert werden konnte, jene Summe aufzubringen, so 
beschloß die Nathsversammlung am 16 März 1701 
die bisher einzeln conceßionirten Mehlhändier, aufzu- 

he- 
<>7?) Laut des Testament« eines gewiß«» Ahas im Kaufbucht 

von 1541 p. 281. war das Däckermittel auch schuldig viertel» 
»Lhrlich b«n Arme« 5 sg». ausrutpeilen.
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heben und dagegen 4 Mehlbäncke zu errichten, welche 
ban Privatleuten um ein gewlßeö Kaufgeld überlasten 
Werden sollten. Dieses wurde wkrckltch ausgeführt, 
gedachte Mehlbäncke errichtet und jede für 400 Thlr. 
Schl. verkauft. Die Läufer empfingen am 17. Oct. 
1701 ein ausschließliches Privilegium, vereinigten sich 
1712 in ein besondres Mittel, besamen confirmlrte 
Annungsartikel und gehören fylgllch zu den geschloß- 
nen Zünften.

D«r PfefferkuchentlsH war schon Anfangs des 
46 Jahrhunderts « ine der theuersten Realitäten, wel
che man in der Jndfttion von 1556 zu zoo Thlr, 
Schl. taxirse. ( 180 ) Weil ader ,u jene! Zeit auch 
das Be^ermittel Pfefferkuchen duck, so wurde zwi- 
schen diesem und dem Pfeffcrküchier Larenz Mehl 
Muiewochen nach Margarethen 1^4^ ^i" gerichtli
cher Vergleich abgeschlagen (l8r) und dem Mehl 
frey gegeben, außer dem wöchentlichen Marktage, 
noch an den Fest und Fasttagen große Pfefferkuchen 
öffentlich feil zu halten, sonst gbex nur Mit kleinen 
Pfefferkuchen zu Krame zu stehn,

Auch die beiden Schwartzfächttsyen gehören 
unter die gcschloßnen Zünfte unsrer Stadt. kaut 
des, Jauer Mittewoche vor St. Lprenz izz; ausge- 
fertigten Kaufbriefes, überließ der hiesige Magistrat 
einem gewißen Peter Martin die Schwartzfarbe 
um einen ewigen Zins von ro Mark (zu zr wgr.) 
jedes Jahr in zwey Terminen, Wallburgis und Mi

ch a-

s T. r Thl. S. 4r.
(»D S. Sladtbuch I)4S. p. zr;.
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chael zahlbar; mlt ausdrücklicher Bedingung, diese 
Abgabe nie zu erhöhen, und den Färber zugleich gegen 
fremde Beeinträchtigung seines Monopols zu schützen. 
Daßelbe geschah auch in Ansehung der zweiten Farbe, 
welche aber voritzt eingegangen ist. Der gegrnwqrti, 
ge Färber beschäftigt sich auch mit Leinwandbruckerey 
und steht im Sweidnitzrr Mittel.

Die jauersche Skbuhmacherzunft besitzt 24 
Bancke, izt unter eben so viele Meister vertheilt, und 
erhielt den gtcn März 1562 ihre ersten Artickel, fol
genden Inhalts:

l. Es mögen die Schuborthen gerben jeder mit 
seinen Handwelcksgestnde, vor seine Werckstatt alleine, 
wenn und wie viel sie wollen. (182) Und sollen und 
mögen auch^Rauhfelle kaufen unter den Bäncken auf 
dem Freymarckte, wie und wo sie wollen, doch daS 
gekaufte vor sich behalten und verarbeiten und nicht 
weiter^aushöken. ll. Die Störer und die nicht rech» 
le Schuhe machen, sollen sie mit der Rathmannr Hilf« 
suchen und vertreiben, baß sie ihnen nicht schaden. Ul. 
Welcher Schuborth Schuh hat, die nicht gar sind, 
der soll dem Hanbwercke zur Köhr geben, was 
darauf zum Wandel gesetzt ist, davon dem Rathe 2 
Theile und der dritte den Meistern znstehen soll. IV. 
Welcher Meister.wandelbare Schuhe^hat, der fall sie 
nach der Köhr nicht mehr feil halten, und wenn man 
die Gebrechen suchen will so soll man dabey haben den 
Nathsdiener oder Bothen. V. Betrift das Verbot

Schul»
(>»-) Diese Vergünstiung besteht sich auf einen besondern 

Vertrag; welcher zwischen den Schuhmachern und Gerbern 
Ja»», Montags nach St. Elisabeth 155a. aus dem Rath- 
hause geschloßen wurde, nnd im Archwe liegt,
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Schulden zu machen. ^VI. Das Gebot zu Grabe ju 
gehn, außer bey Sterbcnslauftcii. VII. Die Wesel, 
len auf dem Handwercke sollen nicht um Geld spielen. 
VIII. Kein Meister soll dein andern sein Gesinde ab
spenstig machen, und jeder Knecht dein arbeiten der 
ihn zuerst anspricht, bey Strafe von 6 gr. IX. Kein 
Schuhknecht soll den Mondtag feiern, er habe den 
gerechte Ursache; thut ers aus Frevel, so soll er kei
nem andern dieselbe Woche arbeiten, sondern alle 
Tage feiern. X. Welcher Gesell am So«tage Urlaub 
und Abschied erhält, vermag einem andern der ihn 
begehrt, arbeiten. XI. Kein Meister darf einen Jungen 
aufnehmen, bevor er nicht ein Jahr Meister gewesen. 
XII. Welcher Meister eines fremden Meisters Sohn 
als Lehkknecht aufnimmt, der soll in die Zeche geben 
s Pf. Wachs und 12 gr. Städtische Meistersöhne sind 
frey. ^XIH. Go ein Lehrknabe kein Lehrgeld zu geben 
vermag, der soll 4 Jahre lernen. XIV. Welcher aber 
nur 2 Jahre lernen will, der soll seinem Meister ge
ben 6 Marck und solches Geld soll ein Meister verbür
gen. XV. Jeden kehrknaben soll man, wenn er aus- 
gelrrnt hat in der Zeche anschreiben. daß er sein Hand- 
werck redlich bekommen hat, wofür er 1 ggr. geben 
soll. XVI. Welcher Meister einen Knaben ausgeiernt 
hat, darf unter einem Jahre keinen wieder aufneh- 
men. XVII. Ohne Geburts und Lehrbrief wird kei
ner zum Meisterrcchte gelaßen. XVlII. Welcher Ge
sell Meister werben will, muß das Bürgerrecht gewin
nen und eine eigne Dank haben.

. Endlich gehört zu den geschloßnen Zünften unsrer 
Ttadt noch das Geliermittel. Es besteht aus 6.

(l8Z)
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(r8g) Meistern ist im Besitz des Pechschanckes und 
erhielt am2g.Nov. 1597. seinen Innungbrief, Nach 
Inhalt deßelben sost.

l. Kein Meister und Gesell fluchen, schwören oder - 
sonst etwas schandbares hören laßen, und welcher Ge
sell daö Meisterrccht gewinnen will, muß Geburts und 
Lehrbriefaufweisen, ll. Welker Meister einen Lehr- 
jungen auSgelernt hat, soll 2 Jahre warten, bevor 
er einen andern aufninimt. Ul. Es sollen nicht mehr 
als sechs Meister geduldet werden, (t8g) und eine- 
Meisterü Sohn vor andern den Vorrang haben, ge- 
schäl) es aber, daß zwey Meisterssöhne sich meldeten, 
soll der ältere den Vorzug erhalten. lV. Soll jeder 
der Meister werden will sich Harnisch, Sturmhut und 
Lanzrohr anschaffeis und also gerüstet seyn. V. Soll 
er ehe er zum Meisterrechte gelaße» wird vier Ungari
sche Flor. Angeld erlegen. VI. Wer eines Meister- 
Tochter oder Wittib ehsicht, soll nur zwey Ungarische 
Fl. Angeld geben. VII Jeder MeisterSsohn muß 1 
Jahr und ein andrer 2 Jahre gewandert haben, ehe er 
in die Innung ausgenommen werden kan.

Unter den unqeschlvstnicn fünften allhier stehen, 
in Rücklicht des Alters der JunugSbnefe, die Kürsch
ner zuerst Ihre Gilde, wurde vom Erbvogt Komad 
Von k>tl Sonnabends nach St, Magarekhe r z zZ. 
bestätigt (184) Und erhielt mit Wißen und Willen 
Herzogs Bol ko II. durch den Magistrat, Jauer am 

St.
I. I. >60,. dran« die Regierung dem Mittel einen sie» 

benden Meister aus, man schrie aber so laut über gekranckte 
Rechie, daß endlich ein Revers aneaestcllr und darinne ver» 
sprachen wurde, nach Ableben dieses Meisters, sichte eö fen 
ner bey der Habt sechs bleiben.

Lle Kexi« des Privilegium verwahrt das Rathtarchi».
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Ct. Peter u. Paul Abend iz;y. den ersten Jnnungs- 
Lrief("r85) Er besteht aus 12 Artlckeln, welche aber 
nichts weiter enthalten, als Verordnungen in Bezie
hung des Schuldenmachrn, und des Verhaltens bey 
der Morgenspracht. Nur der 6te Art. untersagt den 
Einlaß fremder Kürschner an den Marckttagen und 
der i2te Art. das Arbeiten an Sonn uub Feiertagen. 
Der Preis des Meisterrechtü war 9 gr. und i Pf. 
Wachs. In den folgenden Jahrhunderten wurden 
mehrere Zusätze beMsügt. So bestimmt ein Nathsde- 
cret, Jauer den 27ten April i;6g. Das Meister, 
stück nach Materie und Form. Ein andres vom zo. 
März 1570; daß kein Gesell eher Meister werden kan, 
bis er ein volles Jahr in der Stadt gearbeitet. E!n 
drittes endlich, ausgestellt am gten Oct, 1588 sejt 
die Wandrrzeit eines Geftllan auf z Jahre unerläß
lich fest. Gegenwärtig besteht das Kürschnermltkel 
aus ry Meistern, und die neusten HandwrrckSartickel 
deßelben sind von den Jahren 1656 an Fronleich- 
namstage und vom igten Febt. 1698.

Das Schneldei Mittel erhielt unter Volks II. Re
gierung, Mittwoche» nach Lichtmeße 1^67. den er
sten Jnnungsbrief in ig. Ärtickeln, (186) wvrinne 
der Preis desMeistcrrechts nur ju 8 Sckot und i Pf. 
Wachs aiigesttzt ist. Au« 25. Mai 1576. wurde bie- 
ßrs Meisterrecht bis 5 Marck lju 48 wgr.) erhöht 
und zugleich anbefohlen, baß jeder Gesell erst nach 
dem er 2. Jahre hier gearbeitet, Bürger und Meister 
werde«« könne, Beide Briefe aber fehlen in der Lade 

des 
(>?s) Den Beglaui'iunMchein über die Aechtheit derselbe«» 

- ertdeilte der Raiv vor Estomjhi iq.;», 
i «8ü., Er.liegt i«n R«lhsü«chu>c allhim 
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des izt aus zv Meistern bestehenden Mittels. Sol
ches besizt nur einen vom Rathe Freytagö »ach Ma
thias 1654 ausgestellten Handwtrcksbries; ferner ei
nen vom r lten März 1671 worinne die Lehrzeit der 
Jungen auf drey Jahre fest gesezt wird; ferner einen 
vom y. Jan. 1678 welcher eruste Maaßregeln gegen 
die einreiLende Pfuscherey enthalt; endlich einen vom 
i4ten Oct. 1711. der ebenfalls die Abgaben bey Ge
winnung des Meisterrecht näher bestimmt.

Die Huf und Waffenschmldte erhielten, Jauer, 
Freytags nach heil, drei Könige 1411 nebst den 
Scdloßern einen gemcinfchqllichen Jnnungbricf, der 
nach damals gewöhnlichen Styl weiter nichts als die 
Kysten für das erworbne Meisterrecht — eine halbe 
March und - Pf» Wachs — und die Eisen - Waaren 
bestimmt, welche außer ihnen auch andre Handels
leute vertreiben dürfennehmlich: Sensen, sicheln, 
Gabeln, Sägen, Löffel und Kellen, Am 8ten Nov, 
1564 wurde jenes Diplom erneuert und den l4ten 
März 1570 beiden Gewercken das Meisterstück vor, 
geschrieben, Die Schmidte waren gehalten ein Huf
eisen, und eine Waldaxt zu fertigen, wle'anch^ein 
Radzu beschlagen. Die Schloßer mußten zu diesen 
Behuf ein Schloß mit doppelten Riegeln, und ein 
Pferdegebiß vorlegen, Huf und Waffenschmldte zählt 
Jauer vor izt 8, und an Schloßern 6 Meister.

Da» Mittel der Rochgerber, WclSgerber und 
Riemer bekam Jauer, Freytags nach St. Dorotheen 
1450 den ersten gemeinschaftlichen Gtldebrief. (r87«)

Die
Liegt ebtnfag« auf unsern Ratbbause.
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Die Meister der genannten Profcßionen richteten sich 
über roo Jahre nach den darinne enthaltenen Arti- 
üeln, worauf eine Trennung erfolgte. Den Anfang 
machten die Weisgerber und wirkten beym Ra« 
the Montags nach b. Gallen 1595 einen eignen Jn- 
nungsbrief aus. Nach demselben betrng die Gebühr 
für das Meisterrecht 8 Thlr. in wgr zu ?2 Heller, 
und jeder Lehrpursche mußte 5 Jahre lernen. I. I. 
1606. sonderten sich auch die Riemer ab und be
gannen ein besonders Mittel zu errichten. Der Rath 
fertigte ihnen am 24WN July d. I. den nöthigen Jn- 
nungsbrief aus, sejte das Meisterrecht auf lo. Nhtlr. 
an und verordnete zugleich, baß jeder Gesell vorher 
2 Jahre wandern solle. Nun begehrte auch die Noth, 
gerberzeche für sich ein ausschließliches Privilegium 
und erhielt es i6ü8. Uebrigens leben izt in unsrer 
Stadt 9 Noth - io Weisgerber und ^Rirmermeister.

Zu den Handwerckern welche im r;ten Jahrhun
dert gemeinschaftliche Jnnungsbriefe erhielten, gehö
ren auch die Stellmacher und Böttner. Ihre Gilde 
wurde Freptags vor St. Thomas 1490 mit Artickeln 
versehen, welche Freytags nach Estomihi 1557 er
neuert worden sind (188 ) und die gewöhnlichen Fok« 
malitatcn enthalten. Jauer zahlt gegenwärtig »Z 
Bottn^r- und 6 Stellmachermeister.

DaS nun in der Ordnung "folgende Mittel der 
Aichuer ober Weher, hatte'die Ehre durch ein be
sonderes Privilegium des Königs von Ungarn und 
Dohmen Uiadislav, Prag am Lagt Tlburtii 1497 

er-
L>Lr) Sie sind im Archive ausbcwahret.
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errichtet zu werden; (189) bekam aber erst den 14. 
Dez. 1560. vom histgcn Magistrat seine Zunstartickel, 
welche den 2;ten Mai 1571 und den i6ten Jan. 
i6iz vermehrter erscheinen. In den vorigen Zeilen, 
wo Jauer ansehnlichen Leinwandverkehr hatte, war 
die Züchnerzunft sehr zahlreich; ijt leben und arbeiten 
hier nur 9 Meister, deren einer Damast webet.

Die hiesige Innung der Brämt und Mälzer ent
stand am Michaelistage 1589. Der Rath ertheilte 
derselben einen in 17. Artickeln abgefaßken Gildebrief, 
welcher den 18 März 1674 erneuert wurde. Ob
gleich vorizt nur ein Meister hier vorhanden, kan man 
doch das Bräuermittel unter die zahlreichsten rechnen, 
indem sämtliche im jauerschen Weichbilde lebenden 
Brauer sich zur hiesigen Lade halten müßen.

Das Tischlermittel allhier empfing seinen ersten 
Jnnungsbrief am 8tenDez. 1567 noch einmal 162?, 
endlich den Uten Jan. 1732. und besteht auö iz. 

. Meistern.

Die Schwerdfegerlrmung ist zwar vor mehr alr 
Zo Jahren in unsrer Stadt eingegangen, kan aber, 
wofern sich Meister ansäßig machen wollen, ohne Ver
zug wieder errichtet werden, da nicht allein eine Lade 
vorräthig ist, sondern auch die Statuten derselben, ge
fertigt Diensttags vor Bartholomäi 1577 auf dem 
Rathhause liegen.

Las
Der Besame Ma-istat stellte Diensttags vor cireum- 

-i«. ckvi.ri 15c». Aber dieses Privilegium einen Deglnubi- 
inngsschetr. ,uS.
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Das Gewercke der Maurer ist mit Hanbwe>-cks- 

artlckeln vom r. Juny 157z. von, 24. März 1582. 
und zulejt von 1690. versehen und leben hier von die
ser Zunft 5 Meister, welche laut ihrer Briefe die Frei
heit besitzen zwey Lehrjungen aufzunehmen.

Räch Müllers handschriftlicher Chronick von Jau« 
<r, waren in, ,5teil Jahrhundert'noch keine Töpfer 
in der Stadt wohnhaft, sondern trieben ihr Gewerbe 
in dem benachbarten Merlschüy,)wo noch izt unser 
Töpfermittel den Thon grabt. Ich tan dir Richtig
keit jener Nachricht weder bejahen noch bezweifeln; so 
viel ist gewis, baß gedachtes Mittel Freitags nach 
St. Mathaus 1578 bett ersten Gilbrbrief empfing, 
der aber blos im Rathsarchive verwahrt ist und in 
der Mittelslade fehlt, kezlre enthält allelne die Mond, 
tags nach Quastmodogeniti 1654 erneuerten Eta
tuten und noch einem Aufsatz vom 6ten Mai 1670, 
worinnen die Erhöhung des Meisterrechts von 1 rthlr. 
auf 4 rthlr. festgesezt wirb. Die Anzahl der hiesi
gen Töpfermeister beträgt gegenwärtig fünfzehn.

Die Mbe der Handschuhmacher, izt 12 Mei« 
ster starck, bekam ihren ersten Jnnungsbrief am zo« 
März 1605 und abermals d»n 24ten Jan< 1691.

Das hiesige Sattlermlttel besteht aus 8 Meistern
und empfing seinen InnnngSbrief am 12. Juli- iüzs.

Die Seifensieder, an der Zahl 6 Meister, haben 
ihren Jnnungöbrief seit 1616 und stehen imSchweid- 
nitzer Mittel.

. < Die
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Die Huthmacher, vor izt 5 Meister, bestehen 
in unserer Stadt seit den zte» Juli) 1674.

Die Posamenlirer, aber ebenfalls 5 Meister, wa- 
ren zwar laut Art. 6 des Privilegiums der Recht-, 
kramerzunft von iz86 bereits damals hler ansäßkg, 
empfingen aber erst 1675, «inen besondern Jnnungs, 
brief.

Das Gewerck der Zimmerleute, anizt 2 Meister, 
erhielt seinen Jnnungöbrief den roten April r 679.

Da- Privilegium der hiesigen Goldschmidtt, be, 
ren z diese Kunst betreiben, ist am 2oten Eept, 1685 
ertheilet.

Die Müllerzunft allhier^ bestehend aus 5 Mehl, 
i Grutzmüster und r Oelschläger, hat ihren neusten 
Innungsbrief am 5 r. Dez. r 692 erhalten. Von äl
tern Gewercksartickeln derselben habe ich nichts auf
finden können. Da sämtliche Meister im Weichbild» 
der städtischen Innung lnkorporirt sind, und der Ne- 
benälteste allezeit ein kandmeister seyn muß so ist die 
Gilde überaus starck und zählt vorizt ür Meister.

Das Drecfislermiltel besteht, gegenwärtig aus 
8 Meistern und besitzt einen Jnnungsbrief vom 8te» 
Dcb.. 1694.

Die Zirckelschmldte, an der Zahl; Meister, be- 
kamen ihren Gildebrief imIuli) 1698.

Die
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Die Nagelschmidte, machte« sich »755 hier an-
fäßig und zählen 5 Meister,

Die Strumpfwircker, a« der Zahl 4 Meister, 
empfingen ihre Zunftartickel 1794.

Außer den hier aufgeführten HandwerMnnun- 
-en, giebt es choch mehrere, deren Privilegien und 
Gildebriefe ich nicht chronologisch anzeigen kan, weil 
sie theils in auswärtigen Mitteln stehn, theils aus 
einen unerklärbarrn Eigensin mir jede nähere Aus
kunft über das Alter ihrer Zunft verweigerten. Hier
her gehören: z Buchbinder Meister; i Düch. 
fenmacher; z Kunstgärtner; 4 Glaser
meister; 2 Gürtlermeister; I Orgelbau
er;. 2 Kammachermeister; 2 Klempner- 
meister; g Knopfmacher meister; iKoch; r 
Korbmacher meister; 2Kupferfchmicdte; 
»Mahler; iNadler meister; 4 PeruckeN- 
macher; i Messerschmidt; Schleifer; l 
Schornsteinfeger; i Schweizerbäcker; ro 
Strumpfstrickermeister; r Tuchwalcker; 
) Uhrmacher; i Ziege) stleicher; 2 Zingie- 
sier und i Zwirnmacher.

Noch ist zu bemerken daß Iauer auch eine 
Blichdmckerel) besizt. Sie wurde 1701 ange
legt und hat seitdem, so viel ich erfahren konnte fünf 
Herren zugehört; der erste, Johann Gottfried 
Weber druckte unter andern des Oewerdeck 8iloln» 
numiLlnatlca, Iauer, 1711. 4. ein Werck deßen Fort
setzung jedem Liebhaber der Münzkunde gewiß will- 

kom-
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kommen seyn würde. Unter Jungmanns Preße 
giengen 17z Z Thebesii liegnitzer Jahrbücher hervor. 
Heinrich Christoph Müller erwarb sich durch 
seine Kunst ein ansehnliches Vermögen. Der nach
malige Besitzer Löper überließ dieselbe 1800 dem 
gegenwärtigen, Karl Joseph Schlögel. Sie 
hat zwey Preßen, welche, vhnerachtet alle benach
barte Städte mit Buchdruckereyen versehen sind, doch 
nie müßig stehn.

Zu den jauerschen Instanzen, welche für den Ge
sundheitszustand der Einwohner Sorge tragen und 
Kranckheiten verhüten oder heilen, gehören vier ap« 
probtrte Aerzte, deren zwey nebettbey .baS KreiS- 
und Stadtphysikat verwalten. Sie werben in äußer- 

- lichen Fällen von sechs Wundärzten unterstüjt und 
die erfodcrlichen Arzneymittel in der am 2. Januar 
1655 wie auch 1667 prlvllegirtcnHvf-undStM- 
Apotheke bereitet. Für die Geburtshilfe sind drey 
unterrichtete und epaminirte Hebammen angestellt.

Ich komme endlich zu denjenigen öffentlichen 
Häusern, die der ersten Nachfrage einpaßirender Rei
senden unterworfen sind und außerdem anch von Ein
heimischen zur Erholung besucht werden; Nemlich: 
Gafthvfc, Koffeehämer und andre Vergnügungs- 
vrker. Von der erstern Gattung zahlt Jauer inner
halb der Ringmauer: den schwarzen Adler, die drey 
fronen, die goldne Sonne und daS goldne Schwcrd. 
Alle viere liegen am Ringe und gewähren den Frem
den Herberge und Kost. (190) Von den Kositt-

C c häu-
(lyo) Auch der ^tadtkoch bedient 11m bissigen Preis alle dle 

es verlangen mit Essen und Geträncke.



4l6 174» — '8L>1
Häusern befinden sich zwey in der Stadt und ein- 
vor dem Stciegauer Thore. Im iezlern wird den 
Winter hin^urä) Sonntags Caßino gehalten. Sonst 
bedienen ihre Besitzer mit Wein, Liqucur, Flaschen
bier und andern Erfrischungen; und halten auch Bil
lards. Die in den vier Vorstädten wohnenden Gast 
und Spciscwirthe sind ebenfalls keine Kneiper, son
dern geben einkehrenden Gasten dieselbe honette Be« 
wirthung, wie ihre Collegen in der Stadt.

Ueberhaupt ist für die Erhaltung der physischen 
Existenz in Jauer reichlich gesorgt, desto ärmlicher- 
hingegen für solche Oerter, wo Einheimische und 
Fremde zu jeder Jahreszeit nach Belieben sich vergnü
gen können. Da ist kein öffentlicher Garten der die
sen Nahmen verdiente, keine Allee unh kein ein
ziger Platz zu einen geselligen Cpatziergang. Wir ha
ben zwar ein stehendes Theater, aber nur selten 
Schauspiel. Wer also Erholung begehrt, der muß 
sie entweder in einigen ziemlich entlegnen Dörfern, 
ober am Spieltische, an der Billardtafel und auf den 
Kegelbahnen zn finden wißen.

Weh also dem Reisenden, der unsere Stadt bee 
sucht, um Thcilnehmer abwechselnder Lustbarkeiten zu 
seynDie Tage feines Aufenthalts werden sehr lang* 
weillg verstreichen, wofern ihn Glück und Zufall nicht 
Familienbekunntfchaften mache» laßea in deren Zirkel 
er dann vor jenem Ungemach geborgen ist. Doch es 
kann ein Ort nicht alle Vorzüge in sich vereinen, nicht 
aller Wänfche ohne Unterschied befriedigen, Jauer 

bleibt 
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bleibt bemohngeachtet eine in mancher andern Rück
sicht amnuthige und die geselligen Freuden unterhalb 
lenke Stakt.

Auch haben wir elnkge Gpaßlergünge, die zwat 
^Icht kunstmaßig angelegt, nicht durch die Scheere ei
nes ZiergZrtners beschnitten sind, aber grwis sedem 
der sie zu benutzen versteht, eine erquickende Bewe
gung verschaffen. Wer unter meinen theuem Mit
bürgern kennt nicht den romantischen Platz auf dein 
Cchieswerder; — bey der Tleselmühle wo aus Pfing- 
sien jedes Jahrs Vogelschießen und ein Jahr um da- 
andre auch Mannschießen gehalten wird — ober den 
schönen Wiesengang über den Schloßfleg nach der 
Wasserkunst? Dort laden bejahrte Baume den von 
feinen Berufsgeschäften ermüdeten Jauerer unter küh
len Schatten zur Ruh« ein und hier leitet der Pfad 
am St. HedwigS - Brunnen vorbey nach den rei
tenden Erlenhalll, der die Wasserkunst und ihre Tet, 
che umgiebt.

bchon das hohe Alter btefes u«S nothwendigen 
Gebäudes, muß dem Lustwandler Ehrfurcht einflö- 
vcn und der oben genannt« Brunnen, so klein und 
""bedeutend er ausfleht, wirb sicher merckwärbig 
^enn ich meine Leser von seinen Eigenschaften und 
Schicksalen naher unterrichte. Er — schlechthin das 
^achbörnlein, auch wohl Bauchbörnleln genannt —

bereits im 14. Jahrhundert vorhanden und 
'Mte den Nahmen St. Hedwigsbor n. Unser«

K c » Vor,
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Vorfahren kannten und schäzten dle Güte seines rel- 
nen Waßers und schrieben demselben nicht ohne 
Grund heilende Kräfte zu. (191)

Als lm Jahre 1761 die Rußen hler kamplrtcn, 
versiegte dieser Brunnen nicht, so viele auch daraus 
schöpften und eben das geschah bisher In den heiße, 
stenEommerwochen; er hielt immer zu reichend Was
ser , wenn auch die Nelffe fast »ingetrocknet war. 
Ohnerachtet aller izt erwähnten Vorzüge, blieb der
selbe ohne Dach und Etnfaßung, bis der verstorbne 
Polizeyburgemeister v. Marbach seine Bestandtheile 
genauer untersuchte. Er eröffnete seine Meinung 
am 25. July 1768 erst dem Rathscollegium dann 
der Königl. Regierung und trug auf die Eiufaßung 
des Brunnens an. Weil der Eigenthümer des Grund
stücks, worauf derselbe befindlich ist, sich nicht wi- 
dersezte, gieng der Vorschlag durch, der Brunnen 
wurde eingefaßt (192) und so verschloß«», daß 
nichts unreines hineinfallen kann und dabey jedem 
das Schöpfen seines klaren wohlschmeckenden Was
sers unbenommen bleibt.

Es ist bereits im ersten Theile, wle auch in der 
ersten Hälfte des zweiten dieser Geschichte, gelegent
lich von gelehrten Männern gesprochen worden, die 
allhier das Licht der Welt erblickten. Mehrere davon 

ma-

(>yi) Auf der Schloßwiese vor Iauer, — sagt eine Ab* 
Handlung l). SchwerdnerS von Kraft und Wirckuna des 
guten und schlechten Wavers ill, ,oü — ist der kleine 

' - Hebwigbrunneu, der schon manchen vom Fieber geholfen 
und eine genauere Untersuchung verdient.

(»„) Diese Eiufaßung kostet der Kämmerey rs Athlr. 
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machen unsrer Stadt Ehre, aber noch sind einige 
nachjuholm. Wer füllte wohl meynen, baß der 
Verfaßrr der ersten deutschen Algebra ein gebohr- 
ner Innrer gewesen! Er hieß Christoph Rudolph 
und so unbekannt auch seine speciellrrn Lebensumstan
de geblieben sind, wißen wir doch aus besten Regel 
Cvß, welche 1525 herauskam und von Michael 
Stiefel, Königsberg 155z rrläutertwurbe, (19z) 
baß Rndolph zu einer Zeit lebte, wo in Jauer noch 
keine berühmte Schule sich befand. Außer Ihm dür
fen nicht verschwiegen werben:

Johann Christoph Schwer, ebenfalls hier ge, 
boren. Er gab Franckfurt 1700 eine Veschreibung 
deü EschenbaumS heraus.

Heinrich Gottfried Graf von Matuschka; geb. 
den 22. Febr. ,784. (,94) Seine Beschreibung 
schlesischer Pflanzen, ist ein in jeder Betrachtung un, 
schäjbares Merck.

Joseph Pantaleon Mickan; geb. den 24. Aug. 
»74o wurde ,761 Kämmerer zu Trebnitz resignlrte 
1765 und gehörte nicht minder unter die gelehrten 
Männer Schlesiens. (,95)

So
<!,;) S. GkbeibelS astronomische Bibliographie. Brest. 17t/. 

r. >rcr Theil p.
() S. Streits Veneichnis tit lebender schleßischer Schrift« 

steiler.
('s,) S. Streit au a. O.
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So kennen wir denn nun die Stadt Jauer, samt 
«llen was tn und außer derselben bemerckungswerches 
»orkömmt. Wir haben uns von ihrer religiösen und 
politischen Begebenheiten b^r Zeitfolge nach auS histo
rischen Quellen unterrichtet und zugleich manches er
fahren, baS ihren Bewohnern, sowohl denn einge- 
bohrnen als eingebürgerten der Aufzeichnung werth 

scheinen mußte. Ich lege daher die Feder weg und 
schließe ein Buch, beßrn Abfaßung mir zwar unbe
schreibliche Mühe kostete, aber auch viele heitere 
Stunden gewährst, v

Mein Hauptzweck gieng dahin, jedem Leser Un* 
terhaltung zu verschaffen; vorzüglich aber meinen 
schäjbaren Mitbürgern dadurch gewißermaßen eine 
Instanzen» Notiz ihres Geburts - oder Wohnorts 
in die Hand zu geben. Er ist erreicht: denn sie ver
kannten denselben nicht, unterstüzten mich größten« 
theils und bereitwillig in der Ausführung und 
nahmen das Buch selbst freundlich ^uf; wofür ich ih- 
Nk« hier noch einmal den wärmsten Danck jurufe.

Ende der zweiten Hälfte

-es zweiten und lezten Theils.

Nach-
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Nachlese und Verbeßenmgen. (*)

zweiten Theils erste Hälfte r

Seite 184. Der Jnspector Teubner starb den ute» 
Nov. 1805,

. 185. Dem Senior Scherer wurde nach deS seel. 
LeubuerS Ableben das Creisinspectorat zu 
Theil und der bisherige Diakon Marbach 
rückte in das Seniorat ein. Zum Diakon 
wählte die Gemeine am 2;. Febr. 1806.

FriedrichAndreas Nagel, gebür
tig aus Halle, «inen.Mann, besten aus- 
gcbreltete Arnntniße und redlicher Charack» 
ter ungetheiltes Lob verdienen.

- 24;. Z. 5. Vorstehende Schulgesetze erhielten 
»826 eine gänzliche Reform, und wurden 
aufs neue gedruckt.

, 249. Z. 4. liß: Abends.
- 2;2. A. 27. liß: 1757.
- 25g. Der redliche Liebicl) entschlummerte UN- 

vermuthet am 7. Octb. ,805.

zweiten Theils zweite Hälfte.
- zo;. Z. ro. liß: Arnlm.
- zo6. Z. 20. liß-Die Abtritte.
s zz6. Z. rs. Das Patronat über den evaagtll- 

schen Pfarrer und die Schullehrer beflzt 
der biestge Magistrat mit der Grundherr, 
schaft gemeinschaftlich, doch so, baß beide 
es wechselsweise ausuben.

t*) Da die Deendlsana de» Wercke« über den auf dem Tlt« 
«Matt angcacbne» Ziirpuncke >»04 hinauSsiel, fo konnt« 
ich noch etliche später« VorM einrücken,
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Gelte z;o. Z. 20. steht unter dem Könlgl. Oberamte 
in BreSlau«

- 408. Das Schncibermittel hatvorkurtzen 
daS Recht erlangt seine Innung zu schlie
ßen. Die Zahl der Meister darf nie über 
Zv sey»,

-8—

Aur Nachricht,
Es ist vor kurzen «in Kupferstich erschienen, wel

cher Jauer von der MittagSfeite verstellt. Die Zeich
nung kömmt von der Hand eines hier gebohrnen jun
gen und hoffnungsvollen Künstlers und ist sehr wohl 
gerathen; Wer von den Besitzern dieser Geschichte er
wähnten Prospekt kaufen will, kann ihn für 5 Sgr. 
entweder bey mir, oder bey dem Kunsthändler Hrn. 
Eamm allhier bekommen« /

Der Verfasser«

m-
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Urkunden und Pnvilcgien 
juv 

Erläuterung 
des zweiten Theils 

b c r
Geschichte von Janen

r.

Original iszz.
(zu Seite i6.)

88r Ferdinand v. G. G. römischer König, ju al

len Zeiten Mehrcr des Reichs zu Germanien zu Hun- 
Zarn und Böhelm; Dalmatien Croatlen Rävien Gal- 
lijien kudamirien Cumanlen und Bulgarien rc. König, 
Jnfant inHispanien Erzherzog zu Oesterreich, Herzog 
tu Burgund Margraf zu Mähren Herzog zu Lutzeln. 
bürg in Schlesien zu Braband zu Staier Carnthen 
brain Wirtenberg re, Fürst zu Schwaben Margraf

ju
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zu Lausitz, gefürsteter Graf zu Habsburg, Tyrol, 
Psirt, Khburg und Görtz rc. Bekenne» und thu» 
kund allermämiiglich, daß uns die Ehrsamen unsre 
lieben Getreue» Durgemcister und Rathmannen und 
ganze Gemeinde unsrer Stadt Jauer durch ihre Bot. 
schuft demütiglich gebeten, daß wir ihnen, ihren 
Nachkommen und gemeiner Stadt Jauer alle und jeg
liche ihre Briefe, Privilegien, Freiheiten, Lehen, Ge
richt, Recht, Handfesten Willkühren, alte löbliche 
Herkommen und gute Gewohnheit, so ihre Vorfahre» 
rmd sie von unfern Vorfahren, römischen Kaisern, 
Königen zu Döheim, Herzogen in Schlesien und jüngst 
von König Ludewtgen milder Gedencken redlich aus- 
bracht und erworben. Und nemlich die Declaratlon 
König Uladislauen über einen Artickel in Herzog Dol- 
kens Privilegto und sonderlicher Gab begriffen, wel
cher aus Uebersehen in Herzog Bolkens Canzelley mit 
Recht gestellt worden und also lautet: Auch in der
selben Stadt Jauer überall soll man kein Malz ma
chen, noch kein Bier brauen die man fürbaß wolle 
verkaufen auf dem Lande, sondern nicht mehr wann 
sei)» ein jeder Kretschmer in seinem Kretscham mag 
verthun rc. für welchen Artickel und Wörter in der
selben Stadt Jauer König Uladiülaus gesezt und be- 
elariretr^auch in demselben Weichbild« überall soll 
man kein Malz machen noch kein Bier brauen rc. wie 
weiter folget, genadigltch zu verneuen zu bestätige» 
und zu const'miren geruhten; haben wir angesehen 
ihr ziemlich unterthäniges Bitten und ihnen mit vor- 
g^hadten Rath, rechten Wißen, den genannten von 
Jauer und ihren Nachkommen, alle ihre Briefe, Pri* 
'vilegieu, Freiheiten, Lehn, Gnaden, Gericht, Recht,

Hand- '
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Handvestcn Willkühren, alte löbliche Herkommen und 
gute Gewohnheiten, so ihre Vorfahren und sie von 
unsern Vorfahren römischen Kaisern, Königen jn Bö» 
heim und Herzogen in Schlesien ausbracht und erwor
ben in allen ihren Puncten Artickeln und Meinungen, 
alü ob die von Wort zu Wort hierin»« begriffen und 
klärlich ausgedruckc wären, auch solche Deklaration 
König Madislai mit dem Wort Weichbild für daS 
Wort auch in derselben Stadt Jauer unb nehmlich wie 
dieß alles hier und oben gemeldet ihnen jüngst von 
König Ludwigen gegeben, bestätigt und erläutert, ver- 
Neut confirmirt und declarirt, verneuen und declari- 
ren ihnen dirs alles hiermit aus böhmscher Königl. 
Macht und als Herzog in Schlesien in Kraft dieses 
Briefes, jedoch daß sie uns von solcher Lehre wegen 
gewöhnliche Dienste zu thun pflichtig seyn sollen. Mei
nen setzen und wollen, daß mehrgemeldete Purgemei, 
ster Rathmannen ganze Gemeine und ihre Nachkom
men derselben Stadt Iauer der genießen gebrauchen 
sollen und mögen von männlglich ungehindert, doch 
uns unsern Regalien Diensten u. Pflichten ohne Scha
den. Gebieten darauf allen und jeden unsrer Krone 
Bäheim und derselben einverleibtcn Landen, und son
derlich im Fürstenthume Schlesien auch Schweidnitz 
und ihren Unterthanen wes Standes, Amtes u. We- 
sens die seyn, daß sie vorgenannten von Iauer und 
ihre Nachkommen an selchen vorang,zeigten ihren 
Briefen, Privilegien Freiheiten Lehn Gnaden Rechten 
Handvestcn Willküren alten löbl. Herkommen König 
UladiölauS Deklaration belangend das Wort Weich
bild auch König Ludwigs jüngste bestatigung und die- 
sie unsrer Eonfirmation und Erläuterung nicht hu^ 

dern
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Lern noch irren sondern handhaben, schützen, schir, 
inen und getreulich dabey bleiben laßen als lieb jedem 
sey unsere schwere Straft und Ungnade zu vermelden 
des zu Urkunde besiegelt mie unfern Königl. anhangen
den Jnficgel. Geben in unsrer Stadt Wien den ein 
und zwanzigsten Tag des Monathe! July nach Christi 
unsres lieben Herrn Geburt fünfzehnhundert und im 
drey und dreysigsten; unsrer Reiche des römischen im 
dritten und der andern allen im siebenden Jahre. (*)

Ferdinand. (I.. 8.)
s)u« ^ohannrs ah ?lluxx 60 kabenrteill 
Lu^reml Kegui Lohomlae Lancell.

6. V. lenken.

Ik noch »»gedruckt, Das Original auf Pergament 
siegt im AatbSarchiae.

2.

Abschrift. 1538.

(zu Seite Z4.)

Wir Ferdinand v. G. G. römischer König u. 
f. w. bekennen öffentlich mit diesem Dricfe und thun 
kund aüermanniglich, daß wir unsern getreuen Dur» 
gemeister und Rathmannen und Gemeine unsrer Stadt 
Iauer, um ihres getreuen Verbieneü willen und zn 
mehrerer Aufnehmung gemeiner Stadt, diese beson« 
dere Gnad und Freiheit gegeben, thun das auch hier»

mit
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Mit aus böhelmischer Königl. Macht und als Herzog 
in Schlesien, Schwridnttz und Jawcr wißentlich In 
Kraft dieses Briefs, nehmlich daß sie und alle ihre 
Nachkommen jährlich einen Jahrmarkt »4 ff. 8t. k«r- 
barae Tag, acht Tage nacheinander währen, halten 
und übetf, darauf auch sie und alle die ihnen so sol
chen Jahrmarkt mit ihren Kaufmannschaften Waa
ren und Gütern oder in Anderweg besuchen, darein 
Und davon ziehn, alle Gnaden, Freiheiten, Vortheil, 
Recht und Gerechtigkeit haben, sich der frey gebrau
chen und genießen sollen und mögen, so auf andern 
Jahrmärkten in unsern Königreich Böhmen und des- 
selbigen zugehörenden Färstenthümern und Ländern 
gebraucht, geübt und genoßen worden von Recht und 
Gewohnheit und allermanniglich unverhindert; doch 
solches an unsre Königl. Obrigkeit und sonst andern 
Jahrmärkten i» zwey Meilen Wegs um genannte 
Stadt Jawer gelegen, ob ihr keiner auf diese Zeit 
wär, an ihren Rechten nnd Gerechtigkeiten unvergrif- 
fen und unschädlich, Gebieten darauf allen und je
den unsern Unterthanen in was Würden, Standes 
und Wesens sie seyn und sonderlich unsern izzigen und 
künftigen Obersten Hauptleuten in Ober und Nledec- 
schiesien auch Hauptmannen in den Furstenthümern 
Schweidnitz und Jauer, baß sie die vorgenannten 
Durgemeister und Rath, Gemeine und Ihre Nachkom« 
wen unsrer Stadt Jauer bey ihren vbbefchricbnen 
Gnaden und Freiheiten des Jahrmarkts geruhig blei
ben , sie der gebrauchen und genieße» laßen, daran 
nicht hindern, irren, noch beschweren, barwider 
Nicht tbun noch jemanden zu thun gestalten in keiner 
Weise, als lieb einen jedem sey unsere schwere Stra

fe



4-8' G G B

fe und Ungenade zu vermeiden» Das meinen wir ernst
lich. Mit Uhrkundt des Briefes besiegelt mit unsern 
Königi. anhangenden Jngesiegrl geben auf unsern 
Königi. Schloße Prag am vierzehnten Tag des Mo
nats ^anuarü, nach Christi Geburth fünfzehnhundert 
und im acht und drei-ßigsten. Unsrer Reiche des Nö- 
misch-n im achten und der andern im zwölften Iah, 
re. (l». 8,) (*)

z*) noch ungebruckd

s.
Original 1567»

(zu Seile 84«)

Wir Maximilian der andere, von Gottes Gna, 
den crwehlter römischer Kaiser zu allen Zeiten Meh- 
rer des Reichs tn Germanien, zu Hungarn, Böh
eimb, in Dalmatkcn, Croatien und Eclavonien u. s. 
w. König, Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Bur
gund, Markgraf« zu Mähren, Herzog zu kuxenburg, 
zu Schlesien, zu Brabant, zu Steper, Cärnthrn, 
Crain, Wirtenberg und Thegth: Fürst zu Schwa
ben , Marggraffe zu Lausitz rc. Gefürster Graf zu 
habsirurg zu Tyroll, zu Werbt, zu Kpburg, und zu 
Görz rc. Landgraff tn Elsas, Marggraffe des Heil. 
Römischen Reichs ob der Enß, und zu Burgau,Herr 
aus der Windischen Markt, zu Portenau uud Satins 
rc. Bekennen und thun kund allermänniglich daß uns 

.die Ehrsamen Unser lieben Getreuen Bürgermeister,
Rath-
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Rathmanne, und gantze Gemeine Unser Stadt Jau, 
er, durch ihre Bottschaft demittiglichen Gebethen, 
daß wir ihnen ihren Nachkommen, und Gemeiner 
Stadt Jauer, alle und jegliche Ihre Brieffe, Urivi- 
le^ia, Freyheiten, Lehn, Genadt, Gericht, Recht, 
Handvesten, Willkührn, alte Löbliche Herkommen, 
und gutte Gewohnheit, so Ihre Vorfahren, und Sie 
von Unsern Vorfahren, Römischen Kayscrn, Köni
gen zu Böheim, Hertzog in Schlesien, und jüngst 
von König Ludwigen milder Gedencken redlich aus. 
bracht und erworben, und nehmlich die vcclaration 
König vlackslauen über ein Artickel, in Hertzog Bol* 
cken Privllegii, und sonderlicher Gab begriffen, wel
cher aus üaersehn in Hertzog Dolcken Cantzley mit 
recht gesiellet worden, und der also lautet auch in der
selben Stadt Jauer überall soll man kein Maltz ma
chen, noch kein Bier Brauen, dir man fürbaß wolle 
verknusten auf dem Land sondern nicht mehr, wenn 
sein ein jeder Kretschmer in sein Kretscham mag ver« 
thun, für welchen Aricul und Wörter, kn derselben 
Stadt Jauer, König Vlaüülaus gesetzt und eleclsri- 
r", auch in derselben Weichbilds überall, soll man 
kein Maltz machen, noch Bier Brauen rc. wie weiter 
folgt, genadiglich zn verneuen, zu Bestätigen und 
ru Lonsirmiren Geruhetem Haben wir angesehen 
Ihr ziemliche unterthänige Bitte, und Ihnen mit vor- 
gchabten Rath, rechter wißen, den genandlen von 
Jauer, und ihren Nachkommen, alle ihre Brieffe, 
tlivilexia, Freyheiten, Lehn, Gnaden, Gericht, 
^"cht, Handvesten, Willkühren, alte löbliche her. 
Kulmen, und gutte Gewohnheiten, so ihre forsor- 
drrn, und sie von Unsern Vorfahren Römischen Kap, 

fern, 
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fern, Könlge» zu Döheim, und Hertzog lir Schlesiest 
auSdracht und erworben, in allen ihren Punckten- 
Arkickeln und Meinungen, als ob die von Wort!) zu 
Worrh hiertnnen Begriffen, und Clärlich ausgebruckt 
werett, auch solche Oeclarstion König vlaciislai mit 
dem Wort!) Weichbildt, für das Worth auch in brr- 
selben Stadt Iauer, und nehmlich wie dies alles hie 
oben gemeldet Ihnen jüngst voN König Ludwig, und 
weylandt Unsern geliebten Herrn und Vater Kapfer 
kerchnsuclon Gottseeliger und alter Milder Gedenken, 
gegeben, Bestättlget, und erläutert, verneuret, Oou- 
Irkmirtzt» Und Vcriarirct, berueureN, Veclariren 
Ihnen biß alles hiemit aus Dämischer Königl. Macht, 
und als Hertzog in Schlesien, Kraft dieses Brieffes, 
Jedoch daß sie Uns von solcher Lehn wegen gewönd« 
lich Dienst zu thun Pflicht sein sollen, Meinen setzen, 
und wollen, das mehrgemeldte Bürgermeister, Rath« 
manne ganze Gemeind, und ihre Nachkommen der
selben Stadt Iauer der Genüßen gebrauchen sollen, 
und mögen von männiglich ungehindert, doch uns 
unsern KeZalioii, Dinsten Und Pflichten ohne Scha
ben, Gebitten darauf allen und jeden unserer Cron 
Böhelmb f und derselben eingeleibten Landen, und 
sonderlich in Fürstenthum Schlesien, auch Schweid- 
niß und Iauer, Unterthanen, was Standes, Amp- 
tes, oder Wesens die seyn, baß sie die vorgrnandten 
von Iauer, und ihre Nachkommen an solchen voran« 
gezeigten, Ihren Briefen, ?rivilegion, Freyheiten, 
Lehn, Gnaden, Gericht, Rechten, Handvesten, Will^ 
kühren, alten löbl. Herkommen, König VIaclislai cic- 
claratüm belangend , daß WorthWeichbild, auch Kö- 
nigö LubwlgS, und Kapftk ^erchnatteioli Hochlöblich- 
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sierGebeUcken, Jüngste Bestcttkgung, und bleftr un
ser eon6nnrr6on und Erseuterung nicht hindern noch 
irren sondern handhaben und schützen, schirmen und 
getreulich dabey bleiben laßen, als lieb einem jedem 
sey unsere schwere Straf und Ungnade ju vermeiden. 
Des zur Uhrkunbt beflegelt mit unsern Kaiserlichen 
anhangenden Jngeflegel. Geben auf unsern Schloße 
Prag den 20. April -mno Lkritti 1567. Unserer 
Reiche des römischen im fünften des hungarischen im 
vierten, und deS Böhelmschen tm neunten Jahre.

8«) (*)

Vlaxlnilllan.
^6 mancjstum 8».

C^sgreae xropr,
(*) noch ongedkuckt,

4»
Origknal 157s.
(zu Celte 85.)

Wir Rudolph der ander von GotteS Gnaden er
wählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des 
Reichs in Germanien; zu Hungarn, Döheim, Dal, 
Wallen, Croatien König. Erzherzog zu Österreich, 
^Rarckgrafe zu Mähren, Herzog zu Luxenburg und in 
Schlesien, Marckgraf zu kausiz rc. bekennen und thun 
kund allermännlich daß uns die Ehrsamen, unsere lie- 
ben Getreuen Burgemrister, Ratmannen und ganze

D b Ge-
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Gemeine unster Stadt Jauer, durch ihre Vothschaft 
demütiglich gebeten', daß wir ihnen, ihren Nachkom
men und gemeiner Stadt Jauer alle und jegliche ihre 
Brlefe, Privilegien, Freiheiten, Lohn, Gnaden, Ge
richt, Recht, Handvestrn, Willkühren, alte löblichen 
Herkommen und gute Gewohnheit, so ihre Vorfah
ren und sie von unsern Vorfahren, römischen Kaisern, 
Königen in Böheim, Herzogen in Schlesien und jüngst 
von König kuwigen milder Gedenken, redlich Aug« 
bracht, und erworben, und nemblich die Deklaration 
König Uladislauen über ein Artickel In Herzog DolkoS 
krivilvAio, und sonderlicher Gab begriffen, welcher aus 
übersetzen, in Hcrtzog Bolcken Cantzelley nit recht ge« 
stellet worden, und der also lautet: Auch in dersel
ben Stadt Jauer überall, soll man kein Maltz Ma
chen , noch kein Bier Brauen, die man fürbaß wolle 
verkauffen, auf dem Land sonb. nicht mehr wenn sein 
»In jeder Kretschmer, in seinem Kretscham mag ver
thun rc. für welchen ärticul und Wörter in derselben 
Stadt Jauer König UlabiSlaus gesetzt, und Declarl- 
ret: auch in demselben Welchbilde überall, soll man 
kein Maltz machen, noch Bier Brauen rc. Wie weit 
erfolgt, genädiglich zu verneuen zu bestättigen, und 
zu Lonstrmiren Geruhten; Haben wlr angesehen Ihr 
zimliche unterthänlge Bitt, und Ihnen mit vorgehab, 
ten Rath, rechter Wißen, den ehgenanbten vom Jau
er, und Ihren Nachkommen alle Brieffe strivilegrs, 
Freyheiten, Lehn, gnaden, Gericht, Recht, hand- 
vcsten, Willkühren, alte löbliche Herkommen, 
gutte Gewohnheiten, so ihre vorfordern, und sie von 
Unsern Vorfahren Römischen Kaysern, Königen zu 
Behelmb, und Herzogen in Schlesien aufbracht und 

er- 
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erworben, in allen Ihren Punkten Artickeln und Mei
nungen, als ob die von Worth zu Worth hierinnen 
begriffen, und klährlich ausgebrückt weren, auch sol
che veciaration Königs Uladislai mit dem Worte 
Weichbild für das Worth, auch in derselben Stadt 
Iauer und nehmlich wie das alles hir oben gemel
det, Ihnen jüngst von König Ludwig, und weyland 
Unsern gcliebtens Anherrn, und Herrn Vettern 
Kayser Ferdinanden und Kayßer Maxlmiltano Gott- 
seelicher und aller milder Gedencken gegeben, bestät
iget, und erleutert, verneuret, Lanürmirt, und 
Deciariren; verneuen, conflrmiren ihn dts alles hie- 
mit aus Königlicher Macht, und als Herzog in Schle
sien, in kraft dis Bricffes, jedoch daß sie unß von sol
cher lehn wegen, gewandlich dinst zu leisten gepflich- 
ten seyn sollen. Meinen, setzen, und wollen, das 
Mehrgemeldte Bürgermeister, Nathmann, gantze Ge- 
Meind, und ihre Nachkommen derselben, Stadt Jau- 
«r dero genißen, gebrauchen sollen, und mögen von 
männkglich ungehindert, doch Unß Unsern Uoßslieu, 
dinsten, und Pflichten ohn Schaben« rc. tc. ic. Gebit- 
ten darauf allen und jeden Unser Cron Büheim und 
derselben eingeleibten Landen, und sonderlich im fürs 
stenthum Schlesien, auch Schweldnitz und Iauer Un
terthanen, wes Standes, Ampts, oder Weesens die 
sein, daß sie die vorgenandten von Iauer und Ihren 
Nachkommen an solchen vovangezetgten Ihren Briefs 
fen, krivileAlcu, freyheitett, lehn, Gnaden, Ge
sicht, Rechten, handvestcn, Willkühren, alten 
löbl. Herkommen, König Uladislai Oeclarotoria 
Belangende daß Worth Weichbild, auch König Luds 
^igs, und Kayßers Ferdinanden, und MaMllano

Dd 2 die-
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Höchstlöbllcher Gedenken Jüngste Bestättlgung, und 
dieser Unser 6on6rlnat!on und «rleuterung nicht hin
dern, noch irren sondern Handhaben, schützen schirmen, 
und getreulich dabey bleiben laßen, als lieb einen jeden 
ftp, unsere Schwere straff, und Ungnab zu vermel
den; des zu Urkund besiegelt mit unserm Kapserll- 
chen Anhangenden Jnnfiegel. Geben auf unsern Kö, 
nigl. Schloße Prag, den azten Tag Monaths Sep- 
tembris, nach Christi unsers lieben Herrn und Hei
lande Geburt 1578. Unster Reiche des römischen im 
dritten, deö Hungarischen im sechsten und des böh
mischen im vierten, (l.. 8.) (*)

c*)uoch ungedruckt.

5.
, Abschrift, isn.
(zu Seile 97.)

Wir Bürgermeister und Rathmannen der Stadt 
Jauer bekenen öffentlich mit diesem Briefe und thun 
kunb hiermit allermanniglich, baß vor uns an ordent
liche, Stelle kommen die ehrsamen unsere der Stadt 
Fünf Reichkrämer allhier und uns demüthiglich 
zu erkennen gegeben, was maßen zwar von unsern 
fertigen geliebten Vorfahren etliche gewiße Aussatze 
und Artikel, die Kräme betreffend schriftlich versaßet 
worden. So waren aber solche Aufsätze und Artickel 
über und wieder derselben l'enor bisanhero von vielen 
Überschritten und sie als xostessores ex covtinno

> der 
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derselben wider alte Gewohnheit mit neuen Attenta
ten zum höchsten ihren Verfang, Schaden und Un
tergänge vielfältig täglich je länger und jemehr prae- 
xraviret und verlezt, durch welches Unheil ihre von 
ihnen theuer erkauften Reichkräme nicht mit geringen 
Nachtheile des gemeinen Nutzes geschwächt, auch dg 
diesen nicht durch unser wircklichcs Einsehen remedirt 
werben sollte, gänzlich zum äußersten Untergang ge
bracht weiden mustenr und uns darauf um fleißig, 
sten anersuchet und gebeten, daß wir ihnen, wie wir 
sie bis anhcro contra dergleichen thätliche Eingriffe 
andrer zu unterschiedenen male ip!o kacio geschttjt 
und alle ihnen zu nahe laufenden Handthierungen auch 
unlängst fuh certu poona abgeschafft hätten, ferner , 
nicht allein unsern Schutz und AmteS Vorsehung^ in» 
Wercke leisten, sondern auch nachgeschriebene Artickes 
zu gebrauchen geben und bestätigen woven. Wann es 
bann der Billigkeit ganz gemäß ist, daß sie unsere 
fünfReichskrämerbey deine, bey welchen sie bis anders 
von uns öfters gehandhabet und beschirmet worden, 
auch iho und ins Künftige geruhiglich verbleiben und 
also ohne genügsame Ursache und unfern darüber er- 
gangnen Erkentntße wider habendes Recht nicht belrt- 
ttgt oder beschwert werden sollen: aus welchen wich- 
tigen Ursachen uns als der dies Ortes vokgesezten or
dentlichen Obrigkeit und die wir von der zu Hungarn 
und Böheimb Königl. Mai. unfern gnädigsten Hi-rrw 
und fürgehenden Königen und Fürsten unter unsern 
Bürgern und Inwohnern gute Gefczze, Ordnungen 
und Ltgtuta aufzurkchten Gottlob im besten begnadet 
seyn, gebühren will, dar ob zu seyn und hierbey Ein- , 
sehrns zu haben und nicht zu verstatten, daß jemande-

se, 
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von feiner Freiheit oder habenden Rechte abgestoßen 
oder verdrungcn werden möge. Demnach so haben 
Wir mit reifen Rathe, guten Wißen und Willen ihnen 
und ihren Nachkommen in den fünf Reichkrämen fol
gende Artickel ertheilet und bestätiget. r. Als oft 
«s sich izzo und Künftig begeben wird, daß ein gebor-» 
»er oder Fremder einen der fünf Reichkräme kaufen 
und also in das Kram Recht treten und sich deßen ge- 
brauchen wollte, der soll allemal dem Herrn Erbvoig- 
te unnachbleiblich 24 wgr. und in die Innung der 
Reichkrämrr auch also viel ju erlegen schuldig seyn; 
Ware es aber eines Neichkrämers Sohn, oder freite 
ein fremder eines Neichkrämers Tochter ober Wittwe 
und wollte in das Reichkramrecht treten, der soll al
lemal bezahlen das halbe Theil. 2. Damit auch un- 
ste der Stadt fünfNcichkrämer in desto beßern Aufneh- 
men seyn und bleiben und sie die Retchkrämer solcher 
Ihrer Handlung desto beßer und mit mchrern Glimpf 
sich gebrauchen mögen; so sott ein jeder, der Innung 
bei- ihnen gewinnen und sich des Reichkramwesens ge
brauchen will, In und Ausländer, allemal s-iner 
ehrlichen Geburt und gute» redlichen Verhaltens 
von der Obrigkeit des Ortes da er gebohre» und 
da er sich zuvor aufgehalten schriftlichen besiegelten 
Schein bringen und den andern Reichkrämern und 
uns vorlegen, z. Dieweil es aber beynebrn billig ja 
zur Fortstellung guten Gedeyens hochnotwendig daß 
mit dem gewöhnlichen Fell haben der Reichkrämer, 
Waaren der Gottesdienst nicht gehindert sondern hier
bei- Christliche Masse und gewiß? Ordnung gehalten 
werden: so sotten unsere Reichkrämer, wie auch 
sonsten niemand außer der jährlichen hohen Kirchweih 

und 
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unb den gewöhnlichen Jahrmarkts Sonntagen, ihr« 
Waaren auslegen, feil haben und verkaufen; und auch 
hinfort außer unsern Reichtümern auf den Jahr, 
markt Abenden kein fremder oder einheimischer seine 
Waare auslegen feil haben und verkaufen. 4. Wenn 
uns auch unfern fünf Reichkrämer geklaget, wasma- 
ßen sich etliche unsrer In - und Mitwohner von Mann 
und Weibperfonen unterstanden, ihnen zum Verderb 
und zu Niederlegung ihres von uns bisher geschähen 
Rechtes mit Mesolan, rheinischen Strümpfen, seide
nen, neßeln halbseidenen Schnuren, Parchent, wol« 
lenen Seuchen und andern ihnen allein zustehenden 
Waaren Handlung zu pflegen und derohalbens ange- 
ruffen, daß solches nachmalen wie vor abgeschafft 
werben möchte: so soll tzzo und künftig solches män- 
niglichen in und außer der Ringmauer gänzlich abge- 
fchafft und verboten seyn; dergestalt, daß niemand 
außer Ihnen den fünf Reichkrämern befugt seyn soll, 
mit Sammet, Seide, Niederländischen Waaren, die 
sie zuvor allezeit bey hiesiger Stadt geführt und noch 
führen, sie sind oder möchten in künftig benennt wer
ben wie sie immer wollten zu schneiden und damit zu 
handthieren bey Verlust der Waaren. Doch^soll 
denen, so dergleichen Waaren selbst machen kön
nen zu schneiden wie denen , welche mit Lallen und 
ganzen Stücken handeln solche Waaren zu haben und 
zu verkaufen unbenommen seyn. 5. Nicht weni
ger Beschwer haben uns erwähnte unsere Retchkrä, 
mer vorgebracht, indem daß sich auch etliche un, 
terfahen sollen ihnen zum Verderb mit Spezerey, 
Würze, Pappler, Seife, einzelnerweife zu handeln, 
welches weil es gleich dem, vorigen Attentat wieder

ihr 
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ihr recht laufen thut, wir allen und jeden außerhalbS 
des Apothekers, abgefchafft und gänzlich verboten Ha
ien wollen; doch was den izt von uns zu gemeiner 
Stadt besten aufgenommenen! und bestätigten Selfen- 
Peder belangen thut, da soll derselbe diejenigen Sei
fen und Lichte, welche er selbst macht, und nicht von 
andern hier oder anderswo kauft öffentlich und Stück 
und elnzelnweise zu Hause uiid bey öffnen Markte zu 
jeder Zeit feil zu haben und zu verkaufen, wie Reich- 
trämer befugt seyn, er soll aber auf jeden Steg Seife 
unsrer der Stadt Wapen allemal drucken laßen. 6. 
Alaun, Weinstein, Kümmel, Zin, «Bley, Meßing 
und andre schwere Waaren sollen die Retchkrämer al
leine und sonsten niemand außer ben^Kanneygießern 
und den Waaren, welche die Zechen zu ihren Haud- 
werken gebrauchen, auch den Apotheker, untern Stein, 
Pfunde, und Stückweise zu verkaufen Macht haben. 
7. Wir befinden auch nachdem deßen uns unsere ober« 
uante Rcichkrämer erinnert, daß mit den umtragen« 
den seibnen Waaren, Würzen und andern nicht allein 
ihnen den Reichkrämeru Vervorthcilung und Abbruch 
geschieht; sondern daß auch durch solchen schädlichen 
llnrerschleif allerley gefährliches Hausiren und par- 
thirren fortgesetzt uud öfters übelerworbene Waaren 
zu vertuschen und zu ferner solchen Griffen damit An
leitung gegeben wird, derohalb solches abzustellen und 
abzuschasftn: so soll alles solches Umtragen dergleichen 
Sachen männiglich bey Verlust der Waaren verboten 
seyn. 8. Nächst diesen obgesezten Artickeln wollen 
wir unsern fünf Reichkrämern samt und sonders im 
Ernst dahin vermahnet haben, daß sie sich zu jeder 
Zelt guter, frischer, wohltüchtiger Waaren an Sei

den, 
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den, rheinisch Wollen, Gewürz und was bemmehr 
anhängig, befleißigen und ja recht in Acht nehmen 
sollen, baß ihrer ein jedweder zu jeder Zeit gute, rech-, 
te, vollkommene Gewichte und derselben fich gegen 
jedermanniglich den Armen als den Reichen, den 
Fremden als den Einheimischen, den Freund als den 
Feind ohne aller Vortheil gebrauche, und 10. 
betrift die Verpflichtung der Reichkrämer zur Ver
theidigung der Stadt sich zu bewaffnen. ) n. End, 
lieh wollen wir zwar ihnen wie andern Innungen nach 
ihrer Gelegenheit und wenn sie erst uns darum alle
mal ersuchen laßen, zusammen zu gehen und von ih
ren Norhdurften zu rathschlagen verstatten; doch mit 
dieser ausdrücklichen Condition, daß sie bey ihrer Un
terredung nichts das uns ober gemeinen Nutzen zu 
Schaden laufend wäre «»bringen und beschließen, fich 
auch selbst untereinander friedlich vergleichen und alle 
Gezanck und Injurien vermelden. Geben confi rmi- 
ren und bestätigen ernennten unfern fünf Reichkrä
mern und allen ihren Nachkommen in den besagten 
fünf Reichkrämen izt und künftig oben lnlxecmbenan- 
ten Artickel u. f. w. Aur Uhrkund haben wir unser 
großes Siegel an diesen Brief laßen hängen. Geben 
«m Aschetage, den 7tm Mattii 1612. (l,. 8.)

6.
Abschrift. 1612
( zu Seite 98. )

Wir Bürgermeister und Rachmanne der Stadt 
Jauer bekennen als uns unsere Häringbäutner und 
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Bürger allhier fleißig angelangct und gebeten, baß 
wir ihnen zu beßerer ihrer Aufnahme, etliche gewisse 
Artickel, derer sie und ihre Nachkommen in den Hä- 
ringöbäuten sich fruchtbarlich gebrauchen möchten 
aussezen, confirmiren, bestätigen wollen; so haben 
wir uns zurück ein mehreres erinnert, daß zu Fort» 
flanzunge, des gemeinen Nutzen Gedeyligkeit, nicht 
allst» ersprießliches, bann wann gutte Ordnungen ge
macht, und ein eele erhalten, auch durch derselben 
würkliches Lxercmum, der Jnnwohner Wohlfahrt 
befördert werde. Dcrhalben, und demnach Uns noch 
ln frischen Gedachtnuß das alberührte unsere Hee- 
rings Bäudcner sich gern unß alles dero freygesctzten 
Ordentlichen Obrigkeit, und den gemeiner Stadt und 
Bürgerschaft, alles re^pective treuen Gehorsams, 
willigen dinste, und Aufrichtigkeit erwiesen, so haben 
Wir solch ihr xeütum angesehen, die Artlckul mit 
oft erholten» Rath bewogen, und ihnen Entliehen die
selbe befestiget, wie folget.

Anfangs wollen wir baß unsere Heerlngs Däud- 
tlw mlt ihren ihnen zustehenden Maaren sich jederzeit 
wohl und in Zeiten vorsehen, gutte frische richtige, 
und nit verlegene oder verdorbene Sachen einführen, 
oder verkauffen, sondern mit und bey neben einer leid
lichen, Christlichen laxe und Kauff, und welcher sie 
es gegen Gott dem Allmächtigen, unß, dem nächsten, 
und ihrem eigenem Gewißen Verantworten mögen, 
wohl richtige Waaren, feil haben, und verkauffen 
sollen.

Fürs Andere soll ihnen frey stehen Tägliche» 
öffentlichen feil zu haben, außer den feuer und Heill- 

gen 
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gen Tagen kächße, Ohle, fisch, hechte, Heerlng, und 
dergleichen item allerley geborte Fische von bannten, 
Blateißen, Holbfischen, und Stockfischen, Brücken, 
Sardell, Stühren, Hausen, Lampreten, und ander 
Sorten mehr, und soll niemandes, von unsern Mit
bürgern Verstattet seyn, öffentlichen oder heimlichen 
dervgleichen Waaren, außer offenen Jahrmarckten, 
und der Jährlichen fasten zu verkaufen: Doch soll 
fremden Leuthen zu jederzeit Verstattet sein, deroglei- 
chen Waaren anhero zu bringen, doch länger nicht 
als? zwey Tage feyl zu haben, und nach Ihrer Gelegen
heit, 8umm» und Einzelner Weiße zu Verkaufen,

Zum dritten sollen sie neben denen welche ihn 
in künftig in gewißer Anzahl «in Ehrbahrer Rath ord
nen wirbt, und die solch Graupe, und Waaren selb- 
sten machen, öffentlichen feil haben, und verkaufen 
allerley Gemäße, als Schwaden, Hiersche, Hryde, 
und Habergrütze, Weihen und Görsten, Graupe, Kä
se, Butter, Quärge, gebacken und ungebacknen Obst, 
doch mit ausdrücklichen Vescheit, daß sie bieHecrings- 
Bäudner, und die geordnete Gritz, Krämer, solche 
Waaren nicht bey hiesigen Wochen--Marckte, ober 
sonsten bey der Stadt, sondern vom Lande herein 
führen sollen.

Zum Vierten begebe sich daß etwa ein fremt- 
der auch solchen KÜchenwaaren anhero brächte, so soll 
den, selben frey stehen den Wochen - Marcks - Tag zu 
halten, die andern Tage aber soll er solche Waare feil 
tu haben nicht befuget sein.

Zum Fünften Soll ihnen, wie andern auch 
"lcht Verbothen sein, teil zu haben allerley Holh- 
Ntrck, als Mulden, Schwingen, Wurfschauffel, Kör

te» 
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be, Köber, Besen, Strange, Flegeln, Grabscheith, 
Dohnen, fclfftn, fiedeln, Drumeisen, Pulverflaschen, 
Schallen, Krulichcn, Glasen, Kützen, und des Din
ges mehr.

Zum Sechsten mögen sie Auch allerley Waa, 
ren welche nicht wieder die Reich-Krämer sein und de
nen sonsten in 8xoeie nlt zu stehn feil haben, als reinl, 
sche und Wollene strümpfe, Socken, Handschuh, hutt, 
schnere, reinische und Sähmische, Senkel, 
fälene oder lederne Veuttel,Pickers, strauß, 
fürcken, Krahnich, und sonsten allerley geferbte fe
dern, Schmer, Kraftmehl, Neinische, wöllene, und 
jwlrncne Bändlein, Nadeln Heftlein, Karthen aller
ley Sorts, als 'I'raplir, Würfel, Schwefel, zwe, 
cken, selten Meßer, sonne^seiger, grünspahn, Kreide, 
Eiscnwerck, Epigel, Schnallen, prillen, Salzstein, 
auch gemachte rohrfelerstelne, doch denen handwer- 
ckern, so bis sechsten machen unschädlich;

Zum Sieb enden, mögen sie allein« und son
sten Niemand feil haben, und sechsten ziehn, allerley 
gattunge Lichte und dieselben Stein 5 Pfund und ein- 
zelnerweise verkaufen, wie der Seifensieder. Confir« 
mtren bestätigen und geben obgeschriebne Artikel, wle 
ste von Wort zu Wort lauten, ermeldeten unsern 
Häringsbäutnern und ihren Nachkvmmen in den Ha« 
ringSbauten samt und sonders, daß ste sich Kraft die, 
ßes derselben jederzeit männlichen gebrauchen und be« 
ro unverryckt wie vor Alters genießen sollen: doch 
baß ste den Reichkamern mit Pappier und Seifen und 
sonsten nicht Eintrag thun: und wir behalten uns und 
unsern Nachkommen im Rathe bevor, solche Artlckel 
Wie obgesezt, jederzeit nach Gelegenheit zu mehren, zu 

min- 
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mindern, gar oder zum Theil abzuthun für ihnen den 
Däutnern und manniglichen ungehindert. Zur Uhr- 
kundt haben wir unser der Stadt größer Jnsiegel wi, 
ßentlich an diesen Brief hängen laßen. So gegeben 
am Afchetage, war der siebende Martil nach Christi 
Jesu unseres itebrelchen Erlösers und einigen Gnaden 
Thrones fröltchen Geburt in, eintansend sechshundert 
und zwölften Jahre. ( l^. L. )

Original i6n.
( zn Seite 102. )

Wir Mathias der andere, von Gottes Gnaden 
in Hungarn, Döheimb Dalmatien Croatlen, König 
Ertzhertzog, zu Oestreich, Hertzog zu Burgunde, Marg, 
srafe zu Mehren, in Schlesien zu Steuer, Cärnten, 
brayn, und Würtenberg Herzog, Marggraf zu Lau« 
l>h rc. Bekennen und thun kundt allermünniglich, 
das unß die Ehrsamben, Unser lieben getreuen U: 
Bürgermeister Rathinanne, und gantze Gemeinde Un- 
fer Stadt Jauer, durch ihre Bvkhfchaft bemüthiglich 
Tcbethen, daß wir ihnen ihren Nachkommen, und
Semeiner Stadt Jauer alle und jegliche ihre Brieffe 

frcyheiten, lehn gnad, gericht, recht hand
festen, Wtllkühren, alte Löbliche Herkommen, und gutte 
Gewohnheiten, so ihre Vorfahren, und sie von unsern 
Vorfahren Röm. Kapsern Königen zu Böhmen,Hert« 
ivgen in Schlesien, und jüngst von König Ludwigen 

mtl- 



milder Gedenken redlich aufbracht und erworben, und 
nembllch ble Ooclaration, König Vlaciirlauen über 
ein Artickel, Hertzog Bolcken krivile^i, und sonder
licher Gab begriffen, welcher aus übersehn in Hert- 
zog Bolcken CanHlep mlt Recht gesellet worden, und 
der allso lautet: Auch in derselben Stadt Iauer übe
rall man kein Maltz machen, noch kein Bier-Brauen, 
die man fürbaß volle verkauffen, auf dem Lande, son
dern nicht mehr, wenn sein ein jeder Krelschmer in 
feinem Kretschamb mag verthun, für welchen Arti- 
«kel, und Wörter ln derselben Stadt Iauer König 
Vlaciiblaus, gesetzt, und Oeclarirt, auch in demsel
ben Weichbilds überall, soll man kein maltz machen 
noch Bier - Brauen rc. wie weiter folgt, gnädtglich 
zu vcrneuren, zu Bestättigen, und«zu coniinnire» 
geruhten. Haben, wir angesehen Ihr zimlichc unter
tänige Bitte, und ihnen mit vorbehabten Rath, rech
ter Wigen, den genanbten vom Iauer, und ihren 
Nachkommen, alle ihre Brief, krivilegia, frepheiten, 
lehn, gnaden, Gericht, Recht, Hanbvesten, Wüll- 
kühren, alte löbliche Herkommen, und gutte Gewohn
heiten, so ihre vorforbern, und sie von Unsern Vor
fahren Römischen Kap fern, Königen zu Böhetm, und 
Herzogen in Schlesien aufbracht, und erworben, in 
allen ihren Pnnckten, Artieckeln, und Meinungen, als 
ob die von Worth zu Worth hierlnnen begriffen, und 
Clarlkch ausgebrückt weren, auch solche Oeclaration 
Königs VlaLlai, mit dem Worth Weichbilbt, füe 
das Worth auch: in derselben Stadt Iauer, und 
nehmlich wie diß alles hie oben gemeldet, Ihnen jüngst 
von König Ludwig, und weyland unsern geliebten 
Anherren und Herrn Vätern Kapser Ferdinanden, und
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Aayser Ivlaxm!l!ano, Gottfeeliger und allermilder 
Gedancken, auch der Kayserl. Majt. Rudolffo den an
dern , Unsern freundlichen geliebsten Herrn und Bru
dern gegeben, Bestöttiget, und erleuterk, verncuret, 
Lonsirmirot, und Oeklarirt, Verneucn, Declariren 
ihnen bis alles hiemit aus Böhmischer Königl: Macht, 
und alß Hertzog in Schlesien, in kraft bis Briefes, 
jedoch daß sie unß von solcher lehn wegen, gewändll- 
che dinst zu Thun verflichtet seyn sollen; meinen setzen 
und wollen, das mchrgemeldte Bürgermeister, Rath
manne, gantze Gemeind, und Nachkommen der selben 
Stadt Iauer dero gewißen, Gebrauchen sollen und 
mögen, von männiglich unverändert, doch unsern 
KeZalieu, dinsten, und Pflichten ohne Schaben.

Gebltten darauf allen, und jeden Unser Cron 
Böhelmb, und derselben eingeleibten Landen, und son
derlich im fürstenthum Schlesien, auch Schweibnltz, 
und Iauer, Unterthanen, was standes, Ampts, oder 
Wesens die sein, da sie die Vorgenandlen vom Iauer, 
und ihren Nachkommen an solchen vorangezetgten Ih- 
ren Briffen, kriviloAion, freyhelten, lehn, Gnaden, 
Gericht, Rechten, Handvesten, Willkähren, alten 
löblichen Herkommen König Vlaäislai voclaration 
Belangende, daß Wort!) Weichbild, und König Lud
wigs, und Kapser keräinamleu, und Klaxümliano 
Hochlöbtichster Gebencken, und dieser unser Lonsir- 
wartion, und anerlauterung nicht hindern noch irren, 
sondern Handhaben, Schätzen, schirmen und getreu- 
lich dabey bleiben laßen, als lieb einen sey unser 
schwere straf und Ungnad Zuvermeiden.

DeS
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Des zu Uhrkunbt besiegelt mlt unserm Königl: 
anhangenden Jnsiegel. Geben in Unser Stadt Breß« 
lau den Achten Tag des Monaths Octobr, Nach 
Christi unsers lieben Herren, und Seeligmachers Ge, 
durch, in Ein Tausenl Sechs hundert und Eilften 
Jahre, Unserer Reiche des Hungarifchen im dritten, 
und deß Böhmischen In dem ersten Jahre. *)

(l.. 8.)
i^latbia«

^lanöatum 8ocrge:
Oses»: ^latr« p. prium

II. ab Hbco^itr
8: Lobemiae Lancellariui

äobana klarer«;

*) noch ungevruckt.

8.
Abschrift i6ar.

(zur Gelte ror.)

Wir Ferdinand der ander von G. G. erwähltet 
römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs 
in Germanien, zu Hungarn, Böhelmb Dalmatlen 
Kroatien und Slavonien Könkg rc. Erzherzog zu 
Oestereich, Herzog zu Burgund, Margraf in Mähren, 
zu Lutzrnburg in Schlesien, zur Steter Krain Cärne 
then undWürtenberg Herzog, Marckgrafzu Lausitz rc. 
rc. bekennen und thun Kund gegen männlich, daß 

uns
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UnS unsre lieben Getreuen Prälaten/ Herrn, Ritter» 
schüft und Manschaft unsres Fürstenthums Iauer in 
unterthänigster Demuth ersucht und gebethen/ daß 
wir ihnen alle und jegliche Ihre Briefe, Privilegien, 
Freiheiten und Gerechtigkeiten alt Herkommen und 
löbliche Gewohnheiten undt sonderlichen von König 
Wladislaven undt König Ludwigen, desgleichen von 
weiland Kaiser Ferdinand unfern geliebten Anherrn 
und dem Kaiser Maxmilian, Rudolph und Matthia, 
unsern geliebten Herrn Vettern, so ihre Vorfahren 
Und fie von unsern Vorfahren Kaisern Königen und 
Herzogen in Schlesien redtlich erworben und erlangt 
haben, grnädiglich zu erneuern, zu bestattigen und zu 
bestattigen und zu confirmiren gerührten. Hierrauf 
haben wir angesehn ihre unterthänige demütige und 
tämbliche bitte auch betracht trewwillige genehme 
Undt nützliche Oinste die ihre Vorfahren undt sie un
sern Vorfahren und uns oftmals willig gethan undt 
künftig thun mögen und sollen. Vndt dervhalben mit 
Uorgehabten zeitigen unsrer Räthe der Cron Böheimb 
undt lieben getreuen Rathe aus vollkommender re
gierender böhekmbifcher Königlicher Macht, als Her- 
öog in Schlesien abgebachten unsern lieben Getreuen 
Prälaten, Herrn, Ritterschaft und Manschaft unsres 
Fürstenthums Jawer alle und jegliche ihre Briefe, 
Privilegien, Freiheiten, Recht, Gerechtigkeiten undt 
Aldtherkommen so ihre Vorfahren und sie von unsern 
Vorfahren, Kaisern Königen und Herzogen in Schle
hen undt insonderheit von König Wladislawett, 
Ludwigen und Kaiser Ferdinando, Maxmiliano, Ru- 
dolpho, und Mathia Hochlöblichsten undt allermilden 
dedencken redtlich erworben undt erlangt in aller

L « Stär,
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Stärcke, Punckten Clausuln und Artikeln als währen 
die alle von Worth zu Worth hiertnne klarllchausge- 
drückt undt beschrieben, nichts davon ausgesundert 
noch HIndtangesctzt, vernewert bestätigt und confir» 
mirt haben; verneuern bestätigen und confirmiren ih
ren das alles hierinidt in kraft biß unsers Briffcs auS 
undt mit obgeschriebner unser Kaiserlichen undt Kö
niglichen Macht. Sätzen meynen undt wollen daß 
die gedachten unsre lieben Getreuen Prelaten Herrn 
Ritterschaften und Manschaften unsres Fürstenlhum- 
bes Jawer ihre Erben und Nachkommen der aller sich 
frewen halten geniessen und gebrauchen sollen von 
uns unsern Erben nachkommenden Königen zu Bö- 
hemib und Herzogen in Schlesien auch sonst allermän- 
niglich unverhindert. Ob wie auch aus unbedacht 
auf jemands bericht ihren vorigen Privilegien und 
Freiheiten oder dieser unser Bestättigung zum Abbruch 
oder entgegen was hätten ausgehn laßen oder aus- 
gehn ließen, wie das alles mit sonderlichen Nahmen 
soll ober möchte benannt werden das wollen wir itzt 
alsdan und ban als izt aufgehoben vor nicht und gar 
unkräftig haben und alle ihre vorige begnadigungen 

' und diese unsere bestatigung bey Würden undt ganzen
Kräften gehalten werden, alles trewlich undt unge
fährlich. Gebieten hierauf allen unfern Haupt undt 
Amtleuten undt ingemein allen unsern Unterthanen 
was hohen Standes Würden oder Wesens die itjd 
seind oder künftig seyn werden genante unsre lieben 
Getreuen Prälaten Herrn Ritterschaften und Man" 
schüft unsres Fürstenthums Jawer hterinne zu fördern 
undt zu handhaben dawider nicht zu thun auch nie
manden zu thun verstatten bey Vermeidung unsrer 

schwe- 
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schwerer unbt unnachlüßlger Strafe Unbt Ungnabte. 
Des zu Uhriundt »Nit unsern Kaiser und Königs, an
hangenden Jngesiegel besiegelt. Gegeben in unsre 
Stadt Wien den siebenzehnten Tags deS Monats De- 
zembris nach Christi unseres lieben Herrn und Eeelig- 
rnachers Geburtb im ein tausenbt sechshundert und 
einundzwanzigsten. Unserer Reiche deS römischen im 
dritten des Hungarischen im vierdten und des, Bö- 
heimbschen im fünften Jahre» *)

Ferdinand. (l-, 8.)

koppi. cie
8. 1^. Loir. Sa^cell.

dä manä. 8. S. W» 
xropr.

Philip FabriciuS.

»ngcdruckt; das Orkgiiiat
lle-t in Schweidnitz.

9.
Abschrift »626.

( zu Seite izz. )

Wir Ferdinand der dritte von GotteS Gnade» 
'"r Hungarn Dalmatien Croatlrn Sclavonien rc. Kö-

E < 2 Nlg 
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nig Erzherzog zur Oesterreich, Herzog zu Burgund, 
Staler Körnchen Craln und Würtrnberg, Graf zu 
Habeburg Tyroll und Görtz, auch Herzogin Schlest- 
en zur Schweldnitz und Jawer, Oppeln und Rattlboe 
und Grase zu Glatz rc. bekennen und thun Kund ge
gen männlglich, demnach uns unsre liebe Getreu« 
Prälaten Herrn Ritterschaft und Manschaft unsres 
Färstenthumes Jawer durch ihre zu uns Abgeordnete, 
in unterthänigster Demut bitten laßen, daß wir ih- 
nen alle und jegliche ihre Briefe, Privilegien, Freihei
ten und Gerechtigkeiten, Altherkommen und löbliche 
Gewohnheiten, und sonderlich diejenigen welche ihre 
Vorfahren und sie von König Wladislauen und Kö
nig Lubtwigen, des gleichen von wepland Kaiser Fer
dinands, Kaiser Maximilian», Rudolpho und Ma- 
fhia unsern Hochgeehrten geliebten Anherrn undt Vet
tern, Christmildrster und löblichster Gedächlnus, wie 
nit weniger von der izt regierenden Kaiser auch zu 
Hungarn und Böheimb Königl. Mast. Ferdinanden 
dem andern, unsern allergnädigstrn und gelirbtesten 
Herrn Vetter redlich erworben und erlangt haben, 
gnädigst zu vorneuetn, zu bestältigen und zu confir- 
miren geruhen wollten. Daß wir hirauf ihre unter- 
thänige und ziemliche bitte ln Königlichen und landes- 
fürstllchen Gnaden angesehen auch betrachtet die trcw- 
willige angenehme und nüzliche Dienste, die ihr« Vor/ 
fahren und sie unsern Vorfahren oftmals willig gethan 
auch uns unfern Erben und Nachkommen künftig wohl 
thun können, sollen und mögen; und derhalben mit 
zeitigen vorgehaltnen Rath aus vollkommender Mach^ 
als rechter natürlicher Erbe des Königreich Böheinw 
und Herzog in Schlesien, zur Schweldnitz und Jawer, 



obgedachten unsern lieben Getreuen alle ihre Drlefe 
Privilegien Freiheiten Rechte Gerechtigkeiten und Alt- 
herkommen so ihre Vorjahren und sie von unsern 
Vorfahren redlich erworben und erlangt, in allen 
Stücken Punckten Clausuln und Artickeln, als waren 
die alle von Wort zu Wort hierinnen klärlich ausge- 
drückt und beschrieben nichts davon ausgesondert noch 
hlnangesetzt, verueuert bestättiget und confirmirt ha
ben. Verneiern, bestattlgen und confirmiren ihnen 
dieß alles in Kraft unsres Briefs aus und mit obge- 
fchriebencr unsrer landesfürstllchen Macht des gehör« 
termaßen rechter natürlicher Erbe des Königreichs 
Döheimb und Herzoge in Schlesien zur Schweidnitz 
und Jawer. Setzen meinen und wollen, daß gedach
te unsre lieben Getreuen und ihre Nachkommen bersel« 
den aller, wie sie bis dato deren in besitz gewesen, sich 
ferner halten genißen und gebrauchen sollen von ung 
unsern Erben und Nachkommenden Herzogen in Schle
sien zur Schweidnitz undJawer auch fonsten allermän« 
niglich ungehindert; Gebieten hierauf allen unsern 
Haupt und Amtleuten und tngemeln allen unsern Un
terthanen wes hohen und niedern Standes Würben 
und Wesens die seyn und Künftig seyn werden, ge
nannte unste lieben Getreuen hierinne zu schützen und 
1« handhaben und dawieder nicht zu thun auch nie« 
waud zuthun verstatten bey Vermeidung unsrer schwe
ren unnachläßlichen Strafe und Ungnade. Jedoch 
olles uns, unsern Landesfürstllchen Regalien Ob und 
Votmäßigkeiten, Lehen Diensten und Pflichten ohne 
Nachtheil und Schaden. Das meinen wir ernstlich. 
Des zu Uhrkundt mit unsern Königl. anhangenben 
Jnsiegel besiegelt. Gegeben in der Htabt Wien 

den 
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den 27WN Novembris 1626. Unsres Reichs j» 
Hungarn im ersten Jahr. *)

Ferdinand. ( 8. )

v, Peneck D.
ü6 manch 8er.' Onj. KoZie- 

xro^r.

, A< M. von WIßnitz.
") ungedurckt. Das Original liegt

in Schweidniyer Archive.

ro?

?Lbschrist. >674.

( ju Seite 198. )

I. N« D« A. U. D. A.

Zu wißen, demnach die Hochlöbl. evangel. H« " 
H. H. Lanbesstänbe in den beiden Fürstenthümern 
Schweidnitz und Iauer, bereits eine geraume Zelt 
hero eine Concurrenj und xarjtaet mit den Städten 
Schweidnitz und Iauer, an den im Oßnabrück-Mün- 
sterschen Friedens - Schluße 6s ^0 1648 allergnä^ 
digst ausgesetzt und verliehenen Kirche», so wohl was 
das freie exercitium KeiiZionir, als auch infonder- 
-as ju, xatronatus belanget, aus sonderen diesfalls 
angeführten rstionibus, vornehmlich iht ermeldeten 
inttruwenti xaeis. ^rt. v. 5. iz. wie auch unter

schied-

i. 
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schädlichen hiernach gefolgten Kaiser!. Allergnädigsten 
Keiori^ris. darinnen sie solchen Kirchen angewiesen 
wurden, inständigst ^raoteuclirer. Als hat man sich 
zwar ihrer der löbl. H. H. H. Landständtezu besagten 
Kirchen ^uo sc! oxorcilium KeiiZioni, zustehender 
^ompetcnr an Seiten der Städte gar gern beschie- 
den. Allein ratione juri8 patronalus hat einiger 
Kummer und Bedencken vortreten wollen, indem der 
sonannten uncatholische» Bürgerschaft in bedeuteten 
bei den Städten in spec'e das ju, ^raeseutnucki er vo. 
cancli mimgtros in unterschiedenen Kaiser!, und Kä« 
uigl. Resolutionen, als vom 28 Nov. 1652, vom 2. 
Aug. 165z und endlich den 2z. Febr. 165z, Aller« 
gnädigst indulgirt worden. Dannenhero hierinnen 
nicht unbillig mit behutsam und bekümmerlicher cir- 
cuinlyocrion Verfahren werben müßen, um durch ei
genmächtige Partlcipirung sothaner Kaiser!, und Kö- 
nigl. allergnädigsten special Gnade und Inhalt nicht 

.irgend Ursach zu beschuldigung einigen 4buli', zu ge
ben und dadurch so land als Stäbren gefährliche prae- 
1"chcium einzuführen. Gestaltsam vom Kaiser!, und 
Köntgl. Ambte dieser Fürstenthümer an die H. H. 
Vorsteher allhier zum Iauer allschon ein 165; 
den i/ten Oct. abgelaßnes vecretum in verbi;: 
--sondern laße es gäntzlichea bey den ausgedrückten 
„Worten der allergnädigsten Kaiser!, kelolution daß 
'-wegen Präsentation des Prädicanten es die Bürger 
„in Städten thun sollen, allerdings und gänzlich da- 
„hin bewenden"
i" solcher erheblichen Furcht und Vorsicht nicht 
wenig veranlasset. Sintemal aber Hoch und Wohls 
sedachte H. H. H. Stäubte nachdem dleselbte in die

sem 
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sem hochwichtigen pracjuchcisll pgzsu der Kaisers, all« 
rrgnädigsten Verordnung wegen deS jmis ?«tronkilu» 
sich alleruuterthänigst suhmittiret und bereits auch 
dahin aufrecht erkärt habe, daß sie hieran nichts mehr 
zu prätendiren begehrten, wenn sie nur außer dem re- 
spectu insirumouti pucir und vor Sie erhaltn« Kai
ser!. keloiutjnoen bey den Kirchen gebührendes mit 
considerlret und ihres unstrittigen Richters genoßbahk 
gemacht werben, möchten. Und nun man die Sache 
reiflich hin und wieder überleget und so viel wahrge, 
nommcn, baß der bisherige Haupt»Kummer und pas- 
tue allerbiengs auf die Seite gehoben worden. Im 
übrigen weil die Kaiser!, und Königl. unschätzbarste 
Gnade besage des deutlichen Buchstabens der tadula- 
rum xacis OznabruZenllr ^rt. rz. allen und jeden 
der Augsburgischen Cvnfeßion jugethanen in diesem 
Fürstenthume Iauer zu Stätten kömmt, um so viel 
mehr auch den ausdrücklich exprimtrteu Grafen, Frei
herr», Rittern rc. baß sie sich des Rechtens und cx- 
ercitii unstreltttg bey dieser Kirche zu gebrauchen, so, 
thane längst gesuchte Vereinbahrung und Particip!, 
rung dem angezogenen inlirumento pacir gemäß, zur 
Ehre Gottes und Unterstützung seiner lieben beküm, 
inerten Kirchen angezlehlet, hingegen keinem Men
schen zu einigen Nachtheil, Ollenllon oder Vertletne, 
rung gereichet-: so hat die zu dem evangelischen Kir, 
ch-nwesen allhier ausgesetzte Deputation von E. Ehr, 
würdigen ^iai8terlo, cividus Ironoratioribus, Vor, 
sichern und Deputieren kein ferneres bebencken gehabt, 
in eine Freundaufrechte Conferenz und Unterredung 
im Nahmen Gottes einzutreten, allwo wegen der 
Hochlöbl. H, H. H, Ctändte, die Hochebelgeb. Her^ 

Hr.
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Hr. Christoph Gottlieb von Nymptsch, Hr. auf Ober 
und Nieder>Leipe,Pettrsqrunb und Ochaihcrmsdorff, 
Herr Heinrich von Festenberg Pakisch genannt, Hr. 
auf Lederhose, Kreide, und Herr Siegmund von 
Tschirnhanü Hr. auf Wederou, Paumgarten, Fal- 
ckenberg, Bartsch, Hetnzemaldc und Rodeland, Ihre 
Röm. Kaiser!. Mas. hochmeritirter Obristlientenant, 
allerseits dieser FürstensiühmerSchweidnitz und Jauer 
Hochverordnele ansehnliche Landesaltesien zugegen ge
wesen, die im Nahmen berselbtcn und ihren Nachfol
gern überbevorhin entdeckte Erklärung, nochmalen 
folgende deutliche Versicherung gethan, daß

I ten, das jus palronatnb oder Pfarrern und via. 
conos zu erwählen und vociren, auch was dem an, 
hängig bey der evangelischen Bürgerschaft zum Jauer 
rolyocm derer ihnen angewiesenen Kirchen zum heil. 
Geist genannt vor der Stadt Jauer, nach maßgeblichen 
Inhalt der Kaiser!. Allergnädigsten Anweisung und 
anderen allergnädigsten Resolutionen, Jnbulten und 
Nescripten, wie sie sich deßen bishero gebraucht und 
in juLt^lunn pozlcLltane sich befinden, hinfähro auch 
verbleiben, deßen Uebungen genießen, gebrauchen 
und bedienen mögen, vor Ihrem H. H. H. Landes, 
ständen und Ihren H. H. H. Nachfolgern ganz un
gehindert und unbek äncket. Jnmaßen sie sich alles 
Anspruchs deswegen so lange die Evangelischen Bär, 
gerschast und bey der selbten das jur Patronate beste- 
l)tt, feierlich, begeben, soll auch durch vorseyende 
^omdination die mindeste benachthelligung hierinnen 
gar nicht geschehen.

2tens Und weilen bereits von Seiten der Stadt 
in äo. 1655 den roten Hebr. nach vorhergcgangnen 

reif
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reiflichen Nachdcncken, einige ausfündige Klrchenord- 
nung vollzogen und aufgerlchtct worden, als soll die- 
selbte und was von mehr benannten LoiicAio nach 
selbiger Zeit geändert, durch unterschiedliche Schlüße 
verbessert und besagter Kirchenordnung nach gesetzt 
worden, in allen ihren ^rticui und Llau/uli« vor eine 
Grundfeste und Richtschnur unveränderlich subsistlrcn, 
von dem löbl. kande allerdings piacichrot, den einge
führten Gebräuchen und Ordnungen nachgelebet und 
dero zuwieder sonder einhelligen Rath und Lon/ens 
nichts immutirt noch der Stadt einige Nachtheiligkcit 
zngezogen werden soite, ^rosu^oütis die
Herrn Stäubte

ztens, ein Paar Personen, so von ihnen ihre ve- 
^oncienx hätten und sich der Kirchen gcbraucheten, 
auch btcselbige etwa abgiengen, wiederum Einer oder 
der ander erheischender Nothdurft nach aus ihren 
Mittel eligirt werden sollen, deputiern wollten, die 
zu Gottes Chr und seiner Kirchen zum besten nebst 
Unterhaltung eines guten vertraulichen und recht auf
richtigen Lomporlvmonts ohne das allermindeste 
Nachtheil der evangelischen Gemeinde entzwischen Ih
nen H, H- H- Ständen E. Ehrwürdig ^1mi8tenuin 
H.H. Vorsteher und gesammbtenSoilexsto der Kirchen 
Heyl und Wohlfahrt conjunotiz confliüe eä viridus 
befördern, zu rechter Zelt der Abnahme der Kirchen 
Rayttungen beywohnen und alles des möglichsten 
Fleistes vorstellen helfen sollten, was dem ganzen 
evangelischen I^cZotio et exercitio reli^ionie als einer 
allgemeinen Sache einigerley Weise nutz und erträg
lich seyn könne, welcher treuherzige wohlgemeinte Ver

trag
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trag und (^ontektation von Selten der Stadt aller* 
dings placülirt angenommen und von allen Theilen 
dergestalt fcstgesezt worden, daß eine christliche; be
ständige aufrichtige Vcrelnbahrung und aämislwn 
zwischen Land und Stadt wegen der Kirchen und des 
iideri excrciti Augsburglscher Omlolsion seyn soll; 
also daß in allen Sachen und Angelegenheiten nach 
Inhalt des 14 und Kaiser!, allergnädlgstm Reform- 
ten, oberzähltermaßen und Weise Kaiuo Minen jure 
pmronatnz vor einen Man stehen und etwa besorgli- 
che Angelcnheiten, (die doch der grundgütige Gott 
gnädlg abwenden wolle) nach besten Verstand und 
Gewissen treu eifrigst conjunctim bescheidentlich abzu- 
lehnen und der Kirchen bestes zu befördern trachten 
sollen. Gestalt denn auch aller Billigkeit gemäß, weis 
an Seiten des Landes zu Lonlervatioy her Kirchen 
unumgänglich beitrag geschieht; daß sie auch um die 
Ausgabe und wo es hinwieder angewendet wird, zu- 
verläßige Nachricht erhalten, wie denn auch im übri
gen in ein und ander Ihnen H. H, H. Landesständen 
vergnügliche (^ummication geschehen möge, dage
gen sie sich auch verbindlich gemacht, wenn (da Gott 
sür sey!) durch Brand oder andre Lalu« inopiuato« 
et viMajorjr dir liebe Kirche sammbt Pfarr und an
dern Häusern Schaden leiden sollte, zu deren Ke8wu. 
ratwn allen möglichen beyschub zu thun. Zu der 
göttlichen Allmacht der ungezweifelten Znversichtleben* 
de, daß die selbte solch christliches Merck mtldiglich 
segnen und benedepen und das liebe Gotteshaus mit 
dein göttlichen Wort und Gebrauch der heil. Sacra« 
wente rein und unverfälscht bis ans Ende der Welt 
vor Land und Städte unter uns gnädlgllch erhalten 
werde. Zu
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Zu mehrerer bekräftigung sothaner Sambinntion 
Ist uirin^ue belebet worden hierüber gegenwärtiges 
Instrument zu Pappter zu bringen, selbtes der ober- 
lneldten Ordnung und Schlaflen voran zutragen, durch 
eigenhändige Nahmens Unterschriften und Aufdru- 
rkultg vcrer reipcctjvo angcbohrncn auch gewöhnlichen 
Petschafte zu authortstren und nachgehends einen: je
den Theil« derlei) authentisches Exemplar gleichsam 
pro (^ttosnlÄ einzustellen. So geschehen vorm Jau, 
«r im Psarrhause den 22ten April beü 16/zsten Iah, 
reS. *)

( l,. 8. ) Christoph Gottlieb von Nymptsch. 
( l^. 8. ) Heinrich von Festenberg Pakisch genannt, 
(l.. 8. ) George Siegmund von Llchirnhaus. (l>. 8.) 
Ernst von Schwelnichrn. (8.) George Höflichen 
Past. (l-. 8. ) Hennig Schröer Ober-Diac. (l- 8.) 
Joh. Giegm. Pirschet Diac.

( 1^. 8. ) Gottfried Daniel.
( I>. 8. ) Georg Geißler.
( l,. 8. ) Christoph Kluge.
( l.« 8. ) Christoph Hindemlt.
( 1^. 8, ) Georgius Geritius.
( l,. 8. ) George Ludwigs.
( l,. 8. ) George Hänlein.
( I.. 8. ) Hans Krause.
( I.. 8. ) Kaspar Steinbach.
( k^. 8, ) Kaspar Beber.
( l.. 8. ) Martin Finger.

*) ungedruckt.

Ll.
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H.

Original 16^9.
(zu Seite iyo. )

Wir Leopold von Gottes gnaden Erwehlter Röm. 
Kayser zu allen zelten, mehrer des Reichs In 6errna- 
nien, zuHungarn, Böheimb vainwtieu Lroiitieu, 
und Lclsvonion etr: König Ertzhertzog zu Oesterreich, 
Marggraf zu Mahren, Hertzog zu Lutzenburg, und in 
Schlesien, und Marggraf zu Lausitz. Bekennen her» 
mit öffentlich und thun kund allermänniglich, dem
nach unß die Ehrsame Unser lieb getreue Bürgermri- 
sier, und Rathmanne. Unserer Stadt Iauer in Schle« 
sien, vor sich, und in Nahmen der gantzen Gemeinde 
daselbst, unterthänigst und beweglich angelanget, und 
gebethen, daß wir Ihnen, Ihren Nachkommen und 
gemeiner Stadt Iauer, alle und jede ihre Briffe kri- 
vlleAia, freyhelten, lehne, Gerichte, Recht, Hand» 
vesten, Wilkühren, alte löbliche Herkommen, und gutte 
Gewohnheiten, welche sie von außsatzung der Stadt, 
und folgends biß auf den heutigen Lag, von Theils 
Römischen Kaysern und Königen zu Hungarn, Bö» 
Heimb, und unsern Vorfahren, Ober - Hertzogcn in 
Schlesien, auch Hertzogen zur Schweidnitz und Iauer 
Hochlöblichster Gedächtniß, Jnnsonderheit aber von 
Weylandt König kerüinauclu dem Ersten, unterm Ua- 
to Wien den ElnuNdzwantzigsten Iulii des fünfzehn» 
hundert drey und dreyßig: MehrerS von Kayser 

Hloxl.
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^laximiliano öe ^ato Prag den Loten Aprils des 
fünfzehnhundert Sieben, und Sechzigsten; inglelchem 
vom Kaiser Kuciolpko den Andern auch zu Prag, den 
dreynndzwanzlgsten September des fünfzehnhundert 
Acht und Siebenzigsten Jahres, durch ihre löbliche 
Verdiensten, Treu und redlich hergebracht, und er
worben haben, Und von Wepland König iVlaiüa deut 
andern untern clato Breßlau den 8len Oktober int 
Eechzehnhundert EilftenJahr; desgleichen auch von 
keriin-mio Secuneio Unfern Hochgeertisten Anherren 
Chrlstmildesten Anbenckens 8nd ciato Wien den zwey 
Und zwanzigsten Octobee Anno Eechzehnhundert zwey 
und zwanzig. Wie mit weniger von Weilandt ker- 
ckuancio Römischen Kapsern, unsern Hochgeehrten 
Herrn Vater cie iato Wien den Sieben und zwantzigsten 
November Anno Eechzehnhundert Sechs und zwant- 
zig und letzlichen von Unserm freundlichen Geliebten 
Herrn Bruder weyland keröinimäo Quarto allen 
glorwürdigsten Angedenckens, öato Wien den Sie
benden Monaths Lag September des Scchzehnhun- 
dundrrt und fünfzigsten Jahres, Bestätiget und ver- 
ncuret, gleicher gestalt zu Lonirrmiren, zuverneuren 
Und zu bestätigen gnedlgst gerührten. Alß haben 
wir angesehn oberwehnter Rathmanne, und Gemein
de unterthänigste Bitte, benebenst in gnaden erwogen 
die gutte Nutz und ersprißliche getreue dinste, welch« 
sie HIebevorn Unsern Vorfahren gehorsambst geleistet, 
und daß Sie auch hinführo dergleichen in unterthänig- 
ster vcvoion, und beständigster treu zu leisten, s» 
erbiltig alß Pflichtschuldig seyn, und ihnen derowegen 
alle, und jede Ihr Briefe ?rivileßia, freyheiten, lehn 
gnadt, Gericht, Recht, Handvesten, Willkühren, alte 

löb,
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löbliche Herkommen, und gutte Gewohnheit, mit wel
cher sie von Uhralters her, bis auf den heutigen Lag, 
vor sich insonderheit auch in gemein mit Unfern für, 
stenthümbern Schweidnitz und Iauer, von Wepland 
Römischen Kaisern, und Königen, auch Königen, zu 
Hungarn, und Böheimb, und Unsern Vorfahren, 
Ober, Hertzogctt in Schlesien, auch Hertzogen zu 
Schweidnitz und Iauer begabet, versehn, und begna» 
det, und die sie in deren Besitz sinbt, in allen ihren 
Puncten, Artickeln, Clausuln, Meinung, und Be, 
greiffungen, als ob dieselben von Worth zu Worts) 
hierinnen einverleibt waren, Oou6rmiretj Destatti- 
Set, und verneuret; OonlirmireN Bekräftigen, und 
verneuern Ihnen solche hieinit wißentllch, und wohl, 
bedächtig auß vvltommener landesfürstlicher Macht, 
und Gewald, als Regierender König zu Böheimb 
Oberster Hertzog in Schlesien, und Hertzog zu 
Schweidnitz und Iauer. Meinen setzen, und wollen, 
daß mehrgemeldte krivlleßin und freyhelten, allerseits 
sültig und Kräftig seyn, und vollkommene Kraft und 
Würckung haben auch die Rathmanne, und Gemeinde 
Unser Stadt Iauer sich derselben, und gegenwärtigen 
von unß darüber erfolgenden gnädigsten Öonkrmati. 
vu, gebrauchen und genüßen sollen und mögen, von 
allermänniglich ungehindert, beßgleichen ob jemand 
wieder obberührte ihre krivileZia einige kegcripta» 
oder begnabungen außbrächte, die Ihnen zum Nach, 
theil abbruch und Schaben, an ihren ältern,Gerech, 
takelten gereichen möchten, denselben sollen, und wol, 
kn Wlr, so fern sie diesen Aeltern, und bestem Ge- 
^chtigkeiten zu Nahe gehen würden, hiemit veroAl- 

und gäntzlich abgethan haben, versprechen ihnen 
auch
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auch Unß, Unsere Erben, und Nachkommenbe Für- 
sie» zu Gchweldnitz und Jauer, Sie und ihren Nach» 
kommen bey solchen Ihren UrivileZien, Freyheiten, 
Begnadungen, und Gerechtigkeiten gnädigst zu Hand
haben, zu schützen, und zu schürmen, jedoch auß an 
Unsern lieAglieu, und gewöhnlichen dinsten Unschäd
lich. Gebilten darauf allen, und jedem Unser Jnn- 
wohner, und Unterthanen, Unsers Erb Königreichs 
Böheimb, und deßen incorporirten Landen, was 
Hohe oder Niederen Standes, Ampts, oder Weesens 
die flnbt, Insonderheit aber Unsern Königl. Ober- 
Ampt, im Hertzogthum Schlesien, und itzig und künf
tigen Lands Hauptleuten Derber färstenthümber 
Gchweldnitz und Jauer, gnädigst ernstlich, daß sie 
mehr benandte Rathmanne und gantze Gemeinde Un
ser« Stadt Jauer, und Ihre Nychkommen an solchen 
ihren Drieffen, kriviloAien, freyheiten, Lehn, gnabt, 
Gerichten, Rechten, Handvesten Willkührett, alten 
löblichen Herkommen, und gutten Gewohnheiten wie 
obbegriffen, wie auch an dieser Unserer Bestätigung, 
nicht hindern noch irren, Sie darwieder nicht bedrän
gen, noch andern solches zu thun verstatten, sondern 
die selbe, vielmehr darbey festigllch schützen, und 
Handhaben, bey Vermeidung Unserer Straffe, und 
Ungnadt.

Zu Uhrkundt biß Vrieffs besiegelt, mit Unserm 
Kayser - und Königl. anhangenden größern Jnnsigel» 
Der geben ist in Unser Stadt Wien dem Eilftcn M"* 
naths Lag August! , nach Christi Unsers lieben 
Herrn Geburth Eechzehnhunbert Neun und fünfzig* 
sten, Unserer Reiche des Römischen lm Andern, des 

Hu»-
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Hnngarischen im fünften, und des Böhmischen im 
dritten Jahr rc. (*

I^cn^olät, , ( 1^. 8, )

)osnne8 blnrt^rAius Oomes 6e Iviostitr
Ki5. Lolrae 8: Lanceliariur.

^lanägtum 8-rcoo: 6se»s.
, Kegige l^lajest: x^rium

Frantz Grass v. Pottimgl: I Goltz, 

noch ungedruckt.

ir

Orglnal. »7-9«
(zur Seite 126.)

Wir Karl der Sechste von G. G. erwählter rö- 
bischer Kaiser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs in 
Germanien Hispanien Hungarn Böhmen,, auch zu 
Dalmatien Croatien und Slavonien König, Erzher, 
ivg zu Oesterreich Margraf zu Mahren Herzog zu Lut, 
renburg und in Schlesien rc. rc. bekennen öffentlich 
wit diesem Briefe und thun Kund jedermännlgllch, 
^aß nur die in unsrer König. Stadt Jauer versam
melten sechs geistlichen Schwestern 1'ertü Or6imr 
^ancti krnncilci 8erojririci, benahmt Maria Elisabeth 
Hoffmann in des Oberin, Maria Antonle Bcckern, 
Dlaria Angcline Scheiflerin, Maria Francisce Odkole«

F f üin
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tkin Maria Katharina Sedlackin und Maria Joseph» 
Urbanin allerseits Profeßinnen, um allergnädigst 
Erlaubnis ein Kloster und Kirchen daselbst aufzurich« 
ten, mithin hierzu nicht nur ihre bereits besitzenden 
zwey Häußar, appliciren, sondern auch das daran 
stehende, einem Bürger, Nahmens George Kilus zu
gehörige höchst baufällige Haus noch erkaufen zu kön
nen, allerdemüthigft gebeten haben. Wenn Wir nun 
nach den von gehörigen Orten darüber eingeholten 
gutachtlichen Bericht und aus den, in dem uns hier 
und beschehehnen gehorsamsten Vortrage angeführten 
Motiven, in deren Suppiicantinnen allerdemüthigste 
Bitte gnädigst einzuwilligen befunden, als wollen wie 
ihnen Suppiicantinnen unsern Könil..Consens zu Er
bauung des Klosters und der Kirchen aufben von ihren 
bereits besitzenden Häusern und dem dazu kaufen wol
lenden George Kiliusischen Hause hiermit allergnäbigst 
ertheilen jedoch dergestalten und unter diesen ausbrück* 
lichen Conditionen, daß Selbte primo des Almosen 
sammelns sich gänzlich enthalten, secuncio die auf so* 
thauen kunchs ab antiquo raciicjrte onera publica je* 
derzeit richtig abführen und darinnen keine bürgerliche 
Nahrung treiben, dan 1>rtio mit Unterricht der Ju
gend weiblichen Geschlechts wiebishero also noch weile* 
res ccmlmuiren und endlich Huart» sich auch nicht meh
rere als zwölfGelstliche so Chor oder Leien-Schwester» 
vermehren und diesen I^uinerum öuocieiwriuin keiner 
Dings überschreiten sollen. Thun das auch und con- 
scntiren darin wißentlich und in Krafft dieses Driefö 
als regierender König zu Böhmen und oberster Herbst 
In Schlesien und gebieten, hierauf allen und jeden un
sern nachgesetzten Obrigkeiten Jnnwohnern und Unter*

Erb- 
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thanen, was Würden, Standes, Amtes ober Wesens 
die in unsern Erbherzogthume Schlesien sind, insonder
heit aber unsern Königl. Obern wie auch Königl. 
Schweidnitz und jauerschen Amte hiermit gnädigst, daß 
sie mchrgedachte Supplicantinnen bey diesen unsern zu 
Erbauung einesKlosiers und derKlrchen ausdenen be
reits besitzenden zweyen Häusern wie auch dem dazu 
erkaufen wollenden Hause ihnen gnädigst ertheilten bon, 
fens gebührend schützen und handhaben bawieder selbst 
nicht thun noch das jemand andern gestatten zu thun 
bey Vermeidung unsrer schweren Strafe und Ungnade. 
Das meinen wir ernstlich zu Urhkund dieses BriefS 
besiegelt mit unsern Kaiser!, und Königl. anhangenden 
größer» Jngesiegel der geben ist in unsrer Stadt Wien 
den acht und zwanzigsten Monathstag Martit nach 
Christ! unsers lieben Herrn Geburt im siebenzehnhun- 
dert neun und breyßigsten. Unsrer Reiche des römi
schen im acht und zwanzigsten derer hispanischen im 
sechs und breyßigsten und der Hungarisch nnd Böh, 
Mischen im achtund zwanzigsten Jahre. *)

Carl. ( l.. 8. )
Oome« Kimk/ 

ilo, ju^. Laue.

' Uamlat. 8i>cr« Caer.
Lt KeZ xroxr.

Iohan Friedrich v. Eyrer 
, Ferdtnad v. Pein Taxator.

ungedruck».
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iZ.

Abschrift. 1719.
( zu Seite 226.)

Demnach bey Er. Königl. Maj. v. Preußen Un
sern allergnädigsten Herrn die geistl. Jungfrauen ter- 
tii Orelini8 8ti. krsncisci 8erapliicl zu Jauer allerun- 
thänigst etngekoinmenrn, daß ihnen allergnäbigst er
laubt werden möchte, zu Anlegung Ihres Klosters und 
Kirche das da selbst an der Stadtmauer belegene grast. 
Hohbergifche auch das neben bey stehende wüste Sel- 
tenrcichifche Haus an sich zu kaufen, wogegen diesel
ben die in der Stadt besitzenden vier Bürgerhäuser 
wieder verkaufen wollten; So haben hochgedachte 
Gr. Königl. Maj. nach eingefodcrten Gutachten und 
Bericht und In Erwegung derer von der Supplican- 
tlnnen aufgeführten Umstände hierdurch und in Kraft 
dieses aus Königl. Gnade und in höchster Landes- 
fürstl. Gewalt den Ankauf derer erstgedachten Hoch* 
berg und Seltenreichischen zwei Häuser allergnäbigst 
verstatten wollen, jedoch unter diesen ausdrücklichen 
Bedingungen, baß die Geistl. Jungfrauen zu Jauer 
dagegen sowohl die angezeigten in Besiz habenden in 
der neu Striegaucr Gaffe belegenen vier Bürgerhäuß* 
er, nebst dem dazu gehörigen Garten und sechs erb
lichen Bieren wiederum an privatos verkaufen, als 
auch von den zwey Häuser so dieselben erkaufen den 
Serviö und alle üblichen onera pulffica gleich andern 
Bürgern über steh nehmen. Sr. Königs Maj- be
fehlen daher Dero Glogauer Kriegs und DomalneN

Cam-
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Cammer sich hiernach zu achten und oft erwähnte 
geistl. Jungfrauen wieder diesen ertheilten Confens auf 
keine Weise zu beeinträchtigen, sondern vielmehr ste 
da bei) bedürfenden Falles und befindenden Umstän
den nach gehörig zu beschützen. Uhrkundlich Sr. Kö- 
nigl. Mas. diese Concession Höchsteigenhändig unter, 
schrieben und mit Dero Jnsiegel bedrucken lassen. So 
geschehen Potsdam den 20. July 1749. *)

Friedrich. ( 1^. 8, )

(*) noch ungedruckt.'

14.

Original. 1739-

( zu Seile 264, )

Wir Karl der sechste von G. G.'erwählter römi
scher Kaiser zu allen Zelten Mchrer des Reichs in 
Gemanien Hispanien, Hungarn Döheimb auch zu 
Dalmatien Croatien und Sclavonien König. Erzher, 
log Oestreich, und Marqgraf zu Mehren Herzogzu 
kutzenburg und in Schlesien und Marggraf zu Lau- 
fitz rc. bekennen öffentlich mit diesem Briefe und 
thun kund jedermänniglich daß uns Bürgermeister 
lind Rath in Unsrer Königl. Stadt Jauer für sich und 
im Nahmen der ganzen Gemeinde daselbst aller unte, 
thänigst gtbeten, Wir gerührten ihnen alle, und jede 
ihre Briefe. krlvUeAia, Freiheiten, Lehen, Gna
den, Gericht, Recht, Hanbvesten Willkühren, alte 

lob, 
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löbliche Herkommen, und gutte Gewohnhelten, wel
che von Unseren gloreichsten Vorfahrern Römischen 
Kaysern, und Königen z» Huugarn, und Böhcimbr 
wie auch Hertzogen In Schlesien , dann zu Iauer und 
Schweidnitz vorberührter Stadt gnädigst verliehen, 
nachgehends bey ein und anderen entstandenen Un» 
glücks-Fällen, theils durch Feuer verzehret, und ge, 
raubet, theils aber annoch erhalten worden, aller- 
gnädigst zu eoullrmiren, deren Inhalt sambt denen 
nominidus conoecienlium:

(Nun svlqet ein DerreichniS aller im Anhänge des ersten und 
»wellen Theiles dieser Geschichte abgedruckten Decrete und 
Piisilegien, von Hersog'Heinrich i. bis Leopold i. samt 
denen, weiche ich bereit- unter den verlernen aufgefübrt 
habe)

Wann Wier nun gnädigst erwogen, und betrach
tet haben, daß jyl angeführte l'riviie^ieu von Weyl. 
Unseren glorreichsten Vorfahren, Insonderheit aber 
von Unseres Hochzechrtisten Herrn Vaters Kapftrs 
Leopold! t'rimi Maytt, und Christ - mildesten An
denkens, in ^nun Sechzehen, Hundert Neun und 
fäiiffzig gnädigst bestättiget worden.

Als haben Wier In solche der Lup^Iicanten aller- 
unterthänigste Bitte in Kayftr.und Königl: Gnaden 
gewilligt und diesem nach mit wohlbedachten Muth, 
gutem vorgehabten zeitigen Rath und rechtens Wissen 
wehr erwehnter Stadt Iauer ob angeführte kriviießi- 
eu (aalvotameu )ure Kc^io, et onjus cum^ue 'l"er> 
tii, und insoweit die d'upplieanle! In usu, et posses- 
lione derenselben, solche auch der jetzt und künftige" 
Landes Verfassung nicht zu wieder sei-nd) aller gnä

digst 
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bigst Lonsirmiret. Thuen das auch hiemit wissent
lich, und in Kraft dieses Briefs als Negierender Kö
nig in Böheimb, und Obrister Hertzog in Schlesien.

Meynen, setzen, ordnen, und wollen, daß mehr 
benante Stadt Jauer obige kiivilegien, und Frey, 
Heiken ohne männiglicher Hinderung haben, gebrau, 
chen, und genissen können, und mögen.

Und gebiethen hierauf allen, und jeden Unseren 
nachgrsetzten Obrigkeiten, Inwohnern, und Unter
thanen, was Würden, Stadt» Ambks, oder Werfens 
die in Unserm Erb - Herzogthumb Schlesien seynd, in
sonderheit aber Unserem Königl. Ober Amt daselbst, 
wie auch dem jetzt-und künftigen Königl. Amt Unse
rer beyden Erb - Fürstenthümberen Echweidnitz und 
I-mer hiemit gnädigst daß Sie oft ernante Königliche 
btadt Jauer bey oberwehnten von Uns derselben 
gnädigstLonstrmirren krivileßien gebührend schätzen, 
und handhaben, auch die selbe ruhigiich darbey v r, 
bleiben lassen, darwteder nicht irren, noch das jemand 
andern juthuen verstatten bey Vermeidung Unserer 
schwehren Straff, und Ungnad. Das meynen Wir 
«rnstlich.

Zu Urkunb birst Briefs besiegelt mit Unserm Kay- 
ser-und Königl. ankangende grösser« Jnstegel, der 
«eben ist in Unserer Stadt Wien den zwantzigsten Mo- 
Ualhs, Tag k^ovemhri» nach Christi Unsers lieben 
Herrn und Seligmachers Gnadenreicher Geburth im 
Siebenzehen Hundert Neun und Dreyssigsten, Unse
rer Reicht, des Römischen im Neun und jwanjigsten, 

der» 
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derer Hispanischen im Sieben und jDrepsigsten, und 
derer Hungansch, und Böheimbtschen, auch im Neun 
und zwantzigsten Jahre. *)

Carl. (1^.8.)

kiiiiippus Solne; Xinrk/
^oem. 8u^r. Lancell.

^lanöat. 8acr. Saer.
Ueg. lVlgj.

Zohan Fr. Egerer.

-) ungedevSt.

15.

Original r?r6.
( zu Seite 266. )

Neuer bericht wie der Röm. Kaisers. Majestät 
orbinaire Posten in Iauer ein und ablaufeu.

Montag und Donnerstag Früh um 8 
Uhr: nach Striegau, Schweidnitz, Reichenbach und 
Franckenstein, nach Glatz, Prag Regensburg, Nürn^ 
berg, München, Augsburg, Frankfurt am Main, Cöln 
am Rhein ins Römische Reich und Frankreich; 
ner über Breslau nach Herrnstadt, Grostschiena, 
nach Lissa Posen und pohlnisch Preußen. Ueber Mü"^ 

ster-- 
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sterberq nach Miß nnd ganz Oberschlesien, nach Ol- 
mütz, Brün, Wie», Prcsburg in Ober-und Nieder- 
Hungarn, nach Stepermarck Tprol, Italien und 
Cpanien.

Diese kommen an Sonntag Nachmit
tags und Mitwochcn Abends.

Sonntag und Mittewochen Nachts um 
9 Uhr: nach Liegnitz, Hain, Bunzlau, Görlitz, 
Bantzen, Lelpjig, Holl und England. Item über 
Goldbcrg nach Hirschberg kauban und DreSden. Ue
ber Nemnarck nach Breslau, Oels Wartenberg und 
Warschau. Ueber Luben nach Polckwitz; von da nach 
Grosiglogau! über Neustädte! nach Sorau und Nie- 
derlaussitz, sodan auch über Grünberg nach Croßen, 
Franckfurt an der Oder, Berlin und Hamburg, Hol- 
stein, Stralsund, Schweden, Cur und Liefland.

Diese kommen an Mondtag und Don
nerstag Vormittag um 8Uhr. *)

——

r6.
Well dieser Postenlaus auch noch i»t -stltia ist, und blos 

unbedeutende Abäiideriinaen im Cours Statt gesunden da« 
°en, so dielt ich es nicht für überstüßis denselben abdrn- 
»en ;u laßen.
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16.

Original »655.

( ju Seite r86. )

Zm Nahmen der Heiligen unzertrenneten Drey, 
falligkeit Amen.

Demnach nach dem im Münsterischen und Oßna- 
brügkischen Friedens schluße der Ort zu einer Evan- 
gelischrn Kirchen vor hiesiger Stadt Jauer angewie
sen, d>e Beruffung eines Pfarr Herrn und zweyen 
Capellänen und Oisconeu vollzogen, daSExercitium 
cum ^nuexin darauf etngeführet und dieKirche dero- 
gestalt beydes durch kehrende und Zuhörende (dar« 
vor wir der Göttlichen Mayj. im Himmel hertzllch 
Dancksagen) Nachdencn Kayserl. vom 26. 8epten>br. 
Anno 1652. Allergnädigsten Oecreten unter Kayserl. 
Und Könlgl. May/. Allergnadigster Loncesilon und 
Schutze, vermittelst der Gnädigen Herren Landes 
Hauptmannß zur meisten Vollkommenheit gebracht 
und guthoriliret worden, hat die ge sambte Evangeli
sche Kirche der unumbgänglichen Nolhdurft zu sey'» 
Lefunden, hiemit ehest eine gewiße Ordnung und 
Derfaßung, beydes was die Tcclestattica Osstcia 
und dann die Srilaria und was deme anhängig betrift 
von denen t^ivikus houoratiorilms wie auch Ge
schwornen Eltisten sambt denen Herren Vorstehern/ 
denen Herren Geistlichen solches Jauerischen Evange
lischen Kirchen Wesens, nebenst der gantzen löblichen 
Evangelilchen Burgerfchafft und Vorstehern der Zünf

ten
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tm nach folgende Ordnung aufgerlchtet und zu Pap, 
pir gebracht worden.

r.

Well aus sonderlichen Kayserlichen Degnadkgun» 
gen drey Geistlichen zu beruffen vergüngstiget und zu« 
Lelaßen worden, als Ein krimaruw und zwey visco« 
ui, als soll keiner, Er sey denn der in Schafften der 
Propheten Evangelisten und Aposteln begriffenen uns 
geänderten Augspurgischen Lonleslion mit Munde 
und Hertzcn zugethan, hier zu ersehen oder dem hoch, 
lvbl. Ambte für gestellet und noniiniret, werden.

Ein Jeder aber, so im Fürschlage und Reine ln 
brr Lehre befunden wird, zu vor mit einer Verfuch- 
ungs Predigt der gantzen Kirchen Versamlung vorge« 
stellet und nach diesem der Gemeinde Einwilligung 
darzu erfordert werden.

Es sollen auch beydes ble Herren Diaconi und 
Alle bey dieser Kirchen dienende auf den Herren 
^riniAljum als welchem das Kirchen Amt vertrauet, 

gebührendes Absehen und Ke^ect haben, deßen 
^rection Folgeleisten, und so etwas kummerhafftes 

vorfallen solle oder möchte, bey Selbigen sich Ra» 
^bes erholen, auch wenn sie nothwendig verreisen, 
solches Jhme anbeuten.

2.
Soll nicht allein ln den dreyen Hohen Festtagen 

''"d, gewöhnlichen Sonntagen, sondern auch an 8t.
8te-
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Rteplumi, Wenn Jahres, an der Hl. Drey Könige, 
l^mia Reiuigungs, ^aria Vcrkündigungs Feste, 
Zweymahl geprediget, sondern auch am Grünen Don
nerstage, am gutten oder Char, Freytage, am Osier 
nno Pftngst Montage, Hlmmelfart und Michaelis 
Feste drey mahl gcprediget, die Ambtes Predigt mit 
Erklärung des Evangelii von dem Herrn krimario 
umb 8 Uhr die Metten umb ; Uhr mit Erklärung des 
Evangelii, die Vesper Predigten umb i Uhr von den 
Herrn Oiaconis alternative gehalten, und also fort 
und fort, jedoch nach des Herrn krimarii belieben, 
eine Woche nach der andern umgewechselt, auch dis 
orciinari Früh'Predigten von Ostern bis Michaelis 
Eontimiiret werden.

8.

In der Vesper Predigt sollen allemahl durchs 
Jahr die 5 Hanptstücke des Hl. Latiiecluümi l^utlwri 
von der Cantzel abgelesen, hernacher ein stück daraus 
ordentlich erklärt, alle Jahr der gantze Lateclünmus 
aksolvirct und n«it dem Kirchen Jahre von forne wie
der angefangen werden, ausgenommen rtcns in den 
hohen Festtagen soll jur Vesper die gewöhnliche Fest 
Epistel rractirot auch gar kürtzlichcn angedeulet wer
den, in welchen Stücken die Epistel mit dem Evange- 
lio über eiiikommen und in welch Stücke des Late- 
ckifmi sie gehöre. 2tens In der Fasten gleich wir 
Mittwoch und Freytagcn also amh an Sonntagen z'w 
Vesper, von dem Leiden Christi, entweder die klisco- 
i !^ ober 7 Worte Christi, oder ein 1^'pun, oder so"^ 
sten zur l'^liüu sich schi'ckkendcr Text gepredigt wer

den, 
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den, doch baS die Herren Oiaconi zuvor mit den» 
Herrn krimario Unterredung halten, was Einer oder 
der Ander handeln - wolle, damit nicht etwa» von 
Allen Einerley möge traclirct werben.

4-
Die Aposteltage, wie auch Ostern'und Pfingst, 

Dienstags sollen mit einer Predigt und Ceremonien 
wie an den Sonntagen bey der Ambteö Predigt ge
schiehet, gehalten werden.

An denen Aposteltagen, so Montag, Dienstag 
ober Mittwoch einfallen, soll derjenige Herr viaco- 
nur der sonsten die Mittwochs Predigt zu thun schul
dig, die Predigt auf der Cantzel, der ander Herr Oi- 
comiz aber das Ambt an denen Aposteltagen aber, so 
Donnerstag Freytag oder Sonnabend fallen, soll der 
Herr krimarius die Predigt auf der Cantzel, der Eine 
Herr Oiaconur aber dem es zustehet, das Ambt vor 
dem Altar vor und nach der Predigt verrichten.

5»
An allen gewöhnlichen Sonnabenden, wie auch 

heiligen Abenden beydes der Hohen und andern Fest, 
soll um i Uhr Nachmittage Vesper gehalten; 

von. dem Organist etwas geschlagen, hernacher ein 
besang auf das Sonntags Evangelium sich schickende 
^ebenst dem UaAnistcat gesungen, von dem Herrn 
^oono der sonsten das Ambt verrichtet, nach In- 
^nirung das Oominus Vobiscum mit einer lateini
schen Cvlecte beschloßen und darbey Beichte gesehen 
werden. 6,
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6.

Wann in der Wochen kein Feyertag elnfället, so 
soll selbige Woche durch göttliche Verleihung zwey, 
mahl gepredigt, als Mittwoch von denen Herren Dia- 
conis eine Woche um die andere, und zwar die 
Epistel des vohergangenen Sonntages, Freytags aber 
von dem Herrn krimario «twan sonst ein Buch oder 
Text aus der heiligen Bibel erkläret, und Winter und 
Sommer um 8 Uhr Vormittage der Anfang darzu 
gemacht, von dem Organist ein paar Geseye barzu 
geschlagen, nur ein Gesang, so fleh entweder auf den 
Text oder Zeit reimet gesungen, die Predigt nicht gar 
zu lauge gemacht, und es seyn Lonununicrmton oder 
nicht, mit der Lolecte und Seegen beschloßen werben»

7»

Nach dem bey beschehener gewlßer Einrichtung 
derer Herren Geistlichen und Kirchen Bedienten, wie 
auch Zuschreitung des nöthigen völligen Kirchen Bau
es in wahrer Nothdurfft guthertziger Christen Hülffe 
högst nöthig erscheinen will also soll nach beschehnek 
Ablesung des Evangelii auf der Cantzel kalben darauf 
eine bewegliche Ermahnung an die Zuhörer abgeleget 
werben, in denen umblragenden Säckel sich der g" 
stakt anzugreiffen, damit dadurch Gottes Ehre und 
sein heiliges Wort nicht alleine befördert, sondern 
auch wohl gedachte Geistlichkeit bey dero habenden 
schweren Ambte mit nothdürfftigen Unterhalt desto 
deßer versehen werden möchten. Diejenigen, welche 
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<s in ihrem Vermögen nicht haben, wollen desto eifri
ger mit andächtigen Gebeth zu Gott um Fortstell- und 
"Haltung dieses christlichen Haubt wertes zu zuruffen 
gebethen seyn, andere aber, so zwelfelS ohne auS 
leichtsinnigem Gemüthe statt eines Zeichens der Opf« 
ferung unterschiedene nichtige Sachen (deren bereits 
sehr viel an der Hand zu befinden) einlegen solche zu 
ihrem Schaden und frommen sechsten behalten.

8.
Es ist auch allbereit mehr als gut in Erfahrung 

Sebracht worden, baß durch Anmeldung der Lxu- 
^men nothleidenden und andern armenden Leuten 
bey Abkündigung auf der Cantzel zu einem Almosen 
sehr großer Mißbrauch vorgegangen gleichwohl aber 
der Welt bekannt, daß dieser Ort vor sich mit Bet
teln und Hülffe mlldreicher Chrlsten erbauet und er
halten werden solte, als soll niemals einig« beglei
ten Abkündigung mehr geschehen, es sey denn die 
^eugnüße und Personen in beysein Theils der Herren 
Vorsteher durch sehen und exammiret, hingegen wer- 
den alle andere Landbettler und Mißbräucher abge- 
tchaffet.

9-
Die Wöchentliche Morgengebethe sollen von Ostern 

bis Ivlickselis um 6 Uhr. Von aber an
6 auf Ostern um 7 Uhr von denen Herren Oiscoms 
terngrim angefangen und gehalten werden, und 

t ar damit denen Leuten beydes die Gebethe unv die 
esange desto bekannter werden mögen, folgender ge, 

statt; 
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sialt; Am Montage sost gesungen werden, Ich danck 
dir Lieber Herre nach dem gewöhnlichen Morgen 
Seegen Capitel und Gummarien desselben das Gebe
the: Wir dancken dir Herr Jesu Christ rc. Dienstag, 
Aus meines Hertzens Grunde, nach dem Morgensee
gen und Capitel das Gebethe gebethet: Ostarcker Gott 
Herr Zebaoth, O lieber Vater treuer Gott, Donner, 
stag, O Gott ichthue dir dancken. Nach dem Mor
gen Sergen und Capitel das Gebete gebethet, Groß 
ist o großer Gott die Noth rc. Sonnabend Erbarm 
dich mein o Herre Gott, Nachdem Morgen Sergen 
und Capitel das Gebet O Treuer Vater Herr und 
Gott wir Klagen dir all unser Noth und allezeit mit 
der LoIIect, Sergen und ein paar oder einem gesetze 
beschlossen. So aber eine gemeine Landplage, Pest, 
Hunger oder Kri-.g (das doch Gott gnädig verhütten 
wolle) einfallen mochte, Ein Gebethe so sich harzn 
schicket, gebethet werden.

io.

Weil zu Verrichtung des Gottesdienstes auch bil- 
lig die klusic erfordert wird, als soll an Fest-und 
Sonntagen, wie auch bey der Mitwoch undFreytags- 
Predigt der oberste Glöckner das Chor regieren mit 
Orgeln uni) Singen versorgen, in den Wochen Ge
bethen aber der Unter-Glöckner, doch mit dieser Lon- 
cküron das ein jeder sich zu vor bey dein Prister er, 
kundige was er singen oder schlagen soll, welcher 
schon solche Gesänge wird anzuzeigen wissen, die sich 
entweder zum Tez-t oder zur Zeit reimen.
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n.
An einem Sonntage, Fest und Feyertage soll nur 

allein vor der Früh-Predigt auf der Cantzel, zur Ves
per aber wie auch Mittwochs und Freptags Predig
ten und Apoltagen nicht, ausgenommen am Christ 
Tage, Oster und Pfingst Sonntagen kan von den» 
Fest vor der Predigt, früh und Zumittage auf brk 
Cantzel ein Kirchengesang gesungen werben.

rs.

Damit auch die liebe Jugend nicht etwa gantz und 
gar verwildern und auf dem Wege zur Seeligkelt ge, 
wiesen werden möge) so soll, weil hierzu für allen 
Dingen am höchsten bequem und Nothwendig ist, die 
Erklärung des kleinen Oateclüsmi Imtlreri alle Mit- 
wochen von i biß z Uhr von denen Herren Viacom» 
und Ober Glöckner in der Kirchen Kinder Lehre gehal
ten, ein Kirchengesang gesungen, ein Haupstück auS 
dem Lateclusmo vorgelesen, ein jedes Kind und Gesinde 
was eS vor ein Gebethe oder soqsten von den Haupt
stücken gefastet examiniret und gefraget, darauf mit 
einem Gesänge die Kinder Lehre beschloßen werden. 
Damit solches ohne Loniu6on zugehen und nicht all
zulange sich vorziehen möge, so sollen sich zwar al
le Kinderund Gesinde in die Kirche finden, aber nicht 
alle auf einmahl und also ein jedes alle Mittwo
chen befraget, sondern gleich die Bürgerschafft in 
vier Theil abgetheilet, also soll eine Mitwoche ein 
Theil, ein Theil die folgende und so forth an gefraget 
und hernach von forne wieder angefangen werden» 
Und zwar soll solch fragen nicht öffentlich baß es allt

G g Leu,
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Leute hören, was eines ober das andere kan, ge- 
schehen, ein jeder Herr Oi^comw absonderlich fitzen, 
«in jedes bey selbst allein» mit ahnnehmltchen Wor
ten und in aller Sanfrmuth fragen, die wohl aus dem 
^akeosiizi»» können anlworlen, loben die andern was 
sie nichk wißen, treulich unterrichten und ernstlich er
mähnen , daß, ihnen jetzt fehlet, sie ins känfflige ler
nen sollen, darzu denn sehr dienlich seyn wird, wenn 
sich eines Stadt Viertels Kinder in der Kirche wie die 
Vater in bürgerlichen Aufzügen zusammen halten und

Die Eltern ble Kinder und Gesinde zu Hause litt 
Bethen und Coteckinuo über und Unterweisen, auch 
sie nnt allem Ernst und Eifer in die Kirche zu solcher 
Kinder Lehre, welche ihren Anfang Mitwoch tzur>5i- 
mocioßemti bis 1?>ccchi haben sollen, senden: wann 
sie nach Hause kommen, fragen, was sie gelernet ha
ben, und ja nicht ju solchem nöthigen Wercke verhin- 
derlich seyn bey der Antwort so sie am Jüngsten Lag« 
werden dem Herren Christo thun müßen wann sie Hit- 
rinnen yach läßig sind.

»Z«
Damit auch die Hochwürbkgen8acramente ingut- 

ter und Gott wohlgefälliger Ordnung mögen gehalten 
werden, so sollen Christliche Eltern, wenn Sie Gott 
geseegnet aufs schleunigste mit den Kindern zur hei
ligen Tauffe eilen, aufs längste für i und 2 Uhr nach 
Mittage, doch den schwachen wird keine Zeit bestim
met als welchen zu Tag und Nacht die Tauffe offen

stehet 
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stehet und sollen sonderlich Christliche Eltern daroS 
seyn, baß nicht etwa ein Kind möge an der Tausse 
verhindert werden. Wann es aber außer denn ist, so sollen die Pathen nicht etwa wie bißhero aus un, 
christlicher und giobstoltzer Gewohnheit geschehen um 
Z oder 4 Uhrsoadern, wie oben gedacht, um längste 
auf i oder 2 Uhr In der Kirche seyn, dafern hlnge- 
gen, welches wir doch nicht hoffen wollen, eine ober 
andere Pathe in solcher Unordnung verbleiben wolte, 
so sollen die Eltern, vermöge des geistlichen Kirchen 
Negiments welches der Herr Christus allhier durch 
daü heiligt Predigt Amt führet, befehliget seyn, daS 
Kind ju vbbemeidcter Zeit in die Kirche ju senden 
Im fall es nicht geschiehet, so soll die Kirche ge- 
schloßen und nicht eher, biß Ein RrichtSthaler der 
Kirchen su der Straffe erleget ist, «röfnet werden;

Es sollen auch ju einem Kinde drei Pathen ju bit
ten verstatttet seyn, als einem Knäbletn2Mannsper, 
sonen und i Weibesbild: und ju einem Mägdlein «. 
Weibspersonen und i Mannsbild, oder aufs höchste 
Tünffe zu einem Knäblein ) Manspersonen und 2. 
Weibksprrfonen zu einem Mägdlein aber z Weibes, 
Personen und L Mannsbilder, und unter diese«» 
keine trunckene, noch keiner, der in öffentlicher Ver
achtung Gottes Wortes und der hvchwürdigen Lacr». 
weute lebet, zugelaßen werden.

»4.
Das hochwürdlge Abendmahl soll unter beyderley 

Gestalten, wie es der Herr Christus eingesetzet, acl- 
unüttriret und ausgetheilet werden, auch ein Jeder

G g « svn.
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sonsten, der will ein rechter Christ seyn, des JahreS 
nicht einmahl, sondern offte darbey sich einstellen und 
zwar mit Bedingung baß er nicht etwan auf gut cal- 
vinisch ohne Beicht und Absolution hingehe, sondern 
weil alle drey anwesende Herren Geistlichen Beichte 
sitzen, sich zu einem zu dem ihm seine Aandacht tra
get, in den Beichtstuhl einstellen, seine Beichte mit 
gebührender Andacht verrichten, von seinem Beicht- 
Vater die Absolution empfangen, und also keiner 
ohne gethane Beichte oder empfangener Absolution 
zum Abendmahl gelaßen werden: Und weil dieses ist 
ein solcher Tisch, vor welchem sich die Engel entsetzen 
ja dabey das ewige Leben erlanget und Verlohren 
wirb, so soll ein jeder sich befleißigen, daß er sich aller 
Leichtfefertigkeit in Kleidung, aller Üppigkeit in Ge- 
berden enthalte, die Conlecration mit gebührender 
Andacht anhören und also durch Beystand des heili
gen Geistes, fein ehrbar, ehrerbietig, andächtig und 
in gläubiger Buße zu solchem Tische hinzutretten und 
das theure Pfand würdiglich emfangen mögen»

'5.

Es soll auch allemahl, es sey am Sonntage, Fest 
oder Wochentagen bey der Summuuion georgelt, 
oder solche Gesänge, die sich zu diesem heiligen Werke 
schicken gesungen, und bey nebst gutter Ordnung g" 
halten werden, die Mannes-Personen ernstlichen und 
zwar züchtig und befcheidentlich, daß ste nicht an den 
Kelch stoßen oder davon abschreiten, die Weiber ihre 
Schleier von dem Munde und Augen ab, dagegen 
den Mund aufthun, damit ihnen das heilige 8^,2- 

meut 



N G G 48)

nient in den Mund gegeben werbe, und sie nicht et
wa», wie es zugeschehc» pfleget, gar nicht aus dem 
Kelche trincken, souden der Kirchendiener sehen könne 
wie Er den Kelch neigen möge.

r6.

Es soll auch keiner, welcher sich deS Gebrauches 
des Hochwurdigen Abendmahls oder Beichtstuhls ent
halten, er sey West Standes er immer wolle, entwe
der auf den Kirchhofs nicht geleget, oder mit christli, 
chen Ceremonien begraben, sondern weil er als ein 
unvernünftiges Vieh gelebet, also auch verstorben wie 
ein Vieh hingeschleppet, und entweder auf den Viehe- 
weg oder Schind Acker verscharret werden.

Die well der christliche Bann ein sehr nützlich 
und nothwendiges Stücke bey der Kirchen Christi ist; 
als soll auch derselbe bey dieser unser Evangelischen 
Kirche auf folgende Art und Weise in Acht genommen 
werden.

Wann eine Person, sie sey männlichen oder weib, 
licht» Geschlechtes öffentliche Unzucht, Hurercy, Ehe, 
bruch oder andere große Sünden beharrlich und ohnx 
olle Scheu, ob sie gleich vielfältig ermähnet und bey« 
bes von der Obrigkeit und bann dem Heil. Ivlmisterio 
bereuet worden dem nach aus lauter Leichfertigkeit 
und Verstockung begehet und hierdurch ein untüchtig 
^liebmaß der Kirchen Gottes wird, so soll selbiger 
von dem Gebrauch deS heiligen Abendmahls, den« zu

Gt-
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Gevattern stehen jaallerchristlichenAemeknschasstsboch 
Nicht von Anhörung göttlich«» Wortes) öffentlich vou 
der Cantzel für d<r gantzm Gciurinde ausgeschloßen 
werden, wie solches bey wohldrftelllen Kirchen bey 
den Unserigen gebräuchlich:

Dafern aber solche Personen wieberuin ein tüchtig 
Gliedmaß der Kirchen zn werden begehret, soll sie sich 
Nicht allein zu vor bey dem Herrn ?:imario angeben, 
um solche lieception zur Kirchen ju bitten, sondern 
auch r. 2. ober Sonntage noch einander, darnach 
das Verbrechen seyn würd«, vor dem Altar bis die 
Kommunion angehet, knien, das letzte mahl, so 
man gewiß« Zeichen wahrer Reue und Buße bey ihr 
verspüret, und sie alles, was ihr vorgesaget vor dem 
Altar kniende, mit lauter Stimme nachgesprochen 
haben wird, jum Beichtstuhl sich finden und mit an» 
Hern Christen darauf zum heiligen Abendmahl gehen, 
nicht aber der Meinung, als wann sie etwas dadurch 
Verdi,nete, sondern andern dadurch von dergleichen Sünden ab,»schrecken.

r8.
Den Ehestand betreffende, so soll keiner, oder 

keine ohne Consens der Eltern, Vormündern ober 
derjenigen so an der Eltern statt sich in ein Ehelöbe 
niß einlaßen, sondern vermöge des vierdten G" 
bots ihren Vorgesetzten Eltern und Freunden gebüh- rende Ehre geben: Da denn allen Eltern, Vormün
dern und so an der Eltern statt sind, obliegen will, ohne großer Wichtigkeit ihre Kinder Mündlein oder

BlutS-
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BlutSfteunde an der Heyrath nicht zu hindern und 
wenn fie nicht drei» conscutiren können oder wollen, 
die Ursache dem Hchw. KUnirierio ju offenbaren,

ry.

Ein jedwedes Paar, soll dreymahl auf der Cantzel 
«usgebothen werden und zu Bestellung solches Ausge- 
bvthrü fich der Bräutigam selber, anstatt der Braut, 
entweder der 'Vater, Normünde oder nächste Blutü- 
freuno beym Herrn l'riinario einfinden und also klar 
Zeugniß geben, daß weder allzu nahe Freundschafft 
noch sonsten irgend ein Hinderniß vorhanden. ES 
soll auch kein Wittiber noch Wutib LozmIiret werden, 
fie haben denn zu vor ihrer Seellg verstorbenen Ehe
gatten aufs genaueste ein halbes Jahr betrauret und 
ein Zeugniß daß Er fich mit den Erb.n des verstorbe
nen Ehegattens verglichen, gebracht habe.

so.

Damit auch Braut und Bräutigan Ihren Ehestand 
*Nit Gott anfangen, so sollen fie zuvor b-ym Beicht- 
fiuhl und hem Hock)wärdigen Abendmahl sich einstellen 
und also ein öffentliches Zeugniß ihres Christenthum- 
«biegen.

Deßgieichen soll die Population.bey dem Herren 
kriknaiio an dem Tage da man zur Hochzeit bittet, bestellet und ob eine Trau-8ermo gehalten, bey ne- 
benst gesungen und geschlagen, oder ob es schlecht wl- 
l« gehalten, «ärlich angebeutet werden, auch ein je-

Bräutigam aufs längste um 2 Uhr nach Mittage 
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ln der Kirche seyn, welcher aber allererst nach dieser 
Zeit sich elnstellet, dem wird die Klrche gesperret und 
er mit einem vucsten der Kirche zum Besten gestraf- 
fet werden, worbey dann denen Bräutigamen und 
Dräuten nebenst ihren Hochzeit-Gästen gebühren will, 
in das Kästletn auf dem Kirchhoffe ein Allmosen ein 
zulegen, damit sie den lieben Gott desto mehr zum 
Veegen bewegen mögen.

sr.
Und weilen es auch nicht fein, sondern gantz un- 

erdenklich, daß biß anhero von dem Drautdiener der 
Crantz vor dem Altar dem Bräutigam aufgesetzet wor
den, als soll solches künfftig abgeschaffet und hinführo 
solcher Crantz dem Prister, der da Oopullret nach der 
Sopulstion überreichet und von demselben dem Bräu
tigam wie ln andern wohlbestelltcn Evangelischen 
Kirchen gebräuchlich, aufgesetzet werden.

Die weil Auch alles seine Feit und aber die liebe 
Kävent und Fastenzeit zur Buße und Betrachtung der 
Geburt und Leidens Christi angeorbnet ist: als soll zu 
solcher Zeit, weder l'rooiamiret, Lopuliret, odek 
aber auch Hochzeit zu halten gestattet werden.

2;.
Weil Menschen sind, so haben nicht es gewisseres 

als den Tod, aber nichts ungewißeres als die Stun
de des Todes. Darum soll sich ein jeder nicht allein 
stets zu einem seeligen Sterbstündlein bereiten, son

dern
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dem auch wenn jemand oder ein Christ stirbst, der 
Todte nicht balde zur Erden bestattet, sondern aufs 
wenigste 24 Stunden Im Hause behalten werden, In 
Betrachtung, daß etlichen durch geschwinde Kranck- 
heit oder Ohnmacht dermaßen alle Kraffte entgangen, 
daß sie vor todte Menschen angesehen und doch noch 
etliche Stunden sich w iederum erholet, frisch und ge
sund worden.

, -4»
Der Kirchhofs, welcher ist der Christen Schlaff 

Hauü daraus sie der Herr Christus am Jüngsten Ta
ge auf erwecken wird, soll wie es wird am bequemb- 
sten geschehen können, vermachet und kein Vieh da
rauf zu halten verstattet werden, auch ein jeder der 
die Seinigen christlich und ehrlich zur Erde zu bestat- 
ten, willens hat, Sie entweder in die Kirche oder - 
den Kirchhof legen laßen.

-5.

Denen Herren Geistlichen wie auch denen Herren 
Vorstehern, so würckllch in solchen ihrem Amte ( wel
ches doch Gott allezeit lange in Gnaden abwenden 
wolle) sterben, soll ihre und der lieben Ihrigen See- 
llg verstorbene Körper in dieKirche legen zu laßen ohn 
alle Entgeid vergüngsiiget seyn, außer diesem, wer 
die Seinigen will In die Kirche legen laßen, von der 
Person so 6 Jahr ist und drunter Ein Reichsthalee 
so aber 6 bis 12 Jahr Einen Neichsthaler 10 sgr. die 
ül'er bis 20 Jahr, so auch die 20 bis zo Jahr 
allemahl Einen Floren Ungarisch von der Stelle der

Kir.
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Kirchen geben, und die Leiche unter der Predigt ( stn- 
temadi ohne Leichen Predigt solches keinem verstattet 
seyn kan ) ta die Kirche gesetzet werden»

26.
Aber auf den Kirchhofe soll von der Erabstelle ek- 

nes Kindes 4 sgr. einer Mirtelperson 6 sgr. einer alte» 
Person aber 8 sgr. der Kuchen gegeben werden.

27.
Die weil aber die Christen nicht gleiches Vermö

gens, sondern der eine arm, der andere reich ist und 
aber der Ame so der Reiche die Seimgen könne christ
lich zur Erden bestatten, so soll nicht olleine der Tod
te mit Nahmen, und wem Er angchörek, auch wie 
alt er ist, dem Herrn strimario ange^eultt, eamit 
Er möge wie in allen wohlbestellten Evangelischen Kir, 
chen gebräuchlich abgründiger werden: alle und jede 
Eeeligverstorbene Leichen, doch vermöge der Kayserl. 
Ko8olmi<m ohne Klang und Gesang zu Hause abge« 
holet und bist in den Kirchhofs bealeuhet werden son
dern auch folgende Vier Arten und Weise der 
Deqräbniß geordnet seyn, und einem jeglichen frey 
stehen, eine Art zu erkiesen die ihme beliebet, nach 
dem er todt au den lieben Seinigen seine Treue erwei
sen will.

28.
Die Erste Art der Begräbniß ist diese, die Leiche 

«vi» gemeldet, soll vom Hause abgeholet und wann
man 
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man mlt berselbigen auf den Kirchhoff angelanget, im 
Fortgehen ein Gesang biß in die Kirche gesungen nach 
Vollendung dieses die Coilect mit dein Stegen ge
sprochen, darauf mit dem Grabe Gesänge, Nun laßt 
uns den Leib begraben beschloßen und darvon den» 
Herrn ?rmmrio 5 Sgr. In den Diacon« z Sgr. 
gegeben werden. Jedoch soll mit dieser Leiche; allein 
derjenige Herr Diaconus, so sonßen die Amdtö Woche 
hat, mit zugehen befugt seyn, im fall aber jemand 
begehrte daß der Herr k^imMue oder der andere 
Herr Diaconus möchten mitgehen, kay er es mlt der
selben Willen Hallen,

LY.

Die Andere Arth der Pegrübniß iß diese, wann 
die Leiche von Hause auf den Kirchhofs angelanget, 
soll sie zu Grabe getragen und die Leidtragenden mit 
einem Gesänge in die Kirche begleitet und von dem 
Herrn Djacono so die Woche hat, bey erwachsenen 
und alten Leuten eine Vermahnnng vor dem Altar 
vorgesaget werden. Nach diesem soll mit der LuIIect 
Seegen und einem Gesänge beschloßen, und davon 
dem Herrn ?rimmio 6 Cgr. einem jeglichen Herrn 
Diacouo 4 Sgr für ihre gehabte Mühe gegeben wer
den.

Die dritte Arth der Degrübniß iß diese, wann die 
keiche auf dem Kirchhofs angelanget. so soll dieselbe 
bey dem Käßlein nieder geseyet, ein Gesang darbey 
Losungen, hernach di, entsagenden mit einem Gee 

sauge
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fange in die Kirche begleichet, darauf ein Gesang ge
sungen, vorn, Altar eine Leichen 8ermvn, welche von 
demjenigen der darzu begehret wird, gehalten, da
rauf wieder ein Gesaug gesungen und endlich mit ei
ner (^ollecta Seegen und einem Gesänge beschloßen 
und davon dem Herrn ?rim»rin 6 Sgr. jeglichem 
Herren Oiacono 4 Sgr, von Leichen Lsrmou aber 
iv Sgr. gegeben und erleget werden soll.

zr.

Die Vierbtr Artb der Begräbniße ist diese, wann 
die Leiche auf den Kirchhoff angelanget, soll sie eben
falls bei) dem Kästlein nieder gesetzet, allda stillstehen
de zwey Gesänge, so die Leidtragenden begehren, ge
sungen , darauf die Leiche sambt den Leidtragenden in 
die Kirche mit einem Gesänge begleichet, die Leiche 
vor dem Altar niedergesetzet, ein Gesang gesungen, 
hierauf eine Leichen Predigt gehalten: nach vollende
ter Predigt mit einem Gesänge die Leiche zum Grabe 
begleithet, allda eine Lollect zum Beschluß gespro
chen und davon dem Herrn I'rimgiio i; Sgr. jedem 
Herrn vi-u-Eo ro Sgr. gegeben werben.

?2.

Es soll auch einem jeglichen frey stehen, aber bei
den letzteren dreyen Archen will eine Aödanckung 
thun laßen, oder nicht, für welche demjenigen der es 
verrichten sollen io Sgr. gegeben werden. Jedoch 
wirb in diesem und anderen Ambts Eeschäfften wie 
auch dahew rührenden ^cci^onticn niemanden sein 
«tilbreicheö Hertze und gutchälige Hand gebunden, 

son- 
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sondern stehet einem jeglichen frey, ob er aus gutmei- 
nenden Hertzen etwas mehres geben will oder nicht.

ZZ.
Aus diesem Viererlei) Archen der Begräbnisse,' 

mag Jhme ein jeder eine, nach welcher er will, die lie
ben Seinigen begraben laßen, aus lesen. Es soll aber 
ein jeder wenn die Lieben Seinigen verschieden seyn, 
zeitlich dem Herrn krim-irio solchen Todt, mit waS 
vor Gebethen und Sprüchen sie gestorben und auf wel
che Art und Weise er sie will zur Erden bestatten lassen, 
deutlich ankündigen; da denn der Herr krimarms 
nicht alleine alle Vier Archen der Begräbnisse einem 
jeglichen sanfftmüthlg und deutlich wird vorlesen, son
dern auch wie die Leiche soll begraben werden, um
ständlich fragen und dahin ordnen, baß es mit Gottes 
Hülffe nach einer jeden Begchrer verrichtet werde.

44-
Alle Begräbnisse sollen in der Wochen um r Uhr 

am Sonntag und Feyertagen allererst nach der Vesper 
Predigt gehalten, bey welchen aber am Sonntag und 
Fryertagen um eine Leichen Predigt angehalten wor
den, bey denen soll nach Mittage um i Uhr die Leiche 
abgeholet, anstatt der Vesper Predigt, die Leichen 
Predigt wie an andern Orten gehalten, sonsten aber 
augerhalben einer Leich Predigt, die Todten an Sonn
tagen und Feyertagen damit die Fremden an Besuch- 
ung der Vesper Predigt nicht etwa verhindert oder 
sonsten Verwirrung in Verrichtung der Vesper Pre- 
digt möge verursachet werben; allererst nach der Ves

per- 
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per Predigt begraben. Und von diesen allen und je
den Archen der Begräbnißen die öffentlichen Veächtee 
GotteS und seines Wortes, wann Sie in solchem 
Sinn dahin sterben, wie oben allbereit gedacht, aus» 
beschloßen werden sollen.

Z5»
- Weilen auch dle, so dem Altar bleuen, von dem 

Altar ihre Besoldung haben sollen, damit Sie mit 
Wachen und Bethen vor unsere Seele Tag und Nacht 
desto fleißiger und sorgfältiger sind, vor Ihren und 
der Ihrigen Unterhalt wegen ihres schweren tragende» 
Amdteö nicht sorgen können; so sollen wir auch dero- 
wegen mit kreidigem Hertz-m und Händen zu ihrem 
Unterhalt schauen und greiffen und aus dem Gesetz« 
der Natur, damit selbige nicht unserer Seelen Wohl
fahrt wegen, an Ihrer und der Ihrigen ^lmeutmion 
und zeitlichen Wohlfahrt Schaden leiden dürsten, ih
rem Mangel durch erhebliche 8a!arii und aus gesetzte 
-tcmäemia erstatten und vergelten.

Was nun die 8a!ar!a betrifft, So sollen Jährli
chen und in der 4 Quartalen empfamgen r

Der Herr klaxieter als krlmarüu Ein Hun
dert und Füffzig Thaler:

Der Herr Ober Caplan Ein Hundert Thaler!
Der Herr Unter Caplan Ein Hundert Thaler 

an schlrflschem Werth und bann dem Herrn kri- 
itwrlo 6 Klassiern 8 Schock Gebund:

Dem Herrn Oder Caplan 4 Klassiern 6 
Schock gebund r Dem
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Dem Herrn Unter Caplan 4 Klafftern 6 
Schock Gebund:

welche- Holtz einem jedweden vor ble Thüre soll gr- 
dracht werden.

Die ^ccicieiuia betreffende so find solch« r

Theils Allgemein«
Theils AuLgefttzte zum
Theils auch Besondere?

Unter den Allgemeinen sind ble Vorbitten, knglek- 
chen die Tauff und Lrauheller, die sollen die Herren 
Geistlichen wie es ihnen belieben wird sammlen und 
in einem gewißm l ermluo, so ihnen allerseits gefälr 
lig, unter sich Theilen:

Und soll denen Herren Geistlichen gegeben werben.

Don einer D^rbitt in einer Predigt - 12 sg^ 
— — Dancksagung , - - - r «
-- — Ankündigung » , , - 2 «

— Trauung » - , - - 12 B
einem Taufst,,ig , - , , - 4 <

Unter den Ausgesetzten sind dir buneralia.

Don einem gemeinen Degräbniß r

Herrn ?rimino , , sgr,
Und einem jedweden Herrn viscono , g ,

I Boq
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Von einen Bürgerlichen Begrabnlß

Herrn l'rimario - - - 6 sgk»
und jedweden Herrn O»cono - - 4 -

Don einem lionorio kuriere
Herrn krimario - - r; sgr.
Jedwedem Herrn vracou - ro ,

Den Opffergang bey den Begräbnißen stellet man 
auS erheblichen Ursachen, weilen derselben vor der 
ersten Keiormation niemalen in um gewesen, gantz 
ein und abe.

Die kelch Predigten sollen dem Herrn ?nmano 
alleine verbleiben, dle Gebühr von einer Bürgerlichen 
kelch Predigt - - - r Lhl. L sgr.

Welches dem Herrn krimario allein« verbleibet.

Die Aufbittungen ingleichen, so in dreyen mal), 
len verrichtet werden, davon jedemmahl z sgr. und 
also zusammen 9 sgr. gegeben werben, gebühren der« 
Herrn krimnrio vor sich alleine r

Die Tlttul, es sey in der Stadt wie auch aufni 
kande in den Aufbitkungen, aufgewißen und erhebli
chen Ursachen, zumahl um derer Herren Frembdett 
und Andern willen aufs kürtzeste ein zurichten ohn« 
Erzehlung der langwierigen kerrouniia.

Von Adlichen Begrübnißen, dem Gange, Standt- 
und Leichen-Predigten wie auch Abdanckungen, 
«lnrm jedweden absonderlichen sich zu vergleichen-
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Abdankungen thun die Herren Capellänt welcher be
gehret wird, es sey hie Wcchk an Ihm oder nicht und 
soll die Gebühr in die i^astn fallen, da denn auch dem 
Herrn krimario frey gelaßen seyn soll auf Begehren 
die Abdanckung Zu thun, welches !4mmranum aber, 
auch gleichfalS zur Lass» in die gemeine Eintheiiung 
ju bringen ist, das Honormium hier vor ist i; Egr.

Deß gleichen soll dem Herrn ^rimoria frey ste
hen, wann es begehret wird, zu Lausten, zu Trau, 
en, doch daß das gesetzte Honurorium davor in die 

komme.

Die Deichtpfennlge sollen zur gemeinen Omia ge
bracht und unter alle drey Herren Geistlichen in drey 
Theile gethellet werden.

Und in Lumina sollen also zur gemeinen Lass» 
kommen, die Borbitten, die Abdankungen, die Danck- 
sagungen, Trauungen, Lausten, Opfferganqe bey 

hohen Festtagen, bey den Sechswöchnerinn, bey 
ber hl, Oommunion und die Beichtpfennige.

Aus dieser Oassa aber soll dem Herrn strünarw 
Jährlich zu vor heraus kommen und gegeben werden 
^"nffjig Thaler, die Ogzsa sey reich oder arm.

In den übrigen Allen so viel sich befinden wird, 
foll in drey gleiche Theil gemacht und jedwedem sein 

zugesteüet werden.

z6.

Dafern wider Verhoffen derallgewaliig« einen ober 
ander Henn Geistlichen von dieser Welt abgefor- 

H h »ern 
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sollte, baß desselben Frau Wittib und Möpsen, auf ein 
Viertel Jahr lang die völlig ausgeschte Besoliung 
und zufallende kcLkieutia ncbenst der Wohnung un- 
hinderlich verstattet, auf das andere Viertel Jahr 
aber, wann eine andere Person an des Verstorbenen 
Stelle wieder vociret und beruften würde, derftlbte 
schuldig seyn solte, die Helffce dieses andern Vierrels 
Jahres, der Frau Wittib an 8alurio und ^coiclou- 
tien zu reichen, oder aber da auf allen Fall solche 
vacuende Stelle biß zu Endung des andern Viertel 
Jahres nicht ersetzet werden solte, die völlige Gebühr-- 
uiß als dem ersten Viertel Jahre, gleich abzufolgen 
stehen, hingegen sind die übrigen zwep Herren Geist» 
liehen verbunden, diese Zeit über alle Kirchen äclmi- 
luztlation über sich ju nehmen.

Z7»

In der Beurlaubung und kemokion Ist hohe Be
scheidenheit und viel Geduld zu gebrauchen, und soll 
keines weges barzu geschritten werden, es sey denn, 
daß Einer in der Lehre irrig, lm Leben ärgerlich und 
sonsten jäncklsch, unruhig oder dem Gritz zu sehr er
geben, der Gemeinde ärgerlich und seinem Amte nicht 
recht Vorstände, sich auch nach heimlicher und öffend» 
licher Uberzeigung und Erinnerung nicht weißen und 
vcrwarnigen laßen woltc. Also daß der Evangelische" 
Kirche und dein Allergnädigst erlaubten LxcrcUio 
unumgängliches Nachtheil zugefüget und dero gestalt, 
wenn zu vor ein (?nnli!>torium, inner und außer La>^ 
des darüber Rath gefraget werde», Ein Glied zu Er^ 
Haltung beS gantzen Leibeß abgesondert werden mäße»

Des
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Des Ober Glöckners 8alm ium So lange er einen 

Knaben zur lVluiic hält, soll seyn das Jahr über 
65 Nthi 12 sgr. freye Herberge und das Jahr 5 
Schock Gebund Holtz.

Des Unter Glöckners Jahres Besoldung! Dieser 
soll haben Jährlichen — — r; Thlr

Die kcciclentia bey den Begräünißen Tauss und 
Trauungen dieser beyder von einen Begrabniß vom 
Gesang und Gang — — 2 sgr.

Dem Organist von einer Brautmeße — 10 sgr. 
Von einer Vorbitte — — 6 .
Von einer Dancksagung — — 6 -
Von einer Abkündigung — — l ,
Von einer Trauung — — 2 -
Vom Tanffen — — 2 -

So der Unterglöcknea das Begräbniß zu bestellen 
"suchet würde, soll darvon kommen 2 sgr. Jhmbe.

Wann eine Kirchenstelle umgewechselt und einem 
andern gelaßcn würde, soll der es verzeichnet r sgr. 
^ben, und bey einem jedweden Beqräbnlst demJun« 
Sei, welcher das Creutz träget 6 oder 9 Heller gegeben 
werden.

Z8.
Ueber dieses, sotten den Herren Pfarrern ihre ge« 

'hane Häuser wie auch des Oberglöckners ohne alle 
beschwer sie rühren auch her wo sie immer wollen, 

' H h 2 1» 
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zu bewohnen, laut des Allergnadigsten Kapers, und 
Königl. unter Ihrer Freyherr!. Gnaden, den: Voll
mächtigen Herren Landes-Haupt-Mann Schuye und 
(inkornio begriffen, und soll Ihnen auch dou der g»n, 
tzen Gemeinde, aller Menschen Möglichkeit nach, an 
der Hand gestanden werben.

Den Glöcknern wird auch, über ihr gewöhnliches 
Lalarium ein Neuer Jahresgang bey der Evangeli
schen Bürgerschafft zugelaßen.

Denen 2. vermochten Kirchen-Vätern, soll Jeg
lichen einem jedweden, wegen Umtragung mit dem 
Säckel zu einer Diskretion gereichet und gegeben wer
den r Drey Thaler Schlestsch.

Das Andere, wegen ihreS treuen Fleißes, haben 
Sie von Gott dem Allmächtigen durch reichen Seegen 
zu erwarten..

Z9*
Wellen auch die Gemeinde nicht zu gleich die Kir

chen Sachen befördern, noch derselben um stehen kan, 
als wird es in allwegen der unumgänglichen Noth- 
burfft befinden, daß nach dero in der gantzcn Christen
heit üblichen nbierv»n7 und Gewohnheiten diese H^ 
Verwaltung solchen Personen aufgetragen und ayver- 
trauet werden soll, welche mit Verstand und Aufriß 
tlgkeit qualiticiret, hiermit bey gegenwärtiger Macht 
der Finsterniß und einbrechendem Ende der Welt und 
bösen Zeiten nicht etwas versehen oder versäumet/ 
diesem unserm anvertrauten Gotteöhause durch treue

Pfle-



49S
Pflege und Vorsorge, alle mögliche Gefahr abgewen- 
del und wir darinnen biß zu der allgemeinen großen 
Versammlung zusammen kommen und endlich dabey 
feelig in Herrn einschlaffeu und zu der ewigen Freude 
und Seeligkeit geführel werden.

40.

Weilen aber auch drey Vorsteher aus der vorge» 
schlag^nen Zahl von dein Vollmächtigen Königl. Her
ren Üandeö - Haubtmanne zu solcher ^^mini^trstian 
erkieflt worden, welche auch bis anhero an ihrem mög
lichem Fleiß und Vermögen hierbey nichtes erwiedern 
laßen, also hat es noch damit sein »»verrücktes Be
wenden, solle aber ins künsstige eine Enderung ent
weder durch den zeitlichen Tod ober sonsten mit Ihnen 
Vorgehen oder auch vorgenommen werden, soll bey 
Erkicsung oder Erwehlung eines andern, die Lonstr- 
nwtion allemahl bey dem Vollmächtigen Königl. Amb- 
tc nnterthänig gesucht und gebethen werden, damit 
Sie liitticme Iruius Osstoii wie auch die ganhen Sa
che des Lxercm unter dem Königl. Ambles Schutzes 
desto gesicherter seyn und verbleiben mögen.

41.

Und weil Ihnen zu Erleichterug fothaner äömmi!?- 
traüon sonderlich was den Bau betrifft von höchst- 
^»hlgedachten Königl. Ambte ein Oirector zu geord
net worden, als wird derselbte bißher lang «wende
te Mühe und Sorgfalt ferner continuircn, was nicht 
allein bey E. W. W. Rath allhier, wie ingleichen 
bey Ihro Freyhl. Gnaden dem Vollmächtigen Kayserl.

und
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und Könlgl. Ambte und Landes Haubtmanne beyder 
Fürstenthümer Schweldnitz und Inner unseres Gottes- 
Dienstes halber, künfftig und jtzo zu verrichten, zu 
LoIIicitiren und zu bitten wie solches Ihine von de
nen Herren Deputieren, Eltisten und Geschwornen 
unter die Hand gegeben werben mochte, zu befördern 
nicht Unterlasten,

42.

Dle Oorreupnnclontion aller Orten erhalten helf- 
fen die unter seiner Hand zu Dato bewendete Nasttun- 
gen zum thist möglichen verfertigen und ein antwor
ten, was zu den Kirchen ^cli» gehörig, damit sol
che in ein Lorpud gebracht werben möchten wohl ver
wahren, auch die Ober snspectiou unabseßltchen zu 
behalten und alles zu der Ehre Gottes und wle er 
solches in seinem Gewlßen zu verantworte» getrauet, 
zu Dirigiern wißen.

Dagegen soll Ihme zum 8olario nebenst seiner 
Herren Mit Lulleren vor solche ihre Mühewaltung 
und Verabsäumung, das Jahr über gegeben werden, 
Wie hernach 8pecj6oiret.

Dem Herren Directori. r z Rthl.

Und den andren Drey Herren Vorstehern, jed
wedem io Rthl.

Es behält Ihr aber dle ganze Evangelische G^ 
melnde, Eltistrn und Geschwornen in diesem Dirccto- 
rat elne freye Hand rc. 4b
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4Z»

Der Kirchen Vorsteher Ambt bestehet i.) in der 
Einnahme derer Kirchengelder. Diese Gelber sind 
entweder freywillige und welcher inner oder außer 
Landes coiliAiret werden, oder ja sonsten bey der 
Kirchen einkommen. Diese sollen alle fleißig von dem 
der die Ln;ia hat »»liret nnd eingetragen werden 
und als einen Kirchen Schatz in einem wohl verwahr
ten Kasten mit dreyen Schiößer darzu ein jeder einen 
besondern Schlüssel haben soll, wohlverwahret bey 
dem Obern behalten werden. Die freywillige Bei
steuern sind das Sacklein, Kästlein, und Schüßelein 
Gelder, diese sollen ingleichen fleißig verzeichnet, waS 
alle Sontag, Fest - und Wochentage gefamblet wird, 
in Kasten eingeleget, zwey Register gegen einander 
gkhalrcn werden und hier von gutte grnügllche Rech
nung erfolgen.

44«

Die Kirchen Elnkomnüße sind Diese:

Welche von Gräbern in der Kirchen und außen 
auf den, Kirchhoffe. Wie ingleichen auch von Verle, 
S«ng der Kuchstellen einkommen.

Hiervon soll nun erlegt werden:

Von einer Grabstelle, eines Kindes 4 sgl.
Von einer Mittlern Person 6 -
Von einer Alten Person t -

Die



Die Grabstellen tn der Kirchen: werben nach 
Hu-Mtitneten der Personen und derer Verdienstniße 
Von den Herrn Vorstehern gewürdiget und taxiret«

Die KIrchenstellen betreffende: Diese sollen deS 
Jahres von denjenigen so ste besitzen und Ihnen zuge- 
laßen worden zweymahl gelöset werden, von jedwe, 
der Person ;^sgl. auf ein halbes Jahr, thut Jähr
lich ro sgl. Und weilen die Kirche noch zur Zeit von 
schlechten Einkommen und solche Gelder zu Besoldung 
derer Herren Geistlichen (weil sonsten kein ander Mit
tel obhande»XauS gesetzet werden müßen. Lebet 
man der unjweiflichen Hoffnung, was fromme treu- 
hertzige Christen seyn, solche an ihnen dießfalü, mit 
williger Erlegung derosilbten, nicht es erwinben oder 
ermangeln laßen werben«

45«

Was sich auch nach und nach durch gutthertzkg« 
treue Leute in lestameuten oder andern Vonationen 
zu Verehrung dieser ärmsten Kirchen und Gotteshau
ses einfinden möchten, oder auch schon allbcrcit ein« 
gesunde» hätten, dieses wird der allgewaltige Gut
thäter und Geber alles Gutteu einem jedweden, wo 
nicht hier zeitlichen, dennoch unzweiflichen im seeligen 
ewigen Leben reichlichen ju vergelten und zu ersetzen 
unvergeßen seyn«

Und also bißher von ber Einnahme Zum 2.) S» 
bestehet ihr Ambt in ordentlicher Ausgabe.
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DKAusgaben sind entweder;

svz

Oiöinsr oder ja 
Lxlra.OrLiinur:

Orclinnr sind die 8pcci6oirten Lalarla, so alle 
Huartalgegen O.uittung abgeführet werden sollen. 
Lxtru orclinilr sind alle andere Ausgaben, so auf den 
Bau und die Beförderung der Kirchensache verwen
det werden müßen.

Weilen es bann unumgänglicher Nsthwendlgkelt 
daß man Tag und Nacht dahin sinne und trachte, wie 
auf bald kommenden Frühling, zum seel. Kirchen- 
Bau geschritten und immer bey machlichen, auf ein 
Und das ander Mittel gesonnen und getrachtet werde, 
damit man nachmahlen daß zur Sache von nöthen; wie 
auch einen verständigen Baumeister und Zimmermann 
bey Handen, als werden die Herren Vorsteher solicheS 
in gutte Obacht ziehen und sich hierauf ju rüsten wiß, 
<u. Und weilen die Ordnung auch die allerschwersten 
Sachen erleichtern kan, so werden sie ihnen dißWerck 
wohl anbefohlen halten, derygestalt, daß der Obersts 
bey den Schloßern, Tischlern, Löpffern, Glasern 
und andern Handwercksleuten, auch mit Einkaufs und 
Bestellung der Nägel und andern Eisenwerckes gutte 
Beförderung leiste«

Der Andern sich allezeit bey den Bauleuten befln« 
bku, alUs was der Bau erfordert in Zeiten herbei» 
schaffen laßen und allen Saumfgl der Arbeiter ver
meiden hclffen.

Dtp
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Der Dritte mit dem Bauholtze, den Brettern unk» 
Schindeln zu thun habe, die Fuhren ordne und be
stelle, und was sonsten hierbei) nothwendig fleißige 
Vorsorge habe. Die Bezahlung aller und jeder Ar
beiter und Haubwercks Leute, ingleichen d-rFuhren 
und Bothen, soll Sonnabend nach Vesper von allen 
dreyen, oder zum wenigsten von zweyen Vorstehern 
geschehen, auf die Dinge Zettel oder sonsten geschrie
ben werden und von asten dreyen oder zweyen Vorste
hern unterschrieben und biß zur lttstehenben Rechnung 
hinterleget werden:

Weilen auch noch kn der Kirchen Sache eines und 
das andere an Kayserl. und Königl. Hoffe und son
sten noch zu befördern: als sollen die j8p«reu darzn 
aus der uusäumig gereichet und ohne Wieder- 
willen gegeben werden.

Zum z) bestehet auch ihr Ambt in ordendlicher 
Naptung

Den wo Verwaltungen seyn, da folgen auch 
aus der Natur auf die Einnahme und Ausgabe Ray- 
tungen. Diese sollen die drey Herren Vorsteher, 
nebst dem Ausschuß von den Aeltesteu und Geschwor
nen alle Quatember von demjenigen bey dem dieCaßt 
beruht, oder ihm vertraut zu fordern nicht unterlas
sen, damit alles in richtiger Ordnung erhalten werde« 
Damit sie nun desto getroster, vorsichtiger in ihren 
Amte seyu mögen, so sollen sie bedencken in der Ein
nahme, baß es der Kirchen Gottes, dem Hause des 
heiligen Geistes der tausendfältigen Wiedererstattung 
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des heiligen Allerhöchsten gegeben und vorgelichen 
werden; In der Ausgabe, daß es Almosen, daß es 
Waisengelder und daß es Heller aus Gotteükasten 
sind; in den Rayttungen, daß Gott alle Pfennige so 
gutherzige Christen herbeigetragen, am jüngsten Tage 
zählen, vor der Gchaar der Auüerwählten rühmen 
und mit ewiger Glory überschwenglich vergelten, die 
auf Erden geschloßinn Rapttungen öffentlich justiren 
und wann er sie in dem Angesicht« derer, so nach Ih, 
ren Vermögen das ihre dabey gethan gut befunden, 
darauf sagen werde: ey ihr frommen Knechte gehet 
ein zu eures Herrn Freude, ihr seyd über wenig ge
treu gewesen, nun sollt ihr über viel gesetzt werden, 
derowegen seh ein jeder auf sich, dem ein solches ver
traut wird, denn die Füße derer die Ananlas und sein 
Weib Saphira begraben stehen annoch heute vor der 
Thüre. Damit sie aber, weil sie Lag und Nacht 
Mit dem Bau zu thun haben werden, an ihrer Nah- 
rnng und Haushaltung nicht allzuarosten Schaden lei
den dürfen, wird ihnen deswegen ingesamt, ( denn 
die Kirchenvorsteher verwalten solch Amt ohne alles 
Entgelt») ein Kewmyen, wie oben 8^sci6oirt und 
vcrwilligt auf dieS Jahr ausgesezt.

46.

Gegenwärtige diese KIrchenordnung und ganze 
Verfaßnng wie sie von ddn darzu erfoderten und De- 
putirten abgeredet ausgesetzt und vollzogen worden ist, 
Mit den Herrn Geistlichen und andern Jntereßentcn 
communjcirt, von paraZrnpsiu zu yaraANiplio gut 
"baulich und überall der evangelischen Lehre gemäß 

er-
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erkannt und befunden worden. Dah erwegen sollen 
alle und jede dabey intercßirten vom obersten bis zum 
untersten darüber, wie es ihr Gewißen, lhr Amt, ihr 
und aller Heil und Seeligkeit erfordert fest und steif 
halten und so sieb jemand dawider ju handeln unter- 
siehn würde, derselbe soll nach geschchner Erinnerung 
und beharrten Halsstarrigkeit von der Gemeinde 
Gottes abgesondert und als ein Verruchter göttlicher 
Ordnung aus der Kirchen gestoßen und anathematisirt 
werden.

47.

Es behält ihr aber die evangelische Gemeinde vor, 
wenn die allergnadigste Kafferl. Kelolutiou eingelau
fen nach dero allergnädtgsten Inhalt, auch sonsteu ge
genwärtige Kirchen-Ordnung zu mehren und zu min
dern, auch so was itzo nicht mit begriffen ins künftig 
verordnet werden möchte, so soll solches von eben sol» 
chen Kräften seyn als es von Anfang mit einverleibet 
worden. Sollen auch hinführo die Herren kand- 
ständte etwas hierinne ju erinnern haben, wird es 
ihnen und allen so mit uns bey der Kirchen Sache 
interessirt, hiermit heilsamllch Vorbehalten.

Zu mehrer Versicherung ist diese Intcytion und 
Firchenordnung von den Aeputirten Herrn vircot-i- 
re, Kirchenvv'stehfrn, Geschwornen und Eltesten besie
gelt, unterschrieben und bestätiget. Ein Lxems>I^c 
den Herren Geistlichen, das andre den Herren Kir

chen-
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chenvorstehern'gegeben und bey Ihnen hinterleget wor, 
den.

äctum Iauer den roten Febr. 1655. *)

C^- 8.) George G'örz.
(l,. 8.) Jacob Eiftnach.
(I.. 8.) Gottfried Daniel.
(I,. 8.) Christoph Kluge.
(I,. 8.) George Gericius.
(l.. 8.) George Hempel.
(l,. 8.) Hans Dienersdorf.
(l,. 8.) Gottfried Profe.
(l,. 8.) Christoph Hindemlt.
(l.. 8.) Wolf Perschmann.

1*) noch ungedkuckt.

r?

Orglnal. >6-6.

( jur Sekte 126.)

Wkr Ferdinand der ander v. G. G. erwähltes 
komischer Kaiser rc. bekennen demnach auf gnädigste 
Verordnung weyl. Kaisers kercliuruuki unsers gelieb
ten Anherrens hächstlöblichster Gedächtnis,-«» lang, 
wirigen Sreitigkeiten so sich zwischen den würdigen 
Wohlgebornen, Gestrengen, Ehrenvesten und Ehrsa
men unsern lieben Getreuen Prälaten Herrn Ritter
schaft und Manschaft unsrer Fürstenthümer Echweid-
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nitz und Jauer an einem und Burgemelster, Nath- 
rnannen und Gemeine der Stadt daselbst andern theiS 
erhalten. Unter andern auch der Landvoigtey und 
Obergerichte, Stadt Urber, Maljen, Brauen, Schen- 
cken zuschütten der Unterthanen allerley Handwerckee 
Saltz und andrer Märckte halber noch Im lausend fünf 
hundert fünfund vierzigsten Jahre den vierzehnten Oe- 
comkri!; auf beiderseits frey willkührliche bewilligung 
ein ordentlicher gewißer Vertrag aufgerichtet, welcher 
von Höchstgedachtnuß Kaiser kerciinaucio constrmi- 
rel und bestattiget, auch darinne ausgesetzet worden, 
da beklagte Theile in einem oder andern beruhet« 
kandvoigtey und Obergerichte, item die Stadt Ur
bar, des Melzen, Bräuen Schenken, Zuschütten 
Handwerker und Margte betreffend auf ihren Land
gütern privileZirst und berechtigt zu seyn vermeinten, 
daß sie dieselbe ihre gerühmte Gerechtigkeit in und auf 
gewiße Zeit entweder mit Kaiserlichen Königlichen 
oder mit den Fürstlichen Briefen und in Mangelung 
derselben Briefe durch gebührliche Zeugen Führunge 
beweise und darthun: die von Städten anch ihre 
Nothburft beweis und Gerechtigkeit dagegen wie ge
bührlich zu vollführen und aufzulegen jugelassen sey» 
sollte, und Bürgermeister Rathmannen und ganze Ge
meinde der Stadt Jauer gemeldten Vertrage zu fol
gen im Jahre tausend und fünfhundert und acht und 
vierzig ihre Nothdurft und beweis habende Gerechtig
keit eingebracht zu ber Königl.Maj. rechtlichen erkent- 
nuß ferner gestellt haben. Daß wir nun mehr nach 
genügsamer ersehung und Erwartung desselben ihre» 
Einbringens so viel befunden und erkennen hiermit jU 
Recht, baß gedachte Bürgermeister Nathmanne und

/ gan-
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ganze Gemeinde der Etadl Inner mehr berührten den 
i4ten Dec. 1545 aufgerichteten Vortrag gemD ne-

- den der von ihrer ersten Auösähnng und lchmiatinu 
auf die Stadt Urbar das Weihen Dräuen Schencken 
und Handwcrckrr In einer ganzen Meileweges um die 
Stadt herum habender Gerechtigkeit, auch die Ober- 
und Niedergericht« iu der Stadt und durchs gantze 
Weichbild samt dem Saitzmarckt in der Stadt erwie- -- 
sen. Und dast sich ihige und künftige Durgermeistere 
und Nathmanneund gantzeGemcinde erwehnterStadt 
Iauer beßeiben Ealtzmarcktes in der Stadt dan der 
Ober und Niedergerichte in der Stadt und durch- 
gantze Weichbild außerhalb derer Gütter die durch un
ser hier In dieser Streittigkeit jetzo ^ubiicirte Urthel 
ihrer bewiesenen Gerechtigkeit wegen ausgenommen 
seyn, zu gebrauchen befugt. Und zonsten oft berühr
ten Vertrag bey Vermeidung der von mehr höchstge- 
dächrigsten Kaiser t'erüirumäo darauf gesetzten Slra- 
se in genaue Acht zu nehmen und Im geringsten nicht 
t« überschreiten schuldig sehn sollen von Rechtswegen. 
Mit Ubrkundt dieses Briffcs besiegelt mit unsern Kai
ser und Königl. aufgedruckten Leeret Jnsiegel der ge
ben ist in unser Stadt Wien den zwölften Lag deS 
Monats Iuny Im Sechzehnhundm Sechs und zwanz 
tigsten.

Ferdlnandt. ( l.. 8. )

Otto von '

nech ungedruckt.

>8
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Abschrift. 1749.

( ju Seite Z59. )

Von Gottes Gnaden Friedrich König in Prcu, 
ßen rc. Unsern gnädigen Gruß zuvor. kiebeGetreu 
Wir laßen Euch hlebcp den untersuchten Kämmerei-- 
ertrag zufertigen mir Befehl nach diesen Anschlägen 
die sämmtlichen Kämmerei) Nevenuen, besonders die 
unbeständigen Gefälle und kleinen Pachtstncke mit 
Mehrerer kttcution als bisher geschehen zu adiiiinist, 
tiren und dero Verbeßerung möglichst zu suchen. Und 
nach diesen Ertrag jährlich ein Bestand von 5z/ 
Rthlr ry gr. i 2/15 pf. verbleibet, bekanntermaßen 
aber die Bürgerschaft bisher zu bezahlung der lntoro»- 
se» von den auf die Gemeine Stadt aufgenommcnen 
Capitalien jährlich bei) der Serviö ^48 Nihlr. 

gr. 2 pf. aufbrlngen müßen! so soll künftig zuitt 
LonIuAcinent derselben jährlich 400 Nthlr. der Bure 
gerschaft zu Stätte» kommen und solche zurBezahIung 
der Zinsen von schuldigen Capitalien aiigeweNbet wer, 
den. Solchergestalt hat künftig die Bürgerschaft bei
der Serviö Cassa zu diesen Zinsen nur noch jährlich 
i?8 Nthlr. 5 gr. 2'pf. bepjutragen und habt Ihr 
hiernach sowohl den künftigen Kämmerei) Trat pro 
1750/^1 einznrichten, als auch den Serviö Trat so' 
bald solches geschehen kan darnach zu fvrmiren damit 
die Bürgerschaft von dieser Last befreit werde. Wir 
Ihr- Euch den auch bemühen müßt die Kämerep, 
Revenuen, wie gar wohl geschehen kan dahin Z« ver, 

best.
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keßer», daß die Zinsen völlig auS dem Kämm-rey 
Etat bezahlt werbe» können, ohne daß die Bürgerschaft 
dazu die noch erforderlichen 158 rthl. 5 sgr. 2 pf. 
beitrage und sind im Kämmerey Etat die (.'apitaljen 
so wie im Ertrage geschehen ipecisico auömführen. 
Zu mehrerer Beßerung der Nevenueu soll inobesondere 
l das Weinbodengeld künftig und sobald der chige 
Weinkellerpacht zu Ende geht, nicht mehr mit vermie« 
khct, sondern nur der Keller und die W-inschenkc- 
gerechtigkeit verpachtet, das Bod>ngeid aber nach 
der Enner Zahl berechnet werden, wie denn auch die 
Jtaliäner künftig von den ^Iiampaßner Und liour-

Weinen ebenfalls Pas Bodengeld, wie von den 
übrigen französischen Weine geschieht, erlegen müßen, 

damit die Griegersdorfer Vorstävter angehalten 
werden ihr Salz nach der Schuldigkeit aus der Stadt 
tu nehmen, so habt Ihr nach den lMrbeyiommenoen 
^nncipiib und nach der Zahl der Personen und deS 
Viehes die Salz ConfumtlonS Anschläge dirfer Einwoh, 
Uer zu machen und ihnen Eaj'bücher zu geben, worin, 
ne nach dem Anschläge die Censumtlon jedes Wirthes 
verzeichnet ist, und in welche Bücher sie eintragen 
laßen müßen von wem und wie viel sie an Salz gk, 
kommen, damit nach Verstießung eines Jahres nach, 
Käthen werden kan, ob sie das erforderliche aus der^ 
^tadt genommen haben, ill Muß das Quartalbier 
so die Kämmerei) zu genieße» hat, künftig clmirtalitor 
so oft es vorkommt, an denjenigen der das meiste da, 
mr geben wsg und Und was es nach Beschaffenheit

Kornpreißes gelten kan vermi-thet werden^ 1'/^ 
wegen des Viehutungs Geldes die Heede bis, 

Stilen unvermuthet gezählet werbrn, ob auch mehr
3 i Bieh



O G O

Vieh die Melde genießet, als wovon Hutungsgeld 
entrichtet wird. V. da die Hanngsbäutner und 
Rcichüträmer sich beschweren daß ihnen durch die in 
^nno 174z neuerlich angesehen vier Tobakshänd« 
ler in ihrer Nahrung und Gerechtigkeit Eintrag ge« 
schehn und erstere sich für den Tobakhandei zu einem 
beständigen Zins von 8 rthl. erbothen, so muß gegen 
Erlegung dieses Zinses von den Reichkrämern undHä» 
ringsbäutnern den erwähnten Tobakshändlern der 
Handel untersagt und erstem überlaßen werden, je- 
doch dergestalt, wenn sich ein Tobakspinner in Jauer 
«wkliren sollte, demselben frey bleiben muß mit dem 
Tobak so er selbst fobricirt zu handeln. VI. Sonsten 
hat sich gefunden,^ daß Ihr in dem Dorfe Poischwitz 
vier Leuten «6 tempun die dHncestion ertheilt Brod 
zu bakken wofür jährlich 8 rthl. einkommen. Da 
aber dergleichen Loncestione» der städlichen Nahrung 
als unsern äccile lntercüe sehr nachtheilig, so sind 
diese O-ncclsinne, auf zu heben und den vier Leuten 
nicht weiter zu gestatten Brod zu bakken. Vli. Die 
kleinen Pachtstükke sollen vor Endigung der itzo dau
ernden Pachtzeit ordentlich plusiicit.möi zur Verpach
tung ausgeboten und solchergestalt vermiethet werden 
maßen dabei ein ohnfehlbares plu, zu hoffen stehk» . 
Vlll. Wegen der Stadlwaage habt Ihr fordersan^ 
eine Waage Ordnung zu projecliren und zur 
bation einzusenden. IX. Soll das ganze Marktrechl» 
so izt vor 20 rthl. verpachtet ist, zum Besten der Bür
gerschaft künftig gänzlich wegfallen und von den I" 
Markt kommenden nichts geködert werden, dagea?" 
aber auch das ^raclament des Marcktmeistets 
8 6 Rthlr im künftigen Kwt ceßlren nur muß deße«

ltzig« 



lhlge Verrichtung künftig durch den Stadt Wacht
meister mit geschehen. Und da der Magistrat mit über- 
stößigen Nnterbedienten versehen, so soll künftig, wenn 
der Schwerddlener abgeseht auch dieser Platz nicht 
weiter bes tzet werden, maßen Ihr sodan doch noch 4 
Unterbedienten, als Markt und Stabtivachtmeister, 
ehrbaren Rothsdiener, Gerichtsdicner und Kämme- 
keydiener behaltet, welche hinlänglich sind, die nöthi
gen Dienste zu versehen. X Muß die Garküche gleich
falls aufs neue zur'IHtmion und Verpachtung ange
schlagen werden. XI. Nachdem Special Anschlägen d r 
Ziegelei) Schößer von jedem Brande i g Rthlr. habt 
Ihr dieZiegelley entweder z« verpachten oder zuadmi» 
nistriren. Uebrigens soll in Ausgabe für den appro- 
^rten Rathmann Sonntag im künftigen ütat 80 
^ithlr. Gehalt und für den Rathscanzellisten Zo Rthlr. 
Zulage angesetzt werden Hiernach und nach den Cäm- 
Merey Anschläge habt Ihr das Uroject zum Ltat pro 

i elnzurichten und Euch alle Mühe zu geben 
Glicht allein die Einnahme den Anschlägen gemäß zu er
halten sondern auch durch Fleis und kitentiuuzu ver
bessern. Sind Euch mit Gnaden gewogen.

Gegeben Glogau den 8ten September 1749.

K. P. K. und D. Cammee

l.übeclc, LclivarrenberAer knicke!«

An den Magistrat 
1» Iauer.



s'4 O G O

19.

Original. 1559.

( ju Seite Z75. )

Wir Daltasar von Gottes Gnaden Bischofs zu 
Dreßlau Herr ju Pleß Sorow und Triebe! Obrifkee 
Hauptmann in Ober und N'ederschlefien, bekennen 
und thun kundt hiermit vor jedirmäuniglich daß vor 
uns gestanden seyn die Ehrsammen unser besondern 
Neben N- Burgemeister und Rathmanne der Stadt 
Jauer wohl gesunden Leibes und der Sinnen und hae 
den uns untenhanigst mit bericht fürbracht daß stt 
mit zeitigen reifen Rathe auch Fürwißen Gutbedänken 
und bewilligung ihres itzigcn Psarr Herr Martin Tite 
zen als wahre Patron, Lollatoriz und Lehnherr» der 
Pfarre daselbst^ das Wiedmut Gütlein so zur Pfarre 
gehörig auf den Funkzighuben zu Hertwkgswalde gelee 
gen, zu Nutz Frommen und Erhöhung des Pfarr- 
lohns Einkommen dem Ehrsamen Christoph Scholtze» 
erblichen verkauft und abgetreten und die Haupts»»" 
men itzigen und künftigen Pfarrhern zum besten 
jährliche Nutzung ausgeliehen hätten, welches uns g" 
dachter Pfarrer das dem also, auch solches mit FroM* 
men und Nutz des Pfarrherrn geschehen sey untcrth»' 
nigst berichtet um Derowegen beide gedachter Pfarre 
und Rath unterthänig angelangt und gebeten Unser» 
als dem Bischofs und ioci oreiinariu« zu solchen Kam 
welcher dem Pfarrlohn zum besten geschehen Onlen' 

und
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und Willen zu geben. Ob wkr nun wohl was ein, 
mal von frommen Herzen 0er Kirchen zur Ehre Got
tes und Erhaltung derselben Diener verordnet und 
gegeben nicht ravon kommen laßen sollen noch wollen, 
dieweil aber solcher Kauf, den, Pfarrivhn zum beste«/ 
geschehen und kommt sintemal die Kaufsumme, wie 
wir bericht t worden, viel ein höhres austrägt alshaS 
Wwmuth Gütlein zu gebrauchen und zu genießen ge- 
welen; haben wir darum unsern gnädigen Willen und 
Lonseiw auch hierinne gegeben conleuliren und geben 
denselben hiermit aus unsrer bischöflichen Gewalt 
und Kraft dieses unsres Briefes jedoch uns unsern 
nachkommenden Dischöffen und Kirchen zu Preßlau 
und sonst männiglich Rechten und Gerechtigkeit un
schädlich an diesen Brief hängen laßen. Geschehen 
und gegeben zur Ne!ß Montags nach Lan^ta nach 
Christi Geburth tausend fünfhundert und neun und 
fünfzigsten Jahre dabey sey gewcst die Ehrbaren 
Wohlgelahrten Barthel Mette! Cantzler Andrea- 
Neuman Silber Cämmerer und Caspar Frölich Cant- 
telschreiber unsre lieben Getreuen hierzu Gezeugemu*)

Balthasar. ( l.. 5. )

noch >ngedr«»t.
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Original izqy.
( zu Seite ;y6. )

LlZismnnäus blulex I<ex;ni öoemlse '8ubcsme- 
rarin, Vobis ^-lAlstn; ciiüum Lvntulibu» et junillr 
civibus ciuitntum in ciiürictu ^i'Vlentl cnniiituti« 
sä c^uos poeces pemenenut, »mici« nortiis caribü- 
ni>8 iincenim snimum ubilibet comjiiscencii. /^nu» 
ci clileeti, ^iscej)imnt ^uaci eiviliio ^«reniis'cx 
äe5ectn vonclikioni« esnnjun» Iiujusmocii scvorio 
bN3UItU5; uncie toti couvennu ciicte ciuilsti8 non 
mnäiea äampna Aeruntur et ^rouenernnl )i>ctnrso.

iorenjssiini pi iiicij?>i8 et Oominj nostri Kums« 
nornm ac lioen»'« ließis coulen5u ek «nanciato äictcr 
ciiumn )Ä^renli conceclimus et inclulAemur linAU. 

le^tiinruiis uno t»ntuiu äie libctuin iutnm canü» 
um venäitione liebele ^oslint et äebesnt, triliter 
et c^U2evi8 ^sr5oua scl äiem äe^utritum in äictrnn 
cinitüleni pecvrs ieu veeucies urout aci sl»8 ciuits» 
te8 ubi commnriv komm slr soAenante rbrei« 
ms l'Is j^betur aci vcnäencium et emenäuin eäu« 
eene poslint et v-ileimt renitenti» ^nsms sinots.

^uiäein libeitütem nnn pet>)etuam 5cci sä 
1emf>u8 iterum tsncnägin tniber-e äecrovimur et 

lte^ü l'nvoris lub obtentu, DkMuN 
s'l--i^6 ?°esi^ Quinta ^noxiimg rinte kestum 8»nti 
VV scesi^i ^nno Oom'ni ^illeümo trecentellwo 
NonL^eiimo HNiirto. *)

") noch unücbruckt.
AI«



21.
Original i6;o.

( zu Seile 149. )

Wir Ferdinand der vkerbte Zolles Gnaden zu 
Hungarn Böheim Dalmatien Croatien und Sclavo, 
nie» rc. König, Erzherzog zu Oesterreich Herzog zu 
Burgund Eteyer Carnthen Cratn Wirtenberg unbt 
Teckh Gefürsteter Graf zu Habeburg Tyroll Pfirt und 
^örz, Hklzog in Schlesien zu Schwkidnitz und Jawer 
und Graf zu Glah rc. rc. beknnen hiermit öffendlich 
und thuen kund jedermannigllch,^ demnach uns die 
Ehrsamen untre lieben Getreuen N. Bürgermeister 
und Rathinanne unsrer Sradt Jawer in Schlesien 
vor sich und im iNahmen der gantzen Gemeine daselbst 
Unterlhäntgst und beweglich angelanget, daß wir th
uen ihren Nachkommen und gemeiner Stadt Jawer 
alle und jegliche ihre Briefe, Privilegin Freizeiten le
ben Gnadt, Gericht Recht Handvesten Willkühren al
te löbl. Herkommen und gute Gewohnheiten welche 
sie von Aussatzung der Stadt volgends blS auf den 
beuntigen Tag Don theils römischen Kaisern und Kö, 
uigen wie denn auch von Königen von Hungarn und 
Böhaimb und unsern Vorfahren Hertzogen in Schle
sien zur Schweidnitz und Jawer hochlöblichster Ge
dächtniß, insonderheit aber von Weylanbt König Fer- 
dinando nntern clato Wlen den 21. July rzz; meh, 
ters von Kaiser ^laxinniiano cie stato Prag des 20. 
April 1567. lmgleicher vom Kaiser Rudolph dem an» 
^mr auch zu Prag den 2Z,S»Pt. 1578 durch ihre 

löb- 
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löbliche Verdienste treuw und redlich hergebracht und 
erworben haben und von Wehland König Mathia dem 
ander» ciato Pießlaw den 8. Oct. i6n deßgleichen 
auch von kor mau^o sLcuncio unsern hochgeehrtesten 
Llnherrn Cbrtstmtidesten Andenkens suh ^aro Wien 
den 22. Octob. 1622, wie nicht weniger von her 
itz regierenden Kahser auch zu Hungarn undDöhetmb 
Königl. Mäht. unser» gnädigst uno geliebten Herrn 
Pater cie el^to Wien den 27 November ^uno 1626. 
bestetiget und verneuret worden, gleicher gestalt zu 
coufiriiiiren, zu verneuein und zu bestättigen genädigst 
geruhten. Als haben wir angesehen vberwahnter 
Rathmanne und Gemeinde, unterthan.igste Bitte bey« 
uebenS in Gnaden erwogen den guten Nutz und er
sprießlichen getreuen Dienste, welche sie hikbevor un
sern Vorfahren gehorsamst geleistet und baß iie auch 
h nföhro dergleichen in unterthänigster clevotinn und 
beständigster Treuw ju laisten so erbietig als psitcht 
schuldigst seyn, und ihnen derowegen alle ihre Briefe 
Privilegien Freiheiten lehen Genadt Gericht Recht 
Hankvesten Willkühren alte löbliche Herkommen und 
gute gewohnheiten mit welchen sie von Uralters hek 
bis auf den heurtiaen Tag vor sich insonderheit auch 
in gemein mit unsern Fürstenthümern Schweidnitz und 
Jawer von Weiland römischen Kaisern und Könige» 
ju Hungarn une Böhein>b auch unsern Vorfahre» 
Herzogen In Schlesien zur Schweidnitz und Jawer be
gabt vers hen und begnadet seyn in allen ihren Pu»ce 
sen Arklcuin Clausuln Mainungen und begriff»"^» 
als ob dieselben von Wort zu Wort hierlnnen einver- 
saibt waren, cousirinirt bestättiget und »erneuert, 
contmnireu bestätligen und verneiern ihnen solches 

auch 
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auch hkermlt wlßentli'ch und wohlbcbachtsgllch''aus 
vollkommner Landcssürstlicher Gewalt und Macht alS 
rechter natürlicher Erbe des ^Königreichs Böhaimb 
und Herzog in Schlesien zur Schweidnltz und Jawer; 
Machen setzen und wollen daß mchrgemelte ?riv>IeAi, 
und Freiheiten ollerselts gültig und kräftig seyn und 
vollkommene Kraft und Wirkung haben auch sie Rath- 
manne und Gemeinde unsrer Sradt Jawer, sich der
selben und gegenwärtiger von uns darübdr erfolgen
der genädigsten t-'uusirmntion gebrauchen und genieß
en sollen und mögen von allermäniglich ungehindert. 
Desgleichen auch ob jemand wirder obberührtr Ihre 
^rvile^i^ einige Keloriptg odcrbegnadungen auöbräch« 
te, die ihnen ;um Nachtheil Abbruch und Schaden an 
ihren eltern Gerechtigkeiten gereichen möchten, densel
ben und wollen wir so fern sie diesen eitern und bäß- 
sern Gerechtigkeiten zu nahe gehen würden, hiermit 
^erv8irt und gänzlich abgelhan dgbcn. Versprechen 
ihnen auch vor uns und unsre Erben und nachkom
mende Fürsten zu Schweldnitz sie und Ihre Nachkom
men bey solchen ihrer Privilegien Freiheiten begnad, 
tungen und Gerechtigkeiten gnädigst zu handhaben zu 
schützen und zu schirmen; jedoch uns und unsern Re
galien und gewöhnlichen Diensten unschädlich." Ge
bieten dgrauf allen unsern Unterthanen beider Fürstrn- 
thumer Schweldnitz und Jawer was Würden Stand 
Aniteö und Wesens die sind insonderheit aber unsern 
itzigcn und küntigen Landshaupleuten, daß sie mehr 
benahmt« Rathmanne und Gemeinde zu Jawer an die
ser bestättlgung nicht hindern noch solches andern ge
statten sollen bey Vermeidung unsrer schweren Strafe 
und Ungnade, Zu Uhrtkundl dieses briefes besieg.lt

mit

besieg.lt
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mlt unsern grösser» Königl anhangenben Jnstegel. 
Gegeben in der Stadt Wien den 7ten Monat Sept. 
nach C. G. r6;o. Unserer Reiche des hungarischen 
Im vierten des böhmischen im fünften Jahr, *)

Ferdinand. 8. )

Franz Schekbler. 

t» noch unsedruckt.

»6 ^sanclat. 8acr. 
propr.

Johann Widmer.

22.
Abschrift 16-0.

( zu Seite 104 )

Wir Fri«dertch von G. G. König zu Döheim 
Pfalzgrgf bey Rhein und Churfürst, Herzog in Bai« 
rrn Marckgrafe zu Mähren, Herzog zu Lutzenburg 
und in Schlesien, Markgraf in Ober und Niederlausitz, 
bekennen daß unsre lieben Getreuen Prälaten Her« 
ren Ritterschaft und Mannschaft unsres FürstenthumS 
Iawen/durch ihre Dapfre und nahmhafte Potschaften 
und uns in unterthänlger Demut ersuchen und bitten 
laßen, daß wir ihnen alle und izltche ihre Priese Pri« 
»ilegien Freiheit und Gerechtigkeiten, alt Herkommen 
und löbliche Gcwohnhe!t,x uud sonderlich von König 

. LLla»
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Wlabislaven und König kudtwlgen, desgleichen von 
weiland Kaiser bcrliinan^o, ^laximiliano, Kuciul- 
pliu undt .Vlatlüa unsern Vorfahren und Könige» zu 
Löheimb aller Hochmilder löblicher Gedenckenü so ih« 
re Vorfahren und sie von höchstgedachlen unsern Vor» 
fahren, Kaiser undt Herzogen in Schlesien redlich er- 
worden unverlangt haben/genädigst zu ^erneuern zu 
cunsirnüren und zu bestättigen gernhten^haben wir 
angesehn ihre unterlhänige demüthige und ziemliche 
bitte auch betracht freywillige annehme und nüzliche 
Dinste die ihre Vorfahren und sie unsern Vorfahren 
Und uns oftemals willig gethan und künftig thun mö- 
gen und sollen und berhalden mit vorgehabten zeitige» 
unsrer Räthe der CroneBöheimb und lieben Getreuen 
Rathe aus vollkommuer regierender böheimscher Kö- 
uiglicher Macht als Herzog in Schlesien obgedachten 
unfern lieben Getrewen alle und itzlich ihre l'rivile^is 
triefe und Freiheiten so Ihre Vorfahren und sie von 
unfern Vorfahren Kaisern und Königen und Herzogen 
in Schlesien redlich erworben und erlangt In allen 
Stücken Puncten Clauseln und Artickeln als wären die 
olle von Wort zu Wort hienne klarlich ausgedruckt und 
beschrieben nichts davon ausgefandert noch hinden 
gesezt »erneuert besiättiget und cousirinirt haben. 
Setzen meinen und wollen, daß die gedachten unsre 
u<ben Getreuen Prälaten Herrn Ritterschaft und 
Manschaft unsrer Furstenthämer Schweidnitz und Ja- 
wer ihre Erben und Nachkommen der alle von nns un- 
fern Nachkommenden Königen zu Böheimb und Her
ingen in Schlesien auch sonst allcrmänniglich ungehin- 

Gebieten hierauf allen unsern Hauptleuten und
Amtleuten und ingcmein allen unsern Unterthanen, 

weß 



weß Hohen Standes Würden und Wesens bke itzo sind 
oder künftig seyn werden, genannte unsre lieben Ge
treuen hierinne zu fördern ru schützen und zu handha
ben darwkeder nicht zu thu , auch niemand zu thun ge
statten olles treflich und Ungefährlich bey Vermeidung 
unsrer schweren Strafe und Ungenadt. Deß zu Uhr- 
kund mit Königlichen anhangenden Jnsiegel besiegelt 
Geben in unsre Stadt Vresiau den 29. des Monath 
Februar nach Christi unsres lieben Herrn und Seelig« 
Machers Geburt 1620. Unsres böhmischen Reichs im 
ersten Jahre. ")

Friedrich. -

^Vencenlann 6uil. a ^snyoeo 
8. k. kok. Lonceileriu,.

c u 8.)

*) ungedruckt, da» Original soll i« 
Echlveidnitz aufdeivabttt ftv».

Chro»
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Chronologisches Derzeichnis der hier ab» 
gedruckten Urkunden.

Anm. * bezeichnet die tm Rathäarchlv allhler Hegende Ur,
schrisl.

t eine eben daselbst verwahrte Cvple.

* «149- Der Flelschbaner Privilegium wegen deS freien Fieirche 
. markte». S. 5r«.

»ttZ. Ferdinand I. Bestätigung der jauerschen Privilegien. S.
. 41;.
I >5?8. Ferdinand I. giebt Jauer den Barbaramarckt. S 4-^.

> 559. Bischofs Balrbasar cvnürmirr den Verkauf der Pfarre 
k'idmut. S. s'4.

> 578. Maximilian 11. Bestätigung der jauerschen Privilegiei» 
E. 418.

> 578. Rudolph II. Bestätigung dcrjauerschn Privilegien S.
» 4t

i6>,. Mathia» n Lonfirmation der jqu -eben Prlvile j.n.
. S. 44;.
e >«,,. Verneuerte» Privilegium der Rcktskrämer. S. 4 4.
r ikir. Privjleulnm er Häringsdäntaer. T a;8.
I >L-o. Fr-ederrch V Confi malivu krr jauerschen Primlegie«. 

S. siv.
4 «eri. Fudinand li Conslriuatlon der jauerschen Plivilegtett. 

S 44V
7 >6^6. Feivinand ll. Endurtheil der jauerschen Url'anlcrsachen.
. S. 507.
r Ferdinand III. Conftnnation der jauerschen Privilegien. 

S. 449.
> 6k^>. Fernluand iv. Bestätigung der jauerschen Privilegien.

E. e>7.
> 654. Soangrlische Kirchenordnung. G- 47».
> 6ks. Levpald l. Bestätigung der jauerschen Privilegien- G. 

45,.
s l«7; UnionSacte der evangelischen Ritterschaft mit den Vor» 

Met» d» Lrlebcnttikche. T. 451.
' >7»
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* 17,6. jaueksche Pofftabclle. G. 470
* ,7,6. Karl Vl. Lonfirnmion der «auerschsn Privilsglen. S. 

467.
4 ,7??. Karl VI. GtiftunaSbries der hieNqen Nonnen. G 46;.
4 174Y. Friedrich u. Erlaubnis des Klostcrbaues den Nonnen 

ertheilt. S. 466.
1 <749- Irirdrich ll. erla-ne- Kämnmtyreglcnititt. S. L-o.



Register.

(Dle rrnEt Ziffer bedeutet den Band, die deutsche aber tritt 
die Sei« au. -

A.
Ablcißkrämerey der Dominicaner: ll, so, 
^Miwßgelder: ?66.
Ackerbau: um Iauer: ll, z87»
Ägnes, Herzogin von Schweidnitz und Ianer, k, 
Hg. 2Z2. — giebt Iauer das Münzrecht: I, 
114. — ihr Decret, das Manrecht betreffend: I, 
2X5« — ihre Confirmation der jauerschen Privilegi
en: I, 124. 252 — ihr Lehnbrief wegen der
Pfarrwidmuth: II, Z72. — ihr Tod und Grab: I, 
125.
Aldert ll, Kaiser: l, 14z. — confirmirt die ja»»- 
erschen Privilegien! l, 255, 
Almostiiziriö: II, z;6.
Altranstcidtcr Vergleich: N, 229.
Amweanzellci), auf das Nathhaus gebracht ll, rr;. 
Annc»: Prinzeß!» von Iauer, heyralhec Karl lV. I, 
ivy. — ihr Revers: I, no.
Anvers, Gottfried, Arbeitshausprrdiger ll. zoS. 
Apvchecke: ll, 415. '
ApvlheCerzins: ll, z;6.



Y'aadettl): l, ro^ 
Baader: il, Z94. 
Baadslubenvroiiung, erster ll, 5/, 
BanckzlnS: li, z;;.
Bückermiltel, das ll, 400.
Burbarnmarckt. li, 34.
B^rdarakircher !>, 6z, 
Barbier: il, Z94.
Baumgact, Rkiror: ll, 249.'Becker, Georg, Diakon. II, HZ.
B> aumen, stiften das Nonnenkloster ln Zauer. ll, 
220 — 22;.
Beier, Fraiij, N ctor: Ik, 26z
Benisc!) von Cyusingk, erster Lanbshaupmann, I, 

lZ5«
Besoldung, der evangel. Geistlichkeit und Kirchen

diener II, 218. — der evangel. Schullehrek 
II, 219. — der katholische,, Echullerer: ll, 
370. — des MaglstratscollegiumS: ll, 368»

Butans, v. erzwungnerReligions Revers. ll, 107.
Bierkeller, il, z6r.
Blcichzins: ll, 356.
Blümel, Jacob: l, 20Z.
Bodengeid t H, 358.
Boleslav I. ll. lll. IV, Herzoge von Polen und

Echiefien I, Z2 — 41.
Boletlav der lange: lj 4Y. -— der Kahle: l. 59» 
Bvlckü I, Herzog von Schweldnitz, l, 79.
Bvicko ll, Herzog von Cchweidnitz l» 104. — b«e 

stätigl die jauerschen Privilegien 1, ro6 giebt 



gkebt Jauer das Marcktrecht: I, ro6. — »er
reicht zuerst die Baaderey: l, 107. — seiy 
Tod: l, m.

Böltner II, 4^0.
Bormaun, Rector: lk. 254.
Brandweinurbar: II, 390.
Brauer: ll, 411.
Braupfannengeld: ll, ^57.
Brauurbar: I. 107. Il, 954. zzr.
Breitenberg: l, rz. ..
Brücken: II, 56. )>
Bu6)bmder: ll, 414.
Buchdruckerey: 11, 414. L
Büchsenmacher: n. 4^4*
Bürger: Johan. II, 282.
Bürgerrechlögefalle: II, z6S« 
Burg, jauersche: ll, 141, 
Burglehnr u, zz i.

e>
Capistran kommt nach Jauer, ll, 156 — verfolgt 

die Juden, l» 20z.
Casimir der Mönch: stiftet Kloster Leubus. I, z z.
Cbacakter der Jauerer. Il, ?4?.
Civil und Criminaljustiz, neue städtischer N, A4S» 
Crusiuö, Theodor r «, 77.

D.
Dittmann, Hans; Rector: n, 7».
DÜlmann, Abrah, Oiaconr U» n5'

D«»«<



Drechslermlttel: n, 41z.

E.
Ebersbach, von: N, 175.
Ebersbach Siegmund: H, 18 r»
Einkünfte der Friedenskirche: 1!, 20?»
Einlagerccht: 1, 96.
Erbe, Cantor: II, 254. 284.
Engclöburg: 11, 78.

Faber, Domherr! 11, 71, 
Falck, Aebettöhausprediger: II, zoy. 
Fasrfins: II. ^7.
Ferdmand, I. II, lü. — bestätigt die jauerschen

Privilegien: II, 4«;. — giebt den Barbara- 
markt: II, 426,

Ferdinand II: 11, K>2. — confirmirt die Stadt- 
Privilegien II, 44Ü.

Ferdinand ÜI. II, IZZ— seine Confirmation der 
jauerschen Privilegien. II, 449.

Ferdinand äV. I, 1^9. — erlaubt den Bau btk 
Fnedensktrche 11, 155. — seine Confirmation 
der jau. Priv. II, 517.

Ferentz, Prediger: II, rzo.
Frneröbiünste in Jauer: I, iz. 198, 11, 87» 

lZ^»
Feuerorvnung: II- 49»
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Fischer, Pro.Rect. II, 256,
Fischerei): II, züz.
Flöael. Prorecror. Il, 25z.
Fleischhauermitlel: II, Z96. — JhrPrlvlleglum.il,

516.
Morschütz, Physicus: II. 8a.
Frenzel. Prediger: II, 27. t<!
Franiiskanerkloster: 1, i56.(— besten Stiftung« 

brief: I, 282.
Franken und Thüringer erste Fünfzighübner: 1,20.
Ffimel, Prediger: II, 179.
Friedenekirche gegründet; II, IZ8. » 
Friedensschule gestifttt: II, 2Z7.
Friedrich V: II, 104 — Desiätlgung der j. Prlv.

II, 520.
Fridrich II, erobert Schlesien: II, 2Y2. — fein 

Decret über das Patronat der Friedenskirch,-: 
II, 20r. — sein Erlaubniüdecret für die Non« 
nen: II, 466. —sein Kämmdrepreglement. II, 
510.

Friedrich Wilhelm II: II, g-s.
Friedrich Wich,In III : II, Z26.
Frobeniue Prediger: II, 26.
Fronleichnamöprvctßivn in Iauer eingestellt t 11^ 

z 15.
Fürrer, Prediger: II, ;6.
SUtterer, Prediger. II, üy.

G.
: II, z6r.Garküche 

Gasthöse;

JhrPrlvlleglum.il


GalM errichtet: I, 197*^
Gedächtnißmünze auf das hundertjährige Jubelfest 

der Friedenskirche: II, 912.
Gebäude, öffentliche: 11, 998.
Georg Podlbrad: 1, 145.
Geschoßeinnahme: 1, 107 11, 955.
Gerstenzlnö: I, 82. II, 955. 978.
Girlach, Phystcus: II, 79.
Glasermiltei: II, 414»
Glaser, Prediger: II, 70»
Göldel, Organist: II, 291.
Goldschmiede: II, 41z»
Goldbergwerck bey Nickelstabt: 1, 129.'
Gräbeler Pfarrzmö: 11, 981«
Großer, Arbeitshausprediger: II, 910, 
Gruß, Arbcitshausspredlgcr: II, 909.
Günlermittel: II, 4^4»
Gustaf Adolph: II. 120.

H.
Handelstand, verbeflert. 11, 97, 991.
Häringsbäulner: II, 98. 992. — ihr Privileg!

um: II, 499.
Hauptman, Echuttehrer: 11, 75. 7s, 
Handschumachermittel: II, 412.
Hausmühle: 1, 119.
Henschel, Pred. II, n r.
Heusler Math. II, 70.
Heusler, Professor: I, 202.
Hedwigsbmi; n> 4^. ,

Hed,
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Hedwlg: I, ^i.
Heinrich von Schwaben Erbauer der jauerschen

Stadtmauer: I, 35.
Heinriä), der bärtige: I, z r.
Heinrich, I, von Iauer; I, 8r.
Heinrich, II, von Sweidnitz. I, Ivz.
Heinrich, 11. 1, 54.
Heinrich III. 1, 6r.
Heinrich IV. I, 66.
Heinrich V. I, 77.
Horte!, Pros. I, 202
Heuman, Prediger: II, 184.
Hillcr, Prediger: II, 112.
Hösichen, Prediger: 11, 177.
Hochzeitkucheigeld: 11, 359.
Hospitalbau r I, 91.
Hoppe, Predigerll, 175.
Hospitalschah: II, 267.
Hoffmann, Cantor: II, 257.'
Horn, Prediger: II, 27.
Hübner, Arbeitshausprediger: II, 30-.
Hußitenkrieg: I, 139.
Huf-und Waffenschmiede: U, 409.

Iauer, kage und Polhöhet !, n. — heißt Jark- 
na: I, 14. 25. — ist mit Pallisaden umge
ben: I, 38. —befehdet Breslau: l, 147-^ 
stellt Hilfe gegen die Hußiten: I, 142« -

2anuschurm in Lauer: l> 17.
Jans,
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Aano, Schullchrer: I!, 250.
Jav-ren, benennen die Stadt: !, 26, 
Jagd: II, z6;.
Jahr - und Wochenmackte:!, 107. r;6. U, ,4.

roo. '^54.
Jndiction, erste II, 41.
Johan von Marädein, Sifter deS Franziskaner

Klosters: I, i;6.
Johan K. v. Böhmen: I, 8 z.
Joseph I. II, 228. erlaubt den Schulbau: II, 236.
Judith, gebiert im frein Felde: I, 6i.
Jupilerölempel in Jauer: I, 17«

R»

Kaffeehäuser: II, 415.
Karl VI. II, 264. — seine Confirmatlon der sau, 

ersehen Priv. II, 467. —sein Dekret den Non
nen ertheilt: II, 46z.

Kammachexmittelr 414.
Kaleuderverbeßcruug: II, 8;.
Kapelle St. Fabian: H, Z77-
Klndler Prediger: II, n r.
Kirciienordnnng, evangelisch^: U. 186. und 47s.
Kirchhof, Liegncher: I, 72.
Kirchtnresormalivn: II, 17.
Kirchenle.aate: II, 210. 28z. nemlich: Dretschnel, 
der: 2rz. Dartsch 216. 217. Etzler: 215. 2iü. 
Eckarts: 212. Effrvn: an. Eßenberg. 216. Fran, 
cke: 21z. Friede: 215. Frimel. 2n» Gründ
er: 2,4. Gorn: 215. 216. Hürdler; srz. Hö- 

fichen r 



fichen: 214. 215. Herbst: 216. Heumann: 217. 
Hochberg: 211. Hülse -rn. Herdwig: 212. Hil- 
ler: 2i2. Jacobi: 21z. Kretschmar: -n. Kon- 
radt: 21Ü Ludwig. 217. Mcrcier: 217. Mmpschr 
«n. Petzoid: 215. Prtnjendorf. 21z. Reusnert 
212. Reibnih: 2:4- Renner: 21z. Nichthofen 
217. Schlegel: 2:3. SchrSter: 214. Schnieber: 
-14. Slegert 216, Schmld: 217. Schweriner 
212. Schweinichen: 212. Schmeck. 213. Stil
ler: 215. Tschirnhaus: 210. Über: 21z. Welcher 
214: Wendrich: 212. Zedlitz, 210. 2H.^ , 
Kiesel, Prediger: U, 178.
Kiesel, Theodor: II, 179.
Kiesel, Cchullehrer: II, 249.
Klimpke, Schullehrer: II, 117.
Klempnermittel: 11,414« 
Knodloch Denj. II, 282. 
Knopfmachermittel: II, 414.
Königsmarck erobert Prag: 11, »45.
Köche: II, 414.
Korbmacher: II, 414«
Krieg, drcysigjähriger: II, 103. — siebenjähriger 
II, 314. — beyerschcr: II, 324.
Kunstgartner: II, 414.
Kupferschmidt: II, 414.
Kurzer, Prediger: II, 71. 74« 
Kürschnermitttl: II, 4°7«

L.
Langnlckel: N, 27.
Lamprecht, ArbeitshauSprebiger: U, ;oA.



kadlslav K. v. Ungarn und Böhmen: l, 145.
Landgerichte,l, 89»
Lamerdach, Cantor: u, 76.
Laudemien: II, z66.
Leopold I, ll: iyo. conflrmlrt ble f. Prlv. ll, 459,
Lichlensteintsche Verfolg, ll, 105.
Leuchtenderg, Jan r giebt Jauer noch einen Marck- 

tagr l, rz;.
ßeubußer Gerstenjins t l, 8 2.
Lehman, Prediger: II, 174.
Leoman, Prediger: ll, 156.
Liebich, Cantor: ll, 252.
Llebenthaler Gerstenuns: I, 87.
Lippert, Rector: ll. 250.
Lchnbrlef, des voischw. Scholz ll, grz.
kogau, Bischoff: 72.
Loßlaßungsgelder: ll, 966.
Ludwlg, Prediger: ll, l8Z.
Ludwig, König: I, 196.

M.
Marbach, Prediger: ll, r8;.
Matuschka, ll, 419.
Maria Theresia: ll, 291.
Manrechl: I, 149«
Mathias Corvln: I, 15^.
Mathias U. II, 97.
Mansfeid, erstürmt Jauer: ll, rzt.
Ma/estätsbriefr II, 96.
Machner, Math: II, 77.^
Maxmilian II. II, 7z.
Marstalläckerr H, ;6s. Maß-
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Mahler: II, 4:4«
Mauermittel: 11, 4^.
Meilenvermessung: 11, 8«. 28-.
Mehl, Joh. 11, 76.
Meilenrcchl: 1, 87. ic>6. U, Z52.
Mehlbäncke: II, 402*
Meßerschmidt: II, 4^4.
Mentzel, ArbeltShauspr. II, zoy.
Mehlmüllcr: II, 41;.
Mickan: II, 4>y»
Minorilten ln Zaucr: II, 159« ^65. _
Mzislav führt das Christenthum rn Schlesien 

ein: I, 80.
Mongoleneinfall: l, 54
Mühlen: II, 364.

N.
Nachtwächter: 11, 4Z«
Nagel Prediger II, 42U
Nagelschmidte II, 4'4»
Nadler-. II, 414.
Nerlich Pater: II, u6.f
Neumarckt erhalt die ersten deutschen Gesetzt! l»

44»

O.
Orgelbauer: ll, 4,4.
Ortlvb Prediger: II, »76.



p.
Patronat der Pfarkirche 1, iyo.
Patronat der Poilchwitzer Kirche: II, z;z, 
Panwitz Prediger: 1!, 66, 
Patronat der ^riedenskircbe. I!, rL6, 
Peterwihcr Banernlumuit: II, -8.
Peter der Däne- 1, z?« 41.
Pechsedanck: II, Z62.
Peruckcnmacher: II, 4:4.,

/I- Pfarrkirche zu St. M. I, l66. -- Ihre Slnkünfte:
II, Z7r-

Pfarrwiedmut: II, Z75.
Pfest'erkuchentisch: II, 404;
Piast: I, 2^.
Pirscher, Prediger: 11, 180.
Pirscher, Siegm. Prediger: II, 178, 
Polizevwcsen, erstes: II, 42.
Postwtsen, In Iauer: II, 266.
Pvfttabel!? jauersche: II, 470.
Polisius Mich. II, 282.
Posamentirer: II, 41;.
Poischmih-.II, 228.
Preislaxe, älteste: 1, rzo.
Pocopius: 1, 140.
Predigerexil: 11, >28.
Profe, Ambros. II, 
P:ofe, Joach. II, 114. 
Pcofe, Johan: II, nz, 
Profe, korenj Echullehrer: N, 74,

G.



Quaden: !, 14«
Quanalbicr: II, 959»

R.

Rathars, das: 1, '69.
Rächst ibliotheck: I, >88.
Rathrkühr, freie: I, 191.
Rathsdiener, erste: II, 47-
Retllg, Schullehrer: II, 25;. r85» 
Restitucionsedictr II, 10;.
Reinhold, Pater: II, ns.
Reinhold, Casp. II, 70.
Reichtümer: I, n7. II, ZY2.
Rettenberg: Prediger: II, 68. 7'»
Riemer: II, 409- „
Ritlerschastsunion bey der Felebensklrche: u, >94«
Ritter: II, 7K.
Rölhebau um Iauer: I, sor.
Rönbaum Christoph: II, 76.
Rottmann: II, 77.
Rothgerder: II, 409« 
Rudolph, Chr. II, 419, 
Rupert: II, 27.
Rudolph, Kaiser: II, 283.
Rumbaum: I, 202.
Rönbaum, Georg. II, 77«
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S,

Salzschanck: ll, ?6o.
Gaizmarckt: I>, 90. 95. 11, 
Säuberlich, Stadtwundarst: 11, 87. 
Cattlcrmittcl: ll, 412.
SÄ)röter, Prediger: ll, igs.
Sä crer, Prediger: 185.
Schwer Christoph: II, 419.
Scholz, Conrector: II, 255.
Schullegale: II, 258.
Schule, evangkl: deutscher 11, 26;.' i ^7
Schulgesetze: ll, 240.
Schulzinv: 11, Z82.
Schulonstaltcn erste: l, 201. 5^ '- - '
Schweriner, Schullchrer: ll, 250.' 
Schweriner, Prediger: ll, lgo.
Scdröer, Prediger: II, 177.
Schühengülde: ll, 89. r.
Schühenordnung: II, yu 
Schneider, Matl, 11, 75. 
Schöbet: II, 77.
Schilling, Canlorr II, 78« 
Schwerdleger: II, 411.
Schleifer: 11, 4'4-
Schornsteinfeger: 11, 4'4-
Schwcitzerbäcker: II, 4'4« 
Schwarsterberepen: II, 404- 
Schuhmachermillel: II, 425. 
Schneidermittel: U, 408. 422.
Schloßwgchtgroschen: II, Z57.
Schuhgeld: 11, z?7«



SeelbaV: III, sgr 
Seiiermittel: II, 426. 
Studier, Rector: 2rl. 
Siebeububen: II, z?6.-'ü4. 
Giechhaus: !, 99. 205. 
Stegmund, Kaiser: !, >z6. 
G'.ngechvr: II, 246.
Simonstrar, Prediger: II, iFo. 
Stechenzinsen: II, z8i.
Slaven r 1, 19. rc.
Spangenberg, Prediger: ll, t8z. 
Spatziergäuge um Jauer: II, 46« 
Spar'rer Grez. 11, 69.
Stadtwager II, ;6i. 
Stadtwiesen: II, z6r. 
Stvckmeisterey: II, Z67. 
Stellmacher: II, 412. 
Staltegeld: 1l, ^7. 
Strumpfwircker: 11, 414. 
Stadlpfeiser: 11, 4;. 
Slrumpfstricker: 11, 4'4« 
Steinbrecher: II, 27. 
Stenerkatafter erstes: II, ZS. 
Stutz, Reccvr: 251.
Stock, Conrector: II, 255. 
Stadtschule, katholischer 11, 262: 
Staupsaule: i, 197.
Stosius, Canror: II, 2g r. 
Slahlhantschens Briefe: 11, izz, iZ7« 
Striegauerthucm: II, 8l.
Steinbach, Joh. 11, 77. 
Süßelidach: u, 27.



Suppllck der Jauerer um freie Nellgionsübung 
II, isr.

T.
Tartarschlacht: 1, 
Taback, cingeführl: II, 99. 
Tabackszins: II, z?8.
Teubner, Prediger: II, 184, 
Teichmann: II, 74.
Thomas,. Bischoffr I, 76.
Thurmwächlerr II, 45.
Thorsperre: II, z6o.
Tilaner, Prorektor: II, 250.
Tihe, Casp. II, i2l.
T'her II, 77-
Titze: Pater: II, 67.' 

'Töpfermkttel: II, 41a.
Tuchmacherinnung: I, »5, U, 945, 
Tuchscherer: II, 396^ 
Tuchwalcker: U, 4'4.

U.
Uhrmacher : II, 4'4«
Utadislav: I, 67.
Ulavislav, Herzog: I, 140.
Uladislav Hermann: I, 34.
Universikätöstlpendium: 261. zgr. 



vecbner Schullchrer: ",117. 
Verreichungvgebühren il, z6L, 
Vichlnslgeiv. il, 8 59- 
Viktualienaccise ", 266. - 
Volckötadclie. !i, Z42.
Vorstadt«. Z4».

w.
MaWadt. l, 57.
Waitl)tr, Prediger. ", >8l. 
Wagner, Rector. ", "7» 
Wachkitafeln. 1,177« 
Wasrerfimken. ii, ;o. 
Watzerkunsi. ii, z>. 
Walckmühien. ", g;. 
Waide, Prediger. ", >82« 
Wenzel, Kaiser. 1, -
WeikergmeSdienst. ", n-. 
Mestphalischer Friede. ", >46. 
Weanedmnng der Kirchen. ", »49» 
Welscher Zeiger. ", 86. 
Welhnian, Mart. ", 75. 
Welhman. Ioach. ", 77. 
Weisgerdermitlei. ", 409. 
Weinkeller. ", ;6o.
Weigel Jak. ", 70. 
Werner, ii, 27. 
Wimrr, kalte, i, sos.



z.
Zins nach Eräßau: II, 479. — kkegnltzr 11, 979. 

— nach Poschwitz: I!, 980. — ins Hospi, 
tal: I!, z8i« — ln dle Darbaraklrche jur Mu, 
sick: II, zzr.

ZIffa: I, rzy.
Airkelschmidte: II7 4lZ-
Zimmerleute: II, 4»z.
Ziegcllei): II, 364.
Ai'egelftrei'cher: II, 4^4-
Zmngleßcr-. U, 4'4-
Zuchthaus: II, zor.
Zuckerbecker: U, Z9^'










